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Unentbehrlich im Strafrechtsalltag.

Vorbestraft oder nicht?
Mit dem BZRG kommen Strafrechts-

praktiker ständig in Berührung.  

Gerade im Bereich der Alltagskrimi-

nalität fürchten Beschuldigte in erster 

Linie die Auswirkungen auf das 

Führungszeugnis. 

Dieser Kommentar liefert kompakt 

und gut verständlich Antworten 

auf alle Fragen zum BZRG: Von 

den Grundlagen der Organisation 

über Führung und Verwaltung des 

Zentralregisters, Inhalt, Reichweite, 

Dauer und Tilgung der Eintragun-

gen bis zu den Voraussetzungen zur 

Erlangung von Auskünften aus dem 

Register.

Gesetzesstand September 2014
Die . Au age verarbeitet alle nderungen der vergange-

nen Jahre, so insbesondere

 das weitestgehend am 1. September 2014 in Kraft tre-

tende BZRG- nderungsgesetz zum Zweck der Zulassung 

der elektronischen Antragstellung bei Erteilung einer  

Registerauskunft mit dem neu eingefügten § 30 c BZRG 

und nderungen in 7 weiteren Paragraphen des BZRG, 

 das 5. Änderungsgesetz zum Bundeszentralregister-

gesetz, das im Schwerpunkt Modi kationen der Vor-

schriften zum Führungszeugnis (§§ 31 ff. BZRG) enthält,

 das Gesetz betreffend den Austausch von strafregister-

rechtlichen Daten zwischen den EU-Mitgliedstaaten.

Die aktuelle Rechtsprechung und Literatur wurden um-

fassend ausgewertet. 
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Liebe Leserinnen und Leser,

der Schwerpunkt dieser Ausgabe trägt 
den vielleicht ungewöhnlichen Titel 
„Neben dem Scheinwerferlicht“. Es war 
der Titel unserer gemeinsamen Tagung 
von Forum Strafvollzug und der Füh-
rungsakademie des niedersächsischen 
Justizvollzuges Anfang Juni in Göttin-
gen. Personelles Bindeglied und spiritus 
rektor beider Institutionen war unser 
Redaktionsmitglied Günter Schroven, 
im bürgerlichen Hauptberuf Leiter des 
Bildungsinstitutes für den niedersäch-
sischen Justizvollzug. Er hat die Veran-
staltung mit seinen Kollegen Rolf Koch 
und Michael Franke sehr erfolgreich 
über die Bühne gebracht. Dafür gebührt 
ihnen an dieser Stelle herzlicher Dank 
und große Anerkennung für die zeit-
gerechte Initiative und die erfolgreiche 
Durchführung.

Jenseits der „Personalie Günter“  war 
aber das Zusammenfinden der Ko-
operationspartner sicher kein Zufall: 
arbeiten doch beide Institutionen an 
einer steten Verbesserung des realen 
Vollzuges, wenn auch mit jeweils un-
terschiedlichen Mitteln: der persönli-
chen Fortbildung einerseits und der 
Fachliteratur andererseits. Und auch 
das Tagungsthema wirkt nachträglich 
fast wie vorbestimmt: denn neben dem 
Scheinwerferlicht – da liegt das, was 
nicht die Beachtung der großen Bühne 
erfährt, aber oft unspektakulär, nachhal-
tig und alltagsbestimmend wirkt.

Beide Ansätze jedoch leben davon, dass 
sie vom Publikum angenommen wer-
den. Die Tagung in Göttingen hat so 
positive Resonanzen gefunden, dass wir 
uns über eine Fortsetzung Gedanken 
machen werden. Für die weiteren Ein-
zelheiten verweise ich an dieser Stelle 
auf den Einleitungsbeitrag von Günter 
Schroven (S.  284).

+++

Gewalt im Strafvollzug, zumal im 
Jugendstrafvollzug, ist ein Dau-

erthema. Nachdem wir uns in Heft 
2/2013 in einem Heftschwerpunkt sehr 
eingehend mit dieser Thematik befasst 
und aktuelle Forschungsarbeiten und 
Präventionsprojekte dargestellt haben, 
möchte ich nun auf den Bericht von 
Frank Neubacher (Universität zu Köln) 
hinweisen, der über die wichtigsten 
Erkenntnisse aus der Kölner Dunkelfeld-
studie berichtet (S. 320). Im Rahmen des 
seit 2010 laufenden, methodisch sehr 
aufwändigen und von der DFG geför-
derten Forschungsprojekts sind männ-
liche Gefangene aus dem geschlossen 
Jugendvollzug in NRW und Thüringen 
sowie junge Frauen aus dem nordrhein-
westfälischen, baden-württembergi-
schen, bayerischen, sächsischen und 
thüringischen Jugendvollzug befragt 
worden.

+++

Das Gesetzgebungskarussell der 
Länder hat noch nicht aufgehört 

sich zu drehen: gegenwärtig befindet 
sich der Vollzug des Jugendarrestes im 
Fokus (vgl. den Beitrag von Kunze/De-
cker im letzten Heft). Mit diesem befasst 
sich auch der Beitrag von Anne Bihs (S. 
326), die nach eingehender, sich über 
mehrere Jahre erstreckender Befassung 
in Theorie und Praxis über die pädagogi-
sche Ausgestaltung des Jugendarrestes 
promoviert hat. Entsprechend fällt ihr 
Plädoyer für eine fachlich fundierte pä-
dagogische Konzeption des Jugendar-
restes aus. „Wahrscheinlich sähe er dann 
ganz anders aus als der gegenwärtige 
Arrestvollzug,“ resümiert sie. Nehmen 
wir dies als Herausforderung an!

+++

Gerade erreicht uns noch ein Hinweis 
auf ein Urteil des Sozialgerichtes 

Duisburg: Die Praxis der Bundesagentur 
für Arbeit bei der Anrechnung der im 
Vollzug geleisteten Arbeitstage für die 
Arbeitslosenversicherung ist seit einiger 
Zeit ein Ärgernis, weil sie arbeitsfreie 
Samstage, Sonntage und Wochentage 

nicht mehr berücksichtigt (so dass Ge-
fangene längere Zeit arbeiten müssen, 
um Ansprüche zu erwerben). Diese 
Praxis verwirft das SG. Wir werden die 
Entscheidung nebst einer Besprechung 
im kommenden Heft (6/2014) doku-
mentieren.

+++

Der nächste Heft-Schwerpunkt be-
fasst sich mit dem Frauenvollzug 

– ein Vollzugsbereich der wegen seiner 
relativ geringen Größe leider auch zu 
häufig „neben dem Scheinwerferlicht“ 
liegt. Die besonderen Anforderungen 
des Frauenvollzuges laufen mitunter 
Gefahr, gegenüber dem dominanten 
Männervollzug nicht durchdringen zu 
können. Unsere Redakteurinnen Ste-
phanie Pfalzer und Gesa Lürßen haben 
interessante Beiträge aus  unterschied-
lichen Perspektiven zusammengestellt. 
Ich hoffe, damit Ihre Neugier auf das 
kommende Heft geweckt zu haben. 

+++

Am 12. und 13. November findet die 
nächste Sitzung der FS-Redaktion 

und ein Treffen mit den Landes-Korre-
spondenten statt. Wenn Ihnen in den 
letzten Heften etwas besonders ge- und 
missfallen hat, sind wir Ihnen immer 
über Rückmeldungen dankbar, eben-
so wie für Hinweise und Anregungen 
auf interessante Themen und Projekte 
(Email-Adressen finden Sie im Impres-
sum). 

Ich wünsche
eine interessante
Lektüre,
Ihr Frank Arloth

Editorial

Korrekturhinweis 
zu Niemz: Sozialtherapie in 
Deutschland (FS 4/2014, S. 214) 
auf S. 279



278 • FS 5/2014 Inhalt

277 Editorial

278 Inhalt

279 Magazin

 Titel
284 Neben dem 

 Scheinwerferlicht

 Günter Schroven

285 Listener-Projekt in 

der JVA München

 Wilhelm Pecher

291 Papa ist auf Montage (PiaM)

 Familienfreundlicher Vollzug 

in der JVA Bützow

 Barbara Hansen

296 Projekt: Heimspiel 

 Sarah Blume

299 Sozialkompetenztrainer 

nach e|m|o processing– 

eine Fortbildung für Be-

dienstete des Justizvollzugs

 Fabian Chyle

301 Ein „Ausblick“ im hack-

museumsgARTen 

 Gerold Bläse

303 Eltern-Kind-Projekt Chance 

in Baden-Württemberg

 Horst Belz

308 Kurzintervention zur 

Motivationsförderung

 Maike M. Breuer

312 „Hundebande“ 

 Manuela Maurer, 
 Rosemarie Höner-Wysk

 Aus den Ländern 
316 Baden-Württemberg

 Anhörung zum Jugend -

 arrest-Gesetz

 Weniger junge Menschen 

verurteilt

 Ungeklärter Todesfall 

in der JVA Bruchsal

317 Bayern

 207 Gefangene erhielten 

2013 Schulabschlusszeugnis

317 Nordrhein-Westfalen

 Gefängnis-Chef von 

 „Deutsch lands schwersten 

Jungs“ hört auf

 Café Luise - offen 

für Angehörige

318 Sachsen

 Fingerabdruck-Scanner im 

Justizvollzug eingeführt

 

 Berufsausbildung hinter 

 Gittern - Bilanz 2013

319 Sachsen-Anhalt

 Gefangene stellen Bilder in 

der JVA Burg aus

320 Schleswig-Holstein

 Abschiebunshaft 

 geschlossen

 Theorie und Praxis
320 Gewalt im Jugendstraf-

vollzug –Ein Überblick 

über Ergebnisse des 

 Kölner Forschungsprojekts

 Frank Neubacher

326 Annäherungen an eine 

Didaktik des Jugendarrests

 Anne Bihs

334 Resozialisierung als 

Lebensthema

 Maria Frisé und 

 Bernd Maelicke 

 im Gespräch

 Maria Frisé

337 Doing masculinity im 

 Männerstrafvollzug: 

 Hintergründe, 

 Folgen, Chancen!

 Ellen M. Zitzmann

 Medien
340 Rezension: Rechtspsycho-

logie, Kriminologie und 

 Praxis: Festschrift 

für Rudolf Egg zum 

65. Geburtstag.

 Johann Endres

 Steckbriefe
342 Justizvollzugsanstalt 

 Bützow

343 Rechtsprechung

348  Vorschau/Impressum



FS 5/2014  • 279

Familiensensiblerer 

Strafvollzug 

Anfang 2012 hatte die Bundesarbeits-
gemeinschaft für Straffälligenhilfe Emp-
fehlungen zu einem „Family Mainstre-
aming“ im Strafvollzug veröffentlicht 
mit dem Ziel Politik, Verwaltung und 
Fachöffentlichkeit auf ein in Deutsch-
land nahezu unbearbeitetes justiz-, 
sozial- und familienpolitisches Prob-
lem aufmerksam zu machen: Die Not 
und die schlechte Versorgungslage der 
mitbestraften Dritten, nämlich der An-
gehörigen von straffällig Gewordenen 
und insbesondere Kinder inhaftierter 
Eltern. Die Rahmenbedingungen für 
die Pflege familiärer Beziehungen sind 
durch die Haft in aller Regel in unzumut-
barer Weise erschwert. Ungeeignete 
Besuchsbedingungen, fehlende moder-
ne Kommunikationsmöglichkeiten, zu 
wenig Angebote für Inhaftierte, verant-
wortungsvolle Elternschaft einzuüben 
und vor allen zu wenig unterstützende 
Angebote für die betroffenen Kinder, 
die internationalen Studien zufolge, 
ernsthaft in ihrer Entwicklung gefähr-
det sind und ein erhöhtes Risiko laufen, 

selbst straffällig zu werden. Mehr als 
zwei Jahre sind seitdem vergangen, 
genug Zeit, sich einmal umzuschau-
en, was sich mittlerweile getan hat. Es 
soll an dieser Stelle der Blick nicht auf 
die großen, relativ bekannten Projek-
te gerichtet werden, wie z.B. das EU-
COPING-Forschungsprojekt oder die 
neuen Online-Beratungsportale für 
Kinder von Caritas und Treffpunkt e.V.. 
Vielmehr soll eine Auswahl an kleinen, 
engagierten Initiativen in nordrhein-
westfälischen Gefängnissen vorgestellt 
werden, die zwischenzeitlich etwas in 
Gang gesetzt haben. 

Gesprächsgruppe  „Väter in 
Haft“ in der JVA Geldern
In der JVA Geldern haben sich inhaf-
tierte Väter zusammengeschlossen 
und mit Hilfe der zuständigen Pfarrer 
die Gesprächsgruppe „Väter in Haft“ 
gegründet, um neben den allgemei-
nen Seelsorgern ein Angebot speziell 
für die Belange inhaftierter Väter zu 
schaffen. Aufgrund der hohen Nach-
frage gibt es inzwischen bereits eine 
zweite Gruppe. Im Vordergrund steht 
vor allem der Austausch zwischen den 
Vätern, die sich bedingt durch ihre 

Haftsituation in verschiedenen Ver-
hältnissen zu ihren Kindern befinden 
und somit gegenseitig voneinander 
lernen können. Allerdings handelt es 
sich nicht nur um eine reine Gesprächs-
gruppe, sondern es werden auch Tref-
fen mit externen Stellen organisiert, 
so fand zum Beispiel ein Treffen mit 
einem Familienrichter statt. Außerdem 
ermöglichte die Gruppe einen „Vater-
Kind-Tag“ in der JVA und sorgte für die 
kindgerechte Umgestaltung der Besu-
cherräume. Dies gelang u.a. mit einem 
eigens dafür entwickelten Plakat, das 
den Kindern bei der Orientierung vor 
einem Besuch im Gefängnis helfen soll. 

Projekt „KNUK“ in der JVA 
Remscheid-Lüttringhausen
Das Projekt „KNUK“ bietet Eltern die Mög-
lichkeit, ihre Kinder während der Besuchs-
zeit betreuen zu lassen. So können die 
inhaftierten Väter ihre Kinder sehen und 
dennoch persönliche Angelegenheiten 
mit ihren Partnern in ruhiger Gesprächs-
atmosphäre besprechen. Dazu wurde 
ein leicht zugänglicher Raum speziell für 
Kinder im Bereich der Besuchsabteilung 
errichtet, der von ehrenamtlichen Mitar-
beitern betreut wird. Hierbei handelt es 
sich um ein Projekt der Evangelischen 
Bergischen Gefängnis-Gemeinde e.V. 
und evangelischen Anstaltsseelsorge im 
Rahmen der „Aktion Lichtblicke NRW“ 
in Kooperation mit der JVA Remscheid-
Lüttringhausen sowie dem Berufskolleg 
Käthe-Kollwitz Remscheid. 

Kindgerechter Besucherraum 
in der JVA Kleve
In der JVA Kleve hat sich die Vätergrup-
pe (Gruppe von inhaftierten Vätern) 
für die kindgerechte Umgestaltung 
eines Besucherraums eingesetzt. Die 
Umbauarbeiten wurden von den Ge-
fangenen selbst umgesetzt, inklusive 
der Herstellung der entsprechenden 
Einrichtungsgegenstände.

Projekt „Bindungsräume“ in 
der JVA Köln
Bei dem Projekt „Bindungsräume“ han-
delt es sich um ein Projekt der Alanus 
Hochschule für Kunst und Gesellschaft 

Magazin

Korrekturhinweis zu Niemz
Liebe LeserInnen,
leider ist in der letzten Ausgabe im Beitrag von Susanne Niemz bei der Grafik 
auf S. 214 die Skalierung verrutscht. Richtig sollte sie so aussehen:

Abbildung 1: Anteil der sozialtherapeutischen Haftplätze (länderbezogen) zum 31.03.2013
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und der JVA Köln. Es geht zurück auf eine 
Initiative der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Straffälligenhilfe. Am Projekt-
verbund sind ferner beteiligt die freie 
Straffälligenhilfe (SKM und SKF Köln), 
Morning Tears Deutschland und Child-
ren for a better World. Ziel ist nicht nur 
die kinderfreundliche Umgestaltung 
der Besuchsräume, sondern bereits der 
Weg dort hin: mit Hilfe eines speziellen 
Leitsystems sollen die Kinder von der 
Straßenbahnstation durch die Kontroll-
schleuse und den Warteraum bis hin zu 
den Besuchsräumen geleitet werden. 
Start des Projekts war am 20.09.2013, 
im Herbst/Winter 2014 sollen die ersten 
Verbesserungen von den Kindern und 
Eltern nutzbar sein.

Besuchercafé in 
der JVA Siegburg
Seit dem 2.April 2014 gibt es in der JVA 
Siegburg das Besuchercafé „Café Luise“ 
speziell für die Angehörigen Inhaftier-
ter, die dort die Möglichkeit haben, ihre 
Wartezeit zu überbrücken. Außerdem 
können sie sich dort mit anderen An-
gehörigen austauschen oder mit den 
ehrenamtlichen Mitarbeitern ins Ge-
spräch kommen. Das Projekt wurde vom 
Verein für Soziale Dienste im Rhein-Sieg 
Kreis und in Kooperation mit dem Ka-
tholischen Gefängnisverein Siegburg 
e.V. initiiert. 

Die vorgestellten Angebote sind kleine 
Bausteine für einen familiensensibleren 
Vollzug. Die dahinter stehenden Ehren-
amtlichen, Gefangenen und Fachkräfte 
haben sich nicht mit den bestehenden 
Bedingungen abgefunden, oder sich 
entschieden, zu warten, bis die Sache 
von „oben“ entschieden wird. Sie haben 
sich mit den Missständen und Män-
geln jetzt und gleich auseinanderge-
setzt und versucht, erste Alternativen 
zu entwickeln. Dies ist ein bemerkens-
werter Prozess, der zeigt, dass Familien-
orientierung im Strafvollzug als Thema 
mehr und mehr an der „Basis“ ankommt. 
Natürlich bedarf es darüber hinaus vor 
allem des politischen Willens und an-
gemessener rechtlicher Grundlagen, 
um Haftzeiten für Familien und Kinder 

erträglicher zu machen. Bis dahin helfen 
Initiativen wie die geschilderten einem 
Teil der betroffenen Menschen, etwas 
besser mit der Inhaftierung eines Eltern-
teils, Partners oder Angehörigen, einer 
per se familienfeindlichen Situation, 
zurecht zu kommen.

Wenn Sie Kenntnis von weiteren inte-
ressanten Projekten im Bundesgebiet 
haben, würden wir uns über einen ent-
sprechenden Hinweis und ggf. dazu-
gehörige Materialien freuen. Kontakt: 
info(at)bag-s.de
Dr. Klaus Roggenthin, Nora Pietrass, 
BAG-S Newsletter vom 30.08.2014

Links:
 BAG-S „Familiy-Mainstreaming“: 
http://www.bag-s.de/fileadmin/

 user_upload/test/BAG-S_Family_
 Mainstreaming_im_Strafvollzug.pdf

 EU-COPING-Forschungsprojekt: 
http://www.treffpunkt-nbg.de/

 tl_files/PDF/Projekte/Coping/
 Broschuere.pdf

 Caritas: http://www.besuch-
 im-gefaengnis.de/

 Treffpunkt e.V.: 
 https://www.juki-online.de/

 Bindungsräume: 
 http://www.betterplace.org/p20155

 Café Luise http://www.jva-siegburg.
nrw.de/infos/Cafe_Luise/index.php

878 Tage ohne Papa

Wenn ein Elternteil inhaftiert wird, hat 
das auch Auswirkungen auf die zurück-
bleibenden Kinder. Es wird geschätzt, 
dass 100.000 Kinder in Deutschland 
davon betroffen sind, dass Vater oder 
Mutter im Gefängnis einsitzen. In einer 
von der EU finanzierten Studie wurden 
rund 700 Kinder inhaftierter Eltern in 
Deutschland, Schweden, Rumänien und 
England befragt. Die Experten fanden 
heraus, dass die lange Trennung von 
einem Elternteil vielen Kindern lang-
fristig schadet. 

[DBH-Newsletter Nr. 14/14 vom 
23.09.2014, taz v. 21.08.2014]

Wunsch nach höhe-

ren Strafen wächst

Die Bereitschaft, Straftaten härter zu be-
strafen, nimmt seit Jahren zu. Und das, 
obwohl sowohl die Angst, Opfer eines 
Verbrechens zu werden, als auch die Kri-
minalität insgesamt zurückgehen. Das 
sind Ergebnisse aus einer Langzeitstu-
die der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg (FAU). 

Für diese einzigartige Langzeitstudie 
hat Prof. Dr. Dr. h.c. Franz Streng, Eme-
ritus am Institut für Strafrecht, Strafpro-
zessrecht, Kriminologie, zwischen 1989 
und 2012 rund 3100 Jurastudierende 
befragt, die gerade mit ihrem Studium 
begonnen hatten. Bewusst wählte der 
Rechtswissenschaftler Studienanfänger 
aus, da sie zum einen über noch wenig 
Fachwissen verfügen und damit gut als 
Abbild der allgemeinen Bevölkerung 
dienen und zum anderen da sie spä-
ter einmal als Richter, Staatsanwälte, 
Verteidiger oder in Ministerien einen 
ganz entscheidenden Einfluss auf die 
Rechtsprechung und Gesetzgebung 
haben werden. Sein Ziel war es, her-
auszufinden, wie die jungen Frauen 
und Männer die allgemeine Krimina-
litätslage bewerten, inwieweit sie sich 
bedroht fühlen und wie hart sie bestra-
fen würden. Diese Daten verglich der 
Forscher zusätzlich mit der offiziellen 
Kriminalitätsstatistik.

Es stellte sich heraus, dass das allgemei-
ne Bedrohungsgefühl durch Kriminali-
tät kurz nach dem Mauerfall und der 
Wiedervereinigung erheblich anstieg 
und danach wieder zurückging. Das 
Risiko, selbst Opfer eines körperlichen 
Angriffs zu werden, schätzten die Be-
fragten im Lauf der Jahre zunehmend 
geringer ein – aktuell ist diese Angst 
nur noch schwach ausgeprägt. Im glei-
chen Zeitraum veränderte sich bei den 

Magazin
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Befragten jedoch die Einstellung darü-
ber, wie hart bestraft werden sollte: Die 
Studierenden der nachfolgenden Jahr-
gänge würden bei gleichen Delikten 
mittlerweile höhere Strafen verhängen 
als noch zu Beginn der Studie – und 
das, obwohl sie sich eigentlich sicherer 
fühlen.

Doch wie hat sich die Kriminalität in die-
sem Zeitraum entwickelt – könnte die 
veränderte Strafmentalität sich dadurch 
erklären lassen? Ein Blick auf die Krimi-
nalstatistiken zeigt, dass die Zahl der 
Gewaltdelikte seit Beginn von Strengs 
Studie angestiegen ist. Seit 2007 jedoch 
laufen die Entwicklungen auseinander: 
Seitdem nämlich sinkt die Anzahl der 
Gewalttaten im Gegensatz zur Strafhär-
te, die weiterhin zunimmt. Was dabei 
besonders irritierend ist: Die Haltung 
der Befragten gegenüber Kapitalver-
brechen wie Mord und Totschlag wird 
ebenfalls unerbittlicher, obwohl seit-
dem auch die Anzahl dieser Verbrechen 
zurückgeht. Die Gesamtkriminalität – 
hierzu zählen neben Gewaltverbrechen 
unter anderem auch Diebstahl, Sach-
beschädigung oder Wirtschaftsdelikte 
– sinkt übrigens bereits seit kurz nach 
Wiedervereinigung kontinuierlich und 
kann daher ebenfalls nur schwer als Er-
klärung für den Wunsch nach härteren 
Strafen dienen.

Zieht man neben der offiziellen Krimi-
nalitätsstatistik, die nur die registrierten 
Fälle erfasst, weitere Informationen zur 
Kriminalitätsentwicklung heran, zeigt 
sich ein weiteres interessantes Ergebnis. 
In der Langzeitstudie wurden die Teil-
nehmer auch gefragt, ob sie selbst schon 
einmal Opfer einer Gewalttat geworden 
sind. Der Anteil derer, die bereits einen 
körperlichen Angriff erlebt haben, ist 
über die komplette Langzeitstudie weit-
gehend konstant geblieben – doch der 
Anstieg in der Kriminalstatistik, wenn er 
denn real wäre, hätte sich laut Streng 
in irgendeiner Weise auch unter den 
Befragten widerspiegeln müssen. So 
legen die Ergebnisse der Befragungen 
nahe, dass die Opfer, insbesondere jene, 
die bei einer Straftat auch verletzt wur-

den, mittlerweile eher bereit sind, das 
Verbrechen anzuzeigen – ein Befund, 
den andere Studien stützen und der 
die Diskrepanz zur offiziellen Statistik 
erklären könnte.

Doch warum nimmt der Wunsch nach 
höheren Strafen zu, obwohl sich die 
Befragten sicherer fühlen und die Krimi-
nalität zurückgeht? Der Rechtswissen-
schaftler führt dafür eine ganze Reihe 
von Erklärungsansätzen an. So greifen 
Medien das vorhandene Interesse an 
Kriminalitätsthemen nicht nur auf, son-
dern verstärken es durch ihre intensive 
Berichterstattung. Hinzu kommen po-
litische Akteure, die das Thema „Krimi-
nalität und Strafe“ weniger sachlich als 
vielmehr medienwirksam behandeln. 
Darüber hinaus nimmt seit Jahren die 
Zahl der Unterhaltungssendungen, in 
denen es um Mord geht, zu. So sind 
laut Strengs Studie Befragte, die viele 
dieser Sendungen konsumieren, auch 
die strengeren Bestrafer. Als eine wei-
tere mögliche Erklärung für eine verän-
derte Strafmentalität führt Streng die 
Verunsicherung durch gesellschaftliche 
Umbrüche wie der Wiedervereinigung 
oder der Globalisierung an. Der Wunsch 
nach härteren Strafen könnte ein intui-
tiver Versuch sein, mit sozialen Proble-
men umzugehen und Unsicherheiten 
symbolisch zu bekämpfen. Ein anderer 
Grund könnte der zunehmende Fokus 
auf die Opferperspektive sein, der die 
Identifikation mit den Opfern steigert 
und so die Tendenz zu strengeren Stra-
fen unterstützt. Weitere Informationen: 
Prof. Dr. Dr. h.c. Franz Streng, franz.
streng@fau.de 

[Blandina Mangelkramer, Presseinforma-
tion der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg v. 01.09.2014]

Rentenversicherung 

für Gefangene

Die BAG-S war 2011 einer der Erstun-
terzeichner der Petition des Grund-
rechtekomitees zur „Einbeziehung von 
Gefangenen in die Rentenversiche-
rung“. Aktuell fordert die Fraktion „Die 
Linke“ im Bundestag in ihrem Antrag 
die Bundesregierung dazu auf, einen 
Gesetzentwurf vorzulegen, der dafür 
sorgt, dass Strafgefangene und Siche-
rungsverwahrte in die gesetzliche Ren-
ten-, Kranken- und Pflegeversicherung 
einbezogen werden (BT-Drucksache 
18/2606).

In der Begründung wird detailliert be-
schrieben, welche Folgen der Nicht-
einbezug für die Betroffenen entste-
hen und welche Ansprüche verloren 
gehen. Die Lösung für die beschrie-
benen Probleme sieht die Fraktion „in 
einer Pflichtversicherung aller bisher 
nicht versicherten pflichtarbeitenden 
Gefangenen in der gesetzlichen Ren-
ten-, Kranken- und Pflegeversiche-
rung.“ Denn nur damit „würde auch 
dem Gebot des Strafvollzugsgesetzes, 
dass die Haftstrafe nicht zusätzlich zum 
Freiheitsentzug zu Nachteilen führen 
darf, endlich Geltung verschafft und 
dem Resozialisierungsgedanken auch 
in sozialrechtlicher Hinsicht Rechnung 
getragen.“ 

In Anlehnung an die europäischen Straf-
vollzugsgrundsätze fordern die Abge-
ordneten, dass „der Bezug zur Arbeit 
durch ein individuelles und einklagba-
res Recht auf einen Arbeitsplatz positiv 
ausgestaltet werden soll“. Dabei sollen 
auch die Fähigkeiten und Neigungen 
des Inhaftierten berücksichtigt werden, 
damit Arbeit als „Mittel der Resozialisie-
rung“ und nicht als „auferlegtes Straf-
übel“ verstanden wird. Im diesem Sinne 
sei auch eine angemessene Entloh-
nung der Gefangenen sicherzustellen. 
Dies wäre, neben den Inhaftierten, auch 
den Geschädigten ein Nutzen, da so die 
Begleichung von Entschädigungsan-
sprüchen erhöht werde. Ebenfalls, so die 
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Abgeordneten, sei die Einrichtung eines 
Härtefonds für Opfer wünschenswert, 
um schnell und unbürokratisch Hilfe 
gewähren zu können. 

[BAG-S v. 30.09.2014]

Neuer Datenschutz für 

Bewährungshelfer

Bewährungshelfer/innen sollen zukünf-
tig Daten an die Polizei und den Jus-
tizvollzug weitergeben können. Dazu 
ist eine Änderung der Strafprozess-
ordnung (StPO) notwendig, die jetzt 
vom Bundesrat als Gesetzesvorlage in 
den Bundestag eingebracht wurde (BT-
Drucksache 18/2012). Zukünftig sol-
len Bewährungshelfer/innen Daten an 
die Polizei weitergeben können, wenn 
„dies zur Abwehr einer Gefahr für Leib, 
Leben, die persönliche Freiheit, die se-
xuelle Selbstbestimmung Dritter oder 
zur Sicherung der Zwecke der Bewäh-
rungshilfe erforderlich ist”. Bezüglich 
des Strafvollzuges soll die Datenweiter-
gabe der „Förderung der Vollzugs- und 
Behandlungsplanung oder der Entlas-
sungsvorbereitung” dienen.

Der Entwurf sieht folgende gesetzliche 
Regelung vor:
Datenübermittlung durch die Bewäh-
rungshelfer § 496
(1) Die Bewährungshelfer dürfen per-

sonenbezogene Daten von Verur-
teilten, die der Bewährungshilfe 
unterstellt sind, an die Polizei oder 
die Vollstreckungsbehörde übermit-
teln, wenn dies zur Abwehr einer Ge-
fahr für Leib, Leben, die persönliche 
Freiheit, die sexuelle Selbstbestim-
mung Dritter oder zur Sicherung 
der Zwecke der Bewährungshilfe 
erforderlich ist.

(2) Die Bewährungshelfer dürfen 
personenbezogene Daten von 
Verurteilten an die Einrichtungen 
des Justiz- und Maßregelvollzugs 
übermitteln, sofern deren Kenntnis 
für den Vollzug der Freiheitsentzie-

hung, insbesondere zur Förderung 
der Vollzugs- und Behandlungspla-
nung oder der Entlassungsvorberei-
tung erforderlich ist.

(3) Die personenbezogenen Daten dür-
fen nur zu dem Zweck verwendet 
werden, für den sie übermittelt sind. 
Für andere Zwecke dürfen die perso-
nenbezogenen Daten nur verwen-
det werden, soweit sie auch für diese 
Zwecke hätten übermittelt werden 
dürfen.

[DBH-Newsletter Nr. 14/14 vom
23.09.2014]

Umgang mit 

Hochrisikotätern

In Rostock haben 400 Strafvollzugsex-
perten aus ganz Europa und den USA 
getagt. Es war die Abschlusskonferenz 
des EU-Projekts “Justice Cooperation 
Network” (JCN). In dem von Justizminis-
terin Uta-Maria Kuder initiierten Projekt 
wurden mögliche Standards für den 
europaweiten Umgang mit Hochri-
sikotätern erarbeitet. Projektpartner 
waren neben dem Justizministerium 
in Schwerin die Justizministerien aus 
Irland und Finnland, die finnische Be-
währungshilfe, der Strafvollzug aus 
Estland, ein Bildungsträger aus Italien 
und die Universität Greifswald.

Mecklenburg-Vorpommern begrüßt 
als Projektinitiator das Ergebnis, das 
in vielen Punkten die Praxis des hie-
sigen Strafvollzugs widerspiegelt. So 
waren sich die Projektländer einig, 
dass Hochrisikotäter im Vollzug eine 
spezielle Behandlung benötigen, die 
auf einem wissenschaftlich fundierten 
Diagnostikverfahren basiert. Darüber 
hinaus bedarf es eines Netzwerks gesell-
schaftlicher Ebenen außerhalb des Voll-
zugs für eine erfolgreiche Wiederein-
gliederung. “Unser Ziel ist eine optimale 
Vorbereitung zur Resozialisierung. Ein 
entlassener Hochrisikotäter, der nach 
dem Vollzug ein Leben ohne Straftaten 
lebt, ist der beste Opferschutz, den wir 

der Bevölkerung geben können. Das 
schaffen wir jedoch nur mithilfe der 
gesamten Gesellschaft”, so Justizminis-
terin Kuder. Die Experten empfahlen 
in Rostock, diese Maßnahmen in den 
EU-Staaten festzuschreiben. 

[Medieninformation des Justizministe-
riums MV]

 Justice Cooperation Network: 
 http://jcn.pixel-online.org/

EGMR verurteilt 

Polen wegen CIA-

Gefängnis

Obwohl die polnische Regierung bis-
her das Wissen und die Beteiligung an 
den CIA-Praktiken und deren Gefäng-
nissen leugnete, hat der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte Polen 
eine Beteiligung an den Folterungen 
im Rahmen des Anti-Terror Krieges at-
testiert.

Mit der Verurteilung Polens in den bei-
den Fällen AL NASHIRI v. POLAND und 
HUSAYN (ABU ZUBAYDAH) v. POLAND 
durch den Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) vom 24. Juli 
2014 wurde zum ersten Mal ein Mit-
gliedstaat der EU für seine Kooperation 
mit dem CIA rechtskräftig verurteilt. Das 
EGMR stellte bei dem Verfahren fest, 
dass Polen mit der Überlassung des Ge-
ländes des polnischen Geheimdienstes 
in der Nähe des Flughafens Szymany 
bei Szczytno (Masuren) gegen mehrere 
Artikel der Europäischen Menschen-
rechtskonvention verstieß. Dazu zählen 
unter anderem das Verbot der Folter. 
Polen wurde dazu verurteilt, an beide 
Kläger jeweils 100.000 Euro Schmer-
zensgeld zu zahlen. Damit erweist sich 
das polnische Engagement in der „Koa-
lition der Willigen“ von George W. Bush 
als durchaus folgenreich für das Land. 
Denn das erhoffte Aufwerten der Bezie-
hungen zur USA ist weder unter Bush, 
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noch unter Barack Obama eingetreten. 
Stattdessen hat sich Polen an der Beteili-
gung an Folterungen schuldig gemacht. 

[Robert Smolka, Polen Heute v. 08.09.2014]

Links:
 Ausführlicher Bericht: 

 http://polen-heute.de/
 cia-geheimgefaengnisse-die-
 polnische-never-ending-
 story-49339/

 EGMR Press-Release v. 24.07.2014: 
http://hudoc.echr.coe.int/

 webservices/content/pdf/
 003-4832205-5894802

Strafgefangene in 

Deutschland – 

Aktuelle Zahlen 

und Entwicklung

Die Anzahl Strafgefangener in Deutsch-
land ist weiterhin rückläufig. Laut den 
Daten des Statistischen Bundesamtes 
waren im Jahr 2013 56.641 Menschen 
inhaftiert. 2012 waren es 58.073, 2011 
60.067 und 2010 60.693. Somit sank die 
Anzahl der Inhaftierten insgesamt um 
4.052 Personen, das sind 6,7%.

Bei den inhaftierten Erwachsenen ist 
für den Zeitraum von 2010 bis 2013 ein 
Rückgang von 6,2 % festzustellen. Bei 
nach Jugendrecht Verurteilten nahm 
die Inhaftiertenzahl um 10,8 % ab. 

Auffallend hoch ist die Anzahl inhaf-
tierter Menschen, welche eine Ersatz-
freiheitsstrafe verbüßen. Im März 2014 
sind es 4.460, 2013 waren es 4.188, 2012 
4.157, 2011 4.278 Personen. Hier erken-
nen wir einen wichtigen Handlungsbe-
darf. Menschen, die aus psychischen, 
sozialen oder anderweitig primär un-
ersichtlichen Gründen ihre Geldstrafen 
nicht zahlen, riskieren in Deutschland 
einen Freiheitsentzug. Die Ersatzfrei-
heitsstrafen nach § 43 StGB sind nicht 
nur zum Nachteil der deutschen Steu-
erzahler. Eine Inhaftierung ist ein weite-
rer Schritt heraus aus der Gesellschaft. 
Professionelle Fördermaßnahmen und 
Unterstützung bei der Einkommensbe-
schaffung könnten eine Inhaftierung 
und Haftkosten vermeiden. Bestenfalls 
ließen sich Ressourcen aktivieren und/
oder generieren, die die Lebenslage 
eines Straffälligen verbessern und somit 
einer Integration dienlich sein könnten.

[DBH-Newsletter Nr. 13/14 vom 
11.09.2014]

Strafgefangene nach Geschlecht, Alter und Art des Vollzugs, 

voraussichtliche Vollzugsdauer

Strafgefangene/Vollzugsdauer Stichtag jeweils 31. März

2010 2011 2012 2013

1 Einschließlich Sicherungsverwahrte.

Strafgefangene insgesamt1 60 693 60 067 58 073 56 641

Nach dem Geschlecht

Männer 57 568 56 746 54 765 53 433

Frauen 3 125 3 321 3 308 3 208

Nach dem Alter

14 bis unter 18 Jahre 637 587 581 518

18 bis unter 21 Jahre 3 297 3 110 2 916 2 748

21 bis unter 30 Jahre 19 476 19 186 18 432 17 801

30 bis unter 50 Jahre 29 737 29 536 28 494 27 837

50 Jahre und älter 7 543 7 648 7 650 7 737

Nach der Art des Strafvollzugs

Geschlossener Vollzug 50974 50 307 48 451 47 374

Offener Vollzug 9719 9 760 9 622 9 267

Freiheitsstrafe 53973 53 464 51 811 50 631

Jugendstrafe 6184 6 099 5 796 5 518

Sicherungsverwahrung 536 504 466 492

Nach der voraussichtlichen Vollzugsdauer

bis unter 3 Monate 6 238 6 165 5 852 5 716

3 Monate bis einschließlich 1 Jahr 19 803 19 876 19 180 18 835

mehr als 1 bis einschließlich 5 Jahre 26 564 26 273 25 680 25 065

mehr als 5 bis einschließlich 15 Jahre 5 504 5 201 4 864 4 539

lebenslang1 2 584 2 552 2 497 2 486

Tabelle/Bild entnommen von: www.destatis.de
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Neben dem Scheinwerferlicht

Günter Schroven

„Neben dem Scheinwerferlicht“ war 
der Titel einer überregionalen Veran-
staltung, die vom 03. bis zum 04. Juni 
2014 in Göttingen stattgefunden hat. 
Diese Tagung war eine „Koprodukti-
on“  zwischen der Führungsakademie 
des niedersächsischen Justizvollzuges 
sowie der Zeitschrift FORUM STRAF-

VOLLZUG.

Maßgeblichen Anteil am guten Gelin-
gen der Veranstaltung hatten Rolf Koch 
und Michael Franke von der Führungs-
akademie. Diesen beiden Kollegen gilt 
mein besonderer Dank. Die Vorberei-
tung dieser „einmaligen“ Tagung be-
gann schon ca. 10 Monate vorher.

Es wurden alle Bundesländer angeschrie-
ben, mit der Bitte, uns doch von außerge-
wöhnlichen und erfolgreichen Konzepten 
und Projekten im Justizvollzug zu berich-
ten. Es sollten jedoch möglichst keine 
Beiträge sein, die den aktuellen „Leucht-
turmprojekten“ Sozialtherapie und Si-
cherungsverwahrung zuzuordnen sind, 
aber durchaus Vorzeigecharakter haben.

Die Resonanz war sehr bemerkenswert, 
es wurden uns 39 Projekte aus dem 
ganzen Bundesgebiet vorgestellt. Alle 
hätten es verdient gehabt bei dieser 
zweitägigen Veranstaltung in Göttingen 
auf die Bühne gebracht zu werden. Wir 
mussten uns beschränken auf 16 Projek-
te. Es waren die folgenden:
1. Heimspiel, ein Wohnprojekt für 

junge Strafgefangene vor Haftende
2. Projekt e/m/o, Thema ist die Aus-

bildung von Bediensteten des AVD 
zu Sozialkompetenztrainern

3. Eltern-Kind-Projekt CHANCE, ein 
Vorhaben zur Erhaltung und Sta-
bilisierung familiärer Bindungen 
Kinder von Inhaftierten

4. Die Hundebande, weibliche Inhaf-
tierte bilden Blindenhunde aus

5. TOA, eine neue Form des Täter-
Opfer-Ausgleichs in der Haft

6. PiaM, Papa ist auf Montage, das Pro-
jekt stärkt die Elternschaft während 
der Haftzeit 

7. Co.libri, eine neue Methode für ein 
einheitliches Behandlungscontrol-
ling

8. Projekt Listener, hier geht es um 
Suizidprophylaxe mit Hilfe von aus-
gewählten Inhaftierten während 
„kritischer Zeiten“ von Mitgefan-
genen

9. KIM, ein neuartiges Motivations- 
und Behandlungskonzept für junge 
Gefangene und Arrestanten/-innen

10. „Ausblick“ im hackmuseums-

gARTen, es handelt sich dabei um 
kreative Gartengestaltung durch 
Gefangene

11. Ich lese für dich, hier geht es um 
Gute-Nacht-Geschichten aus dem 
Gefängnis

12. Stolze Helfer, hier werden junge 
Gefangene für die ehrenamtliche 
Arbeit gewonnen und qualifiziert

13. Gezielte Förderung älterer Ge-

fangener, dieses Projekt kümmert 
sich besonders um die „Bedürfnis-
befriedigung“ älterer Gefangener 

14. PeerMediation hinter Gittern, 
dieses Vorhaben beschreibt die 
Ausbildung von jüngeren Gefan-
genen zu Mediatoren im Gefängnis

15. Ethikkomitee, dieses Projekt be-
schäftigt sich mit der Etablierung 
von Ethikkomitees in JVAen

16. Trainerausbildung, hier wird be-
schrieben, wie Gefangene in der 
Haft zu lizenzierten Trainern ausge-
bildet werden, die der Anstalt nüt-
zen und der Wiedereingliederung 
der Insassen dient.

Acht der genannten Projekte werden in 
diesem Heft vorgestellt, weitere sollen 
in der nächsten Ausgabe thematisiert 
werden (soweit sie nicht bereits in der 
Vergangenheit schon einmal in FORUM 

STRAFVOLLZUG vorgestellt worden 
sind).

FORUM STRAFVOLLZUG hat sich vor-
genommen (erneut in Kooperation mit 
der Führungsakademie) der Veranstal-
tung „Neben dem Scheinwerferlicht“ von 
Juni 2014 eine Fortsetzungsveranstal-
tung folgen zu lassen. Der Grund liegt 
in der sehr positiven Resonanz auf die 
Pilotveranstaltung durch die Tagungs-
teilnehmerinnen und Tagungsteilneh-
mer. Auch die abschließende Podiums-
diskussion mit Frau Stein (Anstaltsleiterin 
aus Berlin), Frau Jesse (Anstaltsleiterin 
von Niedersachsen), Herrn Prof. Dr. Wal-
kenhorst (Uni Köln) sowie Herrn Schmid 
(Justizministerium Sachsen) zeigte, wie 
sehr es notwendig ist, eine Vielzahl von 
Projekten, die einzigartig sind und „still 
und leise“ jeweils das Anstaltsleben be-
reichern, durch eine Sonderveranstal-
tung sowie durch FORUM STRAFVOLL-

ZUG an die Öffentlichkeit zu bringen.

Jedes einzelne Mitglied der Redaktions-
gemeinschaft FORUM STRAFVOLLZUG 
unterstützt diese Entwicklung. Ich bitte 
alle Leserinnen und Leser unserer Zeit-
schrift ganz herzlich, sich mit jedem ge-
lungenen Projekt in einer Anstalt oder 
aus Bereichen der Gerichts- oder Be-
währungshilfe (sowie anderer uns nahe 
stehenden Organisationen) direkt an ein 
Redaktionsmitglied zu wenden. Ein guter 
Weg ist auch die Kontaktaufnahme zu Ih-
rem zuständigen Landeskorresponden-
ten oder Ihrer Landeskorrespondentin. 
Wir haben gute Kontakte untereinander 
und treffen uns regelmäßig. Das nächste 
Treffen ist im November 2014 in Kassel.

Günter Schroven

Leiter des Bildungsinstitutes für den nds. 
Justizvollzug und Mitglied der Redaktion 
FORUM STRAFVOLLZUG
guenter.schroven@justiz.niedersachsen.de
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Listener-Projekt in der JVA München

Wilhelm Pecher

Grundprinzipien, Entwick-
lung und Legitimation des 
Einsatzes von Listeners
Listeners stehen Mitgefangenen in Kri-
sensituationen als geschulte Gesprächs-
partner zur Verfügung, insbesondere 
im Rahmen der Suizidprävention. Das 
Engagement der Listener erfolgt eh-
renamtlich ohne Bezahlung. Sie wer-
den sorgfältig ausgewählt und auf ihre 
Einsätze vorbereitet, sowohl durch die 
Vermittlung von Wissen, als auch durch 
praktische Rollenspiele. Im Zentrum ste-
hen dabei Grundsätze der Gesprächs-
führung und der Krisenintervention, 
aber auch die Reflexion über eigene 
Erfahrungen mit Krisen. Die Einsätze 
werden in der Gruppe der Listener, bei 
Bedarf auch einzeln, nachbesprochen.

Erstmalig wurden die Listeners wohl 
im britischen Strafvollzug eingesetzt. 
Eine Übernahme im deutschsprachigen 
Raum erfolgte durch die Justizanstalt 
Innsbruck ab dem Jahr 1999, später 
durch andere Anstalten in Österreich 
(Fuchs, 2001). Mit dem Einsatz von Lis-
teners als Maßnahme der Suizidprä-
vention im deutschen Justizvollzug 
beschäftigt sich die als Untergruppe 
des Nationalen Suizidpräventions-Pro-

gramms (NASPRO) anerkannte bundes-
weite Arbeitsgruppe für den Bereich 
des Strafvollzugs unter der Leitung von 
Frau Dr. Bennefeld-Kersten. Seit 2011 
wird das Listener-Projekt in der Justiz-
vollzugsanstalt München umgesetzt.

Ein besonders sinnvolles – aber si-
cher nicht das einzig mögliche – Ein-
satzgebiet für Listeners ist die Betreu-
ung von Neuzugängen. Aus der vom 
niedersächsischen kriminologischen 
Dienst durchgeführten Totalerhebung 
der Suizide in deutschen Gefängnissen 
über mittlerweile 11 Jahre geht ganz 
deutlich hervor, dass die Suizidrate zu 
Beginn der Inhaftierung am höchsten 
ist. Dass gerade die ersten 48 Stun-
den einer Untersuchungshaft mit dem 
höchsten Suizidrisiko einhergehen, ist 
durch nationale und internationale Stu-
dien belegt (Bennefeld-Kersten, 2009). 

Im Rahmen einer Studie zu Suizid-
gedanken von Untersuchungsgefange-
nen des Kriminologischen Dienstes im 
Bildungsinstitut des niedersächsischen 
Justizvollzugs (Ansorge, 2011), bei der 
103 männliche und 93 weibliche Ge-
fangene und die mit ihrer Behandlung 
betrauten Kollegen des allgemeinen 

Vollzugsdienstes befragt wurden, gab 
mehr als jeder vierte Mann (27 %) und 
fast jede siebte Frau (12 %) der be-
fragten Gefangenen an, in der ersten 
Haftphase an Suizid gedacht zu haben. 

In einer von Ansorge (2011) vorge-
tragenen Studie wurde eindrücklich 
die Bedeutung von Mitgefangenen 
gerade für suizidgefährdete Gefange-
ne aufzeigt (s. Abb. 1). Befragt wurden 
Gefangene 14 Tage nach der Inhaftie-
rung, welche Personengruppe sie als 
unterstützend erlebten.

Diese Ergebnisse können insofern 
als Belege für die Sinnhaftigkeit des 
Einsatzes von Listeners als zusätzliche 
Maßnahme einer professionellen Su-
izidprävention gewertet werden, da 
deutlich wird, dass Listeners einen ei-
genen genuinen Zugang zu ihren Mit-
gefangenen haben. 

Einsatz von Listeners bei Neu-
zugängen der JVA München
In der JVA München führen seit Anfang 
2011 Fachdienste mit allen neu aufge-
nommenen Gefangenen Zugangsge-
spräche. Der zentrale Teil dieses Zugangs-
gesprächs ist ein (halb-) standardisiertes 
Suizidscreening. Es besteht die Möglich-
keit, einem als latent (!) suizidgefährdet 
eingestuften, bzw. psychisch tendenziell 
belasteten Neuzugang einen Listener für 
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Abb. 1: Studie von Ansorge (2011): Welche Personengruppe wurde als unterstützend erlebt?

Gefangene ohne Suizidgedanken:

Mehrfachnennungen, N = 426)

Gefangene mit Suizidgedanken:

Mehrfachnennungen, N = 101)
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die erste Nacht zuzuteilen. Bei festge-
stellter akuter Suizidgefährdung eignet 
sich der Neuzugang ausdrücklich nicht 
für die Zuweisung zu einem Listener. 
Zum einen sind in diesen Fällen akut-
psychiatrische Maßnahmen indiziert, 
um die Gefahr abzuwenden, bzw. die 
(psychische) Gesundheit des Gefange-
nen wiederherzustellen. Zum anderen 
ist es einem Listener schlichtweg nicht 
zumutbar, einen akut suizidalen Mitge-
fangenen zu betreuen und dadurch eine 
Verantwortung auf sich zu nehmen, die 
er nicht tragen kann und soll. Aus ähn-
lichen Erwägungen wurde auch davon 
Abstand genommen, weitere Treffen 
oder einen längeren Kontakt zwischen 
Neuzugang und Listener durchzuführen. 
Neben fraglos auch positiven Aspekten 
wäre zu befürchten, dass der Listener-
Gefangene in eine „Therapeutenrolle“ 
käme, was zu einer Überforderung des 
Listeners mit entsprechend malignem 
Beziehungsverlauf führen könnte.

Die Listener rekrutieren sich aus den 
Therapieteilnehmern der Sozialthera-
peutischen Abteilung Gewaltdelikte 
(16 Plätze). Aktuell stehen drei einge-
arbeitete Listener zur Verfügung, sechs 
befinden sich in Ausbildung. Von An-
fang 2011 bis August 2014 fanden 65 
Einsätze statt.

Es wurde ein Doppel-Haftraum als 
Listener-Haftraum eingerichtet und für 
diese Einsätze frei gehalten. Es handelt 
sich hierbei um eine sog. „Durchbruch-
Zelle“, die durch die Herausnahme der 

Zwischenwand zweier Einzelhafträume 
entstand. Ebenso wurde ein sog. „Lis-
tener-Koffer“ von der Arbeitstherapie 
gefertigt, in dem für die Einsätze sinn-
volle Materialen kompakt zugänglich 
sind: Schreibzeug, Spiele, Wasserkocher, 
Kaffee, Tabak.

Im Vorfeld wurde durch die Anstalts-
leitung eine Verfügung erlassen, die die 
Modalitäten eines Listener-Einsatzes 
regelt, insbesondere das Prozedere, wie 
ein Einsatz zustande kommt und das 
Vorgehen für den Fall, dass ein Listener 
einen Einsatz während der Nachtein-
schlusszeit abbricht. Diese Möglich-
keit wird jedem Listener-Gefangenen 
eingeräumt, damit es nicht zu einer 
andauernden und für den Listener nicht 
mehr kontrollierbaren Überforderungs-
situation kommt. Bisher wurde von die-
ser Möglichkeit noch nicht Gebrauch 
gemacht.

Die Listener kommen grundsätzlich 
reihum zum Einsatz. Dabei wird ver-
sucht, ein gewisses Matching zwischen 
Listener und Neuzugang herzustellen 
d. h. die Fachdienste der sozialthera-
peutischen Abteilung, die die Listener 
kennen, versuchen sich ein Bild darüber 
zu machen, welche Konstellation am 
besten „passt“ (z. B. bezüglich Alter, Tem-
perament, möglicher Überforderung, 
Raucher/Nichtraucher). Wünsche der 
Listener (z. B. kein Sexualtäter) werden 
berücksichtigt. Jeder Listener hat das 
Recht, einen Einsatz abzulehnen. Von 
diesem Recht wurde bisher nur aus per-

sönlichen Gründen Gebrauch gemacht 
(„Kopf mit anderen Dingen zu sehr voll“, 
„Stress in der Arbeit“, „wichtiger Brief 
zu schreiben“ u.ä.), nicht in Bezug auf 
den zu betreuenden Gefangenen. Bis 
auf eine Ausnahme fand sich immer 
ein Listener zur Übernahme eines an-
stehenden Falls bereit. 

Sämtliche Einsätze werden mit den 
Listeners in der mindestens monatlich 
stattfindenden Listener-Gruppe und 
bei Bedarf einzeln (im Rahmen der 
Einzeltherapie-Sitzungen in der Sozial-
therapie Gewaltdelikte) nachbespro-
chen. Bisher kam es in keinem Fall zu 
einer besorgniserregenden Situation. 
Die Einsätze wurden von den Listeners 
teilweise als anstrengend, aber immer 
bewältigbar eingeschätzt, zum Teil auch 
als angenehm und abwechslungsreich. 

Evaluation
Die nachfolgenden Analysen beziehen 
sich auf die ersten 54 Einsätze von Lis-
teners, die nach jedem Einsatz einen 
Fragebogen ausfüllten. Den betreuten 
Neuzugängen wurde ein ähnlicher 
Fragebogen ausgehändigt und die Be-
antwortung frei gestellt. Es resultierte 
ein Rücklauf von 48 auswertbaren Fra-
gebögen. 

Diese Ergebnisse werden mit ausge-
wählten Daten aus einer Bachelorarbeit 
(Halbfinger, 2013) gegenübergestellt, in 
der die Unterbringung in einem Liste-
ner-Haftraum mit der Unterbringung 
in einem regulären Gemeinschafts-
haftraum verglichen wurde. Dazu wur-
den Gefangene befragt, die die erste 
Nacht als Neuzugang in der Justizvoll-
zugsanstalt München in einem Gemein-
schaftshaftraum untergebracht waren. 
Nach einem Zufallsverfahren wurden 64 
Gefangene gebeten, einen Fragebogen 
auszufüllen, und es resultierte ein Rück-
lauf von 40 verwertbaren Fragebögen 
für die Vergleichsstichprobe.

Ausgewählte demografische Anga-

ben der Neuzugänge

Die Gruppe der im Listener-Haftraum 
untergebrachten Neuzugänge umfass-
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Abb. 2: Listener-Haftraum
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te insgesamt 54 Personen, die zwischen 
21 und 58 Jahren bzw. im Durchschnitt 
32 Jahre alt waren. Der überwiegende 
Teil von 44 Personen befand sich in Un-
tersuchungshaft (81,5 %) und 10 Neuzu-
gänge waren in Strafhaft, einschließlich 
Ersatzfreiheitsstrafen und Sicherungs-
haft. Die überwiegende Mehrheit von 
42 Neuzugängen (77,8 %) war das erste 
Mal in Haft, sechs Personen waren be-
reits einmal, eine Person auch mehrmals 
zuvor in Haft. Trotz ihrer früheren Haf-
terfahrung schienen diese Neuzugänge 
sowohl gemäß ihrer Selbstauskunft als 
auch aus Sicht der Listener gleicherma-
ßen belastet wie diejenigen, die zum 
ersten Mal in Haft waren. Dies unter-
streicht, dass fehlende Hafterfahrung 
keine zwingende Voraussetzung für die 
Zuweisung zur Betreuung durch einen 
Listener sein sollte.

Insgesamt berichteten 34 Neuzu-
gänge (63,0 %) vor ihrer Inhaftierung 
gearbeitet zu haben, wobei 18 eine 
feste Anstellung hatten und die anderen 
angaben, gelegentlich oder regelmä-
ßig zu arbeiten, in einer Ausbildung 
oder selbständig zu sein. Ohne festen 
Wohnsitz waren fünf Personen (9,3 %).

Die von Halbfinger (2013) erhobene 
Vergleichsgruppe weist in den demo-
graphischen Merkmalen zwar kleinere 
Unterschiede auf, diese sollten jedoch 
die Vergleichbarkeit der beiden Grup-
pen nicht grundsätzlich einschränken. 
Die in Gemeinschaft untergebrachten 
Neuzugänge waren mit einem Durch-
schnitt von 35 Jahren geringfügig äl-
ter mit einer Spannbreite von 16 bis 
62 Jahren. Auch die im regulären Ge-
meinschaftshaftraum untergebrachten 
Neuzugänge waren überwiegend in 
Untersuchungshaft (28 der insgesamt 
40 Personen, 70,0 %), sie hatten jedoch 
etwas häufiger Hafterfahrung (18 Perso-
nen, 45 %). Im Vergleich zu den Zugän-
gen im Listener-Haftraum gingen etwas 
weniger einer festen Tätigkeit nach (17 
Personen, 42,5 %), jedoch hatten fast 
alle eine feste Meldeadresse (36 Perso-
nen, 90,0 %).

Selbstauskünfte der Neuzugänge zur 

Suizidalität

Von den in einem Listener-Haftraum 
betreuten Neuzugänge gaben sechs 
(11,1 %) an, schon einmal in ihrem Le-
ben einen Suizidversuch unternommen 
zu haben, der keinen Zusammenhang 
zu der aktuellen Inhaftierung aufweise. 
Gemäß ihrer Selbstauskunft hatten elf 
Personen (20,4 %) seit ihrer aktuellen 
Festnahme an Suizid gedacht. Von die-
sen gaben vier an, mit dem Listener über 
frühere Suizidversuche gesprochen zu 
haben und sieben über Selbsttötungs-
gedanken oder -fantasien berichtet zu 
haben.

Aus der Vergleichsgruppe räumte 
niemand frühere Suizidversuche ein. 
Ein Befragter (2,5 %) gab jedoch an, seit 
seiner Inhaftierung an Suizid gedacht zu 
haben. Die im Gemeinschaftshaftraum 
Untergebrachten zeigten sich demnach 
weniger vulnerabel als die den Listeners 
zugewiesenen Neuzugänge. 

Befinden der Neuzugänge vor und 

nach der ersten Nacht

Sowohl der betreute Neuzugang 
(Selbstauskunft) als auch der Listener 
(Fremdeinschätzung) schätzten das 
allgemeine Befinden des Neuzugangs 
unmittelbar vor und nach dem Listener-
Einsatz ein. Die Ergebnisse der Selbst-
auskünfte sind in der nachfolgenden 
Abbildung 4 denen der Neuzugänge 
aus der Vergleichsgruppe gegenüber-
gestellt. Die den Listeners zugewiese-
nen Neuzugänge fühlten sich schlech-
ter als diejenigen, die in regulärer 
Gemeinschaft untergebracht wurden. 
Dies bestätigt die Zuweisungspraxis, 
nach der Neuzugänge vor allem dann 
einem Listener zugeordnet werden, 
wenn sie in schlechter Verfassung sind. 
Andererseits mahnt dieser Unterschied 
zur Vorsicht bei der Interpretation von 
Gruppenvergleichen.

Nach der ersten Nacht berichteten 
beide Gruppen ein verbessertes Wohl-
befinden, das auf einen positiven Effekt 
der Zeit und der Gegenwart von Mitge-
fangenen verweist. Erwartungsgemäß 

ging es jedoch denen, die mit einem Lis-
tener untergebracht waren, unmittelbar 
nach dem Gespräch deutlich besser als 
denen, die in der Vergleichsgruppe wa-
ren. Über die Verbesserung hinaus, die 
sich auch bei der Unterbringung in ei-
nem regulären Gemeinschaftshaftraum 
zeigte, könnte dies einen besonders 
positiven Effekt des Gesprächs mit dem 
Listener indizieren. 

Einige Tage später war kein Unter-
schied im Wohlbefinden der beiden 
Gruppen mehr festzustellen. Dies 
könnte indizieren, dass der Effekt des 
Gesprächs mit einem Listener mit der 
Zeit verblasst. Andererseits ließe sich 
argumentieren, dass trotz des schlech-
teren Ausgangsbefindens der Neu-
zugänge in der Listener-Gruppe ein 
deutlich verbessertes Befinden noch 
nach zwei Tagen erkennbar ist. Anhand 
der Daten lässt sich nicht klären, ob 
die Gefangenen auch langfristig von 
einem Gespräch mit einem Listener 
profitieren, beispielsweise weil sie sich 
auf das Leben im Gefängnis besser 
vorbereitet fühlen als diejenigen, die 
weniger systematisch über die Abläu-
fe informiert wurden. Es bleibt jedoch 
ein deutlich verbessertes Wohlbefinden 
der stark beeinträchtigten Neuzugänge 
unmittelbar nach den Gesprächen fest-
zustellen, so dass die Maßnahme akut 
wirksam erscheint. 

Beim Listener-Einsatz besprochene 

Themen

Die Neuzugänge wurden gefragt, über 
welche der vorgegebenen Themen sie 
mit den Listeners gesprochen haben. 
In Tabelle 1 sind die Gesprächsthemen 
denen aus der regulären Gemein-
schaftsunterbringung vergleichend 
gegenübergestellt. 

Bei mehr als der Hälfte der geführten 
Gespräche ging es um die Tatvorwürfe. 
Dies galt sowohl im Kontakt zu den 
Listeners als auch zu den Gefangenen 
im Gemeinschaftshaftraum. Es zeigten 
sich aber auch deutliche Unterschiede 
in den Gesprächsthemen der beiden 
Gruppen. So wurde mit den Listeners 
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in mehr als der Hälfte der Fälle auch 
über Ängste bezogen auf die Zukunft, 
das Verfahren, den Strafvollzug und 
private Entwicklungen gesprochen. Im 
Gemeinschaftshaftraum kamen diese 
Themen hingegen in weniger als ei-
nem Drittel der Fälle zur Sprache. Fett 
gedruckt sind Themen, die gemäß der 
Auskünfte des Neuzugangs in der ei-
nen Gruppe doppelt so häufig ange-
sprochen wurden wie in der anderen. 
Neben den Ängsten hinsichtlich des 
Strafvollzugs und privater Entwicklun-
gen, sprachen manche Neuzugänge 
mit den Listeners über depressive Ver-
stimmungen, Selbsttötungsgedanken 
und -fantasien. Im regulären Haftraum 
wurden diese Bereiche kaum themati-
siert. Insgesamt wäre es denkbar, dass 
bei den Listener-Einsätzen mehr und 
möglicherweise auch intimere Themen 
behandelt wurden. 

Freitextangaben zum Listener-

Projekt

Schließlich konnten die Neuzugänge im 
Freitext vermerken, was sie im Gespräch 
mit den Listeners hilfreich fanden und 
was sie störte. Alle Neuzugänge, die 
sich an der Befragung beteiligten, 
brachten eine positive Bewertung des 
Listener-Einsatzes zum Ausdruck. Oft 
wurde auf ein hilfreiches Gespräch und 

auf ein angenehmes und respektvol-
les Verhalten der Listener hingewiesen. 
Manche fanden es auch wichtig, dass 
der Listener nicht nur zuhörte, sondern 
auch etwas über sich erzählte. Darüber 
hinaus schätzten es einige, konkrete 
Ratschläge und Informationen über die 
Abläufe in der Justizvollzugsanstalt zu 
erhalten. Störendes wurde kaum be-
nannt, vereinzelt wurde lediglich auf 
unterschiedliche Rauchgewohnheiten 
hingewiesen. Zur Veranschaulichung 
sind nachfolgend einige Kommentare 
zitiert zur Frage „Was hat Ihnen im Ge-
spräch mit dem Listener geholfen?“:
 - „Der Eindruck verstanden zu werden, 

Information bezüglich der Gegeben-
heiten und Möglichkeiten innerhalb 
der JVA, Rat und Hilfe betreffs Anträge.“

 - „Zu erfahren wie es hier in Haft abläuft, 
mit jemandem offen zu reden, mit 
Angst vor Haft besser umzugehen.“

 - „Er hat mir aufmerksam zugehört. Er 
hat meine Gedankengänge stehen 
gelassen ohne großartig zu be- oder 
verurteilen. Ich habe mich nicht so 
alleine gelassen gefühlt in meiner 
Situation: Beratend, offen und ehrlich 
stand er mir zur Seite!“

 - „Seine Erfahrungen, die er mit mir ge-
teilt hat. Was er wie erlebt hat, konnte 
ihm Fragen stellen, gute Ratschläge 
wie ich hier klar kommen kann.“

 - „Dass das Leben weiter geht, nicht 
aufgeben soll, das man da ́ ne Lösung 
finden kann, das Gespräch hat sehr 
gut getan ...“

 - „Der Listener hat mir die Angst etwas 
genommen.“

 - „Jemanden zu sehen, der in einer ähn-
lichen Lage für sich auch Positives aus 
der Lage gezogen hat und nicht daran 
verzweifelt ist. Das Verständnis für mei-
ne eigene Situation war sehr hilfreich.“

 - „Dass er für einen da ist und man sich 
nicht nur über Probleme unterhalten 
hat und man nicht alleine ist.“

 - „Dass ich mit jemandem offen reden 
konnte und dass mir jemand zuge-
hört hat.“

Störendes wurde kaum benannt 
bzw. in der Regel verneint. Beim ers-
ten Einsatz eines Listeners in der Jus-
tizvollzugsanstalt München wurde der 
Neuzugang versehentlich nicht darüber 
informiert und wertete es daher als 
Vertrauensbruch, dass der Listener im 
Anschluss an das Gespräch einen Fra-
gebogen ausfüllte. Alle nachfolgenden 
Teilnehmer wurden daher umfassend 
über die Datenerhebung informiert, so 
dass dieser Kritikpunkt beseitigt werden 
konnte. Für einen Neuzugang war es 
unangenehm, dass der Listener rauchte. 
Unterschiedliche Rauchgewohnheiten 
sollten soweit möglich bei der Zuord-
nung von Listeners und Neuzugängen 
berücksichtigt werden. Schließlich fand 
ein Neuzugang, dass das Gespräch mit 
dem Listener morgens recht abrupt be-
endet worden sei. 

Abschließend hatten die Neuzugänge 
Gelegenheit Anmerkungen und Verbes-
serungsvorschläge zu formulieren. Erneut 
zeigte sich eine sehr positive Bewertung 
des Projektes. So wurde wiederholt vor-
geschlagen, das Projekt als Standardmaß-
nahme für Neuzugänge umzusetzen, den 
Einsatz der Listener zu verlängern oder 
auch weiterführende Gespräche anzu-
bieten. Viele nutzten die Gelegenheit, um 
den Listeners oder anderen Projektbetei-
ligten zu danken und einer empfahl sogar 
Vergünstigungen für das ehrenamtliche 
Engagement der Listener: 
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Skalierung: 0=sehr schlecht / 1=ziemlich schlecht / 2=geht so / 3=eher gut / 4=gut

Abb. 4: Befinden der Neuzugänge gemäß ihrer Selbstauskünfte vor und nach einer Unterbringung 

mit einem Listener und in einem regulären Gemeinschaftshaftraum
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 - „Dem Listener evtl. frei geben für den 
nächsten Tag, weil es für ihn bestimmt 
anstrengend ist nach einer Nacht, 
wo er sich die Sorgen anhören muss, 
danach ziemlich früh aufzustehen 
und zu arbeiten.“

 - „Ich war sehr froh/begeistert über die 
Situation sprechen zu können, ohne 
auf Ablehnung/Unverständnis zu sto-
ßen, sehr angenehme Atmosphäre, 
menschlich = 1a“

 - „Danke sagt glaube ich alles“
 - „Ich bin mir sicher, dass Häftlinge, die 

zum ersten Mal sitzen, so die Angst 
genommen wird und sie sich dann bes-
ser integrieren können. Super-Projekt!“

 - „Das Listener-Projekt ist eine sehr 
gute Einrichtung, damit sich Neuan-
kömmlinge nicht völlig isoliert und 
mit ihren Ängsten alleine gelassen 
fühlen.“

 - „Alles Perfekt!“
 - „Ich halte dieses Programm für sehr 

sinnvoll für gewisse Persönlichkeiten 
womöglich sogar für lebensrettend, 
es sollte in jedem Fall fortgeführt 
werden.“

 - „Ich fand es sehr positiv und alle Fra-
gen, die ich zu dem Zeitpunkt hatte 
wurden beantwortet.“

 - „To meet this guy is the best what 
could happen to me“ („Den Listener 
zu treffen, war das Beste, was mir 
widerfahren konnte.“)

 - „Ich will immer noch raus“

Therapeutische Effekte für 
die Listener
Hauptziel des Listener-Projekts ist die 
Begleitung latent suizidaler Gefangener. 
Zusätzlich können aber auch die Liste-
ner deutlich im Hinblick auf ihre eigene 
Persönlichkeitsentwicklung profitieren 
(Lohner & Pecher, 2012). In der forensi-
schen Behandlungsforschung setzt sich 
zunehmend durch, dass neben einer 
notwendigen, insbesondere im Rahmen 
der Deliktarbeit unverzichtbaren Fokus-
sierung auf zu behebende Defizite der 
Gefangenen auch ihre Ressourcen in 
den Blick genommen werden müssen. 
So konstatiert Suhling, „… dass sich die 
Wirksamkeit von Interventionen erhö-
hen lässt, wenn der Fokus auf die Defizite, 
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Tabelle 1: Gesprächsthemen 

Gesprächsthemen Listener-
Einsatz
(N=54)

Gemein-
s c h a f t s -
haftraum
 (N=40)

N % N %

Tatvorwurf/Straftat 41 76 25 63

Ängste bezüglich Entwicklun-
gen im privaten Bereich

33 61 10 25

Ängste bezüglich Strafvollzug 32 59 11 28

Ängste bezüglich Zukunft 34 63 14 35

Ängste bezüglich Verfahren 23 43 11 28

depressive Verstimmung 22 41 8 20

Probleme in Partnerschaft 16 30 8 20

Probleme mit Eltern 16 30 8 20

Scham/Schuld 14 26 6 15

Einsamkeit/Vereinsamung 20 37 12 30

gesellschaftliche/politische 
Fragen

17 32 16 40

Trennung/Scheidung 12 22 7 18

Probleme mit Behörden und 
Institutionen

12 22 10 25

Selbsttötungsgedanken/
-fantasien

7 13 2 5

Religion/Glaube/Weltanschau-
ung/ethische Fragen

13 24 12 30

finanzielle Notlage 9 17 12 30

Probleme mit Kindern 6 11 4 10

körperliche Beschwerden/
Behinderung

5 9 5 13

frühere Suizidversuche 4 7 2 5

Probleme mit erlittener Gewalt 5 9 2 5

Probleme mit Drogen 7 13 7 18

Probleme mit eigenen Aggres-
sionen/Gewalt

3 6 8 20

Probleme mit Alkohol 3 6 6 15

Anzahl der Themen 354 206
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Probleme, Schwächen und (Denk-)Feh-
ler der Inhaftierten abgeschwächt und 
um positive Ansätze und die Arbeit an 
und mit Ressourcen und vor Kriminalität 
schützenden Faktoren ergänzt wird. Ver-
meidungsziele zeigen zu wenig positive 
Perspektiven auf, sondern besagen nur, 
was nicht geschehen soll“ (Suhling, 2007, 
S. 152). Das Listener-Projekt zeigt in her-
ausragender Weise, wie Gefangene ihre 
Ressourcen – die entweder schon vor der 
Inhaftierung vorhanden waren oder ggf. 
in der Therapie aufgebaut oder gestärkt 
wurden – zum Einsatz bringen können. 
Freilich liegt es in der Einschätzung der 
Fachkräfte, ob die Ressourcen für die Be-
wältigung dieser doch anspruchsvollen 
Aufgabe genügen. Regelmäßig wird ein 
Gefangener nicht schon zu Beginn einer 
sozialtherapeutischen Behandlung als 
Listener eingesetzt werden. Wird das 
Listener-Projekt außerhalb einer Be-
handlungsgruppe durchgeführt, finden 
sich jedoch auch geeignete Gefangene, 
die nach sorgfältiger Einweisung und 
Schulung die Aufgabe übernehmen kön-
nen. Es folgt eine kurze Beschreibung 
der Effekte für den Listener, die von den 
Therapeuten wahrgenommen wurden. 

Erweiterung der Empathiefähigkeit

Empathie kann im Einsatz als Listener 
erprobt und erweitert werden. Selbstver-
ständlich können nur Gefangene zuge-
lassen werden, die schon über gewisse 
Ressourcen in diesem Bereich verfügen. 
Empathiedefizite treten bei zu thera-
pierenden Straftätern mitunter nicht 
durchgängig, sondern situationsbezo-
gen auf (z. B. gegenüber Autoritäten, 
nach Kränkungen durch nahestehende 
Menschen). Wenn die Grundstruktur des 
Listener-Einsatzes diese jeweiligen Si-
tuationen nicht reproduziert, kann ein 
Einsatz erfolgen, auch wenn schwere 
Gewaltdelinquenz in der Vorgeschichte 
des Listeners zu beobachten ist. 

Ausbau der sozialen Kompetenz

Die Gesprächsführung während ihres 
Einsatzes stellt die Listener manchmal 
vor beachtliche Herausforderungen. Ein 
Mitgefangener schweigt recht beharrlich, 
ein anderer hört nicht zu reden auf, wieder 

ein anderer ist sprunghaft in seinen Äu-
ßerungen. Hierauf angemessen zu reagie-
ren, d.h. eigene und die Bedürfnisse des 
anderen angemessen zu berücksichtigen, 
kann der Listener im Einsatz und durch 
die Nachbesprechung lernen. 

Stärkung des Selbstwerterlebens

Für die Listener ist es i.d.R. bereits eine 
Bestätigung des Selbstwertes, dass ih-
nen ein Einsatz zugetraut wird. Ängste, 
sich auf den Therapieprozess einzulas-
sen, weil damit in der Fantasie eine 
Selbstzuschreibung als krank, unzu-
länglich, wertlos usw. verbunden ist, 
können relativiert werden, indem durch 
den Einsatz als Listener vorhandene 
Fähigkeiten ausdrücklich anerkannt 
werden. Den Einsatz selbst erleben die 
Listener i.d.R. als sinnvoll und befrie-
digend. Oft erfolgt auch eine positive 
Rückmeldung durch den betreuten 
Mitgefangenen.

Realistische Einschätzung eigener 

Möglichkeiten

Hier ist die andere Seite der häufig bei 
Straftätern anzutreffenden Selbstwert-
problematik angesprochen: Neben In-
suffizienzgefühlen besteht häufig eine 
Überschätzung der eigenen Person. 
Eine Erfahrung bei Einsätzen war, dass 
gerade im Rahmen eines zwischen-
menschlichen Kontakts der „Machbar-
keit“ Grenzen gesetzt sind, manchmal 
im „Aushalten“ die Grenze des gerade 
Möglichen erreicht ist. 

Stärkung prosozialer Werte

Durch den Listener-Einsatz werden zwi-
schenmenschliche Werte verstärkt, die 
eine unmittelbare Reziprozität im Sinne 
eines gegenseitigen Nutzens (gibst Du 
mir, gebe ich Dir) übersteigen. Diese 
Haltungen werden durch den Einsatz 
auch sogleich einer Realitäts-Prüfung 
unterzogen: Es geht nicht um prokla-
mierte Selbstlosigkeit, sondern um 
konkretes Handeln mit Möglichkeiten 
und Grenzen. 

Erweiterung des Handlungsfeldes 

über die unmittelbare Therapie hinaus

So wichtig zu Beginn der Therapie eine 

Beschränkung des Handlungsraums auf 
den strukturierten und kontrollierten 
Rahmen der Therapiegruppe ist, so wich-
tig ist später eine Erweiterung auf andere 
Aktionsfelder im Sinne der Ausweitung 
der Erfahrungen und der Erprobung 
des therapeutisch Erreichten. Diesem 
Ziel dienen vornehmlich Vollzugslocke-
rungen. Durch den Einsatz als Listener 
können auch Gefangene, die dafür noch 
nicht in Frage kommen, einen solchen 
Effekt erfahren. Eine Aufnahme in die 
Listener-Gruppe sollte erst erfolgen, 
wenn die Therapie schon über die An-
fangsphase hinaus fortgeschritten ist. Bei 
den häufig recht langen notwendigen 
Behandlungszeiten ist eine Erweiterung 
des Handlungsfeldes bereits sinnvoll, 
aber über Vollzugs lockerungen noch 
nicht zu realisieren. 

In einer Bachelorarbeit (Seitz, 
2012) wurden die Auswirkungen des 
Listener-Projekts aus Sicht der Listeners 
untersucht. Dazu wurde eine etwa drei-
stündige Gruppendiskussion mit den 
Listeners durchgeführt, das auf Band 
aufgenommene Gespräch transkribiert 
und mit Methoden der qualitativen 
Text analyse ausgewertet. Es zeigte sich, 
dass die Listener ganz überwiegend 
(80 %) postitive Auswirkungen für sich 
sehen. Von den oben beschriebenen 
therapeutischen Effekten sehen sie 
am deutlichsten ‚Ausbau der sozialen 
Kompetenz‘ und ‚Stärkung des Selbst-
werterlebens.‘ Die Ziele ‚Realistische Ein-
schätzung eigener Möglichkeiten‘ und 
‚Stärkung prosozialer Werte‘ werden 
moderat oft thematisiert. Selten wer-
den dagegen die Ziele ‚Erprobung der 
Empathiefähigkeit‘ und ‚Erweiterung 
des Handlungsfeldes‘ von den Liste-
ners selbst in der Gruppendiskussion 
angesprochen. 20 % der Redebeiträge 
thematisieren negative Auswirkungen 
der Einsätze auf den Listener (in abneh-
mender Häufigkeit): negative Effekte 
auf die Gefühlslage; Abwertung der 
Listener-Tätigkeit durch Nicht-Listener; 
zusätzliche Belastung zu weiteren Be-
lastungen der Haft; Konfrontation mit 
eigenen Grenzen; Verringerung der ei-
genen Geduld.
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Papa ist auf Montage (PiaM)

Familienfreundlicher 

Vollzug in der JVA Bützow

Barbara Hansen

Einleitung
Unter dem Titel „Papa ist auf Montage 
(PiaM) – Elternschaft während der Haft-
zeit und Möglichkeiten der präventiven 
Familienunterstützung“ wird seit 2012 
ein familienorientiertes Projekt in der 
Justizvollzugsanstalt (JVA) Bützow um-
gesetzt. Ziel des modellhaften Projekts 
ist die Stärkung der Vater-Kind-Bindung 
und die Verbesserung der Chancen in-
haftierter Väter auf ein künftig straffreies 
Leben. Gegenstand des Vorhabens ist 
dabei u.a. die Entwicklung und Erpro-
bung von familienorientierten Hand-
lungs- und Interventionsmöglichkeiten 
im Justizvollzug. PiaM bezieht dabei 
den inhaftierten Vater, die Kindsmutter 
und das Kind bzw. die Kinder im Rah-
men von verschiedenen Teilprojekten, 
in Einzel- und Gruppenmaßnahmen 
sowie durch „aufsuchende Arbeit“ ak-
tiv ein. Das Projekt PiaM wurde 2012 
durch mäzenatische Schenkungen der 
Stiftungen Jacobs Foundation, Ach-
terkerke Stiftung, Kroschke Stiftung, 
Hamburger Stiftung zur Förderung von 
Wissenschaft und Kultur sowie Preusch-
hof Stiftung ermöglicht.

Rahmenbedingungen
Die Familie steht unter dem gesetz-
lichen Schutz des Staates. Soziale 
Verflechtungen des Individuums sind 
durch das Grundgesetz (Art. 6 Satz 1 und 
2 GG) geschützt. Nebenwirkungen einer 
Freiheitsstrafe auf Dritte sind nicht er-
wünscht, aber auch nicht zu vermeiden.
Es wird als notwendig erachtet die Fa-
milienorientierung im Strafvollzug zu 
verbessern. Die Bundesarbeitsgemein-
schaft für Straffälligenhilfe (BAG-S) e. V. 
entwickelte unter der Überschrift „Family 
Mainstreaming“ ein Positionspapier mit 
zwölf Eckpunkten, die zur familienver-
träglichen Ausgestaltung des Strafvoll-

zuges beitragen können (Roggenthin 
2012: 3). Die Notwendigkeit, Prinzipien 
erfolgreicher Straftäterbehandlung ver-
stärkt zu berücksichtigen und in die voll-
zuglichen Programme zu integrieren, ist 
wissenschaftlich erwiesen (Dünkel 2009: 
145–226). Durch die gezielte Ausrich-
tung der Behandlung auf interpersonelle 
Probleme und Familienprozessvariablen 
(wie z. B. prozessorientierte Familienkon-
fliktlösung) kann eine Verbesserung der 
Wiedereingliederungschancen von in-
haftierten Frauen und Männern erreicht 
werden (ebd.).

Das am 1. Juni 2013 in Kraft getrete-
nen Strafvollzugsgesetz Mecklenburg-
Vorpommern (StVollzG M-V) ist gemäß 
Dünkel als „überwiegend […] gelungene 
Umsetzung eines konsequenten Wie-
dereingliederungsvollzugs anzusehen, 
das sowohl die soziale Integration des 
Verurteilten wie auch den Opferschutz 
und die Prävention zukünftiger Strafta-
ten in gleicher Weise befördert“ (Dünkel 
2013: 15). Gemäß § 3 Abs. 2 StVollzG M-V 
wirkt der Vollzug von Haftbeginn an auf 
die Eingliederung der Gefangenen in das 
Leben in Freiheit hin. Das StVollzG M-V 
normiert zu den in § 3 niedergelegten 
Grundsätzen der Vollzugsgestaltung in 
§ 9 Vollzugs- und Eingliederungsmaß-
nahmen und ermöglicht einen Ausbau 
des vollzuglichen Angebotes zur Verbes-
serung der Resozialisierungschancen, 
u.a. durch die Förderung von familiären 
Kontakten. Die Justizvollzugsanstalten 
sind gefordert, den negativen Wirkun-
gen der familiären Trennung während 
der Haftzeit stärker als bisher durch die 
Implementierung von geeigneten und 
durchgängigen Maßnahmen entgegen-
zuwirken.
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Durchführung familienorien-
tierter Maßnahmen im Straf-
vollzug
In den vergangenen Jahren hat es in 
deutschen Justizvollzugseinrichtungen 
eine Reihe von Initiativen, familienunter-
stützenden Maßnahmen und Projekten, 
die sich der besonderen Situation von 
inhaftierten Vätern, Müttern und Kindern 
widmen, gegeben (Hansen, 2014: 23-25, 
Anhang 7.1). Ein Vergleich der einzelnen 
Angebote zeigt deutliche Unterschiede 
im Leistungsangebot. Auffallend ist, dass 
die Trägerschaft vorwiegend bei nicht 
staatlichen Organisationen liegt.

Der Beitrag der Familienangehörigen 
zur Resozialisierung des Straftäters wur-
de in verschiedenen empirischen Studi-
en untersucht. Die erkannten positiven 
Zusammenhänge legen nahe, den Erhalt 
und die Unterstützung der Familie wäh-
rend der Haft des Vaters besonders zu 
fördern, damit das soziale System Familie 
während der Haft und nach der Haft-
entlassung intakt bleibt. Dazu bedarf es 
Konsens zwischen Strafvollzug, Straftä-
tern und Familie hinsichtlich der Funkti-
onszuschreibung für die Familie. Aus den 
Erkenntnissen und Erfahrungen kann die 
Notwendigkeit sowie die akute Bedarfs-
lage zur Durchführung von familienori-
entierten Programmen im Justizvollzug 
abgeleitet werden. Zudem bestätigen 
vorliegende wissenschaftliche Arbeiten 
den generellen Bedarf sowie spezifische 
Bedarfe der inhaftierten Eltern und der 
Kinder (Hansen, 2014: 32-36).

Das Projekt „Papa ist auf 
Montage – Elternschaft 
während der Haftzeit und 
Möglichkeiten der präventi-
ven Familienunterstützung 
(PiaM)“
Beobachtungen in der vollzuglichen 
Praxis und Rückmeldungen im Rahmen 
von Familienbesuchen (Vater, Mutter 
und Kinder) zeigen, dass männliche 
Gefangene dazu neigen, während der 
Haft die Familie und insbesondere 
die Kinder zu idealisieren und sehr zu 
vermissen. Zudem lassen sich dabei 
oft erhebliche Defizite im Bereich der 

Erziehungskompetenzen feststellen. 
Aus dem Problembewusstsein zur Va-
ter-Kind(er)-Beziehung erfolgte daher 
die Planung und Durchführung eines 
familienorientierten Projekts in der JVA 
Bützow. Gemäß dem Spruch, der den 
Kindern inhaftierter Väter von Müttern 
oft gesagt wird, wurde der Projekttitel 
festlegt: „Papa ist auf Montage (PiaM) – 
Elternschaft während der Haftzeit und 
Möglichkeiten der präventiven Famili-
enunterstützung“.

Vor dem Hintergrund des Rechts-
rahmens, der Ansprüche an eine Fa-
milienorientierung im Vollzug und 
bisheriger eigener Erfahrungen mit 
Inhaftierten und deren Angehörigen 
wurde zunächst die Ausgangssituation 
(Ist-Zustand) der JVA Bützow analysiert 
und daraus der Handlungs- und Verän-
derungsbedarf so konkret wie möglich 
abgeleitet. Eine SWOT-Analyse wurde 
durchgeführt, institutionelle Stärken 
und Schwächen, Chancen und Risiken 
für die Projektumsetzung gegenüber 
gestellt und geeignete Handlungsstra-
tegien für die Planungs- und Umset-
zungsphase des Projekts entwickelt 
(Hansen, 2014: Anhang 7.2).

Zielgruppen: inhaftierte Vä-
ter, deren Partnerinnen und 
Kinder
Im Fokus des Projekts steht die Familie. 
Eine Bundesstatistik zur Elternschaft in-
haftierter Personen liegt nicht vor. Re-
cherchen für Mecklenburg-Vorpommern 
haben ergeben, dass über 90% der inhaf-
tierten Männer Kinder haben, davon über 
70% in nicht ehelichen Beziehungen.

Ob Familienunterhalt durch sozial-
versicherungspflichtige Tätigkeit oder 
Übernahme von Erziehungsaufgaben 
– der Vollzug der Freiheitsstrafe macht 
dem Gefangenen die Erfüllung seiner 
familiären Aufgaben unmöglich. Ge-
fangene erleben dies als Verlust fast 
aller familiären Funktionen. Durch die 
Verhängung einer Freiheitsstrafe wird 
der Täter aus dem sozialen Umfeld und 
insbesondere aus seiner Familie heraus-
gelöst. Unmittelbar mitbetroffen von 

der Inhaftierung sind Lebenspartner, 
Kinder und weitere Angehörige. Sie 
werden zur Übernahme zusätzlicher 
sozialer Rollen und Aufgaben gezwun-
gen. In der Folge kann es zu Stresssitua-
tionen, strukturellen Überforderungen, 
Traumatisierung und Stigmatisierung 
kommen. Pflicht des Staates ist es, die 
durch Inhaftierung des Familienvaters 
unverschuldet in eine Notsituation ge-
ratenen Angehörigen zu unterstützen.

Die Frau erlebt die Trennung in der 
Regel als großen Verlust. Im Einzelfall 
kann die Trennung vom Familienvater 
die Frau und andere Familienmitglieder 
entlasten und befreien (Kern 2002: 21). 
Allein erziehende Mütter sind in der 
Regel auf staatliche Transferleistungen 
angewiesen, um den Lebensunterhalt 
für sich und ihre Kinder zu sichern. Der 
Schock der Trennung geht mit dem 
Wunsch und Ziel einher, dass die Familie 
erneut zusammenfindet. Die Familien 
sind oft nicht in der Lage, die Situation 
selbstbestimmt zu meistern. Mütter 
sind in dieser Situation vielfältigen Be-
lastungen ausgesetzt. Armut, soziale 
Randständigkeit, Rollenbrüche und be-
einträchtigte Bildungs- und Berufsmög-
lichkeiten sowie in der Regel auch Ar-
beitslosigkeit bestimmen deren Alltag. 
Auch die andauernde Konfrontation 
mit eigenen Konfliktbeiträgen, z. B. hin-
sichtlich der Partnerwahl, Selbstzweifel 
und – oft nicht artikulierbare – Schuld-
gefühle dem Kind gegenüber, bewirken 
zusammen mit den wirtschaftlichen 
Unsicherheiten häufig eine strukturelle 
Überforderung und die deutlich über-
durchschnittliche psychische und psy-
chosomatische Belastung vieler Mütter.

Aus den spezifischen Problemlagen 
der Partner und Kinder inhaftierter El-
ternteile kann ein besonderer Unter-
stützungsbedarf abgeleitet werden. 
Familienorientierte Maßnahmen im 
Justizvollzug können dazu beitragen, 
Inhaftierungsfolgen für Angehörige zu 
mindern.
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Zielgruppe Kriterien

Väter in Strafhaft in der JVA Bützow in Strafhaft inhaftiert

 - Vaterschaft ist anerkannt bzw. soll anerkannt werden 
(Hilfestellung durch PiaM)

 - sofern die Kinder einen anderen leiblichen Vater ha-
ben, besteht bzw. bestand ein Betreuungsverhältnis 
des Inhaftierten

 - keine aktuelle disziplinarische Auffälligkeit

Kindsmütter Status: Ehefrauen, Lebenspartnerinnen, „Verlobte“

bestehende Besuchskontakte

Kinder im Alter bis maximal 13 Jahre

 - Kinder wollen den Kontakt zum Vater bzw. Partner 
der Mutter halten oder wieder aufbauen

Familienformen verheiratete Paare mit ehelichen oder nicht 

ehelichen Kind(ern)

 - verlobte Paare mit Kind(dern)
 - Lebenspartnerschaften mit Kind(ern)
 - Patchworkfamilien
 - getrennte Familien (Vater in Haft, Mutter und Kind(er) 

mit bzw. ohne neuen Partner)

Tabelle 1: Teilnahmekriterien für das Projekt PiaM

Teilnehmerauswahl im 
Projekt PiaM
Teilnehmer des Modellprojekts PiaM 
sind in der JVA Bützow inhaftierte Väter 
mit Freiheitsstrafen von ca. 1 bis 5 Jah-
ren und deren in Mecklenburg-Vorpom-
mern wohnenden Partnerinnen und 
Kinder. Eine Teilnahme erfolgt freiwillig.

Projektziele
Die Zielplanung enthält Konsensziele 
und Wirkungsziele. In der personenzen-
trierten Projektarbeit und Betreuung 
wird stets die Selbsthilfeorientierung 
mitgedacht. Als Konsensziele wurden 
die Stärkung der Vater-Kind-Bindung 
und die Verbesserung der familien-
orientierten Handlungs- und Inter-
ventionsmöglichkeiten formuliert. In 
Abstimmung mit den Adressaten des 
Projekts, dem Vollzugsdienst und Ko-
operationspartnern sowie den fördern-
den Stiftungen wurden die in Tabelle 2 
ersichtlichen Wirkungsziele formuliert.

Das Erreichen der Wirkungsziele 
hängt maßgeblich von der Mitwirkungs-
bereitschaft der Adressaten ab. Weiterhin 
ist die Nachhaltigkeit und Verstetigung 
der Projektarbeit im institutionellen Kon-
text ein wesentliches Querschnittsziel.

Teilprojekte und Leistungsan-
gebote im Projekt PiaM
Das Angebot beinhaltet mehrere Teil-
projekte bzw. Maßnahmen, die in der 
JVA und außerhalb der JVA stattfinden: 
u.a. Vätertraining, Familienbesuche und 
Seminare in der JVA Bützow, aufsuchen-
de Arbeit zu Hause bei den Angehö-
rigen und ein Mutter-Kind-Treff. Eine 
Übersicht zeigt Abbildung 1.

Das Modellvorhaben gliedert sich 
dabei in Module mit einer Laufzeit von 
jeweils 6 Monaten. Je Modul können 
bis zu 10 Gefangene, deren Frauen und 
Kinder teilnehmen. Im zweijährigen 
Modellprojekt PiaM können zunächst 
40 männliche Strafgefangene der JVA 
Bützow, 40 Frauen/Kindsmütter und 
deren Kinder teilnehmen.

Vätertraining in der JVA 
Bützow
Die inhaftierten Väter nehmen wö-
chentlich an einem Trainingsseminar 
teil. Die Betreuung, Unterstützung 
und Qualifizierung der Inhaftierten 
wird dabei in Gruppentrainings und 
in Einzelgesprächen umgesetzt. Eine 
sozialpädagogisch ausgebildete Trai-
nerin leitet die soziale Gruppenarbeit 

mit den 10 inhaftierten Vätern an. Im 
sechsmonatigen Projektmodul finden 
mindestens 24 Einzelveranstaltungen 
mit jeweils zweistündiger Dauer statt.

Schwerpunkte sind ein auf die voll-
zuglichen Bedingungen abgestimmtes 
Triple-P-Gruppentraining (Positive Paren-
ting Program) sowie die Vermittlung von 
Wissen und Diskussion über Familien- 
und Erziehungsthemen. Das im Väter-
training eingesetzte Triple-P-Programm 
ist ein auf verhaltenstherapeutischen 
und psychologischen Grundlagen auf-
bauendes Erziehungsprogramm. Eltern 
bzw. hier die Väter können mit Triple P 
ihre Erziehungskompetenz und ihre Zu-
versicht in die Elternrolle festigen sowie 
Handlungsoptionen für die Förderung 
der Entwicklung ihrer Kinder erlernen. 
Hierzu gehören u. a. Konfliktbearbeitung, 
Fördermöglichkeiten für Kinder und die 
Angebote verschiedener Hilfenetzwerke. 
Das Elterntrainingsprogramm wurde für 
den Einsatz im vollzuglichen Kontext in 
Abstimmung mit der Triple P Deutschland 
GmbH von 8 auf 10 zweistündige Triple P-
Trainingkurse erweitert (Rieckenberg, S.; 
Hansen, B. (2012)). Damit kann mehr Zeit 
für Diskussionen und intensivere Arbeit 
mit den Vätern genutzt werden. Projekt-
bezogene Familienbesuche werden als 
Trainingsfeld genutzt.

Die Gefangenen erhalten ein „Grup-
penarbeitsbuch für Eltern“, mit dessen 
Hilfe sie sich auf die einzelnen Triple-P-
Trainingskurse vorbereiten können und 
die verschiedenen Themen in Grup-
penarbeit und auch für sich allein im 
Haftraum auf Arbeitsblättern bearbei-
ten können. Die Auseinandersetzung 
der Gruppe mit den einzelnen Meinun-
gen zeigen bereits während des laufen-
den Kurses positive Auswirkungen. Das 
Thema Erziehung ist viel präsenter und 
unter den Gefangenen herrscht reger 
Austausch über Erziehungsthemen und 
ihre Vaterrolle. Die Inhaftierten nehmen 
sich und die Mitgefangenen nicht mehr 
nur als Häftlinge wahr, sondern darüber 
hinaus auch als Familienväter. In den 
monatlichen Familientreffen wird das 
Gelernte angewandt und ausprobiert. 
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Die Triple P-Seminare werden mit gro-
ßem Interesse angenommen.

Familienbesuche in der JVA 
Bützow
Während der Projektmoduldauer wird 
monatlich ein zusätzlicher Familienbe-
such ermöglicht, an dem die Gefange-
nen sowie deren Frauen und Kinder 
gemeinsam teilnehmen. Der große 
Mehrzwecksaal der JVA Bützow bietet 
ausreichend Spiel- und Gestaltungs-
raum für Aktivitäten der Familien. Der 
Familienbesuch wird von der Projektlei-
terin sowie einer Trainerin des Koope-
rationspartners begleitet, die während 
des Besuchsnachmittags Gespräche mit 
den Familien führen und die von den 
inhaftierten Vätern unternommenen 
Spiel- und Beschäftigungsaktivitäten 
beobachten.

Aufsuchende Arbeit bei Fami-
lienangehörigen
Ziel aufsuchenden Arbeit ist die Förde-
rung der Resilienz und eine Stabilisie-
rung der Familie. Es wird mindestens 
ein Hausbesuch je Modulzeitraum und 
Familie angestrebt. Das sozialpädago-
gische Beratungsangebot umfasst die 
Bausteine: Kontaktaufnahme (telefo-
nisch und persönlich), Analyse, Netz-
werkarbeit und Vermittlung von Hilfe-
leistungen.

Die Betreuung der Kinder und Müt-
ter im Rahmen der aufsuchenden Arbeit 
übernimmt der Projektpartner Balance 
of Power e. V., Rostock. Die Mütter er-
halten individuelle sozialpädagogische 
Unterstützung und lebenspraktische 
Beratung für die Alltagsbewältigung. Da 
die Trainer sowohl mit den inhaftierten 
Männern (Vätertraining) als auch mit 
den Frauen und Kindern (aufsuchende 
Arbeit) arbeiten, wird das Familiensys-
tem aus der systemischen Perspektive 

betrachtet. Die sozialpädagogische Be-
gleitung ermöglicht es u. a., die zwangs-
getrennten Eltern in Paargesprächen für 
die Bedürfnisse ihrer Kinder zu sensibi-
lisieren und in Einzelfragen zu beraten. 
Konkrete Problemstellungen werden 
gemeinsam besprochen und kindge-
rechte Entscheidungen gefördert.

Seminarveranstaltungen in 
der JVA Bützow
In Zusammenarbeit mit den Sozialen 
Diensten der Justiz und der Beruflichen 
Schule für Gesundheit und Sozialwesen, 
Schwerin, findet je Modul mindestens 
eine Seminarveranstaltung in der JVA 
Bützow statt. Die Themen werden ge-
mäß Befragung der Gefangenen aus-
gewählt (z.B. Spielgestaltung mit Kin-
dern, Positive Stressbewältigung mit 
Kindern). Schüler der Beruflichen Schule 
erstellten Handouts zum jeweiligen Se-
minarinhalt und bereiteten unter An-
leitung eines Mitarbeiters der Sozialen 
Dienste der Justiz Seminare vor.

Angehörigenbroschüre
Balance of Power e. V. erstellt unter Be-
rücksichtigung der Erfahrungen im Pro-
jekt eine Broschüre, die den Frauen und 
Kindern von Inhaftierten Informationen 
zu spezifischen Unterstützungsange-
boten bieten soll. Die Broschüre wird 
künftig inhaftierten Vätern zu Beginn 
der Strafhaft überreicht.

Öffentlichkeitsarbeit
Zum Projekt PiaM erfolgt Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, um national und 
international auf das Projekt PiaM auf-
merksam zu machen. Der Schauspieler 
und Autor Joe Bausch, der als Anstalts-
arzt in einer JVA tätig ist, wurde als 
Schirmherr gewonnen. Eine Internet-
seite der JVA Bützow informiert zum 
Projekt. Auch auf Fachveranstaltungen 
und in Fachzeitschriften wird über das 
Projekt und erste Erfahrungen aus der 
Projektdurchführung berichtet. Die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zeigt 
eine sehr erfreuliche Resonanz.
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Wirkungsziele Beschreibung

Wirkungsziel 1 Nachhaltige Stärkung der Familien und insbesondere 
der Vater-Kind-Beziehung sowie Aufrechterhaltung der 
familiären/sozialen Bindungen bis zum Haftende und 
darüber hinaus

Wirkungsziel 2 Erzieherische und familiäre Handlungskompetenzen 
von Vätern werden stabilisiert, entwickelt und gefördert

Wirkungsziel 3 Lebenssituation der Mütter und Kinder wird individuell 
verbessert

Wirkungsziel 4 Kinder sind in der Lage, mit der Inhaftierung des Vaters 
umzugehen

Wirkungsziel 5 Junge Fachkräfte des Bereiches Sozialwesen verfügen 
über Wissen zum Thema und sind in der Lage, es in ihrem 
beruflichen Arbeitsfeld anzuwenden (Multiplikatoren, die 
im Bereich Familienarbeit und Kinder- und Jugendhilfe 
beruflich tätig werden)

Wirkungsziel 6 Bürger und Bürgerinnen verfügen bezüglich der familiä-
ren Situation von Inhaftierten und deren Familienangehö-
rigen über Information und sind für deren Problemlagen 
sensibilisiert

Wirkungsziel 7 Etablierung der im Rahmen des Projektes eingeführten 
Vater-Kind-Gruppe im vollzuglichen Rahmenprogramm 
für Angehörige sowie Entwicklung von Kompetenzen bei 
den Mitarbeitern der JVA Bützow

Tabelle 2: Wirkungsziele
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Abbildung 1: Übersicht der Teilprojekte im Modellprojekt PiaM

Organisation und Durchfüh-
rung des Projekts
Das Projekt liegt in der Verantwortung 
der JVA Bützow Die Rahmenbedingun-
gen und Voraussetzungen der Projekt-
planung, Projektorganisation und die 
Umsetzung werden maßgeblich durch 
den vollzuglichen Kontext geprägt. Die 
Schnittstellen zwischen Projektleitung 
und den anderen Fachbereichen sowie 
Vollzugsabteilungen sind für alle Beteilig-
ten klar definiert. Das Projekt PiaM wird 
in Kooperation mit Balance of Power e. V. 
(Träger der Kinder- und Jugendhilfe), eh-
renamtlichen Mitarbeitern, den Sozialen 
Diensten der Justiz und der Beruflichen 
Schule für Gesundheit und Sozialwesen 
Schwerin (1. - 2. Projektmodul) durchge-
führt. Die kooperative Projektabwicklung 
begünstigt die interdisziplinäre Arbeit mit 
den Zielgruppen innerhalb und außer-
halb des Vollzuges. Im Projekt PiaM kön-
nen dank der Kooperation mit externen 
Partnern Kompetenzen und Methoden 
der sozialen Gruppenarbeit, sozialpäda-
gogischen Beratung und Netzwerkarbeit 
bedarfsgerecht zum Einsatz kommen.

Erfahrungen aus der Projekt-
durchführung
Familienorientierte Projekte, die über 
einen längeren Zeitraum in einer Jus-
tizvollzugsanstalt durchgeführt werden, 
bedürfen einerseits der Integration in 
das bestehende Vollzugsmanagement-
system und müssen andererseits eigene 
projektspezifische Organisationsstruk-
turen entwickeln. Dabei sind zum Teil 
Anpassungen der vollzuglichen Auf-
bau- und Ablauforganisation und eine 
Klärung der Zuständigkeiten notwendig, 
um das Gelingen der Projekte sicherzu-
stellen. Die Organisation und Durchfüh-
rung von familienorientierten Projekten 
im Justizvollzug ist durch strikte Regeln 
geprägt, die von den externen Mitarbei-
tern als extrem bürokratisch beschrieben 
werden. Diesen Regeln kann sich die 
Projektleitung nicht entziehen.

In der Praxis bedeutet dies, dass diver-
se Dokumente, von der Anlassverfügung 
zur Umsetzung einzelner Teilprojekte bis 
hin zur Erfassung der projektbezogenen 
Kennzahlen in der Balanced Scorecard 
sowie in der Kosten-Leistungs-Rechnung 
der Anstalt erstellt, mit den jeweils zu-
ständigen Personen abgestimmt und zur 

Entscheidung bzw. Datenverarbeitung 
weitergeleitet werden müssen. Auch 
das Projekt PiaM wurde unter diesen 
Bedingungen und Gegebenheiten ein-
gerichtet und umgesetzt.

Dokumentation und Berichterstat-
tung sind zwei wesentliche Bausteine 
des Projekt- und Qualitätsmanagements 
im Projekt PiaM. Hierzu zählt der Nach-
weis der Durchführung der einzelnen 
Module und Teilprojekte, Finanzver-
waltung, Öffentlichkeitsarbeit und des 
Projektmanagements. Es erfolgt eine 
Erhebung von teilnehmerbezogenen 
Daten, die anonymisiert ausgewertet 
werden. Für die einzelnen Projektmodule 
werden Daten zu den inhaftierten Vätern 
und deren Familienstand erhoben. Die 
vollständige Auswertung erfolgt nach 
Projektabschluss in einer gesonderten 
Arbeit. Erfasst wurden Zahl, Alter und Fa-
milienstand der am Projekt teilnehmen-
den Personen. Im bisher ausgewerteten 
Projektzeitraum April 2013 bis Juli 2014 
haben insgesamt 110 Personen, darun-
ter 32 inhaftierte Väter, teilgenommen. 
Nur 5 Strafgefangene konnten wegen 
Partnerschaftskonflikten nicht bis zum 
Modulende teilnehmen.

Der Altersdurchschnitt der männ-
lichen Projektteilnehmer beträgt rund 
30 Jahre und der der Frauen 29 Jahre. 
Das Alter der Kinder reicht vom Säug-
lingsalter bis zu 13 Jahren. Die Anzahl 
der Kinder je Familie, die regelmäßig 
am Familienbesuch in der Anstalt teil-
genommen haben, stellt sich für vier 
Projektmodule wie folgt dar:
 - 17 Familien mit einem Kind
 - 6 Familien mit zwei Kindern
 - 3 Familien mit drei Kindern 

Bei teilnehmenden Familien mit 
mehreren Kindern handelt es sich auf-
fallend oft um „Patchwork-Familien“, bei 
denen Kinder aus früheren Beziehun-
gen in der Familie leben.

Ausblick
Die Erkenntnisse, die in den ersten drei 
Projektmodulen gewonnenen wurden, 
bilden die Grundlage für die inhaltliche 
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und konzeptionelle Weiterentwicklung 
der Teilprojekte sowie für die Entwicklung 
neuer Elemente. Durch die kooperative 
Einbeziehung der inhaftierten Väter und 
ehrenamtlich tätiger Mitarbeiter wurde 
das Verhältnis zu den Zielgruppen neu 
definiert. Neben den standardisierten Ab-
laufmustern der einzelnen Projektmodu-
le, die PiaM einen Rahmen geben, trägt 
die diskursive und interdisziplinäre Arbeit 
zu neuen Lern- und Entwicklungsprozes-
sen bei. So ist eine Reihe von projektspe-
zifischen Innovationen entstanden, die 
dazu beitragen, dass die inhaftierten Väter 
sich intensiver und multiperspektivisch 
mit ihrer Vaterrolle und den Bedürfnis-
sen ihrer Kinder auseinandersetzen. Die 
prozessbegleitende Beteiligung der Ad-
ressaten an der Themenauswahl des Vä-
tertrainings fördert das Interesse und die 
Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit.

Durch die Erfahrung der Selbstwirk-
samkeit als Vater und somit in einem 
nichtkriminellen Bereich werden pro-
tektive soziale Ressourcen der Inhaf-
tierten gefördert, das Vertrauen in die 
eigene Leistungsfähigkeit gestärkt und 
die Überzeugung, der Aufgabe als Vater 
besser gewachsen zu sein, unterstützt 
(z. B. Vorbereitung und kind- bzw. famili-
engerechte Gestaltung des Familienbe-
sucherraumes durch die Inhaftierten). 
Die teils offen zutage tretende Angst, 
im Umgang mit Kindern etwas falsch 
zu machen, wird deutlich verringert.

Die Angebotsbreite der Teilprojekte 
führt zur verstärkten Involvierung und 
zur Identifikation der Teilnehmer mit 
den Inhalten des Projekts. Die Bereit-
schaft wächst, sich über das Projekt 
hinaus, also auch im Anstaltsalltag im 
Gespräch mit Mitgefangenen und al-
lein im Haftraum, gedanklich mit den 
Kindern auseinanderzusetzen.

Eine Durchführung weiterer Projekt-
module wird derzeit in der JVA Bützow 
geprüft.
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Projekt: Heimspiel 

Übergangsunterbringung für 

Strafgefangene in Dresden 

Sarah Blume

1. Einleitung
Sachsen verfügt über einen modernen 
und zentralen Jugendstrafvollzug in 
Regis-Breitingen, der seit Gründung im 
Jahr 2007 stetig an der Weiterentwick-
lung spezifischer Unterstützungsfor-
men für Jugendstrafgefangene arbeitet. 
Diverse Optionen im Hinblick auf das 
Erreichen schulischer oder beruflicher 
Qualifikationen sowie die Bearbeitung 
persönlicher Lebensthemen durch psy-
chologische und sozialpädagogische 
Begleitungen stellen eine Chance für 
die Jugendstrafgefangenen dar, um ihre 
gewohnte Lebensführung hinsichtlich 
kriminogener Faktoren zu überprüfen 
und andere Perspektiven zu entwickeln. 
Der Übergang zwischen Jugendstraf-
vollzug und eigenständigem, selbst-
verantwortlichem Leben wird von den 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
nicht selten als große Herausforderung 
erlebt, deren Bewältigung sie sich ohne 
Begleitung oftmals nur ungenügend 
gewachsen fühlen. In dieser Phase des 
Neubeginns und damit einhergehend 
der Suche nach Orientierung gilt es, 
den jungen Strafgefangenen eine ge-
zielte Unterstützung anzubieten, um 
insbesondere der Wiederaufnahme ge-
wohnter, bereits kritisch hinterfragter 
Verhaltensweisen entgegenzuwirken. 
Gerade in dieser Übergangszeit wird 
die Gefahr der Rückfälligkeit von den 
Betroffenen als besonders hoch ein-
geschätzt. 

Unter der Schirmherrschaft des 
Sächsischen Staatsministeriums der 
Justiz und für Europa ist es dem Ver-
ein für soziale Rechtspflege Dresden 
e.V. (VSR) und der Jugendstrafanstalt 
Regis-Breitingen unter Einbeziehung 
verschiedenster Kooperationspartne-
rInnen gelungen, ein neuartiges Pro-
jekt zu initiieren, dessen Fokus sich auf 
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den Übergang zwischen Haftstrafe und 
der damit einhergehenden Entlassung 
richtet. Die bewusste Ausgestaltung 
einer Lebensphase, für die jugendliche 
Strafgefangene während der Inhaftie-
rung neue Ideen und Lebensziele ent-
wickeln, stand bei der Projektplanung 
im Vordergrund. Mittels der intensiven 
Zusammenarbeit verschiedenster Ak-
teure gelang es im Oktober 2011 das 
Projekt Heimspiel, ein Wohnprojekt zur 
wohnortnahen Unterbringung Straf-
gefangener in Dresden, ins Leben zu 
rufen. Seit nun knapp drei Jahren kann 
der VSR Dresden e.V. jeweils vier Ju-
gendstrafgefangenen die Möglichkeit 
eröffnen, unter speziellen Bedingun-
gen ihre restliche Haftzeit in professi-
oneller Begleitung zu gestalten.

2. Langzeitausgang §19 Abs. 
1, 3 und 4 SächsJStVollzG
Der Grundgedanke des Sächsischen 
Jugendstrafvollzugsgesetzes fußt auf 
der fortlaufenden Einbeziehung eines 
jugendlichen Strafgefangenen bei sei-
ner Wiedereingliederung. Insofern übt 
dieser Ansatz einen zentralen Einfluss 
auf die Gestaltung der Haftzeit aus. Die 
Genehmigung eines Langzeitausgan-
ges ist die Basis für die Aufnahme in 
das Projekt Heimspiel und offeriert eine 
der größtmöglichen Lockerungsformen 
des Sächsischen Jugendstrafvollzugs-
gesetzes. Um einen Langzeitausgang 
im Rahmen einer Beurlaubung, deren 
gesetzliche Grundlage der§ 19 Abs. 1, 
3 und 4 des SächsJStVollzG bildet, zu er-
halten, bedarf es einer gewissen Vorbe-
reitungszeit und –planung, ebenso die 
Zustimmung verschiedener Beteiligter. 
Mit der Gesetzesreform im Juni 2013 
wurde eine Verlängerung des zusam-
menhängenden Langzeitausgangs als 
Vorbereitung einer Wiedereingliede-
rung von vier auf nun sechs Monaten 
beschlossen. 

Bis zur Beurlaubung in das Projekt 
Heimspiel gilt es, andere Lockerungs-
formen, wie bspw. begleitete Ausgänge 
oder den offenen Vollzug zu nutzen, 
um den Grad der Freiheit kontinuier-
lich und kontrolliert zu erhöhen. Im 

Anschluss besteht die Möglichkeit, 
Jugendstrafgefangene in den letzten 
Monaten ihrer Haftzeit nach Dresden zu 
beurlauben, um ihre Entlassung gezielt 
und mit professioneller Unterstützung 
vor Ort vorzubereiten. Hierfür bedarf 
es einer Empfehlung der Vollzugsplan-
konferenz sowie die Zustimmung des 
Vollstreckungs- sowie Anstaltsleiters. 
Ein wichtiges Aufnahmekriterium stellt 
zudem der Wunsch des jungen Men-
schen dar, seinen zukünftigen Wohnort 
in Dresden oder dem Dresdener Um-
land zu nehmen. Für den Zeitraum des 
Langzeitausganges im Rahmen des Pro-
jektes Heimspiel werden den jugend-
lichen Strafgefangenen verschiedene 
Weisungen erteilt, deren Einhaltung 
verpflichtend ist. Dazu gehören das Ein-
halten der Projektregeln und ein striktes 
Alkohol- und Drogenverbot. Die Be-
urlaubung in das Projekt bedarf einer 
intensiven Zusammenarbeit zwischen 
den MitarbeiterInnen des VSR Dresden 
e.V. und denen der Jugendstrafanstalt 
Regis-Breitingen. Ziel ist es, im Sinne 
eines nahtlosen Übergangsmanage-
ments bereits begonnene Arbeitspro-
zesse aufzunehmen und fortzuführen. 

3. Projektausgestaltung
Für den Projektzeitraum existieren für 
jeden Teilnehmer Zielstellungen, die 
mit Hilfe verschiedener Unterstützungs-
leistungen umgesetzt werden. Im Vor-
dergrund steht die Vorbereitung und 
Planung der Entlassung eines Bewoh-
ners. Dieser sollte motiviert und bereit 
sein, an der Umsetzung mitzuwirken. In 
Anbetracht ihrer doch jungen Biografie 
besitzen die jungen Männer oftmals nur 
mangelnde bis keine Erfahrung im Um-
gang mit Ämtern und Behörden. Mithilfe 
gezielter und engmaschiger Begleitung 
der MitarbeiterInnen des VSR Dresden 
e.V. ist das Ziel, bestehendes Wissen zu 
stärken, Hemmschwellen in der Begeg-
nung angeleitet zu überwinden und 
Routine im Umgang zu erhalten. Zu-
sammen mit den Bewohnern werden 
entsprechend ihrer Bedarfslage Hilfe-
netzwerke erschlossen. Ein besonderer 
Schwerpunkt der Projektzeit liegt bei 
der Sicherung der finanziellen Grundla-

ge, der Suche nach geeignetem Wohn-
raum, der Vermittlung in Arbeit sowie 
der Etablierung sinnstiftender Freizeit-
beschäftigungen. Darüber hinaus ist es 
oftmals notwendig, Anbindungen an 
geeignete Beratungsstellen (Schuld-
ner- oder Suchtberatungsstelle) oder 
eine adäquate Anschlussbetreuung zu 
installieren. Des Weiteren finden wö-
chentliche Einzelgespräche mit dem/der 
Bezugsbetreuer/in statt, in denen psy-
chosoziale Gesprächsthemen ihren Platz 
erhalten. Ferner werden die gruppendy-
namischen Prozesse auf der Wohnetage 
dafür genutzt, Themen zu besprechen, 
die für alle Bewohner gleichermaßen 
zentral sind. Diese sind abhängig von 
der jeweiligen Belegungssituation sowie 
den spezifischen Fragestellungen, die 
die Projektteilnehmer einbringen. Eine 
strukturierte Tages- und Wochenpla-
nung dient als Orientierung und schafft 
für die jungen Menschen Verlässlich-
keit. Sofern Bewohner keiner externen 
Beschäftigung nachgehen, werden sie 
innerhalb des Vereinsgeländes in beste-
hende Arbeiten eingebunden. Eine fest-
gelegte Hausordnung und spezifische 
Projektregeln, die insbesondere feste 
Anwesenheitszeiten regeln, dienen als 
Lern- und Erprobungsfelder. Im gemein-
samen Austausch mit den Mitarbeite-
rInnen des Projektes wird die Auseinan-
dersetzung und Reflexion bestehender 
Regelungen fortlaufend angeregt. Dabei 
entsteht die Möglichkeit, Schwierigkei-
ten, Ängste und Sorgen im Rahmen von 
gemeinsamen, lösungsorientierten Ge-
sprächen aufzufangen. Im Projektverlauf 
treten für die Bewohner Situationen auf, 
die sie primär als Herausforderung oder 
Rückschlag wahrnehmen. Dabei werden 
die kontinuierlichen, offenen Gesprächs-
angebote und die Bereitschaft der Mit-
arbeiterInnen, begleitend zur Seite zu 
stehen, von den Klienten als positiv und 
nachhaltig rückgemeldet. Des Weiteren 
kann die Begleitung bei der Verarbeitung 
von emotionalen Erlebnissen oder dem 
Umgang mit Grenzerfahrungen junge 
Menschen dazu anregen, einen ande-
ren Blick auf sich selbst, ihre Situation 
und Zukunftsperspektiven zu entwi-
ckeln. Ferner sind positive Erfahrungen 
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im Projektalltag in Zusammenhang mit 
der erfolgreichen Auseinandersetzung 
und Bewältigung bürokratischer Not-
wendigkeiten Zeichen einer auf Vertrau-
en basierenden Arbeitsbeziehung und 
haben sowohl nachhaltigen Einfluss auf 
die Entwicklung einer gesicherten und 
selbstständigen Lebensführung als auch 
auf die Stärkung der Selbstwahrneh-
mung der Bewohner.

Die Schärfung des Bewusstseins für 
die Besonderheit existierender und au-
ßergewöhnlicher Charakterzüge eines 
jeden kann bei gemeinsamen Aktivitä-
ten zu Tage treten und Würdigung erfah-
ren. Deshalb sind die Zubereitung von 
gemeinsamen Mahlzeiten und regelmä-
ßige gemeinschaftliche Freizeitaktivitä-
ten fester Bestandteil der Projektstruktur. 
Für die Zusammenarbeit ist es besonders 
wichtig, Bewohnern mit einer offenen, 
wertschätzenden und ressourcenorien-
tierten Grundhaltung gegenüber zu tre-
ten und einen Raum zu eröffnen, indem 
individuelle und persönliche Themen 
ihren Platz finden können. Dabei eröff-
nen sich im Verlauf der Projektzeit zuneh-
mend Fragestellungen bezüglich des 
familiären und sozialen Umfeldes. Glei-
chermaßen suchen Familienangehörige 
den Kontakt zu den MitarbeiterInnen, 
um ihre wahrgenommenen, zum Teil 
diffusen Vertrauensbeziehungen zu den 
jungen Männern mitzuteilen und einen 
entsprechenden Umgang hinsichtlich 
existierender Unterstützungsmöglich-
keiten zu erfragen. 

Projektreflexion

Aus den bisherigen Erfahrungen bei der 
Umsetzung des Projektes seit Oktober 
2011 lässt sich festhalten, dass diese Be-
treuungsform eine adäquate Möglichkeit 
darstellt, um am zukünftigen Wohnort 
eine stabile und sichere Entlassungssi-
tuation mit allen notwendigen Schritten 
sicherzustellen und ein Fokussieren des 
Blickes alleinig auf die „gewonnene Frei-
heit“ professionell entgegenzuwirken. 
Den MitarbeiterInnen ist bewusst, dass 
der Zugewinn an Freiheit zwar eine we-
sentliche Motivation für eine Teilnahme 
am Projekt darstellt, dieser zeitgleich al-

lerdings auch eine immense persönliche 
Herausforderung für die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen bedeutet. So 
kann mitunter gerade auf den zweiten 
Blick die tatsächlich erlebte Freiheit mit 
dem bestehenden Langzeitausgang 
und den damit verbundenen Einschrän-
kungen im Rahmen der Inhaftierung 
für einige Bewohner als mühsamer und 
kräftezehrender erlebt werden, als der 
Aufenthalt in der Jugendstrafvollzugsan-
stalt Regis-Breitingen. Gerade im Zusam-
menhang mit längeren Projektverläufen 
wird sowohl von den Teilnehmenden, als 
auch von den MitarbeiterInnen wahrge-
nommen, dass es in Richtung Entlassung 
zunehmend schwieriger ist, den aufkom-
menden Druck und die eigene Ungeduld 
auszuhalten und damit einhergehend 
die bestehenden Rahmenbedingungen 
einzuhalten.

Seit Projektbeginn nahmen 27 Ju-
gendliche und jungen Heranwachsende 
das Angebot „Heimspiel“ in Anspruch, 
6 wurden in die JSA Regis-Breitingen 
rückgeführt. Die Projektevaluation 
spiegelt zahlreiche Erfolge aus Sicht 
der Jugendlichen wieder. Zunächst 
schätzten die Bewohner die Möglichkeit 
einer Projektteilnahme für sich selbst 
als sehr gewinnbringend und hilfreich 
ein. Dabei bewerten sie die Kombina-
tion aus aktiver Eigenbeteiligung (75% 
„trifft sehr zu“; 25% „trifft eher zu“) und 
gleichzeitiger Unterstützung durch die 
MitarbeiterInnen des Projektes (100% 
„trifft sehr zu“) im Zusammenhang mit 
den Entlassungsvorbereitungen als sehr 
gut. Ebenso kommt der überwiegende 
Teil der ehemaligen Bewohner zu der 
Einschätzung, dass sie während ihrer 
Projektteilnahme die Möglichkeit er-
hielten, Lebensperspektiven bzw. Ziele 
zu entwickeln und umzusetzen. Die Be-
wohner äußerten den Eindruck, sowohl 
über persönliche Ziele offen sprechen 
(80% „trifft sehr zu“; 20% „trifft eher zu“) 
als diese auch selbständig umsetzen 
zu können (75% „trifft sehr zu“, 25% 
„trifft eher zu“). Weiterhin schätzt ein 
deutlich hoher Anteil der Bewohner ein 
(75% „trifft sehr zu“, 13% „trifft zu“, 12% 
„trifft eher zu“), dass im Rahmen der 

Projektzeit Erfahrungen gemacht und 
Dinge erreicht werden konnten, auf die 
es sich lohnt, stolz zu sein.

Der enge Betreuungsrahmen er-
möglicht eine fortlaufende, wechsel-
seitige Auseinandersetzung mit indi-
viduellen Zielstellungen und deren 
praktischer Umsetzung (z.B. Umgang 
mit Konflikten, Ess- und Schlafverhalten, 
soziale Beziehungen, Trainieren eines 
adäquaten Sozialverhaltens im Grup-
penkontext etc.). Die Integration in eine 
berufliche Tätigkeit bzw. Anbindung in 
eine vereinsinterne Arbeitsbeschäfti-
gung bewirkt in diesem Rahmen eine 
kontinuierliche Aktivierung und Reflexi-
on der beruflichen Perspektive. Darüber 
hinaus ist die erfolgreiche Umsetzung 
von Zielen neben der Dauer des Lang-
zeitausganges im Wesentlichen von der 
realistischen Zielsetzung und Motivati-
on der einzelnen Bewohner abhängig.

4. Abschlussbetrachtung
Seit Projektbeginn vor knapp drei Jah-
ren konnten zahlreiche bewegende, 
emotionale und erlebnisreiche Situatio-
nen innerhalb der gemeinsamen Arbeit 
mit den Bewohnern festgehalten wer-
den. Neben einigen Rückschlägen sind 
die überwiegenden Erfolgsmomente 
hervorzuheben. Auch wenn das Projekt 
für die Bewohner zum Teil als heraus-
fordernd wahrgenommen wird, stellt 
es abschließend eine entscheidende 
Voraussetzung für die Umsetzung ihrer 
individuellen Zielstellungen und dem 
Erlernen diverser Handlungskompeten-
zen des Alltags dar. 

Im Rahmen der Qualitätssicherung 
ist die Erhebung statistischer Daten in 
die prozessorientierte Projektumset-
zung integriert. In Zusammenarbeit mit 
dem Kriminologischen Dienst Sachsens 
wurden kompatible Erhebungsbögen 
entwickelt, mithilfe derer die ermittelten 
Daten sowohl in die projektinterne als 
auch regionale Evaluation einfließen kön-
nen. Ein weiteres, wichtiges Element zur 
Realisierung und Weiterentwicklung des 
Projektes ist dessen struktureller Rahmen. 
Dieser wird fortlaufend durch die Mitar-
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beiterInnen des VSR Dresden e. V. und den 
KooperationspartnerInnen in Teambera-
tungen sowie Supervisionen reflektiert. 
Damit gilt es, die Qualität der Beratungs- 
und Betreuungsarbeit im Projekt stetig 
auszubauen. Die Umgestaltung und An-
passung von Prozessen bzw. Abläufen ist 
folglich ein grundlegender Bestandteil in 
der Qualitätsentwicklung. Unabdingbar 
für die Gewährleistung einer qualitativ 
hochwertigen Arbeit ist zudem die lang-
fristige Sicherung der projektbezogenen 
Fördergelder durch das Sächsische Staats-
ministerium der Justiz und für Europa. 
Um das Projekt effektiv auszulasten, ist 
die Steigerung der Belegungszahlen für 
den Fortbestand der Arbeit mit Jugend-
strafgefangenen wesentlich. 

Das Projekt stellt ein geeignetes 
Angebot zur Entlassungsvorbereitung 
und sozialen Wiedereingliederung dar. 
Gemäß des vereinsinternen Grundsat-

zes „beraten – begleiten – befähigen“ 
werden junge Menschen im Langzeit-
ausgang darin unterstützt, bisherige 
Verhaltensmodi kritisch zu hinterfra-
gen, konkrete Perspektiven (weiter)
zuentwickeln und Zielstellungen in 
die Tat umzusetzen. Die Einbettung in 
ein soziales Gefüge und gesellschaft-
liche Rahmenbedingungen kann da-
hingehend vorbereitet werden, eine 
Integration in Beschäftigung, Wohn-
raum und individuell auf die Bedarfs-
lage ausgerichtete Hilfenetzwerke zum 
Entlassungszeitpunkt zu fördern. Die 
jungen Menschen sind am Tag ihrer 
Entlassung mit Kompetenzen ausge-
stattet, die ihnen ein selbstverantwortli-
ches und straffreies Leben ermöglichen 
können. Dem Wissen geschuldet, dass 
innerhalb dieser Übergänge ggf. Hür-
den und Startschwierigkeiten auftreten, 
steht es den jungen Heranwachsenden 
frei, nach Projektende Kontakt zu den 

zuständigen Fachkräften der ambulan-
ten Nachbetreuungsangebote des VSR 
Dresden e.V. zu suchen.

„Ich bedanke mich beim Bauunter-
nehmen VSR – fürs anmischen und 
ausgießen des Betonbodens unter mei-
nen Füßen. Ich bedanke mich für die 
Gehhilfe, obwohl ich noch so jung bin.“
(Zitat: Herr B., Bewohnerbuch)

Sarah Blume

Sozialpädagogin
heimspiel@vsr-dresden.de
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Sozialkompetenztrainer nach e|m|o processing– eine Fortbildung 

für Bedienstete des Justizvollzugs

Fabian Chyle

Die Fortbildung zum Sozialkompetenz-
trainer nach e|m|o processing ist ein 
Pilotprojekt des Sächsischen Staats-
ministeriums für Justiz und Europa, 
das seit März 2012 unter der Leitung 
der Bewegungs-/ Körperpsychothera-
peuten Fabian Chyle, MA und Margit 
Romeis durchgeführt wird. Die Fortbil-
dung zum Sozialkompetenztrainer nach 
e|m|o processing stellt einen wichtigen 
Baustein bei der Weiterentwicklung des 
Berufsbildes des Allgemeinen Vollzugs-
dienst (AVD) dar. Der AVD als die Berufs-
gruppe, die im Alltag am meisten in 
persönlichem Kontakt mit den Gefan-
genen steht, soll zunehmend in Behand-
lungsmaßnahmen integriert werden 
und niedrigschwellige Maßnahmen 
auch selbstständig durchführen. Die 
Sozialkompetenztrainer sollen befähigt 

werden, Angebote für Gefangene zu 
entwickeln und umzusetzen, die Sozial-
kompetenz und Therapiemotivation der 
Gefangenen fördern. Bei der Umsetzung 
der Gruppenangebote durch Bediens-
tete des AVD soll der Beziehungsaspekt 
und die psychosoziale Begleitung im 
Mittelpunkt stehen, da diese Faktoren 
nachweislich die Veränderungsbereit-
schaft von Klienten erhöhen. Zudem soll 
durch das Einbinden von Bediensteten 
des AVD in Behandlungsmaßnahmen 
die Arbeitsmotivation und –zufrieden-
heit der Bediensteten befördert und 
eine „Kulturveränderung“ innerhalb des 
Justizvollzugs bewirkt werden. 

1. e|m|o processing – 
die Trainingsmethode
Unter dem Namen e|m|o processing 

werden seit 2005 verschiedene Trai-
ningsangebote innerhalb des Justiz-
vollzugs und der Suchtbehandlung 
angeboten (vgl. Chyle, 2010). e|m|o 
processing ist ein Akronym für 
 - Emotion (für das Verstehen emotio-

naler Dynamiken) 
 - Motion (für das Verstehen körper-

sprachlicher Signale in der Arbeit 
mit Klienten und das Anbieten von 
nonverbalen handlungsorientierten 
Begegnungsräumen) 

 - Organisation (für die Neu-Organisa-
tion von Verhaltensmuster)

Alle Trainingsangebote nutzen kör-
per – und bewegungsbasierte Interven-
tionen und Bewegungsprozesse, um den 
Teilnehmern für Veränderungspotenti-
ale relevante Erfahrungs- und Experi-
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mentierräume anzubieten. Körper- und 
bewegungsbasierte Ansätze werden von 
wissenschaftlichen Erkenntnissen aus 
unterschiedlichen Forschungsrichtun-
gen gestützt: die Entwicklungspsycho-
logie betrachtet den Körper und seine 
Bewegungsinteraktionen von Geburt an 
als konstitutionierend für das Selbstsys-
tem (vgl. Stern, 1992). In der Neurophy-
siologie werden die Zusammenhänge 
zwischen Bewegungs- und neurophy-
siologischen Mustern und deren Aus-
wirkungen auf Emotionen (vgl. Gallese, 
2007: S.199 f ) und das individuelle Hand-
lungsrepertoire expliziert (vgl. Hüther, 
2006: S. 82-87 ff) und aus dem bewe-
gungstherapeutischen Bereich werden 
unterschiedliche Ansätze in der Arbeit 
mit Inhaftierten beschrieben (vgl. Batcup 
2012: S.5-9 ff; Milliken 2002: S.203-206 ff).

2. Sozialkompetenztrainer 
nach e|m|oprocessing
Die Veränderung von verfestigten und 
zumeist unbewussten Verhaltenswei-
sen ist in der Regel leichter gesagt als 
getan. Besonders im Justizvollzug kann 
die Förderung der dafür nötigen Ver-
änderungspotentiale eine Herausfor-
derung sein. Sozialkompetenztrainer 
bieten Inhaftierten durch niederschwel-
lige Trainingsangebote Beziehungser-
fahrungen an, die Veränderungsbereit-
schaft entwickeln, fördern und stärken 
können. Sozialkompetenztrainer führen 
keine therapeutischen Maßnahmen 
durch! Sie bieten begleitende Veranstal-
tungen an, die eine Brückenfunktion zu 
weiterführenden Therapieangeboten 
bedeuten können und effektivere Kom-
munikationsstrukturen zwischen Inhaf-
tierten und Bediensteten aufbauen. 

3. Die Fortbildung
Im Mittelpunkt der Fortbildung steht die 
Entwicklung von Trainingsangeboten, die 
basierend auf den individuellen Fähigkei-
ten und Interessen der TeilnehmerInnen 
erarbeitet werden. Es werden keine mo-
dulhaften Programme weitergegeben, 
sondern mit den BeamtInnen speziell auf 
ihren Arbeitskontext mehrere Maßnah-
men entwickelt. Am Ende der Fortbildung 
ist jeder Teilnehmer mit einem auf ihn 

und seine Anstalt zugeschnittenem Me-
thodenrepertoire gerüstet, das flexibel 
genug ist, um im weiteren Verlauf neue 
Gruppenangebote zu entwickeln. 

Alle Angebote haben einen körper-
sprachlichen Aspekt. Dieser kann in der 
Form des Angebots etabliert werden 
(z.B. eine Entspannungsgruppe oder ein 
Theaterprojekt) oder in der Haltung des 
Leiters, der im Kontakt eine besondere 
Aufmerksamkeit auf die nonverbalen 
Signale des Gefangenen legt. 

Bei allen Angeboten der Sozialkom-
petenztrainer nach e|m|o processing 
liegt der Hauptfokus auf den zwischen-
menschlichen Begegnungsräumen. Um 
diese herzustellen wird in der Fortbildung 
vor allem an 3 Lernfeldern gearbeitet: 
1) Arbeit an der inneren Haltung (Ver-

änderung von Bedienstetem zum 

Trainer) 

 Hierbei geht es darum ...
 - die eigene Rolle zu reflektieren
 - sich „neu aufstellen“, d.h. Interak-

tionen zwischen Gefangenen & 
Beamten aus verschiedenen Per-
spektiven betrachten zu können 

 - im Inhaftierten Potentiale zu er-
kennen und über das gemeinsa-
me Handeln ressourcenstärkend 
einwirken zu können.

2) Nonverbale Interaktion

 Hierbei geht es darum ... 
 - nonverbale Signale erkennen und 

aufgreifen lernen 
 - Handlungsorientiert zu reagieren
 - Experimentierfelder anbieten zu 

können. 

3) Leitungskompetenzen

 Hierbei geht es darum ...
 - Gruppenprozesse zu verstehen
 - Gruppenangebote zu konzipieren
 - Leitungspräsenz zu entwickeln. 

Die Fortbildung wird in fünf 2 tägigen 
Treffen und einer 5 tägigen Blockwoche 
angeboten. In der Blockwoche werden 
die Gruppenangebote entwickelt und 
danach in der jeweiligen Justizvollzugs-
anstalt durchgeführt. Im darauffolgen-

den Treffen besteht die Möglichkeit im 
professionellen Austausch mögliche He-
rausforderungen zu bearbeiten und ge-
gebenenfalls Adaptionen vorzunehmen. 
Nach der Fortbildung finden jährliche 
Supervisionstreffen statt, um Inhalte zu 
vertiefen und um die Entwicklung neuer 
Angebote zu coachen. 

Ergebnisse
Im ersten Durchgang entwickelten alle 
drei Teilnehmergruppen zwei Angebo-
te für die Gefangenen: 1. ein offenes 
Angebot (jedes Mal können Gefange-
ne dazukommen und 2. ein geschlos-
senes Angebot (ein feste Gruppe für 
einen vorher festgelegten Zeitraum). 
Die angebotenen Gruppen variierten 
von offenen Spielegruppen, Trainings 
zu Selbstwahrnehmungen, Angeboten 
zur Entwicklung von selbstgeleiteter 
Freizeitgestaltung bis hin zu Kommuni-
kationstrainings. Des Weiteren wurden 
interne Präsentationen für KollegInnen 
realisiert. 

Die Bedienstete des ersten Durch-
gangs konnten in ihren Angeboten 
deutliche Veränderungen vor allem 
auf der Beziehungsebene wahrnehmen: 
 - Die Angebote werden von den Gefan-

genen durchweg gut angenommen.
 - Der Kontakt zu den Gefangenen wird 

deutlich entspannter.
 - Die Gefangenen zeigten sich im Ge-

spräch offener.
 - Die Gefangenen bekommen ein an-

deres - menschlicheres - Bild vom 
Bediensteten, was einen anderen 
Umgang ermöglicht. 

 - Die neue Form des Kontakts erlaubt 
beiden Seiten eine andere Haltung.

Durch die persönliche Arbeit und das 
Engagement der Teilnehmer förderte der 
erste Durchgang der Weiterbildung die 
persönlichen Kompetenzen der Teilneh-
mer in hohem Masse. Auch Bedienstete, 
die mit großen Vorbehalten die Weiter-
bildung begannen, bzw. lange nicht ein 
Weiterbildungsangebot wahrgenommen 
haben, profitierten auf diesem Gebiet. 
Die Förderung der persönlichen Kom-
petenzen stellt, unabhängig davon, ob 
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Ein „Ausblick“ im hack-museumsgARTen 

Gemeinsames Projekt der Strafentlassenenhilfe Frankenthal e.V. und der 

JVA – Sozialtherapeutischen Anstalt – Ludwigshafen

Gerold Bläse

Ausgangslage
Seit 2012 gibt es im Ludwigshafener 
Wilhem-Hack-Museum ein Public-
Gardening-Projekt mit dem Namen 
„hack-museumsgARTen“. Die Kunst 
des Miteinanders steht im Mittelpunkt 
Mitgärtnern darf jeder. In Kisten und auf 
Paletten werden Blumen, Gemüse und 
Kräuter angepflanzt. Etwa 200 Personen 
haben sich beteiligt. Der bis dahin graue 
und versiegelte Platz ist damit zu einer 
blühenden Oase und erweiterten Platt-
form des Museums geworden. 

Der Vorsitzende der Strafentlasse-
nenhilfe Frankenthal e.V., Gerold Blaese, 
besuchte mit einem Strafgefangenen 
der JVA Ludwigshafen gelegentlich den 
Garten. Dabei entstand die Idee für ein 
gemeinsames Garten-Projekt. Die JVA 
Ludwigshafen erklärte sich bereit, mit 
lockerungsgeeigneten Strafgefange-
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Gruppenangebote durchgeführt werden, 
eine Professionalisierung und Weiterqua-
lifizierung der MitarbeiterInnen dar.

Das hohe Maß an Gestaltungsmög-
lichkeit, das von den Teilnehmern gefor-
dert wurde zeigte sich gleichermaßen 
als Herausforderung (hohe Verantwor-
tung, große Eigenständigkeit in der Ent-
wicklung der Angebote) und Potential 
(großer Freiraum, Möglichkeit der Ent-
wicklung eigner Interessen innerhalb 
des beruflichen Alltags).

In organisatorischer Hinsicht stellten 
die anstaltsinternen Faktoren Heraus-
forderungen dar (wie z.B. Integration 
der Angebote in die Arbeitszeit oder 
langfristige Planung), die die Etablie-
rung der Angebote erschwerten. 

Abschließend
Die Fortbildung zum Sozialkompetenz-
trainer nach e|m|o processing stellt eine 
deutliche Erweiterung des Berufsbildes 
des „Allgemeinen Vollzugsdienstes“ dar. 
Dies war eine Vorüberlegung und Zielset-
zung dieses Pilotprojektes. Der AVD kann 

einen wertvollen Beitrag zu begleitenden 
Maßnahmen innerhalb des Vollzugs leis-
ten. Diese sind deutlich abgrenzbar von 
Angeboten anderer Berufsgruppen des 
Justizvollzugs und können aufgrund ih-
rer Alltagsnähe einen hohen Stellenwert 
bekommen. Zudem können sie zu einer 
Kulturveränderung innerhalb des Vollzugs 
beitragen. Die offenere Kommunikation 
zwischen Bediensteten und Gefangenen 
führt zu einem verbesserten Anstaltsklima 
und zum Abbau bzw. frühzeitigen Erken-
nen von Frustration und Aggression. Der-
zeit wird ein zweiter Durchgang für diesel-
ben Justizvollzugsanstalten angeboten, 
um die dortigen Trainer in größere Teams 
zusammen zu fassen, um die Durchfüh-
rung der Angebote effektiver zu gestalten. 
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nen an diesem Projekt teilzunehmen. 
Unter Herrn Blaeses Begleitung und mit 
Unterstützung von 2 Mitarbeitern im 
AVD der JVA (Herr JVI Klaus Burckgard 
und Herrn JVHS Martin Oestreich) wur-
de mit den Gefangenen ein Konzept für 
ein eigenes Beet unter dem Titel „Aus-
blick“ gestaltet und in die Tat umgesetzt. 

Der „Ausblick“
Ein vertikaler Garten wurde durch ein 
Quadrat aus Bauzaunelementen gebil-
det und mit blühenden Rankpflanzen 
begrünt; die an den Ecken befindlichen 
Kunststoffrohre mit Blumen bepflanzt. 
Auf der Rückseite blieb ein rechteckiges 
Stück Bauzaun von den Rankpflanzen 
frei, um ein Fenster anzudeuten: Dies 
ist der „Ausblick“. Durch das Gitterwerk 
erinnert das Ganze an einen Haftraum, 
allerdings umgeben von blühenden 
Pflanzen als Ausdruck der Hoffnung.

Akzeptanz im Gesamtprojekt 
museumsgARTen
Die Museumsleitung und die zuständi-
ge Kuratorin begrüßten die Teilnahme 
von Beginn an. Seitens der Mitgärtne-
rinnen und -gärtner im Gesamtprojekt 
waren keine Vorbehalte erkennbar. Die 
örtliche Presse interessierte sich für den 
Garten „Ausblick“. In der Anfangsphase 
sollte jedoch noch keine Presseöffent-
lichkeit hergestellt werden.

Umsetzung 2013
Das Baumaterial wurde durch den Ar-
beitgeber eines am Projekt beteiligten 
Freigängers gespendet und durch den 
Gefangenen in der Fachwerkstatt der JVA 
so bearbeitet, dass es bepflanzt werden 
konnte. 2 weitere Gefangene gestalteten, 
bepflanzten und betreuten das Beet ge-
meinsam mit Herrn Blaese und mit Unter-
stützung der beiden Mitarbeiter im AVD. 
Regelmäßig fanden Treffen mit Garten-
arbeit und anschließenden Gesprächen 
über die aktuelle Situation und den per-
sönlichen Ausblick statt. Gegossen wurde 
nach Bedarf. Gelegentlich wurden im An-
schluss gemeinsam Kunstausstellungen 
besucht, auch nahmen die Gärtner an 
Veranstaltungen im Garten teil, soweit 
das mit der Ausgangszeit vereinbar war.

Auswahl geeigneter Gefan-
gener
Die Gefangenen beteiligen sich an ei-
nem Projekt außerhalb der JVA. Ihnen 
ist bewußt, dass sie beobachtet werden. 
Sie sollen daher freundlich und auftre-
ten. Sie sollen teamfähig sein und sich 
aktiv an der Gartenarbeit beteiligen. Sie 
sollen Freude am Gärtnern zeigen und 
mit Interesse die von ihnen gepflegten 
Pflanzen beim Wachsen und Blühen 
verfolgen. 

Ergebnis und Ausblick
Alle am „Ausblick“ Beteiligten nahmen 
von Anfang sehr engagiert an dem Pro-
jekt teil. Die regelmäßige Gartenarbeit 
in Kombination mit kreativen Entfal-
tungsmöglichkeiten, die vielfältigen 
Gespräche und Kontaktmöglichkeiten 
in sozialer und botanischer Vielfalt 
führten zu einer guten Integration des 
Anstaltsteams in das Gesamtprojekt. 
Die Anerkennung durch die „anderen“ 
Mitgärtner und Gartenbesucher führte, 
zusammen mit den Gesprächsrunden 
nach der Arbeit - bisher ohne Aus-
nahme - zu einer Verbesserung der 
positiven Selbsteinschätzung und 
mehr Sicherheit im Auftreten in der 
Öffentlichkeit. 

Neben einer sinnvollen Freizeitge-
staltung wurden auch die Behandlungs-
angebote der Sozialtherapeutischen 
Anstalt gut ergänzt. 

Fortsetzung 2014
Die Teilnehmer vom ersten Projektjahr 
sind inzwischen entlassen. Unter den 
Insassen der JVA besteht ein reges In-
teresse an der Teilnahme an der Gar-
tenarbeit.

Im Vorfrühling 2014 wurde ein an-
grenzendes in Beton gefasstes Beet, das 
mit Dornengestrüpp überwachsen war, 
gerodet und bepflanzt. Dadurch konnte 
die Gartenfläche verdoppelt werden. 

Die Gefangenen dürfen erst im Sta-
dium der Vollzugslockerung, in der Re-
gel kurz vor der Freigabe zum Freigang, 
an dem Projekt teilnehmen. Mit der 

Aufnahme einer Beschäftigung endet 
ihre Teilnahme. Hieraus hat sich eine 
Fluktuation ergeben. Das Interesse der 
ehemaligen Projektteilnehmer besteht 
in den meisten Fällen fort. 

Die Anstaltsleitung schlug deshalb 
vor, eine Ehemaligen-Gruppe zu bil-
den. Die Mehrheit der aktiven und der 
ehemaligen Gärtner, einschließlich der 
inzwischen Strafentlassenen, hat Inte-
resse an der Teilnahme bekundet. Dies 
bietet die Möglichkeit zu Gesprächs-
runden, in denen es um das Leben nach 
der Haftentlassung geht, in einer Art 
Selbsthilfegruppe. Ein erstes Treffen 
steht kurz bevor.

Ein weiterer Ausblick!

Gerold Bläse

gerold-blaese@arcor.de
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Termine/Veranstaltungen

24. Fachtagung zur sozialen 
Strafrechtspflege – Soziale 
Strafrechtspflege im Zeitalter 
des Internets

Veranstalter: 

Schleswig-Holsteinischer Verband 
für soziale Rechtspflege; Straffälli-
gen- und Opferhilfe e.V.

Kiel, 17.11.2014

Anmeldung: 

Schleswig-Holsteinischer Verband 
für soziale Rechtspflege; Straffälli-
gen- und Opferhilfe e.V.
Tel: 0221 94865120
E-Mail: landesverband@
soziale-strafrechtspflege.de
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Eltern-Kind-Projekt Chance in Baden-Württemberg

Organisation, Qualitätskonzept, Methoden und erste Ergebnisse

Horst Belz

Die oft schwierige Situation von Ange-
hörigen von Inhaftierten stand bisher 
leider oft nur am Rande der sozialpoli-
tischen oder kriminologischen Diskus-
sion. Projekte, die sich mit der Situati-
on von Angehörigen von Inhaftierten 
befassen, gibt es schon vereinzelt seit 
längerer Zeit. So das bekannte Projekt 
von Treffpunkt e.V. Nürnberg mit der 
Online-Beratung für Angehörige.1

Mit der Intention, ein solches 
Projekt flächendeckend für ein gan-
zes Bundesland anzubieten, hat der 
Verein Chance e.V. Neuland betreten. 
Hier kann dieser Verein jedoch auf die 

Vereine der Straffälligenhilfe, die sich 
in Baden-Württemberg zum Netzwerk 
Straffälligenhilfe Baden-Württemberg 
zusammengeschlossen haben, zurück-
greifen. Das Netzwerk besteht aus den 
Dachverbänden der Freien Straffälli-
genhilfe, die schon auf eine langjährige 
Tradition zurückgreifen können, dem 
Badischen Landesverband für soziale 
Rechtspflege und dem Verband Be-
währungs- und Straffälligenhilfe Würt-
temberg e.V., die gemeinsam mit dem 
Paritätischen Baden-Württemberg das 
Netzwerk Straffälligenhilfe in Baden-
Württemberg (GbR) bilden. 

Landkarte der justiznahen Vereine im Netzwerk Straffälligenhilfe Baden-Württemberg 2

Von der Konzeption zur 
Umsetzung
Für Inhaftierte und Entlassene werden 
in Baden-Württemberg teilweise um-
fangreiche Programme angeboten. 

Diese reichen von einem umfang-
reichen Angebot an Anlauf- und Be-
ratungsstellen mit Beratung und Be-
treuung in Haft, Haftentlassenenhilfe, 
Schuldnerberatung über betreute 
Wohn- und Arbeitsprojekte bis hin zu 
Diversionsmaßnahmen, Angeboten 
der Gewaltprävention und speziellen 
Therapieangeboten für Sexualstraftäter 
oder Zeugenbegleitung.3

„Was überall und noch immer auf der 
Agenda steht, ist die bedauernswerte 
Situation der Kinder von Straffälligen 
und Gefangenen. Sie sind die zwangs-
läufig Mitbestraften und Unschuldigen. 
Sie haben keine Lobby. Sie stehen oft 
im Schatten unserer Gesellschaft und 
haben vor allem wenige Chancen für 
ein gelingendes Leben. Hier will das 
Eltern-Kind-Projekt Chance ansetzen.“ 4

„Auf Arbeitsebene einigten sich die 
Baden-Württemberg Stiftung, die Ulmer 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Projekt 
Chance e. V. auf die Grundzüge des Eltern-
Kind-Projekts. Die Stiftung schlug dem 
Aufsichtsrat daraufhin im April 2010 das 
Projekt zur Förderung vor. Der Aufsichtsrat 
stimmte dem zu und bewilligte für das 
Eltern-Kind-Projekt insgesamt 500.000 
€: darunter 300.000 € für die eigentliche 
Betreuung, 100.000 € für die Regiekosten 
und 100.000 € für Mitarbeiterschulung 
und Evaluation. Im Sommer 2010 wurde 
der Rahmenvertrag zwischen der Baden-
Württemberg Stiftung und Projekt Chance 
e.V. geschlossen. Bereits im Vorfeld war 
klar, dass mein Verein bei der Umsetzung 
wieder mit dem Netzwerk Straffälligenhilfe 
zusammenarbeiten wollte.“ 5
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Zunächst wurde deshalb eine vor-
läufige Konzeption unter der Mitwir-
kung vom Projekt Chance e.V.: Prof. 
Dr. Wulf, Dierk Schäfer, Harald Egerer, 
dem KVJS, Landesjugendamt Baden-
Württemberg: Regina Schnepf, der Uni-
versitätsklinik Ulm: Prof. Dr. Ziegenhain, 
Annabell Zwönitzer, Melanie Pillhofer, 
von Fachkräften des Sozialdienstes der 
JVAen und den Einrichtungen der Freien 
Straffälligenhilfe sowie der Steuerungs-
gruppe des Netzwerks, Hilde Höll, Oliver 
Kaiser und dem Autor erstellt. Hierbei 
konnte man auf die Erfahrungen des 
Netzwerks, die es bei der Verwirklichung 
des Nachsorgeprojekts Chance gewon-
nen hatte, zurückgreifen.6 Projektiert 
war die Bearbeitung von 50 Fällen pro 
Jahr.

Grundlage des Projektes ist ein Quali-

tätskonzept mit folgenden Bausteinen:
 - Qualitätsmanagementhandbuch
 - Qualitätswerkstätten7 mit den Prak-

tiker/Innen aus Vollzug und freier 
Straffälligenhilfe

 - Überprüfung der Ergebnisqualität 
anhand definierter Kennzahlen

 - Die konforme Umsetzung des Quali-
tätskonzeptes und die Teilnahme der 
umsetzenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an den Qualitätswerkstät-
ten sind verpflichtend.

 
Um den hohen Anforderungen der 

Klienten gerecht zu werden sind nur 
Dipl. Sozialarbeiter/pädagogen/innen, 
Dipl. Psychologen/innen und analoge 
Abschlüsse mit spezieller Qualifizierung 
durch das Universitätsklinikum Ulm, 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
als Betreuende zugelassen.8

Ziele des Projektes
Die Hilfen umfassen alle Maßnahmen 
zur Klärung und Förderung einer posi-
tiven Eltern-Kind-Beziehung während 
und nach der Inhaftierung eines Eltern-
teils. Hierbei steht das Wohl des Kindes 
im Vordergrund.

Die Bindungs- und Beziehungsförde-
rung wird insbesondere durch folgende 
Maßnahmen:

 - Inhaftierungsfolgen mindern
 - Besuchskontakte im Strafvollzug (mit 

oder ohne Kinder)
 - Brückenfunktion zwischen Inhaftier-

tem und Kindern
 - Brückenfunktion zwischen Inhaftier-

tem und anderem Elternteil
 - Übergang in die Freiheit („Bezie-

hungsloch überbrücken“)
 - Prävention von Entwicklungsgefähr-

dungen bei Kindern
 - Krisenintervention in Haft und in 

Freiheit
 - Integrationshilfe für Eltern und Kinder 9

Im Laufe des Projekts wurden im 
Rahmen von Qualitätswerkstätten fol-
gende Kernziele herausgearbeitet:
 - Im Rahmen des Projektes soll die 

Situation von Kindern Inhaftierter 

verbessert werden. 

 - Das Projekt übernimmt hierbei eine 
wichtige Brückenfunktion von dem 
inhaftierten Elternteil zu der Familie 
in Freiheit. Die Hilfen sollen hierbei 
ganzheitlich, niederschwellig und 
zeitnah erbracht werden. 

 - Das Ziel des Projektes ist insbeson-
dere, den Hilfebedarf der Familie zu 
erheben und entsprechende Hilfen 
(z.B. Maßnahmen der Jugendhilfe 
nach dem SGB VIII) einzuleiten und 
zu koordinieren.10

Betreuungsdauer
 - Der Betreuungsauftrag endet mit 

der Integration der Familien in das 
bestehende Hilfesystem.

 - Der Betreuungsrahmen gestaltet sich 
wie folgt:
1. Die maximale Betreuungsdauer 

einer Familie beträgt 12 Monate.
2. Nach Haftentlassung kann eine 

Familie maximal 6 Monate betreut 
werden.

3. Der maximale Betreuungsaufwand 
beträgt 3000 €. 

  Abweichungen hiervon müssen vor-
her schriftlich beantragt werden.

4. Eine Wiederaufnahme von Famili-
en in das Projekt ist möglich. (z.B. 
vor der Entlassung bei längeren 
Haftstrafen)

Organisation des Projektes
Die Projektsteuerung erfolgt durch die 
Steuerungsgruppe des Netzwerks ge-
meinsam mit dem Geschäftsführer des 
Vereins Chance e.V. und der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie des Universitätskli-
nikums Ulm. 

Am Projekt selbst nehmen 22 Verei-
ne mit Einrichtungen der Straffälligen-
hilfe teil. In der Zwischenzeit wurden 
insgesamt 56 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch die Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie der Universitätsklinik 
Ulm geschult und weitergebildet. Sie 
kümmern sich sowohl um den inhaf-
tierten Elternteil wie auch um die in 
Freiheit lebenden Familienmitglieder.

Zugänge zum Projekt
Die Zugänge zum Projekt erfolgen 
im Vollzug über die Sozialdienste der 
Anstalten oder durch die jeweiligen 
Projektkoordinatoren der Freien Straf-
fälligenhilfe in den Vollzugsanstalten.

In Freiheit lebende Familienmit-
glieder können sich bei den jeweiligen 
Einrichtungen selbst melden oder es 
erfolgt eine Vermittlung durch andere 
Ämter insbesondere Jobcenter oder 
Beratungsstellen.

Über Hinweise der Polizei, Staatsan-
waltschaften und Gerichte oder durch 
spezielle Online-Beratung können Be-
troffene auch den Weg zur jeweils für ih-
ren Bereich zuständigen Beratungsstel-
le der Freien Straffälligenhilfe finden.

Zielgruppe des Projekts sind vorran-
gig Kinder von Inhaftierten sowie deren 
Angehörige mit deutschen Sprach-
kenntnissen. Weil die Interessen des 
Kindes im Vordergrund stehen, kommt 
eine Betreuung dann nicht zustande, 
wenn das Kind keine Betreuung will. Als 
Ausschlusskriterium für einen Umgang 
wurden Kindesmisshandlung, sexueller 
Missbrauch oder wenn das Kind keinen 
Umgang wünscht, festgeschrieben.
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Betreuungsbausteine
Die Betreuung erfolgt nach standar-
disierten Betreuungsbausteinen. Es 
stehen folgende Betreuungsbausteine 
zur Verfügung:
 - Einschätzung des Hilfebedarfs
 - Krisenintervention Inhaftierung
 - Sicherung der materiellen Existenz 

der Restfamilie
 - Koordination notwendiger Hilfen
 - Kindeswohlgefährdung
 - Finanzielle Unterstützung bei Besu-

chen in Haft

 - Unterstützung bei Besuchen
 - Motivation der Gefangenen
 - Erziehungsfähigkeit der Restfamilie/

Gefangenen stärken
 - Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder
 - Beratung bei temporärer Trennung/ 

Überbrückung der Haftzeit
 - Beratung bei Beziehungstrennung
 - Hilfen beim Übergang vom Vollzug 

in Freiheit
 - Betreuungsabschluss

Die vorgenannten Hilfen werden 
vorwiegend im Rahmen der Sozialen 
Einzelhilfen und Familienhilfen, in ge-
eigneten Fällen auch im Rahmen von 
Sozialer Gruppenarbeit angeboten.

Der Schwerpunkt der Hilfen liegt am 
Wohnort des Kindes. 11
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Hier als Beispiele für Bausteine die Unterstützung der Familien beim Besuch des inhaftierten Elternteils 12

Bausteine Vorgabe Setting Ziele Maßnahmen/ Inhalte Verantwortung Dokumen-

tationEinzel Grup-

pe

Finanzielle 

Unterstüt-

zung bei 

Besuchen

§21(6) 
SGB II

X Finanzie-
rung der
Besuche
sichern

Unterstützung der Familie bei der Beantra-
gung von Leistungen für Mehrbedarfe zum 
Lebensunterhalt. Hierzu gehören Fahrtkosten 
zur Wahrnehmung des Umgangsrechtes (LSG 
Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 24. November 
2010 (Az.:L 1 SO 133/10 B ER), Vergleiche/Urteile 
der Sozialgerichte Reutlingen und Ulm über 
Steuerungsgruppe

Fallmanager Betreuungs-
heft

Unterstüt-

zung bei 

Besuchen

X Wahrung 
der Kindes-
interessen 
beim Haft-
besuch

- Ein Vorbereitungsgespräch mit Inhaftierten 
durch Fallmanager, der das Kind kennt

- Vorbereitungsgespräch und Aufarbeitung 
des Besuchs mit Eltern und Kind
Mögliche Inhalte: 
- Gibt es wichtige Gründe, die gegen einen 

Besuch sprechen? 
- Feststellen, woran es liegt, dass Kinderbe-

suche nicht stattfinden
- Wenn Gründe nicht stichhaltig sind, Infor-

mation über Notwendigkeit der Kontakt-
pflege zum Inhaftierten, um Entfremdung 
zu vermeiden und die Beziehung aufrecht-
zuerhalten.

- Vermittlung der Wichtigkeit, dass beide El-
ternteile an einem Strang ziehen und nicht 
das Kind für eigene Interessen benutzen 
sollten

- Gibt es organisatorische oder finanzielle 
Gründe, die den Besuch nicht möglich 
machen?

- Gibt es eine Person, die die Besuche durch-
führen kann, jedoch moralischer oder fi-
nanzieller Unterstützung bedarf?

- Sollte der Fallmanager die Besuche be-
gleiten?

- Bei Unvermögen der Familie Übernahme 
der Organisation der Besuche

- Organisation des Haftbesuches in Absprache 
mit dem zuständigen Sozialdienst

Fallmanager, 

ggf. Koordinator

Betreuungs-
heft
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Aufgabe der Koordinatoren
In Kooperation mit den Sozialdiensten 
der Vollzugsanstalten sollen betroffene 
Gefangene gezielt auf das Projekt ange-
sprochen werden und die Inhaftierten 
auf das Eltern-Kind-Projekt vorbereitet 
werden, indem diese einerseits zur Teil-
nahme am Projekt motiviert werden 
sollen. Andererseits soll aber auch ver-
hindert werden, dass Inhaftierte nur 
deshalb am Projekt teilnehmen, weil sie 
sich davon Vergünstigungen im Straf-
vollzug erhoffen. 

Die Koordinatoren dienen auch als 
Bindeglied zwischen dem zuständigen 
Fallmanager des Wohnorts der Kinder 
und dem inhaftierten Elternteil. Sie füh-
ren unterstützende Maßnahmen bei 
diesem durch. 

Aufgaben der Fallmanager
Die Fallmanager betreuen die Kinder 
und den nicht inhaftierten Elternteil 
an deren Wohnort. Sie halten ständig 
Kontakt zu diesen. Nach einer Einschät-
zung des Hilfebedarfs sorgen sie für 
eine Sicherung der materiellen Existenz 
der Restfamilie und unterstützen diese 
bei anstehenden Problemen. Hierbei 
haben sie insbesondere das Wohl der 
Kinder im Fokus und stützen die Er-
ziehungsfähigkeit der Restfamilie. Ge-
meinsam mit dieser versuchen sie, die 
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder 
zu fördern, beraten diese bei der tempo-
rären Trennung und Überbrückung der 
Haftzeit. Sie koordinieren die notwendi-
gen Hilfen und geben Unterstützung in 
der Entlassungsphase beim Übergang 
vom Inhaftierten in die Freiheit. Es muss 
aber auch die Möglichkeit in Betracht 
gezogen werden, dass die Beziehung 
der Eltern durch die Inhaftierung eines 
Elternteils zerbricht. Hier werden Hilfe-
stellungen gegeben, wie die Beteiligten 
mit dieser Beziehungstrennung sinnvoll 
umgehen können. 

Notwendige Dokumente
Um eine standardisierte Vorgehens-
weise zu garantieren, d.h. dass be-
troffene Personen in ganz Baden-
Württemberg die selbe Hilfe erfahren, 

egal ob sie in einem ländlichen Bezirk 
oder einer Großstadt wohnen, sind 
gemeinsame Standards aller Betei-
ligten notwendig. Diese werden in 
einem sogenannten Qualitätshand-
buch festgehalten, das Bestandteil der 
notwendigen Unterlagen ist. Hierzu 
gehört auch ein Betreuungsheft mit 
Gesprächsleitfaden, in dem die durch-
geführten Maßnahmen festgehalten 
werden und mit dem Träger abgerech-
net werden können. 

Das ganze Projekt wird durch die 
Kinder- und Jugendpsychiatrie der 
Universitätsklinik Ulm evaluiert. Dies 
geschieht mittels standardisierter Fra-
gebögen, die ebenfalls als begleitende 
Dokumente mit gelten. 

Bisherige Zahlen und 
Ergebnisse (Stand 31.3.2014) 13

Dass die ursprünglich kalkulierten Fall-
zahlen von 50 Fällen pro Jahr nicht aus-
reichen, belegen die seit Betreuungs-
beginn am 1.7.2011 ausgewiesenen 
Fallzahlen. Über die doppelte Anzahl 
von Fällen pro Jahr sind bisher konti-
nuierlich angefallen. 

 - derzeit beteiligte Einrichtungen / Ver-
eine der Straffälligenhilfe: 22 von 22

 - derzeit beteiligte Vollzugsanstalten: 
17 von 18

 - derzeit registrierte Fälle: 359 
 - davon 285 laufende Betreuungsfälle 

mit ca. 855 betroffenen Personen 
 - monatlicher Zuwachs ca. 9 Fälle
 - am 31.3.2014 laufende Betreuungs-

fälle: 131

Vollständig abgeschlossene 

Betreuungsfälle 
(incl. Abrechnung)

154

Im Vollzug 177

davon regulär 110

davon Abbruch 31

fehlende Mitwirkung 11

kein Fallmanagement möglich 25

In der Familie 173

davon regulär 74

davon Grundsicherung erreicht 26

davon Abbruch 30

kein Fallmanagement zustande 
gekommen

43

Erfolgsindikatoren laut Jahresbericht 2013 14

Die Betreuungsabschlüsse (in Prozent) 
am Ende der Betreuungen zeigen bei 
den Gefangenen folgendes Bild:

Status Betreuungsab-
schluss d. Gefangenen

2012 2013

Regulär 52% 65%

Abbruch 22% 17%

Disziplinarisch 7% 5%

kein Fallmanagement 20% 14%

Die Quote der regulären Beendigun-
gen konnte deutlich verbessert wer-
den. Parallel hierzu sank der Anteil der 
Abbrüche und der disziplinarischen 
Beendigungen. In 2013 kam in 12 Fäl-
len kein Fallmanagement zustande. 
Hiervon lehnten zweimal Kinder den 
Kontakt zum Vater ab.

Die Betreuungsabschlüsse (in Prozent) 
am Ende der Betreuungen zeigen bei 
den Familien folgendes Bild:

Status Betreuungsab-
schluss Familie

2012 2013

Regulär 47% 43%

Grundsicherung 12% 16%

Abbruch 14% 17%

Disziplinarisch 0% 0%

kein Fallmangement 28% 23%

Wie im Vorjahr beenden 59% der Famili-
en die Betreuung regulär oder beenden 
die Betreuung, nachdem die finanzielle 
und materielle Absicherung erreicht 
werden konnte. Die Abbruchquote stieg 
von 14% auf 17%. In 23% der Fälle kam 
überhaupt kein Fallmanagement zu-
stande. In 2013 lehnten in 4 von 20 
Fällen die Kinder eine Betreuung ab.

Erste Ergebnisse der 
Evaluation
Die ersten Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Untersuchungen mittels 
standardisierter Fragebögen über die 
Situation von Kindern von Inhaftierten 
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sind alarmierend. Während bei einer 
Normalstichprobe 80% der Kinder un-
auffällige, 10% grenzwertige, 10% auf-
fällige Werte aufweisen, sind die Werte 
von Kindern Inhaftierter 80 % auffällig 
und nur 20 % unauffällig. Somit ergibt 
sich praktisch eine Umkehrung der 
Werterelation normal zu auffällig. Die 
Werte sind auch deutlich schlechter als 
die von Kindern, die in Pflegefamilien 
untergebracht wurden.

Andererseits, alle befragten Teilneh-
mer des Projekts würden es ebenfalls 
Betroffenen weiterempfehlen.15

Fazit
Bereits die Fallzahlen belegen, dass der 
Bedarf an Hilfen für die Kinder und An-
gehörige von Inhaftierten größer ist 
als bisher angenommen. Deshalb hat 
die Baden-Württemberg Stiftung in der 
Zwischenzeit die Projektmittel um wei-
tere 900.000 Euro aufgestockt.

Aufgrund der Wichtigkeit und Be-
deutung des Projekts für die betrof-
fenen Familien muss es gelingen, die 
Hilfen für Kinder und Angehörige von 
Inhaftierten von einer Projektfinanzie-
rung in eine Regelfinanzierung über-
zuleiten.

Eine Arbeitsgruppe des Netzwerks 
kommt zu folgendem Ergebnis: „Die Be-
treuungsbausteine lassen sich größten-
teils hinsichtlich einer realistischen Fi-
nanzierungsverantwortung zuordnen. 
Grundsätzlich lassen sich zwei feste Säu-
len und ein Graubereich identifizieren.

Für die Bausteine, die dem Landes-
haushalt zuzuordnen sind, erscheint 
eine Erweiterung des Nachsorgeprojek-
tes Chance zielführend, da die Struktur 
des Nachsorgeprojektes (Koordination 
in Haft, Betreuung in Freiheit) gleicher-
maßen genutzt wird. Lediglich die The-
menschwerpunkte sind andere.

Als Zielsetzungen der Betreuung 
müssen viel deutlicher als bisher die 
Prüfung eines Hilfebedarfes im Sinne 
des SGB VIII und die Überleitung in 

die passenden Hilfen stehen. Konkret 
bedeutet dies, dass viele aktuell noch 
ausgeführte Betreuungsbausteine in 
einem zukünftigen Modell von zuge-
lassenen Trägern der Jugendhilfe aus-
geführt werden. Soweit unsere Vereine 
diese Themen selber bearbeiten wollen, 
müssen sie diese Aufgaben mit dem 
örtlich zuständigen Jugendamt abrech-
nen. Anderenfalls sind sie hier in einer 
„Brückenfunktion“ tätig.

An der Schnittstelle zwischen jus-
tiznahen Hilfen und dem Angebot der 
Jugendhilfe gibt es einen Graubereich 
an Tätigkeiten, die inhaltlich der Jugend-
hilfe zugeordnet aber aufgrund des Sys-
tems der Hilfebedarfsfeststellung nicht 
in Form bewilligter Einzelfallhilfen er-
bracht werden können. Die Finanzierung 
dieser Tätigkeiten sollte mit dem Landes-
jugendamt thematisiert werden.16

Auch die COPING – Studie, die im 
Rahmen eines EU-geförderten For-
schungsprojekts über die physische, 
psychische und geistige Verfassung 
von Kindern von Strafgefangenen mit 
Forschungen in Deutschland, England, 
Rumänien und Schweden gefertigt 
wurde, kommt zusammenfassend zu 
folgenden Ergebnissen:
 - 25% der Kinder mit einem Elternteil 

im Gefängnis sind auffällig psy-

chisch belastet

 - Das betreuende Elternteil sowie an-
dere Familienangehörige spielen 

eine wichtige Rolle, auch in Bezug 
darauf, wie offen sie mit den Kindern 
über die Inhaftierung sprechen

 - Kinder reagieren oft verstört und 

verwirrt, besonders während der 
Phasen der Verhaftung, dem Ge-
richtsverfahren und zu Beginn der 
Inhaftierung

 - Schulen können wichtige Unter-

stützung leisten bei schulrelevan-
ten Problemen, aber auch in Bezug 
auf emotionale Unterstützung und 
Beratung

 - Eine gute Kontaktqualität zu dem 

inhaftierten Elternteil ist ausschlag-
gebend für die Belastbarkeit der Kin-
der17

Eine Arbeitsgruppe des Netzwerks 
hat sich mit dem Thema „Kinder als 

Besucher von Vollzugsanstalten“ 

beschäftigt, um eine umfassende Sen-
sibilisierung des Vollzugs für Kinder als 
Besucher zu erreichen. Sie schlägt vor, 
Besuchszeiten auf Familien mit Kindern 
abzustimmen, ggf. bestimmte Termi-
ne für diese freizuhalten, einen Kind 
gerechten Sonderbesuchsraum vorzu-
halten, in dem z.B. Steckdosensicherun-
gen und keine verletzungsgefährlichen 
Einrichtungen vorhanden sind. Nur eine 
Spielkiste mit Kinderspielen bereit zu 
stellen reicht nicht aus, denn eine Spiel-
kiste braucht Aufsicht. Insgesamt stellt 
sich die Frage: „Wie bekommen wir den 
Vollzugsdienst ins Boot?“ Dies sollte im 
Rahmen von Schulungen, Ausbildung 
und Fortbildung durch die Vollzugs-
schulen geleistet werden.

Umfassende Materialien zum Pro-
jekt sind im Internet unter www.nwsh-
bw-de abrufbar.
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temberg zum Eltern-Kind-Projekt Seite 15, nwsh-bw.
de
13 Die Zahlen werden von Stefan Kunze erfasst. In die 
Statistik fließen nur genehmigte Abrechnungsfälle ein.
14 Zusammenfassung und Auswertung Kaiser, Oliver
15 Die Veröffentlichung der Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Begleitung des Projekts obliegt der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uni Ulm, deshalb 

Titel



308 • FS 5/2014

sind hier nur grobe Darstellungen möglich
16 Internes Arbeitspapier des Netzwerks Straffälligen-
hilfe, zusammengefasst von Oliver Kaiser
17 treffpunkt-nbg.de/projekte/coping/veroeffentli-
chungen/bruesseler-konferenz-coping.html
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Titel

Kurzintervention zur Motivationsförderung

Maike M. Breuer

Die Kurzintervention zur Motivations-
förderung (KIM) stellt ein Behandlungs-
programm dar, das die Grundhaltung 
und Methoden der motivierenden 
Gesprächsführung mit Übungen kom-
biniert, in denen sich der Klient mit 
den Hintergründen seiner Straftaten 
beschäftigen und für sich klären kann, 
ob er sein Verhalten in kriminalitätsbe-
zogenen Bereichen verändern möchte.

Nachfolgend wird zunächst die mo-
tivierende Gesprächsführung nach Mil-
ler und Rollnick (2013) skizziert. Dann 
werden erste Forschungsbefunde zum 
neuseeländischen „short motivational 
programme“ (SMP; Anstiss, 2003; Steyn 
& Devereux, 2006; Devereux, 2007) vor-
gestellt, das als Vorlage für die Entwick-
lung von KIM verwendet wurde. An-
schließend wird konkretisiert, bei wem 
und wann KIM anwendbar erscheint 
und die Inhalte der einzelnen Sitzungen 
werden erläutert, bevor der Beitrag mit 
einem kurzen Ausblick schließt.

1. Die motivierende 
Gesprächsführung
Die motivierende Gesprächsführung 
nach Miller und Rollnick (2013) verlangt 
einen Umgang mit dem Klienten, der 
durch Partnerschaftlichkeit, Akzeptanz 
und Mitgefühl gekennzeichnet ist und 
seine persönliche Motivation zum Vor-
schein bringt. Ein partnerschaftlicher 
Umgang erkennt den Klienten als Ex-
perten seiner eigenen Person an und 
verzichtet auf unerwünschte Ratschlä-

ge und Belehrungen. Akzeptanz bein-
haltet die Wertschätzung des Klienten, 
das Interesse an seiner Sichtweise, den 
Respekt gegenüber seiner Entschei-
dungsfreiheit sowie seine Stärken 
und Bemühungen zu beachten und 
anzuerkennen. Das Mitgefühl bezieht 
sich darauf, das Wohlbefinden und die 
Bedürfnisse des Klienten vorrangig zu 
beachten. Jemanden aufgrund eige-
ner Interessen zu einer Veränderung 
zu bewegen, beispielsweise um eine 
Provision für den Verkauf eines Produkts 
zu erhalten, ist hingegen nicht im Sinne 
der motivierenden Gesprächsführung. 
Fällt es Personen schwer zu entschei-
den, ob sie ein Verhalten beibehalten 
oder verändern möchten, wird dies 
als Ambivalenz bezeichnet. Miller und 
Rollnick führen aus, dass ambivalente 
Personen bereits sämtliche Argumente 
in sich tragen, die für und gegen eine 
Veränderung sprechen. Aufgabe des 
Beraters ist es lediglich, die ohnehin 
schon vorhandene Veränderungsmo-
tivation zum Vorschein zu bringen und 
zu stärken. Nach den Ausführungen der 
Autoren können Klienten, die sich für 
eine Veränderung entschieden haben, 
diese oft auch aus eigenen Kräften er-
folgreich herbeiführen. Partnerschaft-
lichkeit, Akzeptanz, Mitgefühl und die 
beim Klienten vorhandenen Argumente 
für eine Veränderung hervorzurufen, 
stellen die zentralen Anforderungen an 
die Grundhaltung der Berater dar. Sich 
diese Haltung anzueignen und die Me-
thoden der motivierenden Gesprächs-

führung im Gespräch anzuwenden, 
erfordert ausgiebig Zeit, Übung und 
Anwendungserfahrung.

2. Motivierende Gesprächs-
führung bei Straftätern
Die motivierende Gesprächsführung 
wurde bereits in den achtziger Jahren 
aus der praktischen Erfahrung in der 
Behandlung von alkoholabhängigen 
Klienten heraus entwickelt. Seither 
wurde sie ebenfalls in der praktischen 
Anwendung und durch theoretische 
Forschungsbeiträge ausdifferenziert 
(vgl. Miller & Rollnick, 2013). Später wur-
de sie auf die Arbeit mit straffälligen 
Klienten übertragen. So fand McMurran 
(2009) 19 Studien zur motivierenden 
Gesprächsführung mit Klienten, die 
unterschiedliche Straftaten begangen 
hatten, z.B. Substanzmissbrauch, häus-
liche Gewalt, Trunkenheit am Steuer, 
Straftaten allgemein. Ob die motivieren-
de Gesprächsführung zur Vorbereitung 
einer weiteren Behandlungsmaßnahme 
oder auch eigenständig wirksam war, 
wurde dabei an unterschiedlichen Kri-
terien festgemacht, z.B. an der Wahr-
scheinlichkeit eines Therapieabbruchs, 
dem Engagement in der Therapie, der 
Motivation zur Veränderung bis hin zur 
tatsächliche Veränderung. Die Autorin 
schlussfolgerte, dass der motivierenden 
Gesprächsführung im Strafvollzug als 
vielversprechendem Ansatz vermehrte 
Forschungsaufmerksamkeit zukommen 
sollte.

Das im neuseeländischen Strafvoll-
zug entwickelte SMP kombiniert die 
motivierende Gesprächsführung mit 
Übungen, die in der kognitiv-behavio-
ralen Straftätertherapie verbreitet sind. 
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Während die motivierende Gesprächs-
führung die Veränderungsmotivation 
stärken soll, erscheinen die Inhalte nütz-
lich, um die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Straffälligkeit zu strukturieren 
und sich über die eigenen Handlungs-
möglichkeiten klar zu werden. Insge-
samt sind ein kurzes Vorgespräch und 
fünf Einzelgespräche zwischen dem 
Berater und dem Klienten vorgesehen.

Anstiss, Polaschek und Wilson (2011) 
prüften die Wirksamkeit des SMP, indem 
sie insgesamt 116 Gefangene einer von 
vier Gruppen zuwiesen: Die erste Grup-
pe nahm nur an dem SMP teil, die zweite 
danach noch an einem umfassenderen 
Behandlungsprogramm zur Rückfallprä-
vention, die dritte nahm nur an dem um-
fassenderen Behandlungsprogramm 
teil, die vierte an keinem der beiden 
Programme. Die vier Gruppen wurden 
dann hinsichtlich ihrer Rückfälligkeit, 
Veränderungsmotivation und erneuten 
Inhaftierung verglichen. Für das umfas-
sendere Behandlungsprogramm ließ 
sich wider Erwarten keine Wirksamkeit 
nachweisen. Im Gegensatz dazu erhöh-
te sich innerhalb von ca. sechs Monaten 
die anhand von Fremdeinschätzungen 
erhobene Veränderungsmotivation in 
beiden Gruppen, die das SMP absol-
viert hatten. Zudem waren die SMP-
Absolventen nach vier Jahren seltener 
rückfällig und wurden seltener erneut 
inhaftiert als die Gefangenen in den Ver-
gleichsgruppen. Die Wirksamkeit des 
SMP wurde möglicherweise dadurch 
überschätzt, dass Behandlungsverwei-
gerer und -abbrecher von den Analy-
sen ausgeschlossen wurden. Dennoch 
schlussfolgerten die Autoren aus den 
Befunden, dass das SMP möglicherwei-
se sogar als eigenständige Maßnahme 
bei Gefangenen mit einem mittleren 
Rückfallrisiko kriminalpräventiv wirken 
kann. Mittlerweile wird das SMP in Neu-
seeland regelmäßig Gefangenen mit ei-
nem mittleren Rückfallrisiko angeboten 
und auch weiterhin wissenschaftlich 
untersucht. Allerdings konnten Kilgour 
und Ryan (2013) keine kriminalpräven-
tive Wirkung für Gefangene mit hohem 
Rückfallrisiko feststellen. Bislang liegen 

noch zu wenig empirische Erkenntnisse 
vor, um generalisierbare Aussagen zur 
Wirksamkeit des SMP treffen zu können. 
Daher erscheint es wichtig, die Wirksam-
keit des SMP weiter zu untersuchen und 
gezielt zu prüfen, welche Zielgruppen 
unter welchen Bedingung von dem Pro-
gramm profitieren können. Insgesamt 
haben wir es als positiv gewertet, dass 
es entsprechende Forschungsaktivitä-
ten gibt, fanden das Programm inhalt-
lich überzeugend und unter anderem 
aufgrund seiner zeitökonomischen 
Durchführung auch sehr praktikabel. 
Daher sahen wir uns veranlasst das SMP 
für den deutschen Strafvollzug nutzbar 
zu machen. Mit dem Einverständnis 
der neuseeländischen Justizbehörde 
entwickelte eine Arbeitsgruppe im 
bayerischen Justizvollzug eine in Teilen 
deutlich veränderte deutschsprachige 
Fassung, die Kurzintervention zur Moti-
vationsförderung (KIM). Das bayerische 
Staatsministerium für Justiz und die 
Justizvollzugsanstalten unterstützten 
die Arbeitsgruppe, die aus Fachdiensten 
verschiedener bayerischer Justizvoll-
zugsanstalten und den Bediensteten 
des Kriminologischen Dienstes des bay-
erischen Justizvollzug bestand.

3. Kurzintervention zur Moti-
vationsförderung (KIM)

3.1 Indikation

KIM soll Klienten in ihrer Veränderungs-
motivation hinsichtlich der Problembe-
reiche stärken, die mit ihrer Straffällig-
keit zusammenhängen. Entsprechend 
den Grundannahmen der motivieren-
den Gesprächsführung ist diese Verän-
derungsmotivation von dem Begriff der 
Behandlungsmotivation abzugrenzen. 
Jemand kann durchaus motiviert sein, 
sich zu verändern, auch wenn er ein kon-
kretes Behandlungsangebot ablehnt. Es 
gibt viele gut nachvollziehbare Gründe 
eine Behandlung zu verweigern, bei-
spielsweise weil der Klient andere sinn-
volle Maßnahmen wie eine Berufsaus-
bildung vorzieht, nicht gerne in einer 
Gruppe mit anderen seine Probleme 
besprechen möchte, oder Vorbehalte 
gegenüber Therapeuten hat. Solche 

Gründe lassen nicht zwangsläufig auf 
eine fehlende Veränderungsmotivation 
schließen.

KIM ist mit fünf einstündigen Sitzun-
gen ökonomisch durchzuführen und 
erscheint daher auch bei Klienten mit 
kurzen Haftstrafen oder Jugendarres-
tanten anwendbar. Weil ausschließlich 
Einzelgespräche zwischen dem Klient 
und dem Berater vorgesehen sind, 
könnten für manche Klienten auch die 
persönlichen Hemmungen an KIM teil-
zunehmen geringer sein als bei grup-
penbasierten Programmen. Schließ-
lich kommen nicht nur Fachdienste, 
sondern ebenso Mitarbeiter aus dem 
Allgemeinen Vollzugsdienst als Berater 
in Betracht, so dass möglicherweise 
manche Gefangene mit Vorbehalten 
gegenüber Therapeuten hier eher einen 
Zugang finden.

KIM wurde bereits in verschiedenen 
vollzuglichen Bereichen erprobt und 
erscheint aufgrund dieser ersten Er-
fahrungen bei kurz- und langstrafigen, 
jungen und erwachsenen, männlichen 
und weiblichen Gefangenen sowie bei 
Jugendarrestanten gut anwendbar. 
Auch wenn das Programm inhaltlich 
für Sicherungsverwahrte geeignet er-
scheint, erwies es sich als schwierig, die-
se für eine Teilnahme zu gewinnen. In 
seiner jetzigen Form ist KIM bei Klienten, 
die sämtliche Tatvorwürfe abstreiten, 
nicht durchführbar. Aus unserer Sicht 
wäre es jedoch wünschenswert eine 
entsprechende Variante zu entwickeln, 
um auch diese Zielgruppe zu erreichen. 
Schließlich erfordern die Übungen aus-
reichende deutsche Sprachkenntnisse 
in Wort und Schrift und eine ausreichen-
de kognitive Leistungsfähigkeit.

Wir gehen davon aus, dass KIM im 
Strafvollzug nicht nur als therapievor-
bereitende oder -ergänzende Maßnah-
me, sondern in manchen Fällen auch 
als eigenständige Maßnahme sinnvoll 
sein kann. Dabei kann KIM zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten im Haftver-
lauf durchgeführt werden. Zu einem 
frühen Zeitpunkt der Inhaftierung er-
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scheint das Programm nützlich, um eine 
förderliche Ausgestaltung der Haftzeit 
zu unterstützen. Auch für disziplinarisch 
auffällige Gefangene könnte KIM ein 
sinnvolles Angebot sein, um über das ei-
gene Verhalten und die Konsequenzen 
nachzudenken. Gegen Ende der Haft-
zeit könnten Vorbereitungen auf das 
Leben in Freiheit unterstützt werden. 
Zudem könnte das Programm unserer 
Einschätzung nach auch die extramu-
rale Arbeit mit Straftätern unterstützen, 
beispielsweise bei der Bewährungshil-
fe. Konkrete Anwendungserfahrungen 
hierzu liegen jedoch bislang nicht vor.

Zusammenfassend kann KIM Klien-
ten angeboten werden, die unterschied-
lichste Straftaten begangen haben, vor 
allem auch dann, wenn ihnen noch 
nicht klar ist, ob oder was sie in ihrem 
Leben verändern möchten. Letztendlich 
wird es empirisch zu klären sein, ob und 
bei wem sich KIM als kriminalpräven-
tiv wirksam erweist. Entsprechend der 
Grundannahmen der motivierenden 
Gesprächsführung bleibt die Entschei-
dung, das eigene Verhalten in kriminali-
tätsbezogenen Bereichen zu verändern, 
den Klienten überlassen.

3.2 Inhalte

KIM stellt ein manualisiertes Programm 
dar, das vielfältige Durchführungshin-
weise, Beispiele und Formulierungs-
vorschläge für die Berater und Arbeits-
blätter für die Klienten enthält. Eine 
vollständige Durchführung erfordert 
in der Regel ein Vorgespräch und fünf 
ca. einstündige Sitzungen, zwischen 
denen mehrere Tage liegen sollen, um 
dem Klienten Zeit einzuräumen, sich 
gedanklich mit den Inhalten zu beschäf-
tigen und Hausaufgaben anzufertigen. 
Benötigt man zusätzliche Zeit, beispiels-
weise aus organisatorischen Gründen 
oder auch weil andere akute Anliegen 
vorrangig zu besprechen waren, ist eine 
Verlängerung um eine Sitzung denkbar.

Im Vorgespräch werden das Pro-
gramm und die organisatorischen Rah-
menbedingungen beschrieben und 
dem Klienten wird angeboten, daran 

teilzunehmen. Dabei wird ihm versi-
chert, dass seine Teilnahme freiwillig 
ist, er diese jederzeit beenden kann 
und dass keine Inhalte aktenkundig 
werden, sondern lediglich seine Teil-
nahme dokumentiert wird. Der Klient 
erhält ein Informationsblatt, das die 
wesentlichen Punkte zusammenfasst 
und ausreichend Bedenkzeit, um sich 
für oder gegen die Teilnahme zu ent-
scheiden.

Um was geht es eigentlich?
 - Wie sieht Ihre aktuelle Situation aus 

und welche Möglichkeiten haben Sie 
etwas daran zu verändern?

 - Warum sind Sie eigentlich straffällig 
geworden?

 - Sind Sie sicher, dass Sie etwas verän-
dern möchten?

 - Wenn ja, in welchen Bereichen möch-
ten Sie etwas verändern?

 - Was sind Ihre Ziele?
 - Was sind die notwendigen ersten 

Schritte?

Entscheidet sich der Klient für die 
Teilnahme, werden fünf Einzelgesprä-
che im ungefähr wöchentlichen Ab-
stand vereinbart. Der Zusammenhang 
zwischen den Sitzungen wird einerseits 
durch Zusammenfassungen zu Beginn 
des Gesprächs und andererseits durch 
die Hausaufgaben für den nächsten 
Termin hergestellt.

In der ersten Sitzung werden 
mögliche „Baustellen“ herausgearbei-
tet, d.h. es werden Problembereiche 
besprochen, die mit der Straffälligkeit 
des Klienten im Zusammenhang stehen 
könnten. Dazu schildert der Klient sei-
ne Straftaten und deren Hintergründe 
und prüft, welche von acht anhand von 
Checklisten vorgestellten Problembe-
reichen mit seiner Straffälligkeit in Ver-
bindung stehen könnten. Der Klient 
wird jeweils gefragt, ob Gewaltbereit-
schaft, Alkohol und Drogen, Glücksspiel, 
Beziehungsprobleme, straftatbezogene 
sexuelle Erregung, ein ungünstiger Le-
bensstil, ein ungünstiges soziales Um-
feld oder Gedanken, die zu Straftaten 
führen können, zu seinen Straftaten 

beigetragen haben könnten und für ihn 
wichtige Baustellen sein könnten. Mög-
licherweise erkennt der Klient einen 
Problembereich nicht als persönliche 
Baustelle an, obwohl er aus Sicht des 
Beraters straftatrelevant zu sein scheint. 
Dies wird zwar zu Beginn der nächsten 
Sitzung erneut thematisiert, dann aber 
gegebenenfalls auch respektiert und 
nicht weiter hinterfragt. Ein konfron-
tatives Vorgehen würde den Vorgaben 
der motivierenden Gesprächsführung 
widersprechen und darüber hinaus die 
Beziehung zwischen Klient und Berater 
unnötig belasten. In der zweiten Sit-

zung soll das Verständnis der eigenen 
Straffälligkeit dadurch vertieft werden, 
dass eine „Ereigniskette“ erstellt wird. 
Für unterschiedliche Straftaten stehen 
dem Berater exemplarische Ereignis-
ketten zur Verfügung, aus denen er 
eine auswählen kann, um sie mit dem 
Klienten durchzusprechen und so die 
Aufgabenstellung zu verdeutlichen. In 
Abhängigkeit vom konkreten Fall kann 
es sinnvoll sein, ein Beispiel auszuwäh-
len, das der Straftat des Klienten ähnelt 
oder auch grundsätzlich verschieden 
davon ist. Anschließend bringt der 
Klient die Ereignisse unmittelbar vor, 
während und nach seiner Straftat in 
einen zeitlichen Ablauf, und prüft dabei 
auch, wann und wie die in der ersten 
Sitzung identifizierten Baustellen zum 
Geschehen beigetragen haben. Eine 
möglicherweise bereits ansatzweise 
vorhandene Veränderungsmotivation 
zu konkretisieren und zu stärken, ist das 
Ziel der dritten Sitzung. Dazu benennt 
der Klient die Vor- und Nachteile, die 
mit seiner Straffälligkeit einhergehen. 
Diese werden in ein „Entscheidungs-
gitter“ eingeordnet und danach un-
terschieden, ob sie kurz- oder lang-
fristig wirksam sind. Beispielsweise 
wird als langfristiger Nachteil oft die 
Inhaftierung genannt, während bei Ge-
waltdelikten das Gefühl, sich Respekt 
verschafft zu haben, als kurzfristiger 
Vorteil wahrgenommen werden könn-
te. Nachdem möglichst viele Vor- und 
Nachteile gesammelt wurden, gewich-
tet der Klient diese nach ihrer persönli-
chen Bedeutsamkeit und prüft sie in der 
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Gesamtschau. Dadurch kann deutlich 
werden, dass die langfristigen Nach-
teile die kurzfristigen Vorteile seiner 
Straftaten überwiegen. In der vierten 

Sitzung sollen mögliche Änderungen 
vorbereitet werden, indem sich der Kli-
ent mit „gedanklichen Bremsen“ und 
„Mutmachern“ auf dem Weg zur Ver-
änderung auseinandersetzt. Auch diese 
Aufgabe wird durch fiktive Fallbeispiele 
illustriert. So wird die Geschichte des 
23-jährigen Dennis präsentiert, dem 
es trotz seines festen Vorsatzes nicht 
gelungen ist, sein Leben zu ändern 
und aus der Kriminalität auszusteigen. 
Nach den Gründen befragt schildert 
Dennis Gedanken, die ihn möglicher-
weise in seinem Änderungswunsch 
ausgebremst haben und zum Rückfall 
in alte Gewohnheiten beitrugen. Der 
Klient soll in der Geschichte solche Äu-
ßerungen finden, bei denen Dennis die 
Verantwortung für sein Verhalten auf 
andere schiebt, das Problem oder Verän-
derungsziel in seiner Bedeutung herun-
terspielt oder sich so mutlos zeigt, dass 
es ihn daran hindert aktiv zu werden. 
Beispielsweise findet sich die Aussage, 
dass Dennis nicht versucht hat, neue 
Freunde zu finden, weil er befürchtete, 
dass diese ihn wegen seiner Vorstrafe 
und ohne Schulabschluss sowieso nicht 
akzeptieren würden. Anschließend soll 
der Klient für sich selbst überlegen, 
welche Gedanken ihn in schwierigen 
Situationen ausbremsen und von sei-
nem Veränderungsvorsatz abbringen 
könnten. Diesem Vorgehen entspre-
chend werden in der zweiten Hälfte der 
Sitzung mögliche Mutmacher auf dem 
Weg der Veränderung besprochen. Ein 
fiktives Fallbeispiel bezieht sich diesmal 
auf Justin, der nach mehreren Gewalt-
delikten sein Verhalten in relevanten 
Lebensbereichen erfolgreich verändert 
hat. Es werden Gedanken illustriert, die 
Justin auch in kritischen Situationen 
helfen, seine Vorsätze zu beachten und 
dem Klienten als Anregung dienen kön-
nen, eigene Mutmacher zu formulieren. 
In der fünften Sitzung wird nur dann 
inhaltlich weitergearbeitet, wenn der 
Klient eine Änderungsmotivation und 
prosoziale Ziele zum Ausdruck bringt. 

Unter diesen Voraussetzungen werden 
die bisher erarbeiteten Inhalte zusam-
menfassend dokumentiert und es wird 
ein Veränderungsplan entwickelt. So 
werden die zuvor ausgearbeiteten Zie-
le und Gründe für eine Veränderung 
sowie die gedanklichen Bremsen und 
Mutmacher schriftlich festgehalten. 
Auch wird auf Netzwerke oder Hilfsan-
gebote verwiesen, die für den Klienten 
interessant sein könnten. Die nächsten 
Schritte werden möglichst konkret be-
nannt und es werden die Namen und 
Handlungsmöglichkeiten derjenigen 
vermerkt, die den Klienten dabei un-
terstützen könnten, seine Vorsätze in 
die Tat umzusetzen. Mit der Erstellung 
des Veränderungsplans ist KIM beendet, 
und auch wenn sich der Klient gegen 
eine Veränderung entschieden hat, wird 
KIM beendet, ohne daraus Konsequen-
zen zu ziehen.

4. Ausblick
KIM ist zwar inhaltlich eng an das neu-
seeländische SMP angelehnt, doch gibt 
es auch wesentliche Unterschiede zwi-
schen beiden Programmen. Neben eini-
gen Beispielen und Durchführungshin-
weisen wurde die vierte Sitzung für KIM 
grundlegend umgestaltet. Daher lassen 
sich Erkenntnisse zur Wirksamkeit des 
SMP trotz einer gewissen Ähnlichkeit 
nicht direkt auf KIM übertragen. Eigene 
Forschungsbemühungen erscheinen 
wünschenswert, um zu prüfen, ob sich 
KIM als kriminalpräventiv wirksam er-
weisen wird.

Bis dahin hoffen wir mit KIM ein 
weiteres deutschsprachiges Behand-
lungsprogramm für Straftäter vorzu-
stellen, mit dem manche den Weg in 
ein straffreies Leben finden könnten. 
Die zeitökonomische Durchführung 
eröffnet vielfältige intra- und extra-
murale Anwendungsmöglichkeiten. 
Zugleich begrenzt sie aber auch die 
Möglichkeiten denjenigen konkrete 
Hilfestellungen anzubieten, die eine 
Veränderung nicht aus eigener Kraft 
heraus realisieren können. Folglich kann 
KIM zwar keine intensiveren Behand-
lungsangebote ersetzen, aber vielleicht 

eine sinnvolle Ergänzung des beste-
henden Angebots sein. Das Manual 
wurde kürzlich veröffentlicht, wobei 
konkrete Anwendungsempfehlungen, 
Erläuterungen zur motivierenden Ge-
sprächsführung anhand straftatbezo-
gener Beispiele und Vorschläge zum 
Umgang mit schwierigen Gesprächs-
situationen ergänzt wurden (Breuer, 
Gerber, Buchen-Adam & Endres, 2014).
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„Hundebande“ 

Manuela Maurer, 

Rosemarie Höner-Wysk

Einführung
Der Justizvollzug beschäftigt sich seit 
Jahren mit Überlegungen und Behand-
lungsprogrammen, um inhaftierten 
Männern und Frauen die Möglichkeit 
zu geben, die Zeit der Inhaftierung so 
zu nutzen, dass sie nach der Entlas-
sung verbesserte Grundlagen aufwei-
sen, ein straffreies Leben in sozialer 
Verantwortung führen zu können. In der 
Behandlungsarbeit mit Straftäterinnen 
und Straftätern geht es in der Regel um 
das Reflektieren und Verstehen von Le-
benszusammenhängen, die Anteile an 
der persönlichen Entwicklung hatten 
und zur Straffälligkeit führten.

Es fehlt aber die Komponente der 
sozialen Verantwortung, die fragt: „wie 
kann ich das Unrecht, welches ich ande-
ren Menschen zugefügt habe, wieder-
gutmachen?“ Wiedergutmachung im 
Rahmen von Übernahme von Verant-
wortung für die Straftaten und damit 
Übernahme von sozialer Verantwor-
tung für die Gemeinschaft. 

Projektidee
Das Projekt des Vereins „Hundebande 
e.V.“ in Hamburg wurde mit Geldern 
der Körber-Stiftung und des Hamburger 
Weges/HSV in Zusammenarbeit mit der 
Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand/
Teilanstalt für Frauen umgesetzt. An-
sprechpartnerin des Vereins ist Frau 
Manuela Maurer. 

Das Projekt begann mit dem Einzug 
der Welpen im Oktober 2010. Drei In-
sassinnen übernahmen hauptamtlich 
für ca. 9 Monate die Patenschaft für 
jeweils einen Welpen. Sollte die Patin 
aus vollzuglichen oder anderen Grün-
den nicht zur Verfügung stehen, gab 
es eine namentlich benannte Insassin, 
die die Patenschaft in Vertretung über-
nahm. Die Welpen wurden während der 
gesamten Zeit der Unterbringung und 

Ausbildung von einer Hundetrainerin 
und/oder ihrer Assistenz betreut. Die 
theoretische wie die praktische Aus-
bildung lief in der Regel ausschließlich 
während der Freizeit der Insassinnen. 
An den Ausbildungseinheiten nahmen 
die hauptamtlichen Patinnen, deren 
Vertreterinnen und betreuende Kolle-
ginnen des Aufsichtsdienstes teil. Für 
die Trainerinnen wie auch für die Insas-
sinnen standen in jeder Dienstgruppe 
namentlich benannte Kolleginnen zur 
Verfügung, die das Projekt begleiteten 
und koordinierten

Ziele des Projektes
Dieses Projekt verfolgt in einmaliger 
Form eine zweifache Zielsetzung.

Es schafft eine ergänzende Mög-
lichkeit, dringend benötigte Blinden-
führhunde für Menschen mit Handikap 
qualifiziert auf ihre Ausbildung zum 
Führhund vorzubereiten. In Deutsch-
land werden jedes Jahr etwa 250 bis 
300 neue Führhunde benötigt. Ein gut 
ausgebildeter Führhund erweitert die 
Mobilität, die Unabhängigkeit und da-
mit die Selbständigkeit des zukünftigen 
blinden Besitzers.

Die Mitarbeit im Projekt als Patin 
gibt den Teilnehmerinnen die Möglich-
keit am Erfolg zu lernen, Motivation 
aufzubauen und zu halten, Frustrati-
onstoleranz zu entwickeln, Anerken-
nung zu erfahren und Selbstbewusst-
sein zu entwickeln. Die Beziehung und 
die Verantwortung für den Hund kann 
ihnen helfen zukünftig ihr Leben mit 
anderen Schwerpunkten zu gestalten. 
Das Training mit den Hunden, ange-
leitet von den externen Trainerinnen, 
arbeitet ausschließlich mit positiver 
Verstärkung und nicht mit Strafe! Die-
se Arbeitsgrundlage erfordert von den 
Teilnehmerinnen ein Umdenken, denn 
sie selbst sind in der Regel für jeden Re-
gelverstoß zum Teil massiv bestraft wor-
den. Positive Verstärkung als Grundlage 
für die Arbeit mit dem Hund kann den 
Teilnehmerinnen das Erkennen vermit-
teln, dass Wertschätzung und Respekt 
im Umgang mit den Hunden und damit 
auch mit den Mitmenschen, positives 
Verhalten auch beim Gegenüber ver-
stärkt. Damit eröffnen sich neue positive 
Erfahrungen im Umgang zunächst mit 
den Hunden und in der Übertragung 
mit den Mitmenschen. Therapeutische 
Elemente, die es ermöglichen, nachhal-
tig vorhandene Beziehungs- und auch 
Abhängigkeitsproblematiken nachhal-
tig zu bearbeiteten.

In der notwendigen Zusammenar-
beit und Auseinandersetzung mit den 
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Paten-Vertreterinnen lernen inhaftierte 
Frauen sich konstruktiv und lösungsori-
entiert auseinanderzusetzen, Grenzen 
anderer Menschen zu erkennen und zu 
akzeptieren, sich verlässlich abzustim-
men und Vereinbarungen einzuhalten.

In der durchgeführten Pilotphase 
haben die Teilnehmerinnen durchgän-
gig gezeigt, dass es für sie zunehmend 
selbstverständlicher wurde, begange-
nes Unrecht auszugleichen. Im Rahmen 
der Wiedergutmachung setzen sie der 
begangenen Straftat eine soziale Leis-
tung entgegen. Die Teilnahme am Pro-
jekt verlangte von ihnen, ihre gesamte 
Freizeit fast ausschließlich auf die Ver-
sorgung und Ausbildung des Hundes 
auszurichteten. Sie mussten für einen 
langen Zeitraum ihre eigenen Interes-
sen und Bedürfnisse zurückstellen und 
die Tagesplanung am Bedarf des Hun-
des orientieren. Sie waren verpflichtet 
ihrer Arbeit, Qualifizierung oder Aus-
bildung weiterhin nachzugehen und 
erhielten für die Arbeit mit den Hun-
den keine Vergütung. Die Umsetzung 
der erforderlichen Ausbildungsinhal-
te verlangen Disziplin, Verlässlichkeit, 
Verantwortungsübernahme und die 
Bereitschaft zur Kritik. 

Aufgaben und Anforderun-
gen an den Blindenführhund
Führhunde werden sowohl im städti-
schen als auch im ländlichen Bereich 
eingesetzt, um „ihren“ blinden Partner 
zu führen. Um dies zu gewährleisten, 
müssen sie sicher und freundlich im 
Umgang mit ihrer Umwelt sein, z.B. mit 
Menschen als auch mit Artgenossen. 
Des Weiteren dürfen sie andere Tiere 
(z.B. Haustiere, Nutztiere und auch Wild-
tiere) nicht jagen. Sie müssen sich sicher 
und gerne in der Umwelt bewegen, z.B. 
im innerstädtischen Bereich mit der 
dazugehörenden Geräuschkulisse von 
Verkehr, Baulärm usw. Auch müssen sie 
die üblichen öffentlichen Verkehrsmit-
tel gerne benutzen.

Daher werden nur freundliche, ausge-
glichene Hunde mit wenig Jagdpassion 
in das Ausbildungsprogramm aufge-

nommen. Das Wesen des Hundes setzt 
sich zusammen aus ererbten, als auch 
erlernten Komponenten. Daher ist es 
sehr wichtig, dass die angehenden Führ-
hunde schon von Welpe an auf ihre 
Aufgabe vorbereitet werden!

Programminhalte für die So-
zialisierung und Grunderzie-
hung angehender Führhunde 
in der JVA Hahnöfersand/
Teilanstalt für Frauen 
Um eine umfassende Grunderziehung 
und Sozialisation zu gewährleisten, fand 
2 x die Woche unter fachlicher Anleitung 
Training statt und die Welpen verlie-
ßen 2 x die Woche die Justizvollzugs-
anstalt, um außerhalb des Vollzuges 
Erfahrungen machen zu können. In der 
Pilotphase übernahm dies die externe 
Hundetrainerin. 

Für die Patinnen gab es zur Einge-
wöhnung mit dem Hund und Einarbei-
tung in die Trainingsarbeit eine the-
oretische Einführung mit praktischen 
Anteilen oder Videodemonstrationen 
zu den Themen:
 - Der Blindenführhund: Auswahl, Auf-

zucht, Ausbildung und Abgabe 
 - Der Hund: Sozialisation. Normal-

verhalten/Rangordnung/Aggressi-
onsverhalten, Ausdrucksverhalten, 
Lernverhalten 

Auch im neuen Durchgang wird es 
einen praktisch geführten „Welpenkurs“ 
und anschließend einen „Erziehungs-
kurs“ für die Patinnen geben.

Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, 
schon Anfänge des Führhundtrainings 
zu lehren, wie z.B. Gegenstände (Sitzge-
legenheit oder Tür) anzeigen. 

In den ersten 3 - 4 Wochen ist es 
wichtig, die Patinnen intensiv auf ihre 
neue Aufgabe vorzubereiten und auch 
ansprechbar zu sein für die Fragen, so 
dass 3 Stunden wöchentliche Anleitung 
erforderlich sind. Zum Ende der Paten-
schaft reichen ca. 1 Stunde Betreuung 
in der Woche aus. 

Betreut wurde und wird das Pro-
jekt unterstützend durch Kolleginnen 
des Aufsichtsdienstes, die, wenn es 
die dienstlichen Obliegenheiten erlau-
ben, an theoretischen wie praktischen 
Ausbildungseinheiten teilnehmen, um 
zunehmend mehr die Rolle auch als 
Trainings-Ansprechpartnerinnen zu 
übernehmen. Ansprechpartnerinnen 
nicht nur für die Patinnen, sondern auch 
für die Trainerinnen, um kurze Informa-
tionswege zu gewährleisten.

Besonderheiten bei der Aufzucht und 
Ausbildung in einer Justizvollzugsan-
stalt: 
 - Da das Umfeld nicht in allen Berei-

chen der Umwelt außerhalb des Straf-
vollzuges entspricht in der sich die 
Führhunde später bewegen werden, 
müssen einige Situationen, Kontakte 
und Eindrücke, die für die angehen-
den Führhunde wichtig sind (siehe 
oben), außerhalb des Vollzuges um-
gesetzt werden. 

Spezielle positive Verstärkun-
gen durch die Arbeit und das 
Leben mit den Hunden
Zu den speziellen Wirkungen der Tier-
haltung zählen: 
 - Reduktion negativer Gefühle wie 

Einsamkeit, Langeweile,  depressive 
Stimmungen

 - Aufbau von Verantwortungsbe-
wusstsein

 - Verstärkung von emotionalen Bin-
dungen

 - Förderung sozialer Fähigkeiten: z.B. 
Empathie bzw. Rücksichtnahme,  Ge-
duld, stressfreier Umgang mit Rou-
tinetätigkeiten, Strukturierung des 
Alltags, Frustrationstoleranz, Durch-
haltevermögen

 - Ausstieg aus der im Vollzug vorhan-
denen Subkultur 

 - Verstärkung der Kontaktbereitschaft
 - sinnvolle Freizeitgestaltung
 - Anerkennung
 - Sozialpartner

Öffentlichkeitsarbeit
Eine Fortführung des Projektes erfor-
dert Geld, welches vom Verein nur 
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erfolgreich bei entsprechenden För-
derpartnern eingeworben werden 
konnte, weil das Projekt entsprechend 
dokumentiert und mit Zustimmung der 
Pressestelle der Behörde für Justiz und 
Gleichstellung in der Pilotphase medial 
begleitet wurde. 

Das Projekt wurde begleitet von folgen-
den Medienpartnern:
 - Jan Haarmeyer, Autor der Axel Sprin-

ger AG / Hamburger Abendblatt und 
Volker Wenzlawski als freier Fotograf
In regelmäßigen Abständen wurden 
kurze Berichte über die Entwicklung 
des Projektes veröffentlicht.

 - Jan Hinrik Drevs, freier Autor und 
Regisseur (Underdogs) FILM.TV@
FREENET.DE
Das gesamte Projekt wurde in Inter-
vallen mit einem kleinen Filmteam 
begleitet und zum Ende des Projek-
tes eine Dokumentation erstellt. Im 
Mittelpunkt standen die Hunde, das 
Projekt und erst in zweiter Linie ging 
es um die inhaftierten Frauen, die 
die Aufgabe übernommen haben die 
Hunde auszubilden. Der NDR erteilte 
Anfang Oktober 2010 grünes Licht 
für einen offiziellen ‚Entwicklungs-
auftrag‘. 

 - Uta Wübbe, freie Journalistin (http://
www.utawuebbe.de/index.html)
Frau Wübbe hatte Interesse, das 
Projekt für chrismon plus zu portrai-
tieren. Chrismon plus hat eine sehr 

relevante Reichweite für die Akquise 
von Förderpartnern (Süddeutsche, 
Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zei-
tung). 

 - Während der Laufzeit der Pilotphase 
ergaben sich viele weitere Anfragen. 
Ausgewählt wurde noch Bericht er-
stattet beim ZDF/ Menschen das Ma-
gazin (TV), Brigitte WOMAN (Print), 
dpa (Online)

Die Insassinnen sind bei der Vorstel-
lung des Projektes darüber informiert 
worden, dass das Projekt medial beglei-
tet wird. Die teilnehmenden Patinnen 
erklärten sich auch schriftlich bereit 
an dieser Arbeit teilzunehmen. Jede 
Frau hatte eine individuelle die Zusage, 
selbst darüber zu entscheiden, ob sie 
ihre Identität preisgeben wollte oder 
nicht, dann war sie nicht zu erkennen.

Weiterführung in der Teilan-
stalt für Frauen
Nach Beendigung der Pilotphase gab 
es umfassende Auswertungen (An-
stalt, Hundeschule, Teilnehmerinnen, 
Geschäftsführung des Vereins), die z.T. 
von externen Fachkräften moderiert 
wurden. Trotz erlebter Schwierigkeiten 
und einigen Bedenken kam es zu der 
klaren Entscheidung, dass die Ausbil-
dung der Hunde in diesem Umfeld eine 
Herausforderung für die Teilnehmerin-
nen ist, an deren Ende ein unmittelbares 

Lernen und Erleben stehen kann, dass 
ein Umdenken und die Erweiterung 
von sozialer Kompetenz bedeutet. Eine 
Erfahrung, die vielen Insassinnen fehlt 
und die sie durch das direkte Erleben 
über die Reaktion des Hundes leichter 
annehmen können.

Es ist geplant das Projekt im Früh-
jahr 2015 fortzuführen. Einigkeit be-
steht darin, dass mehr Verbindlichkeit 
für die Teilnehmenden erforderlich ist 
und diese durch Vereinbarungen fest-
gelegt werden wird. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass zunehmende Professio-
nalität durch Monatspläne und Kont-
rollen die Effektivität und Kontinuität 
der Arbeit fördert. Die Teilnehmerinnen 
erhalten die Möglichkeit an einer the-
rapeutischen Begleitung teilzunehmen, 
die sie dabei unterstützt, auftretende 
Schwierigkeiten zeitnah zu thematisie-
ren und konstruktiv zu klären. 

Projektmöglichkeit außer-
halb des Vollzuges
Seit Februar 2014 wird das Projekt Hun-
debande mit einem 2. Standbein außer-
halb des Vollzuges - in der Straffälligen-
hilfe eingesetzt. In einem Wohnheim 
des Hamburger Fürsorgevereins leben 
21 erwachsene, haftentlassene Männer. 
Die Bewohner waren vorher in aller 
Regel bereits ein- oder mehrmals inhaf-
tiert und beabsichtigen durch die Teil-
nahme an einer durch die Einrichtung 
durchgeführten, sozialpädagogischen 
Maßnahme, sich soweit persönlich zu 
stabilisieren und sich nach Möglichkeit 
auch eine realistische berufliche Pers-
pektive zu erschließen, dass sie künftig 
sozial angepasst am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen können.

Die Männer, die aus der Haft kom-
men, sind meist persönlich und im 
Hinblick auf ihre Leistungsfähigkeit 
weitgehend demoralisiert und sozial 
wie familiär in der Regel isoliert. Viele 
leiden an einer Suchterkrankung und/
oder einer chronifizierten Infektionser-
krankung, es liegt meist eine Überschul-
dung vor. Die Erfahrungen mit Schule 
und Berufsausbildung sind oft durch 
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Misserfolge geprägt, längere Zeiten 
kontinuierlicher Berufstätigkeit liegen 
in der Regel nicht vor.

Die Bewohner, die als Paten oder 
Co-Paten ausgewählt wurden, über-
nehmen damit längerfristig eine verant-
wortungsvolle Aufgabe, die Bestandteil 
der überaus sinnvollen Vorbereitung 
der Hunde auf ihre spätere Ausbildung 
zum Blindenführhund ist. Die Einbin-
dung in ein so wichtiges Projekt ist sehr 
gut geeignet, positives Potenzial in den 
Teilnehmenden anzusprechen, welches 
durchaus vorhanden, nur oft nicht ge-
nügend abgerufen wird. Beides, also die 
Förderung von persönlichem Potenzial 
wie auch des Selbstbewusstseins, sind 
im Hinblick auf die spätere Aufnahme 
einer Berufstätigkeit oder bei der Woh-
nungssuche, genauso aber auch für die 
Aufnahme mitmenschlicher Beziehun-
gen, sehr entscheidende persönliche 
Ressourcen. 

Seit einigen Monaten leben die bei-
den Elo-Labrador Mischlinge Molly und 
Tom im Wohnheim des Fürsorgevereins. 
Im bewährten Modell Patenschaft be-
treuen vier männliche Bewohner das 
Geschwisterpaar. Der Auszug von Molly 
und Tom wird voraussichtlich Mitte Ja-
nuar 2015 sein. Der Einzug neuer Wel-
pen ist für das Frühjahr 2015 geplant.

Fotos
Volker Wenzlawski, freier Fotograf

Manuela Maurer

Hundebande e.V., Hamburg
mail@hundebande.org
www.hundebande.org

Rosemarie Höner-Wysk

ist Leiterin der Teilanstalt für Frauen in 
der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand
Rosemarie.Hoener-Wysk@justiz.ham-
burg.de

6. Praktikertagung Jugendstrafvollzug

Von draußen nach drinnen und zurück.
Entwicklungs-, Beziehungs- und Übergangsgestaltung im 
Jugendstrafvollzug

Frankfurt am Main , 19. bis 21. November 2014

Mittwoch, 19. November 2014

ab 14:00 Begrüßung und Einfüh-
rung in die Tagung 

- Aller Anfang ist schwer… 
 Empfangsraum Jugendstrafvollzug
 Thomas Puffert, H. B. Wagnitz-

Seminar, 
 Dienstleistungszentrum für den 

hessischen Justizvollzug 
- Straffällig – dissozial – verhalten-

soriginell? Haltungen und Bezie-
hungsgestaltung unter erschwer-
ten Bedingungen

 Emil Hartmann, Don Bosco Ju-
gendwerk Bamberg

- Jugendstrafgefangene vor, wäh-
rend und nach der Haft: Zusam-
menhänge zwischen Haft-bedin-
gungen und Sozialverhalten

 Verena Boxberg, Universität zu Köln

Donnerstag, 20. November 2014

Besichtigung der JVA Wiesbaden
Arbeitsgruppen (inklusive Kaffee-
pause)
AG 1  „Ruhe und Ordnung im Bau“ 

- Erziehungs- und Lenkungs-
mittel im Jugendstrafvollzug

AG 2 Kooperation Jugendvollzug – 
Jugendhilfe in den Übergän-
gen nach draußen

AG 3 Eingangsdiagnostik und För-
derplanung als dialogischer 
Prozess?

AG 4 Wie macht ihr’s denn? Anre-
gungen zur Übergangs- und 
Alltags-gestaltung aus ande-
ren settings

AG 5 Außensichten / Binnensichten: 
Studierende, Ehrenämtler und 
Mentoren im Jugendstrafvoll-
zug

AG 6 Menschen, Umgebungen, 
Ressourcen: Faktoren für eine 
gelingende Förderung im Ju-
gendstrafvollzug 

Freitag, 21. November 2014

- Vorstellung der Ergebnisse der Ar-
beitsgruppen 

- Multisystemische Therapie – eine 
Vernetzungs-perspektive für den 
Jugendstrafvollzug

 Prof. Dr. Clemens Hillenbrand | Ma-
rie Vierbuchen, Carl von Ossietzky-
Universität Oldenburg

- Übergänge in die schwierige Frei-
heit. Erfahrungen und Perspek-
tiven aus dem Kölner Netzwerk 
Rehabilitation und Soziale Integ-
ration (Resi)

 Monika Wunsch, Sozialdienst Ka-
tholischer Frauen e.V. Köln

- Und wie weiter? Zusammenfas-
sung, Ausblick, Perspektiven

 Dr. Nadine Bals | Prof. Dr. Philipp 
Walkenhorst

ca. 12:30 Ende der Veranstaltung

Tagungsort: 
Bildungsstätte des 
Landessportbunds Hessen, 
Otto Fleck Schneide 4, 
60528 Frankfurt am Main

Tagungsgebühr: 

EUR 225,- (EUR 190,- für DVJJ-Mit-
glieder) inkl. Unterbringung im Ein-
zelzimmer und Verpflegung (exkl. 
Stadtführung am 19.11.2014)

Anmeldung: 

DVJJ-Geschäftsstelle
Lützerodestraße 9
30161 Hannover
Fax-Nr. 0511 – 3180660
E-mail: tschertner@dvjj.de
www.dvjj.de
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Anhörung zum 

Jugendarrest-Gesetz

Soziales Training und pädagogische 
Förderung als Fundamente des 
Jugendarrestes

Der Gesetzentwurf über die Gestaltung 
und Durchführung des Jugendarres-
tes in Baden-Württemberg ist am 29. 
Juli 2014 vom Kabinett zur Anhörung 
freigegeben worden. Die  Jugendarrest-
anstalten des Landes sollen sukzessive 
zu Einrichtungen für soziales Training 
umgestaltet werden, in denen die jun-
gen Menschen ein bedarfsgerechtes pä-
dagogisches Förderprogramm erhalten, 
so Justizminister Rainer Stickelberger. 
Der Jugendarrest solle sich in seiner 
Gestaltung und Durchführung zukünf-
tig nicht an Jugendstrafanstalten, son-
dern an stationären Einrichtungen der 
Jugendhilfe orientieren. Die Förderung 
der sozialen Kompetenz sei ein wesent-
licher Schwerpunkt bei der Behandlung 
straffälliger junger Menschen. Es seien 
langjährige Forderungen der krimino-
logischen Forschung und jugendkri-
minalrechtlichen Praxis aufgegriffen 
und ein zeitgemäßes, erziehungswis-
senschaftlich fundiertes Konzept ent-
wickelt worden, so Stickelberger. Der 
Gesetzentwurf sei von der Leitidee des 
Jugendarrestes als sozialem Trainings-
zentrum getragen und orientiere sich 
konsequent am Gedanken der gezielten 
pädagogischen Förderung der jungen 
Menschen. In Gruppenarbeit und be-
gleitenden Einzelgesprächen solle die 
Sozialkompetenz der jungen Menschen 
nachhaltig gestärkt werden. Dabei bilde 
die Auseinandersetzung mit begange-
nen Straftaten, deren Ursachen und Fol-
gen den Schwerpunkt des Trainings. Das 
soziale Training werde ergänzt durch 
Beratungs- und Unterstützungsange-
bote sowie Informations- und Bildungs-
angebote.

 Der Gesetzentwurf mache sich auch 
die positiven Erfahrungen eines inno-
vativen Projektes zunutze, dass seit Juli 
2013 in Kooperation mit zwei Vereinen 
der freien Straffälligenhilfe und mit Un-
terstützung der Fraktionen im Landtag 
in den beiden Jugendarrestanstalten 
in Göppingen und Rastatt erfolgreich 
durchgeführt werde. Das moralische 
Bewusstsein der jungen Menschen soll 
gestärkt werden, ihnen solle zugleich 
eine gezielte pädagogische Förderung 
zukommen. Zudem würden die jungen 
Menschen dabei unterstützt, persön-
liche und soziale Schwierigkeiten zu 
bewältigen. Als Beispiele nannte Stri-
ckelberger Beratungs- und Bildungsan-
gebote zum Umgang mit Gewalt, Sucht 
oder Schulden. Auch eine Vermittlung 
an Hilfs- und Betreuungsstellen für die 
Zeit nach dem Arrest sei möglich. 

In Baden-Württemberg gibt es zwei Ju-
gendarrestanstalten: Die zentrale Anstalt 
für den badischen Landesteil befindet 
sich in Rastatt. Sie ist eine Außenstelle 
der Justizvollzugsanstalt Karlsruhe. In 
Rastatt stehen 51 Arrestplätzen zur Ver-
fügung, 13 davon für junge Frauen, 38 für 
junge Männer. Die Jugendarrestanstalt 
in Göppingen, deren Zuständigkeit den 
württembergischen Landesteil umfasst, 
ist eine eigenständige Vollzugseinrich-
tung. Sie bietet 31 Arrestplätze, 9 für junge 
Frauen und 22 für junge Männer. Im ver-
gangenen Jahr wurden landesweit 1.661 
Jugendarreste vollzogen (2012: 1.820; 
2011: 1.877). 957 der jungen Menschen 
im Arrest waren älter als 18 Jahre, 562 von 
ihnen waren zwischen 16 und 18 Jahre alt 
und 142 waren jünger als 16 Jahre. Bei 75 
Prozent der Arreste im Jahr 2013 handel-
te es sich um sogenannte Dauerarreste 
von einer bis zu vier Wochen. 15 Prozent 
waren Freizeitarreste, die eine bis zwei 
Freizeiten (Wochenenden) umfassen. 9 
Prozent entfielen auf Kurzarreste von zwei 
bis vier Tagen Dauer. 

[Medieninformation des JM v. 29. 07.2014]

Der Gesetzentwurf und eine Stellung-
nahme der DVJJ-Regionalgruppe findet 
sich hier:

 http://www.dvjj.de/themenschwer-
punkte/jugendarrest

Weniger junge 

Menschen verurteilt

In Baden-Württemberg ist die Zahl der 
verurteilten jungen Menschen im Jahr 
2013 deutlich gesunken. Insgesamt 
wurden 5.828 Jugendliche wegen Ta-
ten verurteilt, die sie im Alter zwischen 
14 und 17 Jahren begangen haben. Das 
ist der   niedrigste Stand seit 1995, als 
es 5.651 Verurteilungen Jugendlicher 
gab. Im Vergleich zum Jahr 2012 sank 
die Zahl um 10,9 Prozent (2012: 6.541). 
Auch bei den Heranwachsenden war 
ein Rückgang der Verurteilungen zu ver-
zeichnen (2013: 10.354; 2012: 10.798). 
Die Strafverfolgungsstatistik für das 
Jahr 2013 wurde am 28. August 2014 
von Justizminister Rainer Stickelber-
ger gemeinsam mit der Präsidentin des 
Statistischen Landesamts, Dr. Carmina 
Brenner, in Stuttgart vorgestellt.

Insgesamt sind in Baden-Württemberg 
im vorigen Jahr 105.316 Personen 
rechtskräftig verurteilt worden. Anders 
als bei den jungen Menschen blieb die 
Gesamtzahl im Vergleich zum Jahr 2012 
(105.458) nahezu konstant (minus 0,1 
Prozent) - das allerdings auf niedrigem 
Niveau. „Über die vergangenen Jahre 
hinweg haben wir bei der Gesamtzahl 
der Verurteilungen einen Rückgang zu 
verzeichnen“, erklärte Stickelberger. 
„Dieser Trend ist ungebrochen.“

Weiterhin zurückgegangen ist die 
Anzahl der Verurteilungen wegen Ge-
waltkriminalität. Dazu gehören etwa 
Vergewaltigung, Raub, gefährliche und 
schwere Körperverletzung sowie vor-
sätzliche Tötungsdelikte. Nach 4.589 
verurteilten Personen in diesem Bereich 
im Jahr 2012 waren es im Jahr 2013 
4.411 Verurteilte (minus 3,9 Prozent). 

Stark zugenommen hat in Baden-Würt-
temberg die Zahl der Verurteilungen 

Baden-
Württemberg
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wegen Betäubungsmitteldelikten. 
Insgesamt gab es 2013 7.982 Verur-
teilungen; im Vergleich zum Jahr 2012 
mit 7.453 Verurteilungen bedeutet das 
ein Plus von 7,1 Prozent. Vor allem bei 
den Jugendlichen und den Heranwach-
senden sei ein deutlicher Anstieg der 
Verurteilungen im Bereich der Drogen-
kriminalität zu verzeichnen, so der Jus-
tizminister. Das gehe auch auf verstärkte 
Kontrollmaßnahmen der Polizei  zurück, 
zeige aber auch, dass in diesem Bereich 
gesellschaftliche Probleme bestehen. 

[Medieninformation des JM v. 28.08.2014]

Ungeklärter 

Todesfall in der 

JVA Bruchsal

Seit Montag, 26. August 2014, wird die 
Justizvollzugsanstalt (JVA) Bruchsal 
kommissarisch durch einen Leiter einer 
anderen Justizvollzugsanstalt des Lan-
des geleitet. Der bisherige Leiter der JVA 
in Bruchsal wurde vorläufig von seinen 
Aufgaben entbunden, um eine auch nur 
von dem Verdacht einer Parteilichkeit 
freie Untersuchung eines Vorkommnis-
ses in der JVA Bruchsal zu ermöglichen. 
Am 9. August 2014 war ein Inhaftierter 
der JVA Bruchsal tot in seinem Haftraum 
aufgefunden worden. Aufgrund seiner 
aggressiven Gefährlichkeit war er zuvor 
in unausgesetzter Absonderung gemäß 
§ 68 des Justizvollzugsgesetzbuchs III 
für Baden-Württemberg untergebracht. 
Das bedeutet, dass er sich in Einzelhaft 
befand. Wie bei Todesfällen in Justiz-
vollzugsanstalten üblich, wurden um-
gehend Polizei und Staatsanwaltschaft 
verständigt. Der verstorbene Gefange-
ne wurde obduziert, die Ermittlungen 
laufen noch.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund ei-
ner anonymen Anzeige, von der das 
Ministerium am 15. August 2014 Kennt-
nis bekommen hat, sowie einer um-
gehenden Vor-Ort-Information durch 

das Justizministerium ergaben sich je-
doch eine Reihe von Fragestellungen, 
die ein unmittelbares Handeln seitens 
des Ministeriums notwendig machten. 
Disziplinarische Schritte gegen weitere 
Bedienstete der JVA Bruchsal werden 
derzeit geprüft.

Der Betrieb in der JVA Bruchsal ist un-
terdessen gewährleistet. Die erfolgte 
Überprüfung der Unterbringung weite-
rer Gefangener in Einzelhaft hatte keine 
Beanstandungen ergeben. 

[Medieninformation des JM v. 26.08.2014]

207 Gefangene 

erhielten 2013 Schul-

abschlusszeugnis

Bayerns Justizminister Prof. Dr. Winfried 
Bausback hat bekannt gegeben, dass im 
Jahr 2013 insgesamt 207 Gefangene er-
folgreich einen Schulabschluss erreicht 
haben, davon 83 Gefangene den erfolg-
reichen Abschluss der Mittelschule. 116 
Gefangene schafften den qualifizieren-
den Abschluss der Mittelschule, sieben 
Gefangene den Realschulabschluss und 
ein Gefangener den mittleren Schul-
abschluss.

Der Justizminister unterstreicht an-
gesichts des Bildungsdefizits vieler 
Gefangener die Bedeutung eines 
Schulabschlusses für die Zeit nach der 
Entlassung: „Ein Schulabschluss unter-
stützt einen Neustart und erhöht die 
Chancen für ein straffreies Leben. Damit 
wird auch ein Beitrag für die Sicherheit 
in der Gesellschaft geleistet!“ 

[Pressemitteilung d. StMJ Nr. 123/14 v.
29.08.2014]

Gefängnis-Chef 

von „Deutschlands 

schwersten Jungs“ 

hört auf   

Einer der bekanntesten Gefängnis-
Direktoren Deutschlands geht in den 
Ruhestand: Michael Skirl, Knast-Chef 
der JVA Werl. Bei ihm sitzen, bei ihm 
saßen die „harten Jungs“. Männer wie 
der Gladbecker Geiselgangster Degow-
ski, Mörder, Gewaltverbrecher, Sexual-
straftäter. Sein Haus, die Justizvollzugs-
anstalt Werl, wird deshalb schon mal 
als eines der härtesten Deutschlands 
betitelt. Er selbst jedenfalls, Michael 
Skirl, hat sich als Gefängnis-Direktor 
einen Namen gemacht. Wegen seiner 
profunden Kenntnisse zum Thema Si-
cherungsverwahrung. Und bei alledem 
bewahrt er sich seinen Humor. Obsttört-
chen aus der anstaltseigenen Bäckerei 
serviert er schon mal Besuchern gern 
süffisant: „Von Mörderhand gebacken, 
wohl bekomm’s!“

Es gab Zeiten, da war er der wohl be-
kannteste Gefängnis-Chef im Land: 
2010, als der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte gerade die deut-
sche Sicherungsverwahrung für rechts-
widrig erklärt hatte. Jene Regeln, nach 
denen Schwerverbrecher auch am Ende 
ihrer Haft, nach verbüßter Strafe, noch 
hinter Gittern bleiben müssen, weil man 
sie als gefährlich einschätzt. Da beriet 
Michael Skirl die um neue Richtlinien 
bemühte Bundesregierung. Da zog TV-
Talkerin Sandra Maischberger mitsamt 
ihrer Show für einen Tag in sein Gefäng-
nis. Und er selbst schrieb in Anlehnung 
an eine Forderung des früheren Bundes-
kanzlers Gerhard Schröder sein Buch 
„Wegsperren!? Ein Gefängnisdirektor 
über Sinn und Unsinn der Sicherungs-
verwahrung“. [..]

Aus den Ländern
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 Auch er musste nach dem Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs mehrere Si-
cherungsverwahrte freilassen, 15 ins-
gesamt in einem halben Jahr, weil sie 
zu Unrecht noch festgehalten wurden. 
Bei drei von ihnen hatte Skirl, hatten 
auch seine Kollegen ein „ungutes Ge-
fühl“ und sollten, weil sie tatsächlich 
rückfällig wurden, recht behalten. Den-
noch betont auch Skirl, neueste Studien 
belegten, dass nur wenige als gefährlich 
eingeschätzte SVler tatsächlich wieder 
straffällig würden.

„Das Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs war ein Weckruf, der bitter nötig 
war. Bis dahin wurden Menschen, die 
ihre Strafe bereits verbüßt hatten, unter 
den gleichen Bedingungen festgehal-
ten wie normale Häftlinge“, sagt Michael 
Skirl. Nun wird die Sicherungsverwah-
rung reformiert, wird auch in Werl ein 
besonderes Haus für die Betroffenen 
gebaut. Ein Haus mit 140 Plätzen, mit 
20 Quadratmeter großen Zellen und 
extra Bädern. Mit mehr Freiräumen also 
und intensiverer Therapie. 2017 soll es 
eröffnet werden.[..]

[www.derwesten.de v. 20.08.2014]

Café Luise - offen für 

Angehörige

In Kooperation mit dem Katholischen 
Gefängnisverein Siegburg e.V. entstand 
Anfang des Jahres in Trägerschaft des 
SKM Rhein-Sieg (Katholischer Verein 
für soziale Dienste im Rhein-Sieg Kreis 
e.V.) das Café Luise, in dem Personen, 
die ihre inhaftierten Angehörigen be-
suchen, die Wartezeiten überbrücken 
und Gesprächspartner finden können.
Die JVA Siegburg stellte geeignete 
Räumlichkeiten in einer ehemaligen 
Dienstwohnung auf dem Außengelän-
de in unmittelbarer Nähe zur Pforte 
zur Verfügung. Nach den notwendigen 
Renovierungsarbeiten in den Räum-
lichkeiten wurden Möbel und eine Kü-
cheneinrichtung beschafft. lnsgesamt 

stehen ein größerer Café-Raum, ein 
Raum für Einzelgespräche, eine Küche 
und ein Vorratsraum zur Verfügung. 
8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
konnten gefunden und ,,ausgebildet“ 
werden, die seit Mitte Januar 2014 an 
2 Nachmittagen (Mo. + Di., 14 - 19 Uhr) 
das Café betreiben.

Das Café ist ein niedrigschwelliges An-
gebot zur Erleichterung der Wartesi-
tuation vor dem Einlass der Besucher 
in die JVA Siegburg. Besucher müssen 
nicht im Freien, im Auto oder im Be-
sucherwarteraum der JVA warten. Es 
bietet die Möglichkeit, die Zeit zwischen 
der Anreise (oft von weit her) und der 
Besuchszeit zu überbrücken und evtl. 
vor der Heimreise zur Ruhe zu kom-
men. Es ist ein Offenes Treffangebot 
ohne Sprech- oder Beratungszwang 
zum Ausruhen, Spielen oder Verweilen. 
Es werden Getränke, Gebäck und ge-
spendeter Kuchen angeboten. Hier kön-
nen vorab ungeklärte Fragen, die die 
Durchführung des Besuchs betreffen, 
mit den ehrenamtlich Tätigen bespro-
chen werden. Gerade Personen, die zum 
ersten Mal zu Besuch kommen, soll dies 
Sicherheit geben. Probleme können mit 
Unbeteiligten oder mit Personen, die 
sich in der gleichen Situation befinden, 
angesprochen werden.

Bei Fragen der Besucher können die 
ehrenamtlich Tätigen Auskunft geben 
oder an kompetente Gesprächspart-
ner in der JVA Siegburg oder an Bera-
tungsstellen vor Ort weitervermitteln. 
Die entspannte Atmosphäre mindert 
den Druck, der auf den Angehörigen 
lastet. Nach dem Besuch können Fra-
gestellungen, die während des Besuchs 
aufgetaucht sind, besprochen werden. 
Überzählige Besucher, die die JVA nicht 
betreten dürfen, ,,stehen nicht wartend 
auf der Straße“. Eine Spielecke sorgt 
für eine Atmosphäre, in der sich auch 
Kinder wohl fühlen können. Die Ge-
genstände, die in den Arbeitstherapien 
der JVA entstanden sind, können hier 
ausgestellt und zum Verkauf angeboten 
werden.

Das Café erhielt seinen Namen von Kö-
nigin Luise von Preußen, nach der die 
Luisenstraße während des Kaiserreichs 
von den königstreuen Siegburger Bür-
gern benannt wurde.

Kooperationspartner: Die JVA Siegburg 
stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung. 
Der Katholische Gefängnisverein Sieg-
burg e.V. übernimmt die Aus- und Wei-
terbildung der ehrenamtlich Tätigen 
und beteiligt sich an den Kosten des Ca-
fés. Dem SKM Rhein-Sieg (Katholischer 
Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-
Kreis e. V.) gehören die ehrenamtlich 
Tätigen an. Er trägt die Kosten für die 
Stelle der Projektleiterin und die übri-
gen Ausgaben. 

[BAG-S v. 15.09.2014]

Fingerabdruck-

Scanner im Justiz-

vollzug eingeführt 

Nach einem erfolgreichen Probebetrieb 
sind alle neun sächsischen Justizvoll-
zugsanstalten und die Jugendstrafvoll-
zugsanstalt Regis-Breitingen mit einem 
Fingerprint-System ausgestattet. Die 
Einführung des Systems wurde im Mai 
2013 beschlossen, nachdem einem un-
garischen Untersuchungsgefangenen 
durch eine Identitätstäuschung die Ent-
weichung aus der Justizvollzugsanstalt 
Dresden gelungen war. Der sächsische 
Justizminister entschied damals, zur 
sicheren Identifikation von Gefangenen 
zukünftig auch technische Hilfsmittel 
einzusetzen. Mit der Einführung eines 
Fingerprint-Systems zur Identifikation 
von Gefangenen hat der sächsische Jus-
tizvollzug Neuland betreten; auf Erfah-
rungen anderer Bundesländern konnte 
hierbei nicht zurückgegriffen werden.

Bei der Aufnahme des Gefangenen 

Aus den Ländern
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in der Justizvollzugsanstalt wird über 
den Finger-Scanner ein Datensatz von 
mehreren Fingern abgenommen. Im 
Entlassungsverfahren wird ein erneut 
abgenommener Fingerabdruck mit 
dem bereits vorhandenen Datensatz 
technisch abgeglichen und dadurch die 
Identität des Gefangenen bestätigt bzw. 
widerlegt. Nach der Entlassung wird der 
Datensatz gelöscht. Das Fingerprintsys-
tem ist ein technisches Hilfsmittel, das 
die Justizvollzugsbediensteten nicht 
von der herkömmlichen Identitäts-
überprüfung nach optischen Kriterien 
entbindet. 

[Pressemitteilung d. SMJ v. 21.08.2014]

Berufsausbildung 

hinter Gittern - 

Bilanz 2013 

Die sächsischen Justizvollzugsanstal-
ten bieten Gefangenen Qualifizierungs-
maßnahmen in Berufen wie Hochbau-
facharbeiter, Maler, Holzmechaniker, 
Fachlagerist, Teilezurichter, Koch, Me-
diengestalter und Betriebsinformatiker 
an. Im Jahr 2013 schlossen 814 Gefan-
gene – das sind 155 mehr als im Vor-
jahr – ein oder mehrere Einzelmodule 
erfolgreich ab (insgesamt wurden 2.117 
Einzelmodule abgeschlossen). Darüber 
hinaus konnten 121 Schweißberechti-
gungen für unterschiedliche Schweiß-
verfahren, 180 Zertifikate im Bereich 
der EDV-Anwendung sowie 1.935 sons-
tige Zertifikate und Teilnahmebeschei-
nigungen ausgehändigt werden. Vier 
Gefangene der JVA Waldheim haben 
2013 erfolgreich die Zwischenprüfun-
gen zum Hochbaufacharbeiter bei der 
zuständigen Handwerkskammer be-
standen. Insgesamt 17 Gefangene ha-
ben nach ihrer Teilnahme an modularen 
Ausbildungen und dem erfolgreichen 
Bestehen der Abschlussprüfung vor der 
Industrie- und Handelskammer bzw. 
der Handwerkskammer Berufsabschlüs-
se erworben. Die Finanzierung erfolgt 

aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) sowie aus Haushaltsmitteln 
des Freistaates Sachsen.

Die Gefangenen können im Rahmen der 
Qualifizierung mehrmonatige Module 
absolvieren, welche die wesentlichen 
Kompetenzbereiche des einzelnen Be-
rufsbildes umfassen. Der erfolgreiche 
Abschluss der einzelnen Module wird 
den Gefangenen von den Handwerks- 
oder Industrie- und Handelskammern 
im sogenannten  „Sächsischen Qualifi-
zierungspass“ bestätigt, welcher Grund-
lage für die Zulassung des Gefangenen 
zu regulären Prüfungen im jeweiligen 
anerkannten Beruf ist. In den Justizvoll-
zugsanstalten (JVA) Waldheim, Torgau 
und Zeithain sowie der Jugendstraf-
vollzugsanstalt (JSA) Regis-Breitingen 
haben Gefangene außerdem die Mög-
lichkeit, Berechtigungen für verschie-
dene Schweißverfahren zu erwerben. 
Eine dreijährige Berufsausbildung zum 
Tischler in der JVA Bautzen sowie Maß-
nahmen in mehreren Anstalten zur 
Berufshilfe und zur beruflichen und 
sozialen Integration der Gefangenen 
ergänzen diese Angebote. Diese er-
folgreiche Arbeit gilt es durch gezielte 
Integration in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt zu sichern. Der Zusam-
menarbeit mit den sächsischen Einrich-
tungen der Bundesagentur für Arbeit 
kommt dabei eine große Bedeutung zu. 

[Pressemitteilung d. SMJ v. 06.08.2014]

Gefangene stellen 

Bilder in der JVA 

Burg aus

78 Bilder haben Inhaftierte aus Sach-
sen-Anhalts Justizvollzugsanstalten 
für den Wettbewerb zur 16. Malgale-
rie eingereicht, die gemeinsam vom 
Landesverband für Straffälligen- und 

Bewährungshilfe Sachsen-Anhalt und 
dem Ministerium für Justiz und Gleich-
stellung des Landes Sachsen-Anhalt 
ausgerichtet wird. Von heute an werden 
die Arbeiten in der Justizvollzugsanstalt 
Burg gezeigt. 

Justizministerin Professor Angela Kolb 
sagte bei der Eröffnung der Ausstellung, 
künstlerische Betätigung könne für In-
haftierte eine gute Möglichkeit sein, 
sich während der Haftzeit kreativ mit 
Gefühlen wie Nachdenklichkeit, Freude 
oder Einsamkeit auseinanderzusetzen. 
Viele Bildmotive stünden für Erinnerun-
gen an den Alltag vor der Haftzeit, für 
Sehnsüchte und derzeit Unerreichbares. 
Es sei viel, wenn das Malen helfe, die 
eigene Straftat aufzuarbeiten und die 
eigene Schuld anzuerkennen. Denn das 
sei letztlich eine Voraussetzung für ein 
verantwortungsbewusstes Leben nach 
der Haftzeit.

In diesem Jahr kommen alle drei Erst-
platzierten der Malgalerie aus der JVA 
Burg. Den ersten Preis vergab die Jury  
für eine Bleistiftzeichnung mit dem Ti-
tel „Opferbrief“. Die farbige Zeichnung 
einer Katze erhielt den zweiten Preis, 
eine Bleistiftzeichnung auf rotem Hin-
tergrund den dritten Preis. Zudem wur-
den neun Anerkennungen ausgespro-
chen.  Kolb gratulierte den Künstlern 
und dankte der Jury für ihre Arbeit. Ihr 
gehörten Edith Gehrmann vom „Verein 
Hoffnung“ in Halberstadt an, Gefängnis-
Diakon Klaus Lange sowie René Eckert, 
Verantwortlicher für die Freizeitgestal-
tung in der JVA Burg. 

Die Bilder hängen im Besuchsbereich 
der JVA Burg. Interessierte Bürger kön-
nen sich für eine Besichtigung telefo-
nisch unter 03921/9767-1134 anmel-
den. 

[Pressemitteilung d. MJ Nr.: 037/2014 v. 
14.07.2014]

Sachsen-Anhalt
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Abschiebunshaft 

geschlossen

Die Abschiebungshafteinrichtung 
(AHE) in Rendsburg wird zum 1. Novem-
ber 2014 geschlossen. Diesen Beschluss 
der Landesregierung hat Justizstaatsse-
kretär Eberhard Schmidt-Elsaeßer am 
1. Oktober im Innen- und Rechtsaus-
schuss des Landtages erläutert. Etwaige 
schleswig-holsteinische Abschiebehaft-
fälle sollen ab November in vorhandene 
Einrichtungen anderer Bundesländer 
(aktuell Brandenburg und Berlin) un-
tergebracht werden. Sollte es - wovon 
derzeit nicht auszugehen ist - zu einer 
stark steigenden Zahl von schleswig-
holsteinischen Abschiebehaftfällen 
kommen, behält sich die Landeregie-
rung die Wiederinbetriebnahme der 
AHE Rendsburg vor. Mit diesem Schritt 
werde ein weiterer wichtiger Punkt des 
Koalitionsvertrags umgesetzt und die 
zuletzt hohe Belastung des Personals in 
der Abschiebehafteinrichtung beendet, 
so Schmidt-Elsaeßer. 

Eine abschließende Entscheidung über 
die endgültige Schließung der Abschie-
behafteinrichtung Rendsburg kann erst 
erfolgen, wenn: 
- die künftigen rechtlichen Rahmen-

bedingungen klar sind und/oder
- eine länderübergreifende (gemein-

same) Einrichtung vorhanden ist.

[Medieninformation des MJKE v.
1.10.2014]

Schleswig-
Holstein

Gewalt im Jugendstrafvollzug –

Ein Überblick über Ergebnisse des Kölner 

Forschungsprojekts

Frank Neubacher

Heft 2/2013 dieser Zeitschrift war 
schwerpunktmäßig dem Thema „Hell- 
und Dunkelfelder der Gewalt im Jus-
tizvollzug“ gewidmet. Das seit 2010 
durchgeführte Forschungsprojekt des 
Instituts für Kriminologie der Universität 
zu Köln konnte dabei leider nicht mit 
einem eigenen Beitrag berücksichtigt 
werden. Nachfolgend wird das nach-
geholt; die Darstellung beschränkt sich 
auf die wichtigsten Projektergebnisse.1

1. Problem und Forschungs-
stand
Fast jeder hat von der brutalen Ermor-
dung eines Jugendstrafgefangenen 
durch Mithäftlinge im November 2006 
in der JVA Siegburg unweit von Köln ge-
hört. Deutlich weniger wissen, dass ein 
sehr ähnliches Verbrechen im Oktober 
2001 auch in der Jugendstrafanstalt Ich-
tershausen in Thüringen geschah. Und 
kaum jemand konnte bis vor kurzem 
mit einiger Sicherheit sagen, wie es um 
das Problem der Gewalt unter Gefange-
nen im bundesdeutschen Justizvollzug 
bestellt ist. Eine Studie des Kriminologi-
schen Dienstes NRW deutete 2006 zwar 
an, dass das Problem möglicherweise 
größer war als zunächst vermutet und 
dass der Jugendstrafvollzug ungleich 
stärker betroffen ist als der Erwachse-
nenvollzug (Wirth 2006). Es handelte 
sich jedoch um eine Auswertung be-
kannt gewordener Fälle mit Hilfe der 
verfügbaren Gefangenenpersonalak-
ten, so dass das Dunkelfeld der Gewalt 
unter Gefangenen (und damit auch das 
Größenverhältnis zwischen Hell- und 
Dunkelfeld) unbekannt blieb. Die Re-
levanz der Forschung zur Gewalt unter 
Gefangenen ist damit klar umrissen.

Der Forschungsstand in Deutsch-
land war vergleichsweise „dünn“ (Über-

blick bei Suhling & Rabold 2013), wenn 
man sich vergegenwärtig dass im an-
gloamerikanischen Sprachraum das 
Phänomen schon des öfteren beforscht 
(Allard, Wortley & Stewart 2008; Ireland 
& Ireland 2008; Mears, Stewart, Siennick 
& Simons 2013) und in den USA 2003 
sogar ein „Prison Rape Elimination Act“ 
verabschiedet wurde (s. Struckman & 
Struckman 2013). Das Siegburger Ver-
brechen hat hierzulande aber zu einer 
Sensibilisierung beigetragen, nicht 
zuletzt in der Wissenschaft, bei den 
Landesjustizverwaltungen und in den 
Anstalten, die die beiden deutschen 
Forschungsvorhaben am Kriminologi-
schen Forschungsinstitut Niedersach-
sen (KFN) in Hannover und am Institut 
für Kriminologie der Universität zu Köln 
ermöglicht hat. In beiden Projekten 
wurde im Frühjahr 2011 zeitgleich mit 
der Datenerhebung begonnen. Da an 
dieser Stelle über das Hannoveraner 
Projekt schon berichtet wurde (Baier 
& Bergmann 2013; zum Vergleich der 
beiden Projekte s. Kreuzer 2014 sowie 
Neubacher 2014), soll hier vom Kölner 
Projekt die Rede sein.

2. Anlage und Ziele der 
Kölner Studie
Ausgangspunkt unserer konzeptionel-
len Überlegungen2 war der Befund, dass 
es an Dunkelfeld- und Längsschnittda-
ten fehlte und dass wenigstens eine 
Kontrollgruppe zu Vergleichszwecken 
einbezogen werden sollte. In den bei-
den letzten der drei genannten Punkte 
unterscheidet sich die Kölner Studie 
vom Hannoveraner Projekt. Außerdem 
wurde das Vorgehen ergänzt um Inter-
views mit Gefangenen und um die Ana-
lyse von Gefangenenpersonalakten, die 
einen direkten Abgleich von Hell- und 
Dunkelfeld ermöglichen sollte. Ins-
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gesamt ging es also darum, in einem 
„mixed methods approach“ quantita-
tive und qualitative Forschungsmetho-
den zu kombinieren und die Studie 
längsschnittlich anzulegen (s. Neuba-
cher, Oelsner, Boxberg & Schmidt 2011; 
Neubacher, Oelsner & Schmidt 2012).

Für die Studie wurde der geschlos-
sene Jugendstrafvollzug in Nordrhein-
Westfalen und Thüringen ausgewählt. 
Der größte Teil der Daten wurde über 
einen gut vierzig Seiten starken Fra-
gebogen erhoben, für dessen Beant-
wortung die Gefangenen zwischen 
45 und 90 Minuten benötigten. Die 
Befragung erfolgte in Gruppen von je 
10-15 Gefangenen in einem Schulungs-
raum der Anstalten oder einem anderen 
geeigneten Raum. Bedienstete waren 
nicht anwesend, es standen aber zwei 
Mitglieder des Forschungsteams bereit, 
um etwaige Fragen zu beantworten und 
einen gleichförmigen Ablauf sicherzu-
stellen. Die Befragung wurde insgesamt 
viermal, nämlich jeweils im Abstand von 
drei Monaten (Mai 2011, August 2011, 
November 2011, Februar 2012), in den 
beteiligten Anstalten (Heinsberg, Her-
ford, Ichtershausen mit Zweigstelle Wei-
mar) durchgeführt. Als Kontrollgruppe 
dienten 212 Bewährungsprobanden, 
die mit dem gleichen Fragebogen eben-
falls viermal befragt wurden – allerdings 
auf postalischem Wege. Als zweite Kon-
trollgruppe fungierten Studierende, die 
einmalig befragt wurden.3 Die vielfälti-
gen Facetten von Gewalt (z.B. psychi-
sche Gewalt, physische Gewalt, sexuelle 
Gewalt, Zwang/Erpressung) wurden bei 
der Bildung von 24 Items berücksichtigt, 
die der DIPC-Scaled (Ireland & Ireland 
2008) entsprechend nachgebildet wa-
ren. Der gesamte Fragebogen war im 
Oktober 2010 mit Jugendstrafgefan-
genen der JVA Siegburg einem Pretest 
unterzogen worden.

Zusätzlich wurden insgesamt 36 pro-
blemzentrierte Interviews geführt. Diese 
fanden unter vier Augen in den Anstalten 
statt. Die mit Wissen und Zustimmung 
der Gefangenen aufgezeichneten Ge-
spräche (insgesamt über 60 Stunden) 

wurden später transkribiert und so 
bearbeitet, dass Rückschlüsse auf ein-
zelne Interviewpartner ausgeschlossen 
sind. Sofern die Gefangenen auch hierin 
schriftlich einwilligten, wurden ihre Ge-
fangenenpersonalakten analysiert. Die 
Teilnahme an der Untersuchung war 
selbstverständlich freiwillig. In den be-
teiligten Anstalten gaben in der ersten 
Welle 386 Gefangene, in der zweiten 
Welle 430 Gefangene, in der dritten Welle 
453 Gefangene und in der vierten Welle 
500 Gefangenen ihren ausgefüllten Fra-
gebogen ab. Damit stieg die Teilnahme-
quote von zunächst 62% über 67% und 
70% auf zuletzt 74% an. Darüber hinaus 
erklärten sich 62% aller Gefangenen mit 
einem Interview einverstanden, 91% wil-
ligten in die Auswertung ihrer Akte ein. 
Was die Interviews betraf, so wurden die 
Gesprächspartner ausgelost. Von den 
Akten, die ebenfalls nach dem Zufalls-
prinzip gezogen wurden, konnten aus 
Zeitgründen lediglich 223 ausgewertet 
werden.

Durch die fortlaufende finanzielle 
Unterstützung der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) konnte das 
Projekt zwischenzeitlich mit derselben 
Methodik (Ausnahme: Kontrollgruppe 
von Bewährungsprobanden) auf weibli-
che Jugendstrafgefangene ausgedehnt 
werden. Gegenwärtig (Stand: Juni 2014) 
wird die dritte Befragungswelle durch-
geführt. Beteiligt sind junge Frauen, 
die in Anstalten in Köln (Nordrhein-
Westfalen), Schwäbisch Gmünd (Baden-
Württemberg), Aichach (Bayern) und 
Chemnitz (Sachsen und Thüringen) 
inhaftiert sind. Die Teilnahmequoten 
haben sich ähnlich erfreulich entwi-
ckelt wie bei den männlichen Befrag-
ten. Für die nachfolgende Darstellung 
können allerdings nur Daten jener 78 
weiblichen Gefangenen berücksichtigt 
werden, die in der ersten Welle befragt 
wurden. Diese waren zum Zeitpunkt der 
Befragungen durchschnittlich 19 Jahre 
alt und zu 60% wegen Gewaltdelikten 
verurteilt worden. Der Anteil der wegen 
Eigentumsdelikten Verurteilten ist ent-
sprechend etwas höher (Frauen: 29%, 
Männer: 21%).

3. Forschungsergebnisse

a) Befragungsdaten

Die 882 männlichen Jugendstrafgefan-
genen, die an der Studie teilnahmen, 
waren zum Zeitpunkt der Befragung im 
Durchschnitt 20 Jahre alt. Der Anteil der 
Nichtdeutschen belief sich auf 18,3%, 
weitere 29,5% waren deutsche Staats-
angehörige mit Migrationshintergrund. 
53% der Befragten verfügten über kei-
nen Schulabschluss, 69% waren wegen 
eines Gewaltdelikts in Haft, meistens 
wegen Körperverletzungs- und Raub-
delikten. 99% der Befragten wiesen 
eine oder mehrere Vorstrafen auf. Zum 
Zeitpunkt der Inhaftierung waren ein 
Drittel arbeitssuchend; 59% der Befrag-
ten konsumierten vor ihrer Inhaftierung 
„täglich“ oder „fast täglich“ illegale Dro-
gen, hauptsächlich Cannabis.

Die Gefangenen waren danach ge-
fragt worden, ob sie eine von 24 Ge-
waltformen in den zurückliegenden drei 
Monaten selbst ausgeübt haben bzw. 
ob sie ihnen selbst widerfahren ist (kom-
binierte Täter-/Opferbefragung). Diese 
Verhaltensformen wurden zu sechs Ka-
tegorien von Gewalt zusammengefasst. 
Beispielsweise verbergen sich hinter 
„psychischer Gewalt“ Verhaltensweisen 
wie „Ich habe jemanden absichtlich ig-
noriert oder ausgeschlossen“ oder „Ich 
habe Mitgefangene gegen andere Ge-
fangene aufgehetzt“, während unter 
„physischer Gewalt“ die Anwendung 
(„Ich habe einen anderen Gefange-
nen getreten oder geschlagen“) oder 
Drohung mit physischer Gewalt („Ich 
habe anderen Gefangenen Gewalt an-
gedroht“) verstanden wurde. Um die 
graduellen Abstufungen möglichst 
trennscharf erfassen zu können, wurde 
eine Kategorie gebildet, die durchaus 
auch in einem strafrechtlichen Sinne 
als (versuchte oder vollendete) Körper-
verletzung zu bewerten ist und die aus-
schließlich die beiden folgenden Items 
umfasste: „Ich habe einen anderen Ge-
fangenen getreten oder geschlagen“ 
sowie „Ich habe einen anderen Gefan-
genen absichtlich verletzt“.4

Theorie und Praxis



322 • FS 5/2014

Erwartungsgemäß sind Formen psy-
chischer Gewalt (z.B. Ignorieren, Hetzen, 
Lästern) weit verbreitet. Ausweislich 
der Täterangaben waren es – je nach 
Messzeitpunkt – zwischen 80 und 90% 
der Gefangenen, die einräumten, in den 
drei Monaten vor der Befragung ein 
entsprechendes Verhalten an den Tag 
gelegt zu haben. Auf Formen physischer 
Gewalt (einschl. Schlägerei anfangen, 
Gewalt androhen) hatten zwischen 
62% und 68% der Befragten, also rund 
zwei Drittel, zurückgegriffen. Diese 
Zahlen sprechen für eine große Ver-
breitung diverser Facetten der Gewalt. 
Es ist sicher nicht zu weit hergeholt, 
wenn man davon spricht, dass Gewalt 
in ihren unterschiedlichen Formen ein 
alltägliches Phänomen im Jugendstraf-
vollzug ist. Diese Aussage wird man 
selbst dann aufrechterhalten müssen, 
wenn man sich der Gewalt im engsten 
Sinne zuwendet und sie auf manifeste 
Körperverletzungen beschränkt. Fast 
jeder zweite Gefangene (zwischen 42% 
und 47%) gab sich insoweit – bezogen 
auf die letzten drei Monate – als Täter zu 
erkennen. Auch der Anteil von 42% bis 
44% der Gefangenen, die „Zwang“ oder 
„Erpressung“ einräumten, ist beträcht-
lich. Immerhin wurden unter dieser Ka-
tegorie Verhaltensweisen gefasst, die 
für eine funktionierende Gefangenen-
subkultur typisch sind (z.B. „Abziehen“; 
einen anderen Gefangenen zur Abgabe 
seines Einkaufs veranlassen; einen Mit-
gefangenen Arbeiten verrichten lassen; 
einen Gefangenen zwingen, für jeman-
den zu lügen). Sexuelle Gewalt (einschl. 
sexueller Belästigung) tritt offenbar ver-
gleichsweise selten auf. Hier lagen die 
Täterangaben zwischen 1% und 4%. Die 
Prävalenzraten der 78 jungen Frauen lie-
gen etwas unterhalb des Niveaus ihrer 
männlichen Altersgenossen, allerdings 
fällt der Abstand bisher geringer aus 
als vermutet. Auf der Grundlage der 
Täterangaben ist der Abstand bei psy-
chischer Gewalt (Männer: 82%, Frauen: 
60 von 78) und körperlicher Gewalt 
(Männer: 62%, Frauen: 43 von 78) deut-
lich geringer als bei „Körperverletzung“ 
und „Zwang/Erpressung“ (Männer: je-
weils 41%, Frauen: jeweils 23 von 78).5

Die Inzidenz (Häufigkeit) einschlägi-
ger Vorfälle wurde durch die Antwort-
kategorien „nie“, „selten“, „manchmal“ 
und „oft“ erfasst. Obwohl wie gesehen 
sehr viele männliche Gefangene eigene 
Gewaltausübung einräumten, geschah 
das im jeweiligen Zeitraum nicht oft. Die 
Gefangenen wählten jedenfalls zum 
ganz überwiegenden Teil die Katego-
rie „selten“. Wenn man also zu Recht 
von der Alltäglichkeit der Gewalt im 
Jugendstrafvollzug spricht, muss man 
sie dahingehend präzisieren, dass sie 
zwar täglich um einen Gefangenen he-
rum geschieht und insoweit auch nicht 
ohne Eindruck auf ihn bleiben wird, 
dass er sie aber nicht selbst in eigener 
Person täglich erleidet. Eine weitere 
Relativierung ergibt sich daraus, dass 
die Kontrollgruppe der Bewährungs-
probanden, selbst bei Parallelisierung 
der Vergleichsgruppen (im Wege des 
propensity score matching) durchge-
hend stärker mit Gewalt belastet war 
als die Gefangenengruppe (s. Box-
berg, Wolter & Neubacher 2013). Das 
Forschungsteam interpretiert diesen 
Befund vor dem Hintergrund unter-
schiedlicher Tatgelegenheitsstrukturen 
auf eine zunächst paradox anmutende 
Weise. Denn obwohl alles dafür spricht, 
dass die Situation in Haft mit dafür sorgt, 
dass gewaltaffine Gefangene aufeinan-
der treffen und dann auch aufeinander 
losgehen, gelingt es den Vollzugsbe-
diensteten gleichzeitig, durch ein relativ 
hohes Maß an Aufsicht und Kontrolle 
die Gelegenheiten zu reduzieren und 
gleichsam „den Deckel draufzuhalten“. 
Davon kann bei vergleichbaren jungen 
Männern auf freiem Fuß, die weitge-
hend ungehindert ihre Kreise ziehen, 
nicht die Rede sein.

Der Umstand, dass sich die Mög-
lichkeit von Gewalt im Jugendgefäng-
nis jederzeit realisieren kann, führt bei 
einem großen Teil der jungen Inhaf-
tierten nachvollziehbar zu Verunsi-
cherung. Die Aussage „Ich fühle mich 
im Gefängnis vor Übergriffen sicher“ 
bejahten zum ersten Messzeitpunkt 
47% der männlichen Befragten (und 
41 von 78 weiblichen Befragten). Es 

zeigte sich kein Zusammenhang zwi-
schen der Inhaftierungsdauer und der 
gefühlten Sicherheit. Man wird auf die-
ser Datengrundlage sagen dürfen, dass 
sich rund jeder zweite Jugendstrafge-
fangene nicht sicher fühlt. Brennpunkte 
der Gewalt sind bedingt festzustellen. 
Auf die offene Frage nach den Orten der 
erlebten Gewalt benannten die Gefan-
genen mit Abstand am häufigsten die 
Freistunde und den Haftraum. Dahinter 
rangierten Angriffe während der Arbeit, 
im Duschraum, auf dem Flur (der Abtei-
lung) und während des Sports. Ziemlich 
selten wurden dagegen Schulräume, 
der Besucherraum, das Wartezimmer 
beim Arzt und ein Transport erwähnt. 
Andererseits macht die Aufzählung 
deutlich, dass sich Gewalt letztlich über-
all ereignen kann.

Besonders fiel ins Auge, dass die 
Gruppe der männlichen Gefangenen, 
die sowohl Täter- als auch Opferanga-
ben machten (d.h. für die zurückliegen-
den drei Monate mindestens jeweils ein 
Täter- und ein Opferitem bejahten), mit 
70% sehr groß ist. Die Gruppe der „rei-
nen Täter“ ist hingegen nur 17% groß, 
jene der „reinen Opfer“ noch kleiner. Am 
kleinsten ist mit rund 5% die Gruppe 
der Nichtinvolvierten, das sind jene, 
die weder Täter- noch Opfererfahrun-
gen berichteten. Eine schematische Be-
trachtungsweise, die trennscharf nach 
Tätern und Opfern unterscheidet, geht 
an der offenbar komplexeren Realität 
vorbei. Wer gestern noch anderen sei-
nen Willen aufzwingen konnte, wird 
morgen vielleicht schon auf einen 
Stärkeren treffen. Jeder muss also da-
mit rechnen, taxiert und auf die Probe 
gestellt zu werden. Jeder muss auch 
bereit sein, sich selbst zu behaupten, um 
„seine Ruhe zu haben“, wie eine oft zu 
hörende Redewendung der Gefange-
nen lautet. In einem längsschnittlichen 
Strukturgleichungsmodell lässt sich mit 
unseren Daten nachweisen, dass eine 
über die Zeit zunehmende psychische 
Gewalt der Gefangenen kausal auf eine 
Viktimisierung zu einem früheren Mess-
zeitpunkt zurückzuführen ist (Häufle & 
Wolter). Mit anderen Worten: Wer zum 
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Opfer wird, tritt später mit höherer 
Wahrscheinlichkeit als Täter hervor. Al-
lerdings muss er dabei nicht unbedingt 
auf das letzte Mittel der körperlichen 
Gewalt zurückgreifen, soweit es ihm ge-
lingt, seine Wehrhaftigkeit verbal oder 
durch ein entsprechendes Auftreten zu 
demonstrieren. Das Geschehen ist in 
jedem Fall sehr dynamisch, ein Wechsel 
zwischen den einzelnen Gruppen ist 
die Regel. Dabei erweist ein Vergleich 
zwischen Tätern und Opfern, dass mit 
Gewaltausübung in der Tätergruppe er-
wartungsgemäß bestimmte Einstellun-
gen einhergehen, die Gewalt begüns-
tigen, nämlich Akzeptanz von Gewalt, 
Männlichkeitsvorstellungen sowie eine 
positive Einstellung zu subkulturellen 
Werten und Verhaltensweisen (Häufle, 
Schmidt & Neubacher 2013, 30).

Mit der Dauer der Inhaftierung steigt 
die Zahl derer, die auf massive Formen 
der Gewalt zurückgegriffen haben. Von 
den 100 männlichen Jugendstrafgefan-
genen, die zu allen Messzeitpunkten an 
der Befragung teilnahmen, haben nach 
eigenen Angaben 74 wenigstens einmal 
in den 12 Monaten eine Körperverlet-
zung begangen. 28 Häftlinge räumten 
bei jedem der vier Messzeitpunkte ein, 
in den zurückliegenden drei Monaten 
einen anderen Gefangenen am Körper 
verletzt zu haben; weitere 13 gaben das 
bei drei der vier Messzeitpunkte zur Ant-
wort. Eine multivariate Korrespondenz-
analyse ergab, dass diese „Körperverlet-
zer“ ungleich auf die Anstalten verteilt 
waren und dass die ausgeübte Gewalt 
in deutlichem Zusammenhang mit der 
Zustimmung zur Gefangenensubkultur 
stand (Ernst/Neubacher). Hieraus folgt, 
dass haftspezifischen Umständen bzw. 
einem lokalen „Anstaltsklima“ durchaus 
große Bedeutung zukommt. In eine ähn-
liche Richtung weisen unsere Befunde 
zur Rolle der „Verfahrensgerechtigkeit“ 
(im Ausland „procedural justice“, s. van 
der Laan & Eichelsheim 2013). Es ließen 
sich drei Faktoren identifizieren, die in 
etwa gleichem Maße auf das Ausüben 
„physischer Gewalt“ wirkten, nämlich 
der Autonomieverlust, ein junges Alter 
der Inhaftierten sowie die Dauer ihrer In-

haftierung. Fügte man in dieses Modell 
die Variable „Verfahrensgerechtigkeit“ 
ein (erfasst durch items wie „die Gefan-
genen werden von den Bediensteten 
mit Respekt behandelt“, „die Bediens-
teten erklären den Gefangenen ihre 
Entscheidungen“), so wurde nicht nur 
der ungünstige Einfluss des Autonomie-
verlusts abgemildert, sondern es ergab 
sich ein davon unabhängiger negativer 
Effekt der „Verfahrensgerechtigkeit“ auf 
„physische Gewalt“.6 Das bedeutet, dass 
Gefangene, die sich fair behandelt füh-
len, trotz ansonsten widriger Umstände 
nachweisbar weniger gewalttätig sind.

b) Interviews

Die qualitativen Interview-Daten stüt-
zen und erweitern die Erkenntnisse 
aus den Fragebögen. Sie bestätigen 
die subjektive Notwendigkeit, sich 
(auch) in Haft mit den erforderlichen 
Mitteln zu „beweisen“, damit die ande-
ren „nicht auf einem rumhacken“, einem 
Anerkennung zollen oder man endlich 
„seine Ruhe hat“. Damit verweisen sie 
auf die Wirkmächtigkeit subkultureller 
Normen. Denn wie sich aus den In-
terviews ergibt, ist das Unter-Beweis-
Stellen physischer Stärke die häufigste 
Selbstbehauptungsstrategie – und auch 
jene, die den eigenen Status wahrt. Das 
würden die meisten Gefangenen von 
der Alternative, sich in einer „geschütz-
ten Abteilung“ unterbringen zu lassen, 
nicht sagen, die eher als stigmatisierend 
und der eigenen Reputation abträg-
lich angesehen wird (Häufle, Schmidt 
& Neubacher 2013). Zugleich haben die 
Gefangenen das Gebot, keinen ande-
ren Gefangenen zu „verzinken“, mehr-
heitlich verinnerlicht („sagt man nicht“, 
„sowas klärt man unter sich“). 

Verknüpft man die in Haft ausge-
übte Gewalt mit der vorinstitutionellen 
Biographie der jungen Männer, so zeigt 
sich, dass vor allem die im familiären 
Kontext erlittenen Ohnmachts- und 
Missachtungserfahrungen von Bedeu-
tung sind (dazu eingehend Schmidt 
2013). Denn sowohl die Fragebögen als 
auch die Interviews offenbaren ein er-
schreckend hohes Maß an familialer Ge-

walt, von der annähernd 60% der Gefan-
genen betroffen sind (Häufle, Schmidt 
& Neubacher 2013). Die qualitativen 
Daten legen nahe, dass die in der Familie 
missachteten Anerkennungsbedürfnis-
se mitunter in gewaltsam eingeforderte 
Anerkennungsansprüche umschlagen: 
Die jungen Männer fordern Respekt ein, 
verteidigen sich „ehrhaft“ gegen Belei-
digungen und erfahren auf diese Weise 
einen Reputationsgewinn. Diese Mo-
mente eines Kampfes um Anerkennung 
zeigen sich außerhalb wie innerhalb 
des Gefängnisses. Der hierarchischen 
Gefangenensubkultur kommt auch in 
diesem Zusammenhang eine gewaltbe-
günstigende Rolle zu; jedenfalls scheint 
sie besonders von jenen Gefangenen als 
anerkennungsstiftendes Identitätsan-
gebot wahrgenommen zu werden, die 
wiederholte und schwere innerfami-
liäre Viktimisierungen erlitten haben. 
Bei nicht wenigen dieser Gefangenen 
kommt es während der Freiheitsstrafe 
zu einem Wiederaufleben habitualisier-
ter Handlungsmuster und zu einem An-
knüpfen an lebensgeschichtliche Leit-
motive eines gewaltförmigen Kampfes 
um Anerkennung. Die Gefangenen 
beschreiben die Gewalt hinter Gittern 
überdies als normal, berechenbar und 
regelgeleitet. Ihrer Aussage nach weiß 
man, „wie Haft läuft“. Dies steht in einem 
Kontrast zu der oft als überfallartig und 
zunächst unerklärlich geschilderten Ge-
walt in Kindheit und Jugend.

c) Hellfeld-Dunkelfeld-Relation

Um die Hellfeld-Dunkelfeld-Relation 
näher zu bestimmen, wurden durch 
Los 223 Gefangenenpersonalakten von 
Gefangenen (Hellfeld) gezogen und mit 
den Fragebögen derselben Gefange-
nen (Dunkelfeld) abgeglichen. Um den 
Untersuchungsgegenstand möglichst 
präzise einzugrenzen, erfolgte eine Be-
schränkung auf drei Items aus dem Fra-
gebogen, die sich alle auf strafrechtlich 
relevante Vorfälle bezogen („einen an-
deren Gefangenen absichtlich verletzt“, 
„einen anderen Gefangenen getreten 
oder geschlagen“, „absichtlich eine 
Schlägerei angefangen“). Die Häufigkeit 
der im Fragebogen berichteten Taten 
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ließ sich dabei nicht exakt bestimmen, 
weil die Antwortvorgaben die Häufig-
keit nur ungefähr bezeichneten („nie“, 
„selten“, „manchmal“, „oft“). Die Antwort 
„selten“ wurde deshalb als eine Tat ge-
zählt, bei der Antwort „manchmal“ oder 
„oft“ wurde von zwei Taten ausgegan-
gen. Es kann also gesagt werden, dass 
wir bei der Abschätzung der Hellfeld-
Dunkelfeld-Relation sehr konservativ 
vorgegangen sind. Im Ergebnis gaben 
sich 84 der Gefangenen als Täter zu 
erkennen, von denen 25 als solche in 
den Akten erfasst waren, aber nur 16 
mit Gewalt gegen einen Mithäftling (die 
restlichen 9 Fälle betrafen Vorkommnis-
se im Verhältnis zu Bediensteten). Das 
entspricht einer Relation von 1 zu 5,3, 
d.h. auf einen bekannt gewordenen 
Täter kommen 5 unerkannt Gebliebene. 
Bei den Taten bzw. Vorfällen ist das Dun-
kelfeld noch größer: Hier entfielen auf 
23 bekannt gewordene Fälle bei – wie 
gesagt: sehr zurückhaltender – Bestim-
mungsweise mindestens 149 Fälle von 
Gewalt, so dass die Relation mit 1 zu 6,5 
anzusetzen ist.7

4. Diskussion
Naturgemäß macht die Zusammenbal-
lung so vieler Gefangener, die wegen 
Gewaltdelikten verurteilt wurden, einen 
Teil des Gewaltproblems aus. Insofern 
ist nicht zu leugnen, dass Gefangene 
Probleme in den Vollzug hereinbringen 
(Importation). Darüber dürfen jedoch 
Einflüsse des Strafvollzugs nicht aus 
dem Blick geraten. In unserer Unter-
suchungsgruppe weisen diejenigen 
Gefangenen, die infolge einer Vorin-
haftierung bereits hafterfahren sind, 
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf, zu 
physischer Gewalt zu greifen und gegen 
Mitgefangene Zwang auszuüben bzw. 
sie zu erpressen. Da sie zugleich ein 
geringeres Risiko haben, von anderen 
attackiert zu werden, und sich auch vor 
Übergriffen sicherer fühlen, spricht alles 
für Gewöhnungs- und Lerneffekte im 
Hinblick auf Gewalt. Signifikante Zusam-
menhänge waren zwischen den einzel-
nen Gewaltformen und der Deprivation 
der Gefangenen festzustellen. Das gilt 
für den Autonomieverlust, aber auch im 

Hinblick auf sexuelle Deprivation sowie 
die Angst vor körperlichen Übergriffen. 
Diese Befunde stützen die Annahmen 
der Deprivationsthese, wonach es die 
Lebensumstände in Haft sind, die die 
vollzugstypischen Verhaltensproble-
me, gleichsam als kompensatorische 
Reaktion auf erlittene Entbehrungen, 
erzeugen. Bemerkenswert ist, dass die 
wahrgenommene Verfahrensgerech-
tigkeit über das Autonomieerleben eine 
deutlich reduzierende Wirkung auf alle 
Formen der Gewalt hat. Dieser Befund 
sendet ein deutliches Signal an die Voll-
zugsbehörden, dass sie den Gewaltphä-
nomenen gegenüber nicht machtlos 
sind und über Aufsicht und Kontrolle 
hinaus durch faire Verfahrensweisen 
und Schulungen der Bediensteten (zu 
ihnen vgl. Fehrmann 2013) das Gewalt-
problem weiter einhegen können.

Justizvollzug, und mehr noch: Ge-
walt im Justizvollzug, ist ein politisch 
heikles Thema. Die Sensibilität, um nicht 
zu sagen: Empfindlichkeit, ist deswegen 
auf allen Seiten hoch, sei es im Minis-
terium, in den Anstalten oder bei den 
Medien. Ein „Schwarzer-Peter-Spiel“ 
hilft aber niemanden weiter. Vollzugs-
einrichtungen sowie Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler sollten be-
greifen, dass sie Verbündete sind, wenn 
es darum geht, unvoreingenommen 
Schwachpunkte zu identifizieren und 
der Politik abzutrotzen, was notwendig 
ist, um die erforderlichen Veränderun-
gen anzustoßen.

5. Kriminalpolitische 
Folgerungen
Die Gefangenensubkultur ist ein Dauer-
problem des Strafvollzugs und scheint 
vom Wechsel der handelnden Perso-
nen, seien es Gefangene, seien es Be-
dienstete, weitgehend unabhängig. Der 
Jugendstrafvollzug ist daher vor das 
Paradoxon gestellt, die Gefangenen in 
einem Klima von Gewalt und Einschüch-
terung zu einem selbstbestimmten und 
gewaltfreien Leben zu befähigen. Wie 
soll das gehen? Zunächst darf es kei-
ne Option sein, sich mit vermeintlich 
unabänderlichen Gegebenheiten zu 

arrangieren. Der Strafvollzug ist es den 
Gefangenen und sich selbst gegenüber 
schuldig, die Initiative zu ergreifen und 
nötigenfalls immer wieder neue Wege 
und Instrumente auszuprobieren, bis 
das Problem wenigstens zurückge-
drängt ist. Mit Rücksicht auf die etwa 
30% Jugendstrafgefangenen, die nicht 
wegen Gewaltdelikten inhaftiert wur-
den und deswegen als gefährdet ein-
zuschätzen sind, müssen Möglichkeiten 
der Haftvermeidung über ambulante 
jugendkriminalrechtliche Sanktionen 
konsequent genutzt werden. Wo das 
nicht möglich ist, muss eine Unterbrin-
gung im Jugendstrafvollzug in freien 
Formen oder im offenen Vollzug Vor-
rang haben, weil dort subkulturelle Er-
scheinungen nicht so stark ausgeprägt 
sind. Der seit einigen Jahren anhaltende 
Trend zu großen Vollzugsanstalten mit 
400, 500 oder mehr Haftplätzen muss 
umgekehrt werden; stattdessen sind 
kleine Anstalten mit übersichtlichen 
Einheiten vorzusehen, die einem anony-
men Anstaltsklima entgegenwirken. Bei 
der Belegung ist dem Problem der Un-
terdrückung durchgehend Rechnung 
zu tragen. Allen Gefangenen, und das 
gilt natürlich besonders für in der Ent-
wicklung stehende Jugendstrafgefan-
gene, sind hinreichend Ausbildungs-, 
Arbeits-, Freizeit- und Sportangebote 
zu machen, letztere auch an Wochen-
enden. 

Weil die Macht der Subkultur nur 
dadurch zurückgedrängt werden kann, 
dass die Gefangenen mehr Zutrauen in 
die Problemlösungsfähigkeit der An-
stalt als in jene der Subkultur haben, 
müssen Transparenz, Fairness und Be-
rechenbarkeit des vollzuglichen Han-
delns vergrößert werden. Hierzu dürfte 
ein Anti-Gewalt-Konzept beitragen, 
das nicht notwendigerweise Strafan-
zeige und/oder Disziplinarmaßnahme 
als Standardreaktion vorsehen muss. Es 
ist fraglich, ob konstruktive Lernpro-
zesse dadurch ausgelöst werden, dass 
man Gewalt mit einer sublimeren Form 
von Gewalt begegnet. Entscheidend 
wird sein, dass die Gefangenen nicht 
mehr Gewalt, sondern gewaltfreies 
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Verhalten als Statusgewinn erfahren. 
Die Bediensteten müssen hierfür ge-
schult, ihre Handlungssicherheit muss 
erhöht werden. In diesem Sinne liegt 
die Lösung des Gewaltproblems sicher-
lich eher in „weichen“ Faktoren wie der 
Verbesserung des Anstaltsklimas als in 
technischen Sicherungsmaßnahmen. 
Das muss die videogestützte Über-
wachung von schwer einsehbaren 
Brennpunkten der Gewalt im Bereich 
von Gemeinschaftsflächen (also außer-
halb des Haftraums) nicht ausschlie-
ßen, aber zu viel sollte man sich davon 
auch nicht versprechen. Es sind gerade 
die Gewaltdelikte, bei denen Abschre-
ckung durch Videoüberwachung an 
Grenzen stößt (s. Allard, Wortley & 
Stewart 2008, 414). Und nicht zuletzt 
muss in den jungen Gefangenen die 
Hoffnung genährt werden, dass noch 
nicht alles verloren ist, dass auch sie 
möglicherweise das Zeug haben, ein 
straffreies Leben zu führen und ihre 
Wünsche an die Zukunft zu erfüllen. 
Hierfür bedarf es einer realistischen 
Perspektive, zu der die Einsicht ge-
hört, dass nur objektive und subjektive 
Faktoren gemeinsam zum Ziel führen 
werden, nämlich günstige objektive 
Bedingungen nach der Entlassung so-
wie eine große Entschlossenheit des 
Gefangenen.
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Annäherungen an eine Didaktik 

des Jugendarrests

Anne Bihs

1. Einleitung: Die pädago-
gische Ausgestaltung des 
Jugendarrests
Die Haltung, dass der Jugendarrest zu 
pädagogisieren ist, wird durchaus nicht 
von allen Fachleuten der Jugendstraf-
rechtspflege geteilt. So wird auf der 
einen Seite die Position vertreten, der 
Jugendarrest sei bereits hinreichend 
pädagogisch aufgestellt, um junge 
Menschen in ihrer kriminellen Karriere 
„auszubremsen“ (vgl. Pütz 2011, 84), 
andererseits wird diesem eine schlechte 
Praxis bescheinigt, die durch das Label 
der Pädagogik nur verschönert würde 
(vgl. Schumann 2014, 150).

Diese und ähnliche Diskussionen 
über den Jugendarrest1 sind sehr zu 
begrüßen, verdeutlichen sie doch, dass 
derzeit um die bestmögliche Handha-
bung dieses – an vielen Stellen zurecht 
kritisierten – jugendstrafrechtlichen 
Instruments gerungen wird, das über 
Jahre quasi im „Windschatten“ des 
Jugendvollzuges existierte. Auch auf 
politischer Ebene wurden durch die 
gegenwärtigen Gesetzesvorhaben 
zum Jugendarrest (z.B. das im Jahre 
2013 verabschiedete JAVollzG NRW) 
Gestaltungsprozesse angestoßen, die 
z.T. bereits Niederschlag in der Praxis 
finden.2 Die Frage ist nun, wohin die-
se Debatten und Bewegungen führen: 
zu einer grundlegenden, inhaltlichen 
und strukturellen Reformierung des 
Jugendarrests, zu seiner Abschaffung 
– ersatzlos oder nicht – oder doch zu 
der Beibehaltung des Status Quo. 

Die Abschaffungsforderung erüb-
rigt sich an dieser Stelle, hat der Gesetz-
geber doch durch die Einführung des 
so genannten „Warnschussarrests“ die 
Eingriffsmöglichkeiten intensiviert und 
durch die eben erwähnten Gesetzesvor-
haben zum Jugendarrest verdeutlicht, 

dass er auch in Zukunft auf dieses Ins-
trument setzt. 

Die geltenden Rechtsgrundlagen, 
das JGG sowie die JAVollzO, bestimmen, 
dass der Jugendarrest am Erziehungs-
gedanken auszurichten und erziehe-
risch zu gestalten ist (§2 Abs. 1 und § 
90 Abs. 1 JGG). Zudem soll der Vollzug 
des Arrestes so gestaltet werden, dass 
die körperliche, geistige und sittliche 
Entwicklung der jungen Menschen 
gefördert wird (§ 10 Abs. 1 JAVollzO). 
Damit wird deutlich, dass der Jugend-
arrest gemäß der gegenwärtigen recht-
lichen Bestimmungen pädagogisch 
auszugestalten ist, was – gemessen 
an fachlichen Maßstäben – eher nicht 
die Regel in der deutschen Arrestland-
schaft darstellt, wie an anderen Stellen 
bereits hinlänglich beschrieben wurde 
(siehe oben). Die Diskussion, ob eine 
Maßnahme, die junge Menschen zur 
Teilnahme verpflichtet und rechtlich als 
Förderung ihrer Entwicklung normiert 
ist, pädagogisch zu gestalten ist, ist im 
Vergleich zu den weiteren stationären 
und ambulanten Erziehungshilfesyste-
men Deutschlands einzigartig. Einzig-
artig ist auch, dass eine solche Debatte 
relativ losgelöst von den betroffenen 
jungen Menschen und erziehungs-
wissenschaftlichen Zugängen geführt 
wird. Es erscheint deshalb umso vor-
dringlicher, sich um eine qualitativ und 
fachlich hochwertige sowie rechtlich 
zielführende pädagogische Ausgestal-
tung des Jugendarrests zu bemühen 
und „Transformationsprozesse“ (Gies-
ecke 2009, 15) von entsprechenden 
Konzepten in die Praxis einzuleiten und 
zu begleiten. Wenn es tatsächlich und 
ausschließlich um die Förderung junger 
Menschen in schwierigen Lebenslagen 
geht, für die der Jugendarrest eine ge-
genwärtige Realität ist, bleibt dieses 
Vorgehen ohne Alternative.

4 Eine Aufstellung aller Items wird auf Wunsch gerne 
zur Verfügung gestellt.
5 Geringfügige Abweichungen bei den Prävalenzraten 
der jungen Männer sind damit zu erklären, dass beim 
Geschlechtervergleich nur die Angaben der Befragten 
zum ersten Messzeitpunkt berücksichtigt wurden und 
die entsprechenden Werte mit zunehmender Dauer 
der Haft ansteigen.
6 Einzelheiten dieses Strukturgleichungsmodells blei-
ben einem gesonderten Beitrag von Verena Boxberg 
vorbehalten, der demnächst schriftlich niedergelegt 
wird.
7 Hierzu wird schon bald ein Beitrag von Wolter & 
Häufle in der Monatsschrift für Kriminologie und 
Strafrechtsform veröffentlicht werden.
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2. Begriffsklärung: Was be-
deutet Erziehung im Kontext 
des Jugendarrests? 
„Erziehung“ ist ein recht umfassender 
Begriff, da er Prozesse und Handlungen 
umschreibt, die Kinder und junge Men-
schen in den Erwachsenenstatus gelei-
ten (vgl. Giesecke 2009, 20f.). Somit ist 
die „pädagogische Praxis naturbedingt 
vorgegeben“, denn solange Kinder ge-
boren werden, muss es Erwachsene ge-
ben, die sie unterstützen und begleiten, 
um sie lebensfähig zu machen (ebd., 18). 
Auch wenn diese „Entwicklungstatsa-
che“ (Bernfeld 1973, 51) als biologischer 
Ausgangspunkt erzieherischer Hand-
lungen unbestritten sein dürfte, gibt 
es innerhalb der Jugendstrafrechtspfle-
ge höchst unterschiedliche Ansichten 
zur Auslegung des Erziehungsbegriffs 
(vgl. Laubenthal et al. 2010, 3), so dass 
bisher keine Einigung über ein „zeit-
überdauerndes Erziehungskonzept“ 
(Streng 2012, 10) erzielt wurde. Das 
mag daran liegen, dass Erziehung als 
„natürliche“ Reaktion auf die erwähn-
te Entwicklungstatsache noch keine 
Hinweise dazu enthält, wie diese Reak-
tion im Einzelnen ausgestaltet sein soll 
und welche Ziele dabei zu erreichen 
sind. Die erziehungswissenschaftliche 
Forschung gibt hier Aufschluss, indem 
sie den Begriff der Erziehung auf die 
Förderung der Persönlichkeit von Men-
schen begrenzt (vgl. Menck 1998, 21; 
Brezinka 1977, 91). Somit können im 
allgemeinen Sprachgebrauch mit „Er-
ziehung“ assoziierte Handlungen wie 
Dressur oder Gehirnwäsche nicht als 
Erziehung im engeren Sinne bezeichnet 
werden (vgl. Menck 1998, 21). Mit der 
„Förderung der Persönlichkeit“ ist die 
Unterstützung junger Menschen darin 
gemeint, ihr Leben selbstständig und 
selbstverantwortlich führen zu können 
und in diesem Sinne Mündigkeit zu 
erlangen (vgl. ebd., 23). Erziehung in 
Einrichtungen der Jugendstrafrechts-
pflege ist zusätzlich durch § 2 Abs. 1 JGG 
begrenzt, der die Verhinderung erneu-
ter Straftaten als Ziel aller Maßnahmen 
des Jugendstrafrechts benennt. Damit 
wird deutlich, dass der Jugendarrest 
keine „Gesamterziehung“ (vgl. hierzu 

Koring 1992, 37; Oelkers 2001, 256; Gie-
secke 1996, 113; Trenczek 2003, 40) leis-
ten darf, sondern alle pädagogischen 
Bemühungen ausschließlich auf die Be-
fähigung für ein eigenverantwortliches 
Leben ohne Straffälligkeit gerichtet sein 
müssen. Damit eng verknüpft ist die 
Tatsache, dass es sich bei der Erziehung 
im Jugendarrest um eine professionelle 
Tätigkeit handelt, die finanziell vergütet 
wird (Giesecke 1996, 113). Daraus ergibt 
sich eine Reihe an Verpflichtungen für 
das pädagogische Personal, das tempo-
rär Verantwortung für die ihnen anver-
trauten jungen Menschen übernimmt. 
Auf die Diskurse zur pädagogischen Pro-
fessionalität sei hier nur verwiesen (vgl. 
z.B. Giesecke 1996, Bihs 2014, Schwer 
et al. 2014, Hattie 2012), gemeinsamer 
Kern aller Betrachtungen ist aber, dass 
professionelle Erziehung öffentliches 
Handeln ist und somit an die Grund-
werte der freiheitlich-demokratischen 
Verfassung gebunden ist und diese 
gleichsam repräsentiert. Damit wird 
die Wahrung der Menschenwürde zum 
Maßstab allen institutionellen Handelns 
erhoben (vgl. Schwer et al. 2014, 72). 
Weitere Verbindlichkeiten und Orientie-
rungshilfen für die pädagogische Arbeit 
im Jugendarrest bieten das SGB VIII, die 
Empfehlungen der Enquetekommissi-
on III des Landtags Nordrhein-Westfa-
len, die europäische Empfehlung für 
inhaftierte und ambulant sanktionierte 
jugendliche Straftäter (ERJOSSM), die 
UN-Kinderrechtskonvention sowie die 
UN-Menschenrechte.

Erziehung selbst ist noch kein be-
obachtbares Merkmal, sondern wird 
erst in sozialen Handlungen, die als Er-
ziehung interpretiert werden, sichtbar 
(vgl. Reichenbach 2011, 20). Im engeren 
Sinne als pädagogisches Handeln zu 
bezeichnen sind alle Arrangements, die 
es jungen Menschen ermöglichen zu 
lernen, denn das Lernen ist die „Brü-
cke“ zwischen biologischer Entwick-
lungstatsache und kulturspezifischen 
Anforderungen (Giesecke 2009, 22). In 
Anlehnung an Brezinka (1990, 84) ist 
die Bereitstellung von Lerngelegenhei-
ten als absichtsvolle Einwirkung auf 

die psychischen Dispositionen (relativ 
überdauernde Verhaltensbereitschaf-
ten, Einstellungen und Kenntnisse) 
der zu Erziehenden zu verstehen: Als 
wertvoll erachtete Dispositionen sol-
len auf- oder ausgebaut, schädliche 
Dispositionen reduziert oder abgebaut 
werden. Welche Verhaltensbereitschaf-
ten als förderungswürdig oder schäd-
lich angesehen werden, ist abhängig 
von dem jeweils geltenden Werte- und 
Normensystem (vgl. Speck 1996, 40). 
Bezug nehmend auf das übergeord-
nete Gesetzesziel in § 2 Abs. 1 JGG ist 
im Jugendarrest insbesondere auf die 
Förderung von Eigenverantwortung 
und Gemeinschaftsfähigkeit und den 
Abbau oder die Reduzierung von Regel 
verletzendem Verhalten abzustellen.

3. Eine eigene „Didaktik des 
Jugendarrests“?
Dieses Verständnis von professioneller 
Erziehung ist hilfreich, weil es den Kern 
aller pädagogischen Bemühungen ver-
deutlicht, nämlich Lerngelegenheiten 
zu arrangieren, die für junge Menschen 
positive Entwicklungsmöglichkeiten er-
öffnen.3 Es ist gleichsam zwingend, weil 
dieses Erziehungsverständnis eingebet-
tet ist in einen (grund-)rechtlich-norma-
tiven Rahmen, der wenig verhandelbar 
ist. Insofern können die Akteurinnen und 
Akteure in der Jugendstrafrechtspflege 
auf einen konsistenten Erziehungsbe-
griff zurückgreifen, der – erziehungs-
wissenschaftlich gewendet – kein rei-
nes „strafrechtliches Konstrukt“ darstellt 
(Trenczek 2003, 39). Zudem erinnert der 
Erziehungsbegriff auch „ohne jede wei-
tere Deutung Jugendstaatsanwälte und 
Jugendrichter an wohlwollende Grund-
haltung und Zuwendung“ (Brunner & 
Dölling 2002, 45) und verdeutlicht die 
Notwendigkeit „jugendpädagogischer 
Reaktionen“ (Heinz 1990, 41). Ob die 
Beteiligten den Erziehungsbegriff so ver-
stehen wollen und ob „kriminologische, 
pädagogische, jugendpsychologische 
und andere fachliche Erkenntnisse“ (Lau-
benthal et al. 2010, 3) bei der Anwendung 
des Jugendstrafrechts tatsächlich immer 
einfließen, steht auf einem anderen Blatt.
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Für die erzieherische Praxis indes 
ergeben sich einige offene Fragen, 
die hinsichtlich des Jugendarrests als 
zu gestaltendes pädagogisches Feld 
drängend sind. Wenn hier Lernprozesse 
angeregt werden sollen, die auf die Ver-
wirklichung des Gesetzesziels gerichtet 
sind, bleibt zu klären:
 - Welche Inhalte sollen dazu im Ju-

gendarrest im Einzelnen vermittelt 
werden (Curriculum)?

 - Wie sollen diese angeordnet sein 
(Pädagogisches Arrangement, in-
haltliche Konsistenz)?

 - Wie sollen die Inhalte vermittelt 
werden (Methoden und Medien)?

 - Welche Rolle haben dabei die „Leh-
renden“?

 - Welche Rolle nehmen die „Lernen-
den“ ein?

Das alles sind Fragen, die klassi-
scherweise in der Didaktik gestellt wer-
den, einer Teildisziplin der Erziehungs-
wissenschaft (Jank & Meyer 2002, 29). 
Die Didaktik als „Theorie und Praxis des 
Lernens und Lehrens“ (ebd., 14) kann 
auch als „Handlungswissenschaft“ be-
zeichnet werden, denn sie beschäftigt 
sich mit allen Handlungen, die in Lehr- 
und Lernsituationen beobachtbar sind 
sowie mit „Denkhandlungen“, die für die 
Vorbereitung, Begleitung und Evaluati-
on dieser Situationen notwendig sind 
(ebd., 15). Ebenso befasst sie sich mit 
Entscheidungen über Bildungsinhalte, 
Lernziele, Methoden und Medien (vgl. 
Kron 2008, 37). Grundsätzlich steht die 
Didaktik für eine Reduktion von Kom-
plexität, denn die Wirklichkeit „verrät“ 
nicht, wie sie lehr- und lernbar ist, dazu 
müssen Inhalte ausgewählt und defi-
niert werden bzw. didaktische Analy-
sen vorgenommen werden (Giesecke 
2000, 79). Es gibt zahlreiche didaktische 
Modelle (eine Übersicht findet sich bei 
Kron 2008, 66), die bestimmte Theorien 
und Modelle integrieren und je unter-
schiedliche Aspekte des Lehr- und Lern-
prozesses fokussieren. Die Frage ist hier, 
ob es einer eigenen Didaktik für den 
Jugendarrest bedarf, also Ziele, Inhal-
te, Methoden etc. neu erdacht werden 
müssen. Dafür sprechen zwei Gründe: 

1. Die Notwendigkeit besonderen 
Fachwissens bezüglich der Planung, 
Durchführung und Auswertung von 
Lernprozessen für eine junge Ziel-
gruppe im Jugendarrest, die oft-
mals und z.T. massive Verhaltens-
störungen externalisierender und 
internalisierender Art aufweist und 
die überdurchschnittlich häufig aus 
prekären Lebenslagen stammt (sie-
he unten).

2. Die spezifischen Bedingungen frei-
heitsentziehender Maßnahmen, die, 
Goffman folgend, auch als „Totale 
Institutionen“ bezeichnet werden 
können (siehe Bretschneider et al. 
2011) und immer mit der – wenigs-
tens anfänglichen – Unfreiwilligkeit 
der Klientel sowie der Künstlichkeit 
des Arrangements verbunden sind 
(vgl. Schwabe 2008, 32ff.).

Andererseits besteht bei einer eige-
nen Didaktik die Gefahr der Isolation des 
Jugendarrests von anderen pädago-
gischen Erziehungshilfeeinrichtungen 
mit ihrer je eigenen Expertise und in 
der Folge die Schaffung einer reinen 
„Institutionenlehre“. Dies widerspräche 
dann auch dem Inklusionsgedanken, 
der solche Separierungen aufzuhe-
ben und zu verhindern versucht (vgl. 
UNESCO 1994). Im Übrigen sind die von 
Jugendarrest betroffenen jungen Men-
schen oftmals in andere pädagogische 
Institutionen wie die (Förder-)Schule 
oder Hilfen zur Erziehung im Rahmen 
der Jugendhilfe eingebunden. Auch 
diese müssen Lehr- und Lernprozesse 
im Kontext von Verhaltensstörungen 
arrangieren. Dass die Störungen und 
Problematiken der jungen arrestierten 
Menschen selbst eine eigene Didaktik 
begründen, ist ebenfalls nicht tragfähig. 
Durch die sehr unterschiedlichen Auf-
fälligkeiten würde es je einer eigenen 
Didaktik bei aggressivem Verhalten, bei 
Depressionen, bei Abhängigkeitspro-
blematiken etc. bedürfen. Ohnehin sind 
Störungen und herausfordernde Bedin-
gungen im Lehr- und Lernprozess Teil 
von allgemeindidaktischen Modellen. 
In der Konsequenz benötigt der Ju-
gendarrest keine ausgewiesene eigene 

Didaktik, sondern eine allgemeindidak-
tische Grundlegung, die Modifizierun-
gen und Spezifizierungen in Bezug auf 
die besondere Zielgruppe sowie die 
institutionellen Bedingungen enthält 
(eine ähnliche Argumentationslinie ist 
bei Hillenbrand 2003, 22f. zu finden).

4. Bedingungsanalyse: Durch 
welche Spezifika ist der Ju-
gendarrest gekennzeichnet?
Didaktische Konstruktionen müssen 
also immer zwischen den beiden Extre-
men der „Lehrbarkeit“ einer Wirklichkeit 
im Allgemeinen und der „Lernbarkeit 
durch eine bestimmte Gruppe von 
Menschen“ (Giesecke 2000, 80f.) ver-
mitteln. Die Gruppe von Menschen, um 
die es hier geht, sind junge Menschen 
im Jugendarrest. Um entsprechende 
didaktische Modifizierungen vorneh-
men zu können, soll hier eine Auswahl 
der zentralen Spezifika dieses Feldes 
erläutert werden, damit im Anschluss 
zielführende Überlegungen zu einer 
didaktischen Konzeption des Jugend-
arrests angestellt werden können.

Hinsichtlich der Zielgruppe ist zu-
nächst zu bedenken, dass die jungen 
arrestierten Menschen in der Regel 
große Förderbedarfe im schulischen 
sowie im beruflichen Bereich aufweisen. 
Insbesondere sind hier junge Menschen 
überrepräsentiert, die über keinen für 
die Aufnahme einer Berufsausbildung 
erforderlichen Schulabschluss verfügen 
(vgl. Schwegler 1999; Kobes & Pohl-
mann 2003, 374; Bihs 2013). Es kommt 
hinzu, dass die jungen Arrestierten 
überdurchschnittlich häufig aus pre-
kären Lebenslagen stammen, die durch 
„Sozialisationsdefizite“ und Armut (vgl. 
Pfeiffer & Strobl 1991, 44), strafrechtli-
che Vorbelastungen (vgl. Heinz 2011, 
76) und soziale Belastungsfaktoren wie 
Arbeitslosigkeit, Schuldenproblemati-
ken, Wohnungslosigkeit und Drogen-
abhängigkeit (vgl. Kobes & Pohlmann 
2003, 374; Schwegler 1999, 228f.; Bihs 
2013, 334ff.) gekennzeichnet sind. Die 
jungen Menschen befinden sich darü-
ber hinaus auf Grund ihres Alters noch 
in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit, 
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was sie vor eine Fülle an Entwicklungs-
anforderungen und -aufgaben stellt, die 
sie zu bewältigen haben.

Als zentrale institutionelle Merkma-
le des Jugendarrests sind zum einen 
der Freiheitsentzug sowie der damit 
verbundene stationäre Aufenthalt und 
zum anderen die extrem kurze Zeit 
von maximal vier Wochen, die hier zur 
Förderung der jungen Menschen zur 
Verfügung steht, zu benennen. Dar-
aus ergeben sich folgende Prämissen, 
die bei einer didaktischen Konzeption 
mitgedacht werden müssen: Durch ihre 
Abgeschlossenheit bergen freiheits-
entziehende Maßnahmen immer die 
Gefahr, Teilhabe- und Mitgestaltungs-
möglichkeiten für die jungen Men-
schen zu beschneiden, was wiederum 
den Erziehungsprozess und den dafür 
grundlegenden pädagogischen Bezie-
hungsaufbau erschwert (vgl. Permien 
2010, 90). Ebenso besteht in Zwangs-
kontexten ein Machtgefälle zwischen 
den professionell Tätigen und der 
Klientel, was das Risiko willkürlicher 
Entscheidungen sowie der Bevormun-
dung der jungen Menschen in sich birgt 
(vgl. Schmocker 2012, 50). Andererseits 
eröffnen freiheitsentziehende Maß-
nahmen die Möglichkeit, mit jungen 
Menschen kontinuierlich zu arbeiten, 
ohne dass diese sich entziehen können. 
Auch besteht die Chance, dass diese 
die Angebote während des Freiheits-
entzuges als attraktiv empfinden, weil 
sie eine Abwechslung im relativ fremd 
bestimmten Tagesablauf bedeuten (vgl. 
Schwabe et al. 2008, 38).

Wegen der Zeitknappheit im Ju-
gendarrest ist Bescheidenheit hinsicht-
lich zu erwartender Förderergebnisse 
geboten, die auf Grund der Komple-
xität der Problemlagen der Klientel 
am Ende der Arrestierung ggf. (noch) 
nicht eintreten oder sichtbar werden. 
Umso wertvoller wird die Ressource 
„Zeit“, die nicht verschwendet werden 
darf und sinnvoll genutzt werden muss 
(vgl. Velthaus 2005, 135). Hier rücken 
Prämissen und Methoden der Kurz-
zeitpädagogik in den Vordergrund, die 

v.a. die konsistente Tagesgestaltung 
und den Transfer des Erlernten in den 
nachinstitutionellen Alltag der jungen 
Menschen fokussieren (vgl. z.B. Hafen-
eger 1982, 64; Bühler 1986, 72).

Zu erinnern ist nochmals an die spe-
zifischen, das pädagogische Handeln 
normierenden sowie begrenzenden, 
rechtlichen Grundlagen und Ziele des 
Jugendarrests (JGG und JAVollzO bzw. 
JAVollzG NRW). Diese erfordern eine ste-
tige Prüfung auf rechtliche Legitimität 
der ausgewählten Inhalte, Methoden 
und Arrangements einer didaktischen 
Konzeption.

5. Skizzen einer didaktischen 
Konzeption für den Jugend-
arrest
Für das Curriculum bietet es sich an, 
die Inhaltsbereiche der Förderung im 
Jugendarrest entlang der altersspezi-
fischen Entwicklungsaufgaben im Ju-
gend- und Heranwachsendenalter zu 
konzipieren unter Berücksichtigung der 
gerade beschriebenen Besonderheiten. 
Dafür spricht Folgendes: 
1.  Die Entwicklungsaufgaben – von 

Havighurst (1964) erstmalig formu-
liert und u.a. von Fend (2005) für das 
Jugendalter konkretisiert – reprä-
sentieren inhaltliche Dimensionen 
der erwähnten „Entwicklungstatsa-
che“, auf die pädagogisches Handeln 
zu reagieren versucht. Sie bilden 
in ihrer „altersspezifischen Ausprä-
gung“ einen Bezugspunkt für die 
„Problem- und Lebenslagen der Ad-
ressaten“ und daraus resultierend 
„Lerninteressen und Lerndimensi-
onen“ (Hohenstein 2004, 22).

2.  Die Unterstützung in der Bewälti-
gung der altersspezifischen Ent-
wicklungsaufgaben ist gesetzlicher 
Auftrag des Jugendarrests. So gibt 
das Bundesverfassungsgericht in 
seinem Urteil vom 31.05.2006 vor, 
dass der Vollzug einer freiheits-
entziehenden Maßnahme den 
„physische[n] und psychische[n] 
Besonderheiten des Jugendalters“ 
Rechnung tragen müsse (BVerfGE 
116, 69 <87>) und dafür u.a. ausrei-

chende Bildungs- und Ausbildungs-
möglichkeiten, Gelegenheiten für 
soziales Lernen in der Gemeinschaft 
sowie eine angemessene pädagogi-
sche und therapeutische Betreuung 
bereit zu stellen habe (BVerfGE 116, 
69 <90>). Ebenso stellt § 10 Abs. 1 
JAVollzO darauf ab, dass im Jugend-
arrest „die körperliche, geistige und 
sittliche Entwicklung des Jugendli-
chen gefördert wird.“

3. Dem Ansatz der Entwicklungsauf-
gaben liegt ein interaktionistisches 
Verständnis von Entwicklung zu 
Grunde, das den Menschen nicht 
als passiven Empfänger von äußeren 
Anstößen, sondern als Mitgestalter 
der eigenen Entwicklung versteht 
(vgl. Klika & Schubert 2013, 85). Für 
die professionelle Erziehungsarbeit 
ist dies von größter Bedeutung, da 
Entwicklung somit als veränderbar 
und in Aushandlung sowie Interak-
tion mit dem jungen Menschen als 
beeinflussbar verstanden wird.

5.1 Inhaltsbereiche der Förderung

Aus den Entwicklungsaufgaben des 
Jugend- und Heranwachsendenalters4 
lassen sich nun folgende Inhaltsberei-
che der Förderung im Jugendarrest 
ableiten: 
 - Förderung von Selbstständigkeit und 

Verantwortungsübernahme (§ 90 
Abs. 1 JGG; §§ 10, 11 Abs. 1 JAVollzO; 
§ 2 Abs. 1 und 2 JAVollzG NRW) bspw. 
durch die Auseinandersetzung mit 
der eigenen Straftat vor dem Hin-
tergrund der eigenen Schuld und 
Verantwortlichkeit und das Angebot 
von Bildungs- und Unterrichtsein-
heiten zur Struktur und Intention 
des Jugendstrafrechts

 - Unterstützung der körperlichen Ent-
wicklung/Gesundheit (§§ 10, 11 Abs. 
1, 16 und 17 JAVollzO; §§ 8, 13, 14 
JAVollzG NRW) bspw. durch die 
Hinführung zu einer gesunden Er-
nährungsweise, die Förderung von 
Sport und Bewegung und durch 
Sexualerziehung/Aufklärung

 - Unterstützung der Identitätsbildung 
(§§ 7, 11 Abs. 1, 19 JAVollzO; § 2 
Abs. 1 JAVollzG NRW) bspw. durch 
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die Auseinandersetzung mit dem 
Selbstbild/Fremdbild u.a. vor dem 
Hintergrund der eigenen Straffäl-
ligkeit

 - Förderung von Freundschaften/so-
zialen Beziehungen (§§ 6 Abs. 2, 7, 
18 Abs. 1 JAVollzO; §§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 
6 Abs. 1, 8, 9 JAVollzG NRW) bspw. 
durch die Anamnese und Reflexion 
der sozialen Kontakte der jungen 
Menschen und Einübung sozialer 
Kompetenzen

 - Freizeitgestaltung (§§ 16, 18 JAVoll-
zO; §§ 6 Abs. 1, 7 - 10 JAVollzG NRW) 
bspw. durch das Angebot sinnvoller 
Freizeitaktivitäten und Vermittlung 
in Freizeitmöglichkeiten mit gerin-
gem Kostenaufwand für die Zeit 
nach dem Arrest 

 - Schule/Ausbildung (§ 11 JAVollzO; §§ 
6, 9, 10 JAVollzG NRW) bspw. durch 
die Beratung bei der weiteren „Bil-
dungskarriere“, die Unterstützung 
bei der Formulierung realistischer 
Berufsziele und die Anbahnung so-
wie Förderung der Einbindung in 
schulische/berufliche Bildung

 - Werthaltung/Zukunftsperspektiven 
(§§ 11 Abs. 1, 19 JAVollzO; §§ 1 Abs. 
1, 2 Abs. 2 und 4, 9 JAVollzG NRW) 
bspw. durch die Bearbeitung von 
unterschiedlichen Themen wie Be-
deutung von Demokratie, Grund-
rechten und Verfassung, Umgang 
mit Straffälligkeit in einer freiheit-
lich-demokratischen Gesellschaft 
sowie die Unterstützung und Bera-
tung bei der Formulierung realisti-
scher Lebensziele

Hinzu kommen weitere Förderbe-
reiche, die sich aus den je individuellen 
Lebenslagen der jungen arrestierten 
Menschen ergeben. Die übergeordnete 
rechtliche Grundlage dazu stellt § 90 
Abs. 1 S. 3 dar, wonach der Jugendar-
rest den jungen Menschen helfen soll, 
„die Schwierigkeiten zu bewältigen, die 
zur Begehung der Straftat beigetragen 
haben“. Hier wären z.B. Angebote zu Be-
darfen und Themen wie Suchtberatung/
Vermittlung in entsprechende Therapien, 
Unterstützung bei der Wohnungssuche, 
Kurse zur Babypflege/Kindererziehung 

oder Unterstützung bei chronischen phy-
sischen und/oder psychischen Erkrankun-
gen zu nennen.

Für ein pädagogisches Arrange-
ment eignet sich die Anordnung die-
ser Inhalte in Form eines Pflicht- und 
Wahlpflichtcurriculums. Dies birgt den 
Vorteil, dass die curricularen Bausteine, 
die für die Erreichung des Gesetzes-
ziels zentral sind, von allen jungen Men-
schen durchlaufen werden. Daneben 
bestünde die Möglichkeit, auf indivi-
duelle Förderbedarfe durch das Ange-
bot von Wahlbausteinen einzugehen. 
Somit wären die o.g. Inhaltsbereiche 
der Förderung als Pflichtprogramm, die 
zusätzlich genannten Fördermöglich-
keiten als Wahlpflichtbereich zu ver-
stehen. Die inhaltliche Konsistenz wird 
dabei insofern sicher gestellt, als dass 
die einzelnen Bausteine jeweils ein in 
sich abgeschlossenes Programm bilden, 
das über ein oder mehrere Tage in Form 
verschiedener Angebote durchgeführt 
wird. 

5.2 Zielführende Methoden 

Methoden, die der Vermittlung be-
stimmter Lerninhalte dienen, stellen 
zunächst eine Planung von Unter-
richts- und Bildungseinheiten im Rah-
men eines zeitlichen Prozesses dar 
(vgl. Giesecke 2000, 80). Dieser ist im 
Jugendarrest stark begrenzt, so dass 
hier eine Konzentration auf die vor-
dringlichen Anliegen stattfinden muss 
(vgl. Oelkers 2001, 221). Wichtig dafür ist 
eine Eingangsdiagnose, innerhalb derer 
die drängendsten Förderbedarfe der 
jungen Menschen abgeklärt werden. 
Bedarfe, die nur in längerfristigen För-
dermaßnahmen zu bearbeiten sind (z.B. 
das Erlangen eines Schulabschlusses), 
müssen dahinter ggf. zurückstehen. Das 
entbindet die Arrestanstalten aber nicht 
von der Vermittlung in entsprechend 
geeignete Nachsorgemaßnahmen (sie-
he auch § 7 JAVollzO sowie § 3 Abs. 1 
Nr. 8 JAVollzG NRW). Darüber hinaus 
müssen die Lernangebote im Jugend-
arrest den Anwendungssituationen im 
Alltag der jungen Menschen ähneln, 
so dass Transferleistungen des Erlern-

ten möglich werden (vgl. Hafeneger 
1982, 64; Bühler 1986, 75; Leichtmann 
2008,193). Hilfreich sind hier klare Ziel- 
und Erwartungsabsprachen mit den 
jungen Menschen (vgl. Bühler 1986, 72), 
die gemeinsam mit ihnen ausgehandelt 
werden (vgl. Klug 2012, 19). Da in einem 
kurzzeitpädagogischen Setting – den 
Jugendarrest eingeschlossen – Lernin-
halte in komprimierter Form und in kur-
zen Abständen vermittelt werden müs-
sen, ist ein planvoller Wechsel zwischen 
Aktivierung und Reflexion unerlässlich, 
um das Erlebte in die Persönlichkeit 
integrieren zu können. Als reflexive 
Momente, die gut in den Einrichtungs-
alltag eingefügt werden können, bieten 
sich Erzählsituationen (z.B. im Rahmen 
gemeinsamer Abendrunden, in denen 
der Tag reflektiert wird) und Pausen (z.B. 
während der gemeinsamen Mahlzeiten 
oder Spaziergängen) an (vgl. Becker 
1996, 191; Walkenhorst 2010, 6). Um den 
schädlichen und isolierenden Wirkun-
gen des Freiheitsentzuges entgegen zu 
wirken, nimmt daneben die Außenwelt-
orientierung des Jugendarrests einen 
hohen Stellenwert ein (vgl. Schwabe et 
al. 2008, 39). Diese wird u.a. durch den 
Besuch von schulischen und anderen 
bildenden Angeboten außerhalb der 
Arrestanstalt ermöglicht. Die Öffnung 
der Einrichtung nach außen dient wie-
derum der Herstellung von Transfer-
leistungen, bspw. wenn Freizeit- und 
Sportangebote, die außerhalb stattfin-
den, auch nach der Arrestzeit von den 
jungen Menschen genutzt werden.5 

5.3 Die Rollen der Lehrenden und der 

Lernenden

Ein Jugendarrest, der – in dem hier 
beschriebenen Sinne und im gegebe-
nen rechtlichen Rahmen – den ihnen 
anvertrauten jungen Menschen Lern-
gelegenheiten bietet, die ihre Chance 
auf eine Teilhabe an dieser Gesellschaft 
vergrößert, ist ein Ort der Jugendbil-
dung (vgl. hierzu BJK & AGJ 2002, 317). 
Das Personal in einer solchen Einrich-
tung muss also einem professionellen 
Selbstverständnis verpflichtet sein, das 
grundsätzlich offen ist für Bildung und 
„(...) allgemeines Wissen über lebens-
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lagen- und lebensalterspezifische An-
lässe, Möglichkeiten und Aufgaben der 
Bildung“ (Hohenstein 2004, 30f.) mit-
bringt. Im pädagogisch-didaktischen 
Kontext sind sie „Lernhelfer“ (Giesecke 
1996, 15), die durch die von ihnen ge-
stalteten inhaltlichen Angebote quasi 
in „‚Vorleistung’“ treten für eine gelin-
gende Beziehungs- und somit auch Er-
ziehungsarbeit (Bimschas & Schröder 
2004, 74). Die Mitarbeitenden sind im 
freiheitsentziehenden Rahmen des Ju-
gendarrests auch dafür verantwortlich, 
dass den jungen arrestierten Menschen 
trotz aller Einschränkungen ein größt-
mögliches Maß an Selbstbestimmung, 
Selbstverantwortung und Teilhabe 
bleibt (vgl. Schmocke 2012, 49). Nicht 
ganz unwesentlich dafür ist, dass sie 
„Hoffnung“ mobilisieren können, die 
negativen Selbstzuschreibungen der 
jungen Menschen entgegen wirkt und 
ihnen Zuversicht auf positive Verände-
rungen verschafft (Klug 2012, 20).

Die jungen Menschen selbst neh-
men die Rolle der Lernenden ein und 
sind als zur Bildung fähige Individuen 
zu verstehen (vgl. Hohenstein 2004, 31). 
Sie sind dabei die „Träger“ von Bildungs-
arbeit, denn sie müssen selbst darüber 
entscheiden, wer oder was sie sein wol-
len (Müller 2004, 40). Speziell im Kontext 
der Jugendstrafrechtspflege obliegt es 
ihnen allein, ob sie eine Veränderungs-
motivation bezüglich ihres bisherigen 
Lebensweges entwickeln (möchten). 
Bildungsarbeit – einschließlich der pä-
dagogischen Arbeit im Jugendarrest – 
kann und soll die Auseinandersetzung 
mit diesen Fragen und Entscheidungen 
fördern sowie entsprechende Lernge-
legenheiten schaffen, ist aber nicht 
dazu in der Lage, diese Entwicklungs-
prozesse stellvertretend für die jungen 
Menschen zu übernehmen (vgl. ebd.). 
Dieser Umstand zieht drei Konsequen-
zen nach sich: Erstens sind die jungen 
Menschen „aktive Lerner“, die an sie he-
rangetragene Lernangebote annehmen 
oder ausschlagen können (vgl. Menck 
1998, 89). Deshalb sind Ergebnisse in 
der Pädagogik zweitens nicht planbar, 
menschliches Verhalten ist nicht kausal 

determiniert (vgl. Geissler 2006, 60). 
Umso zentraler sind darum drittens die 
pädagogisch-didaktische Qualität und 
die Affinität der Lernangebote im Ju-
gendarrest zu den Lebens- und Lernaus-
gangslagen der jungen Adressatinnen 
und Adressaten. 

6. Erste Schritte zur prakti-
schen Umsetzung
Der hier vorgestellte Entwurf einer Didak-
tik des Jugendarrests liefert lediglich ers-
te Skizzen, die zu Kritik und Vorschlägen 
zur Ergänzung und Verbesserung einla-
den. In einem weiteren Schritt müssten 
die hier vorgetragenen Ideen in konkrete 
Planungsentwürfe übersetzt werden, die 
ein Ablaufschema über die jeweiligen 
Ziele, Inhalte, Handlungsformen, Me-
thoden, Medien und Zeitkorridore ent-
halten.6 Ein nächster Vorschlag besteht 
darin, einen solchen Entwurf modellhaft 
in einer Arresteinrichtung umzusetzen 
und zu evaluieren. Dazu würde es sich 
anbieten, eine kleine Gruppe von etwa 
acht jungen Arrestierten auszuwählen 
(vgl. hierzu Nagl 2000, 143) und für sie 
ein drei- bis maximal fünftägiges Pro-
gramm entlang den hier vorgestellten 
curricularen Bausteinen zu gestalten. 
Dieser kurze Zeitrahmen ist sowohl für 
die Planung und Durchführung als auch 
für die Evaluation eines solchen Pilotpro-
jekts überschaubar und ermöglicht es, 
eine feste Gruppe junger Arrestierter bei-
zubehalten. Für die Umsetzung würde 
wenigstens eine pädagogische Fachkraft 
jeweils im Früh- und Spätdienst benötigt. 
Noch günstiger wäre ein Tandem aus 
zwei Fachkräften, um ggf. notwendige 
Parallel- oder Einzelangebote vorhalten 
zu können. Zudem müssten bestehen-
de Kooperationen zu anderen Erzie-
hungshilfeeinrichtungen bereits in die 
Planung eines solchen Modellprojekts 
einbezogen bzw. ein entsprechendes 
Netzwerk aufgebaut werden, um auch 
Angebote außerhalb der Arrestanstalt 
realisieren zu können (z.B. könnte die 
Berufsberatung ausgegliedert werden). 
Dafür würde ein weiterer Bediensteter 
benötigt, der die jungen Arrestierten zu 
ihren auswärtigen Tätigkeiten begleitet. 
In Zusammenarbeit mit einer ortsnahen 

Fachhochschule oder Universität könnte 
ein solches Pilotprojekt wissenschaftlich 
begleitet und ausgewertet werden. Die 
Ergebnisse und Erfahrungen wären dann 
in die didaktisch-konzeptionellen Über-
legungen rückzukoppeln, die es wieder-
um entsprechend anzupassen gilt. 

7. Fazit
An einer Zementierung des gegenwärti-
gen Jugendarrests auf „pädagogischem 
Wege“ ist mir ausdrücklich nicht gele-
gen. Die Schwierigkeiten sowohl auf 
der Ebene der Rechtsprechung als auch 
in der Praxis des Arrestvollzuges sind 
mir bekannt. Mir ist auch klar, dass die 
jungen Menschen die im Jugendarrest 
gemachten Erfahrungen nicht regelmä-
ßig als unterstützend für ein eigenver-
antwortliches Leben empfinden. An ei-
nigen Stellen mag der Jugendarrest hier 
gar kontraproduktiv wirken. Aber: Sich 
von der Arrestpraxis zu distanzieren, 
keine Ideen zu seiner pädagogischen 
Ausgestaltung einzubringen, um sich 
nicht die „Hände schmutzig zu machen“, 
bewirkt bestenfalls nichts und lässt die 
betroffenen jungen Menschen im Stich. 
Ich glaube nicht daran, dass der Jugend-
arrest, wenn er nur genug kritisiert wird, 
eines Tages einfach verschwindet. We-
nigstens ist zu befürchten, dass er dann 
von der weitaus repressiveren kurzen 
Freiheitsstrafe abgelöst wird. 

Deshalb mein Vorschlag: Den Ju-
gendarrest konsequent entlang der ge-
setzlichen Bestimmungen und einem 
fachlich fundierten Erziehungsbegriff 
ausgestalten. Wahrscheinlich sähe er 
dann ganz anders aus als der gegenwär-
tige Arrestvollzug. Dafür aber braucht es 
konzeptionelle Ideen, die kommuniziert 
und in der Praxis erprobt werden. Viel-
leicht könnte daraus ein „best-practise“-
Wettbewerb erwachsen, wenigstens 
aber der Beweis erbracht werden, dass 
eine gute und menschenwürdige Ar-
restgestaltung auf der Basis eines ent-
sprechenden pädagogischen Konzepts 
und mit hochqualifizierten Mitarbeiten-
den möglich ist. Solche Arrestanstalten 
könnten sich mit Fug und Recht „Stati-
onärer Sozialer Trainingskurs“ (vgl. Ost-
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endorf 2009) oder „Jugendakademie“ 
(Bihs & Walkenhorst 2009) nennen. Sie 
könnten auch den Anfang machen für 
einen – dann nicht mehr als solchen zu 
bezeichnenden – Jugendarrest, der we-
niger ahndenden Charakter aufweist, 
sondern eine sich der Jugendhilfe an-
nähernde Fördermaßnahme darstellt, 
die junge Menschen in ihrer verant-
wortlichen gesellschaftlichen Teilhabe 
unterstützt. 
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Resozialisierung als Lebensthema

Maria Frisé und Bernd Maelicke im Gespräch

Herr Prof. Maelicke, als Jurastudent ha-
ben Sie 1968 zusammen mit anderen 
Engagierten in Freiburg eine „Anlauf-
stelle für Strafentlassene“ gegründet. 
Ihre Dissertation ist überschrieben „ Ent-
lassung und Resozialisierung“, es ist Ihr 
Lebensthema. Beharrlich wie kaum ein 
anderer haben Sie sich jahrzehntelang 
für eine Reform des Strafvollzugs und 
für die Vernetzung der Sozialdienste in-
nerhalb und außerhalb der Gefängnisse 
eingesetzt. Ihr Ziel war es von Anfang 
an, Täter innerhalb der Strafanstalt und 
nach ihrer Entlassung zu befähigen, ein 
Leben in Freiheit zu führen, ohne erneut 
straffällig zu werden. Die jüngste Statis-
tik wird Sie deprimieren. Sie verzeichnet 
bei jugendlichen Straftätern - um die 
geht es vor allem bei unserem Gespräch 
- anhaltend hohe Rückfallquoten. Was 
läuft da schief?
 
Dafür gibt es Gründe: Wir haben nach 
wie vor voneinander abgeschottete 
Systeme. Die drei Hauptakteure der 
Resozialisierung (der Strafvollzug, die 
Bewährungshilfe, die Straffälligenhilfe 
der Freien Wohlfahrtspflege) arbeiten 
leider noch immer viel zu wenig zusam-
men. Für das Leben in Freiheit aber fehlt 
es an Verbundsystemen und gut aus-
gestatteten Diensten, die eng zusam-
menarbeiten, drinnen und draußen. 
Ideal und sinnvoll wäre es, wenn diese 
Säulen gleichberechtigt stark wären. Oft 
fallen die Gefangenen aber nach ihrer 
Entlassung in ein tiefes Loch. Ohne Hil-
fe, ohne kundige Begleitung, ohne Be-
zugsperson geraten die Jugendlichen 
fast zwangsläufig zurück in die alten 
ungünstigen Verhältnisse und werden 
schnell wieder straffällig. Wir haben ein-
mal in Hamburg recherchiert, wie viele 
Institutionen ein mehrfach Entlassener 
immer wieder durchläuft, angefangen 
vom Wohnungs-, Sozialamt über die 
Suchthilfe bis hin zur Entschuldung. Es 
sind zwischen zwanzig und dreißig. Kein 
Wunder, dass die soziale Integration 

ohne Mentor oder Lotse häufig nicht 
erfolgreich gelingt. In Hamburg ist ein 
Bewährungshelfer für nahezu 100 Straf-
täter zuständig. Er kann sie alle kaum 
persönlich kennen, geschweige denn 
eine Beziehung zu ihnen aufbauen. 
Und die Straffälligenhilfe der Verbän-
de der Freien Wohlfahrtsverbände ist 
chronisch unterfinanziert. Ein Skandal, 
und leider nicht der einzige in unserem 
hochspezialisierten Sozialleistungssys-
tem. 
 

Stimmt es, dass manche Delinquenten 
lebensuntüchtiger und um einige kri-
minelle Praktiken bereichert aus dem 
Gefängnis herauskommen? In einigen 
Großstädten hat sich in den letzten Jah-
ren die Zahl der Mehrfachtäter (mindes-
tens fünf Straftaten) verdoppelt. 
 
Der Abschreckungseffekt des Ge-
fängnisses wird völlig überschätzt, es 
herrscht dort noch immer eine gewalt-
tätige subkulturelle Atmosphäre. Man 
lernt viel Negatives. Und der Gruppen-
zwang ist beträchtlich. Gerade in der 
Altersgruppe zwischen Vierzehn und 
Vierundzwanzig befinden sich dort 
hochbelastete Intensivtäter; die weni-
ger problematischen werden mit ihnen 
zusammen untergebracht und müs-
sen sich, um zu überleben, brutalen 
Subkulturen anpassen. Ich habe nie 
verstanden, warum man diese Gefahr 
nicht ernst genug nimmt.

Wir müssen Menschen wegen ihrer 
Gefährlichkeit oder wegen der Schwe-
re ihrer Schuld inhaftieren – es gibt 
keine Gesellschaft ohne Gefängnisse. 
Doch zu diesen Kategorien gehören 
in Deutschland weit unter fünfzig Pro-
zent der derzeit Inhaftierten. Für die 
anderen, die wegen Eigentums- und 
Vermögensdelikten oder wiederhol-
ten Bagatelldelikten einsitzen – sollte 
es andere Lösungen geben. Das Ge-

fängnis als solches ist im Prinzip eine 
Antwort des Mittelalters. Wegsperren 
hinter Mauern ist unter modernen so-
zial- und rechtsstaatlichen Maximen 
keine zeitgemäße Reaktion. Wir leben 
im einundzwanzigsten Jahrhundert!
 

Die französische Justizministerin Chris-
tiane Taubira hat unlängst gesagt, dass 
das Gefängnis, zumindest für Jugendli-
che, überhaupt nicht tauge, um sie auf 
den richtigen Weg zu führen. Gibt es 
denn Alternativen?
 
Wir wissen längst, wie die besten Re-
sozialisierungsmaßnahmen aussehen 
sollten. Sogar in den Vereinigten Staa-
ten, wo der Strafvollzug als sehr hart gilt, 
gibt es gute Beispiele. In Massachusetts 
hat in den achtziger Jahren der Justiz-
senator versprochen, alle Jugendge-
fängnisse in seinem Staat abzuschaffen. 
Wir waren zehn Jahre später mit einer 
Studiengruppe dort: Neunzig Prozent 
aller jugendlichen Straffälligen befan-
den sich tatsächlich in ambulanten Ein-
richtungen, nur zehn Prozent befanden 
sich hinter Mauern. In Ansätzen gibt es 
solche Alternativen auch bei uns. Die 
besten Beispiele bieten nach wie vor die 
skandinavischen Länder. Dort sind auch 
die Rückfallquoten niedriger, die Kosten 
dementsprechend erheblich geringer. 
Integration statt Ausgrenzung ist nicht 
nur die wirksamere Antwort sondern 
spart auch Geld. 
 

Wie sind die erheblich unterschiedli-
chen Rückfallquoten in den einzelnen 
Bundesländern zu erklären? 
 
Seit der Föderalismusreform von 2006 
haben die Länder die Kompetenz für 
den Strafvollzug. Jedes einzelne Land 
kann also allein regeln, ob es mehr auf 
Ausgrenzung oder mehr auf Integration 
setzen will. Vergeblich haben damals 
alle Sachverständigen dagegen pro-
testiert und vor den Folgen gewarnt. 
Strafvollzug, die Probleme der Krimi-
nalität überhaupt werden in der Ta-
gespolitik möglichst verdrängt, nicht 
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zuletzt weil es sich um höchst komplexe 
Problemstellungen handelt. Einfache 
und schnelle Lösungen gibt es nicht. 
 

Etwa sechstausend Jugendliche und 
Heranwachsende sitzen derzeit bun-
desweit in Strafanstalten ein. Die 
kleinste Strafanstalt für Jugendliche 
mit dreiundsiebzig Insassen ist un-
ter Ihrer Verantwortung in Schleswig 
entstanden. Wie war die Reaktion der 
Nachbarn? 
 
Es gab Bürgerinitiativen, Demonstra-
tionen mit Transparenten, auf denen 
zu lesen war „Kein Santa Fu in Schles-
wig!“ Santa Fu ist das Gefängnis für 
Langstrafer in Hamburg, aus dem früher 
immer wieder Ausbrüche oder Dach-
besetzungen gemeldet wurden. Doch 
nachdem wir versprochen hatten, um 
das ehemalige Landesjugendheim eine 
hohe Mauer zu errichten, verebbte der 
Widerstand. Es ist seit dem Jahr Grün-
dungsjahr 2000 kein Gefangener ausge-
brochen. Innerhalb der Mauer können 
sich die jungen Männer weitgehend frei 
bewegen. Sie wohnen gruppenweise in 
Einzelhäusern, fast wie in einem Dorf. 
Dieses Klima verringert sicher negati-
ve Einflüsse der Subkultur und damit 
auch die Rückfallquoten. Schleswig-
Holstein hat bundesweit im Verhältnis 
zur Einwohnerzahl die niedrigste Zahl 
von Inhaftierten – die Hälfte des Durch-
schnitts aller Bundesländer. Dies hat 
Ressourcen zum Ausbau ambulanter 
Dienste freigemacht.
 

Sie waren freischaffender Wissenschaft-
ler und Leiter des Frankfurter“ Instituts 
für Sozialarbeit und Sozialpädagogik 
(ISS)“, haben zahlreiche Bücher und kri-
minologische Fachaufsätze veröffent-
licht, bevor Sie Ministerialdirigent im 
Schleswig-Holsteiner Justizministerium 
und Leiter und Koordinator des gesam-
ten Strafvollzugs und der ambulanten 
Dienste mit etwa tausend Beamten und 
Angestellten wurden. Wie kam es zu 
diesem ungewöhnlichen Wechsel?
 

Meine Mitstreiter seit Jahrzehnten, 
Frieder Dünkel, Heinz Cornel und Re-
nate Simmedinger hatten im Auftrag 
des Justizministeriums in Schleswig-
Holstein nach dem Regierungswechsel 
1989/1990 eine Studie über notwendi-
ge Reformen erstellt. Kurz darauf erhielt 
ich das Angebot, nach Kiel zu kommen 
und das für andere geschriebene Dreh-
buch selbst umzusetzen.

Konnten Sie nun Ihre Vorstellungen 
von einem humaneren Strafvollzug 
und einem effektiven Übergangsma-
nagement, wie Sie es nennen, in die 
Wirklichkeit umsetzen? 
 
Es war eine Riesenchance, aber auch ein 
gewaltiger Sprung. Ich bin meiner Frau 
(Kriminologin und Sozialarbeiterin) sehr 
dankbar, dass sie dieser gravierenden 
Veränderung unserer Lebensumstände 
zustimmte. Sie war in Frankfurt 16 Jahre 
Leiterin des ersten Mutter-Kind-Hauses, 
das die legendäre Helga Einsele, unter-
stützt von Hilda Heinemann, der Frau 
des Bundespräsidenten, in der Haftan-
stalt für Frauen in Preungesheim ge-
gründet hatte. In Kiel konnte sie dann 
ihre Erfahrungen bei der Heimaufsicht 
im Jugendministerium gut einbringen.
 

Wie sah Ihre Arbeit in Kiel aus? Wie haben 
Sie es geschafft, mit einem schwerfälli-
gen Beamtenapparat ihre Reformideen 
ohne Mehrkosten – das war ja wohl die 
Bedingung – durchzusetzen?
 
Als Teamarbeiter war ich mein Leben 
lang immer vorne bei Projekten, immer 
bereit für neue Konzepte. Schleswig-
Holstein war eine große Herausforde-
rung und ich wusste, dass ich nichts 
würde überstürzen können. Aber nie 
hatte ich so viel Einfluss und nie habe 
ich so viel gearbeitet. Das fing schon 
sehr früh morgens mit den Aktenbergen 
an, die mir täglich geschickt wurden. Ich 
hatte aber insgesamt fünfzehn Jahre 
Zeit, um Widerstände zu überwinden, 
Mitarbeiter und Mitstreiter zu gewin-
nen, den ambulanten Bereich auszu-

bauen und fachlich zu integrieren. Wir 
haben die Bewährungshilfe verstärken 
können, Aufgaben der Gerichtshilfe an 
freie Träger übertragen, überhaupt die 
Zusammenarbeit mit freien Trägern ak-
tiviert, die sind ja auch viel näher an den 
Menschen. Wir haben Mittel und Perso-
nal umgeschichtet und so vieles sinn-
voller und effektiver machen können, 
ohne Mehr-Kosten wegen populisti-
scher und irrationaler Forderungen von 
Medien oder Politikern zu produzieren. 
 

Erhielten Sie genügend Unterstützung 
von Ihren Justizministern? Sie haben 
ja mehrere während Ihrer Amtszeit in 
Kiel erlebt.
 
Justizminister bleiben selten länger als 
eine Wahlperiode im Amt und wenn sie 
noch früher gehen, ist oft ein Sicher-
heits-Vorfall im Vollzug der Anlass. We-
gen Missständen bei der Bewährungs-
hilfe oder wegen hoher Rückfallquoten 
musste noch kein Minister seinen Sitz 
räumen. In den 70er-Jahren gab es Jus-
tizminister aber auch Sozialminister, die 
wie Leuchttürme Zeichen setzten und 
etwas Neues wagten. 

Nach wie vor erwartet die Gesellschaft, 
dass harte Strafen angewandt werden, 
obwohl die nachweislich oft ineffektiv 
und außerdem am kostenintensivsten 
sind. Strafen haben immer auch etwas 
mit Vergelten, Rache und wohl auch mit 
dem Bösen in uns allen zu tun. Schuld-
ausgleich, Versöhnung und möglichst 
auch Wiedergutmachung sind dagegen 
Kategorien, die vielfach im Zusammen-
hang mit Straftaten abgelehnt werden. 
Für mich ist die Sündenbocktheorie 
ein wichtiger Erklärungsansatz. Warum 
sonst ist das Interesse am Verbrechen 
so groß, sind Krimis im Fernsehen wie 
in Buchform so beliebt? Emotionale 
Empörung ist meist mit Angst vor dem 
Verbrechen verbunden. Ich verstehe 
das. Auch in Schleswig-Holstein hatten 
wir dramatische Vorfälle mit kritischer 
medialer Begleitung. 
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Schadet die oft reißerische Berichter-
stattung in den Medien über spektaku-
läre Fälle wie Mord oder wiederholter 
Missbrauch eines Strafentlassenen den 
Bemühungen um Reformen im Straf-
vollzug? 
 
Sie können jahrelange Arbeit schlag-
artig zunichte machen. Wir haben 
hochmotivierte Vollzugsbeamte, 
Staatsanwälte, Richter, Psychologen, 
Therapeuten und Bewährungshelfer. 
Ein einzelner schrecklicher Vorfall kann 
für ihre Bemühungen einen elementa-
ren Rückschritt bedeuten. Denn stets 
wird sofort danach die Forderung nach 
mehr Sicherheit und härteren Strafen 
laut und der nicht ausreichende Schutz 
der Allgemeinheit beklagt. Selten wird 
dagegen von gelungener Resozialisie-
rung berichtet. 

Strafen oder Erziehen darf kein Wi-
derspruch sein. Strafen und Erziehen 
müssen konzeptionell und strukturell 
verbunden sein. Freiheitsentzug ist die 
schlimmste Strafe. Aber es gibt eben 
auch – nicht für jeden Täter freilich – 
nachweislich andere nachhaltiger wir-
kende Alternativen. Und Hauptziel ist 
und bleibt die soziale Integration in die 
Gesellschaft.
 

Kürzlich fand in Wiesbaden eine Fach-
tagung unter dem Titel „Justizvollzug in 
Bewegung“ statt. Sind es vor allem Ein-
zelbeispiele, die etwas bewegen, oder 
hat sich in den letzten Jahren generell 
etwas geändert? 

Doch, in den letzten Jahren ist vieles 
besser geworden. Schulabschlüsse kön-
nen dort nachgeholt werden, was be-
sonders wichtig ist für die Jugendlichen 
aus fremden Herkunftsländern, zwei 
Drittel von ihnen fehlt ein Abschluss, 
viele sind sogar Analphabeten. Um die 
Ausstattung der Lehrwerkstätten wer-
den Strafanstalten oft beneidet. Es gibt 
heute mehr Therapien und psychologi-
sche Beratung, Antiaggressions- und 
Sozialtraining, aber auch da müsste 
mehr getan werden. Die Behandlung 

von Suchtkranken ist oft wenig erfolg-
reich. Kein Gefängnis ist ohne Drogen 
und die wenigsten haben eine drogen-
freie Abteilung.

Die Frage ist, was kann, was will die 
Gesellschaft aushalten? Mindestens die 
Hälfte der Straftäter sind Rückfalltäter, 
bei denen die ambulanten Maßnahmen 
wie Auflagen oder Weisungen oder zur 
Bewährung ausgesetzte Freiheitsstra-
fen weitere Rückfälle nicht verhindert 
haben. Wenn sich ihre Straftaten leich-
terer und mittlerer Schwere ständig 
wiederholen, werden sie zwangsläufig 
irgendwann dauerhaft inhaftiert. Dieses 
Eskalationsprinzip des Strafrechts muss 
in Frage gestellt werden, wo wir doch 
wissen, dass diese Eskalation letztlich 
ins Gefängnis und damit zu ständig 
steigender Rückfallwahrscheinlichkeit 
führt. Auch bei der Erziehung unse-
rer Kinder eskalieren wir nicht ständig, 
sondern machen immer wieder neue 
versöhnende Angebote. 
 

Durchschnittlich verbüßen Jugendliche 
dreizehn Monate hinter Mauern. Was 
kann man in dieser verhältnismäßig kur-
zen Zeit erreichen? Ist Resozialisierung 
nicht überhaupt der falsche Begriff? 
Oft muss doch erst einmal eine Sozi-
alisierung, die nie stattgefunden hat, 
nachgeholt werden. 
 
Das ist tatsächlich die Frage. Aber ist 
das Gefängnis dafür der richtige Ort? 
Wir wissen, woher die meisten unse-
rer Delinquenten kommen: aus oft 
schwierigen sozialen Verhältnissen, 
zugenommen hat auch der Anteil von 
Jugendlichen aus Migrationsfamilien 
mit ihren besonderen Problemen. Fast 
alle sind sie in zerbrochenen Familien 
aufgewachsen. Sie haben trinkende, 
prügelnde Väter erlebt, hilflose Mütter. 
Sie sind häufig beziehungsgestört, sie 
konnten kein Urvertrauen aufbauen, 
das zur Entwicklung einer stabilen Per-
sönlichkeit notwendig ist. Sie sind fast 
immer zunächst Opfer, dann Täter. Tiefe 
Wunden aus der Kindheit heilen nie. 
Wer so verletzt ist, muss ähnlich wie ein 

Mensch mit Behinderung lernen, ein 
Leben lang mit Narben und Handicaps 
zu leben. 
 

Der Leiter des Kriminologischen Ins-
tituts in Hannover, Christian Pfeiffer, 
hat die Betreuung von Haftentlassenen 
„ein Drama“ genannt, „vom Staat mi-
serabel gestaltet. Neunzig Prozent der 
zur Verfügung stehenden Geldmittel 
für Resozialisierung werden innerhalb 
der Gefängnismauern ausgegeben, für 
den ambulanten Bereich bleiben nur 
zehn Prozent übrig“. Sehen Sie in diesem 
Missverhältnis die Ursache für die hohe 
Rückfallquote?
 
Ja, unbedingt. Wir haben jetzt eine 
Chance für Veränderungen: Aus demo-
graphischen Gründen sind die Gefäng-
nisse zum Teil nicht mehr voll belegt. In 
Hamburg sitzen tausend Gefangene 
weniger als noch vor zehn Jahren ihre 
Strafe ab. Personal könnte also in die 
Bewährungshilfe umgeschichtet wer-
den. Jetzt wären auch Strukturen – zum 
Beispiel Verbundsysteme und ein ver-
bessertes Übergangsmanagement – zu 
verändern. 
 

Ein Jugendgerichtstag war überschrie-
ben „Fördern, fordern, fallenlassen“. Das 
Motto sollte wahrscheinlich aufrütteln. 
Wenn es der Realität entspräche, wäre 
es deprimierend, auch für Sie?
 
In der Kriminalpolitik muß man ständig 
gegen Resignation ankämpfen. Aber 
national wie international setzen sich 
rationale Argumente zumindest in der 
Fachdiskussion immer mehr durch, lei-
der nicht ebenso bei den Politikern und 
in den Medien. Die Netzwerke werden 
dichter und damit effektiver. Resignie-
ren gilt nicht.
 

Zur Person
Bernd Maelicke wurde 1941 im Bran-
denburger Land geboren. Sein Vater fiel 
Ende des Krieges. Die Familie wurde in 
Berlin dreimal ausgebombt. 
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Nachdem er sechs Jahre bei seinem 
Großvater in Göttingen verbracht hatte, 
holte ihn seine Mutter zu sich an den 
Bodensee. In Lörrach machte er Abitur 
und studierte anschließend in Freiburg 
Jura und Kriminologie, engagierte sich 
beim Liberalen Studentenbund und 
war Mitbegründer der ersten Krabbel-
stube, psychotherapeutischer Beratung 
für Studenten und einer Anlaufstelle für 
Strafentlassene. 

Schon seit seiner Schulzeit ist er mit 
seiner späteren Frau Hannelore zusam-
men, die von 1974 bis 1990 in der Frank-
furter Strafanstalt für Frauen das Mutter-
Kind-Heim leitete. Seine Doktorarbeit 
„Entlassung und Resozialisierung“ 
wurde zu seinem Lebensthema. Von 
Anfang an setzte er sich für Reformen 
des Strafvollzugs und für ambulante 
Alternativen ein. Über vierzig Bücher, 
über zweihundert Fachbeiträge sind der 
Beweis für sein Engagement; zudem ist 
er Herausgeber und Gründer von zahl-
reichen Fachzeitschriften. Nachdem er 
zwölf Jahre lang das Frankfurter „Institut 
für Sozialarbeit und Sozialpädagogik 
(ISS) “ geleitet hatte, folgte er einem Ruf 
nach Kiel. Dort konnte er als Ministerial-
dirigent im Justizministerium viele sei-
ner Reformvorstellungen verwirklichen. 
2005 wurde er Honorarprofessor an 
der Leuphana Universität in Lüneburg 
und Gründungsdirektor des „Deutschen 
Instituts für Sozialwirtschaft (DISW)“ 
und beschäftigt sich seitdem auch mit 
Altersforschung. Von 1977 bis 2013 war 
er Schriftleiter von „Forum Strafvollzug“.

Maria Frisé

Journalistin und Schriftstellerin
( 1968 bis 1991 bei der FAZ )

Theorie und Praxis

Doing masculinity im Männerstrafvollzug: 

Hintergründe, Folgen, Chancen!

Ellen M. Zitzmann

Das Streben nach hegemonialer Männ-
lichkeit ist im Männerstrafvollzug groß: 
hier kann das traditionelle Männlich-
keitsideal ohne öffentliche Aufmerk-
samkeit gelebt werden und fortbe-
stehen. Das Gefängnis ist ein Ort, an 
dem infolgedessen doing masculinity 
binnengeschlechtlich – häufig unbe-
merkt – vonstatten geht und sich der 
männliche Habitus bestehend aus tra-
dierten Vorlieben und Gewohnheiten in 
seiner Gesamtheit sowohl in physisch-
psychischer Gewalt als auch in Form von 
einer Hypermaskulinität „im Schatten 
der Gesellschaft“ darstellen kann.1

Hegemoniale Männerkulturen 
und doing masculinity
Moderne Gesellschaften schreiben 
(hegemonialen) Männerkulturen die 
Merkmale zu: weiß, gebildet, mittel-
ständisch, heterosexuell. Sie zeichnen 
sich aus durch Dominanz, Unterord-
nung, Komplizenschaft, Marginalisie-
rung und Ermächtigung.2 In hegemo-
nialen Männerkulturen wird Kohärenz 
entsprechend der jeweiligen hierar-
chischen Stellung und aufgrund der 
patriarchalen Dividende erzielt3, also 
dem Profit, den Männer in einem pat-
riarchalstrukturierten Umfeld erhalten: 
Gefühle, Emotionen, Mitgefühl werden 
traditionell dem weiblichen Geschlecht 
zugeschrieben, Macht, Dominanz, Ak-
tivität dem männlichen Geschlecht. Da 
hegemoniale Männerkulturen auf Hie-
rarchie und Abschottung nach außen 
bauen, büßen sie Vielfalt ein. 

Das Streben nach hegemonialer Männ-
lichkeit sichert die Vorherrschaft eines 
dominierenden Geschlechts in einer 
Kultur, nämlich des traditionell-konven-
tionellen Männlichkeitsentwurfs. Reine 
Männerkulturen wie sie in modernen 
Gesellschaften in Strafvollzugsanstal-
ten, beim Militär, in Sportvereinen, 

peergroups und in Männerbündnis-
sen vorherrschen, verhindern durch 
interne, rigide Rangordnungen gegen 
das Fremde erfolgreich Vielfalt, dem-
zufolge auch eine Vielfalt von Männ-
lichkeitsentwürfen und Geschlechts-
orientierungen: Alles, was sich nicht 
dem Code von Dominanz und Macht 
unterordnet, wird erniedrigt und ge-
demütigt. Das, was nach außen zuwei-
len elitär und fortschrittlich erscheint, 
ist nach innen häufig durchdringt von 
Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, 
Gewalt gegen Frauen sowie gegen mar-
ginalisierte Männer (bspw. homo- und 
transsexuelle Männer). Wenn sich einer 
oder eine nicht unterordnet, sich wehrt, 
nicht anpasst, drohen Ausschluss, Dis-
kriminierung, Ignorierung und Gewalt 
in allen Schattierungen bis hin zu Sui-
zidhandlungen. 

Doing masculintiy bzw. die Bewerk-
stelligung von Männlichkeit setzt das 
Konstrukt hegemonialer Männlichkeit 
als ein effektives, symbolisches Mittel 
ein, um Geschlechtsdifferenzen und 
-rollen sowie Macht- und Dominanz-
verhältnisse in einer (Männer-)Kultur 
aufrechtzuerhalten. 

Hegemoniale Männlichkeit
Heutzutage ist es in modernen Gesell-
schaften, in denen eine Vielfalt von 
Geschlechterrollen eingenommen 
werden kann, immer schwieriger, das 
traditionell-hegemoniale Männlich-
keitsideal zu entwickeln bzw. zu leben. 
Dennoch nehmen sowohl in etablierten 
und öffentlich anerkannten Kulturen im 
Streben nach dem Männlichkeitsideal 
sichtbare Auseinandersetzungen mit 
zum Teil deviantem und delinquentem 
Charakter durch die Aufrechterhaltung 
des Status der Ungleichheit von Män-
nern untereinander zu.4 Obendrein fin-
den genau diese Männer nicht selten 



338 • FS 5/2014

Zuspruch und Unterstützung durch 
zahlreiche Komplizen und Komplizin-
nen in allen betroffenen Institutionen. 
Daraus resultierende männliche Ver-
haltensweisen werden als Teilhabe an 
hegemonialer Männlichkeit aufgefasst, 
wodurch die Sicherung typischer männ-
licher Domänen gewährleistet ist wie 
die Nachwuchssicherung, die Kontrol-
le des sozialen Nahraums und dessen 
Schutz gegen Feinde sowie die Sicher-
stellung der Versorgung. Aufgrund 
von diesen Domänen werden kultu-
relle Leitbilder geformt, die alters- und 
schichtspezifische Erwartungen an die 
betroffenen Männer beinhalten. Beson-
ders statusniedrige, ungebundene und 
junge Männer aus prekären Verhältnis-
sen mit Sozialisationsdefiziten befin-
den sich dadurch in einem virulenten 
Kreislauf: Die heterosexuelle Potenz ist 
für die Nachwuchssicherung genauso 
unter Beweis zu stellen wie die Fähigkeit 
zum Kämpfen und Beschützen. Die Be-
schaffung von statushohen Gütern und 
deren öffentliches Zur-Schau-Stellen als 
Beweis der Versorgerqualitäten initiiert 
darüber hinaus riskante Lebensweisen, 
deviante Gruppenaktivitäten und bein-
haltet Kriminalisierungsrisiken.5

Folgen für den Männerstraf-
vollzug
Im Männerstrafvollzug, mit dem bestim-
menden hegemonialen Merkmal der 
Heterosexualiät, geht es um derartige 
Macht- und Imageinteressen, aus denen 
starre Ranghierarchien entstehen. Da-
bei geraten besonders schwache, jun-
ge, unerfahrene Häftlinge aus prekären 
Verhältnissen in Außenseiterpositionen 
und werden durch ältere, statushöhere 
Gefangene sozialisiert bzw. kriminali-
siert: In Folge üben sie Gewalt aus und 
erleiden diese, vorzugsweise in sozialen 
und individuellen Drucksituationen wie 
sie im Strafvollzug vorherrschen sowie 
aufgrund von fehlenden materiellen 
Ressourcen und mangelnden adäqua-
ten Coping- und Anpassungsstrategien. 
Jugendliche und junge Gefangene sind 
in diesem Prozess darüber hinaus auf-
grund ihrer grundsätzlichen Devianz 
gegenüber den sozial Etablierten (Be-

amte, Sozialarbeiter, Psychologen) und 
aufgrund von komplexen Abwehrreak-
tionen gegenüber mangelnden Erfolgs-
chancen in Bezug auf die Erreichung 
kultureller Ziele wie Geld, Ansehen und 
Bildung besonders gefährdet. So kön-
nen sie in anomische Zustände geraten, 
in denen zuweilen der Gegenentwurf 
zum männlichen Leitbild entsteht, näm-
lich dem einer abweichenden, gefähr-
lichen und scheinbar hegemonialen 
Männlichkeit. 

Diese Folgen bestätigen zahlreiche Stu-
dien6: Mit der Zahl der delinquenten 
Freunde und „Erzieher“ im Strafvollzug, 
nimmt das Risiko delinquenter Verhal-
tensweisen zu. Gewalt als Bewältigungs-
art zahlreicher ungelöster Beziehungs-
dynamiken wie sie sich im Vergleich zu 
den gesellschaftlich-akzeptierten tradi-
tionell-konventionellen Männlichkeiten 
abspielt, bekommt im Strafvollzug eine 
besondere Bewertung, wodurch der 
Hegemonieanspruch legitim erschei-
nen sowie deviantes und deliquentes 
Verhalten durch die Anwendung von 
Abwehrreaktionen und Neutralisations-
techniken gerechtfertigt werden kann.7

Resümee/Chancen
Unterordnung, Konformitätsdruck, 
das Ausüben und Erleiden von Gewalt 
sind Folgen des doing masculinity im 
männlichen Binnenverhältnis im Män-
nerstrafvollzug, was in der Außenwelt, 
bei der Bevölkerung, den Medien und 
in der Kriminalpolitik kaum wahrge-
nommen wird. Durch doing masculinity 
gehen vor allen Dingen Jugendliche 
und junge Gefangene aufgrund von 
fehlenden Ressourcen und mangeln-
den adäquaten Copying- und Anpas-
sungsstrategien Kriminalisierungs- und 
Viktimisierungsrisiken ein. Die binnen-
geschlechtliche Gewalt – eine Gewalt, 
die von Männern auf Männer gerichtet 
ist – leistet darüber hinaus einen we-
sentlichen Beitrag zur Reproduktion 
hegemonialer Männlichkeit: einem 
Männlichkeitsideal, das jahrhunderte-
lang durch kulturelle Prozesse geprägt 
wurde und in modernen, multi-kultu-
rellen und dynamischen Gesellschaften 

immer weniger Unterstützung findet, 
weil sich Menschen zunehmend an fle-
xiblen und offenen Lebensentwürfen 
orientieren. 

Ein institutionell-konsequentes Gen-
der- und Diversity Management, das 
den Wandel der Geschlechterverhält-
nisse berücksichtigt sowie für gesell-
schaftliche Vielfalt und Chancengleich-
heit eintritt, kann die negativen Folgen 
des doing masculinity in Männerkul-
turen auffangen bzw. mildern. Dazu 
gehören u. a. gezielte Präventions- und 
Trainingsmaßnahmen, in denen emo-
tionale Kompetenzen erlernbar und 
als Handlungsressource erfahrbar ge-
macht, sprachliche Machtstrukturen 
überwunden sowie männliche Sen-
sibilität und Vulnerabilität akzeptiert 
werden. Diese helfen (jungendlichen 
und jungen) Gefangenen, aus ihrer 
Zwangsjacke des doing masculinity und 
damit verbunden dem Macher-, Macho- 
und Unterdrückerverhalten herauszu-
schlüpfen. Im Gegensatz dazu wird es 
ihnen möglich sein, ihre Emotionalität 
zu erleben und ihre Opfererlebnisse 
aufzuarbeiten, ohne dass sie ihre Unab-
hängigkeit und ihren männlichen drive 
einbüßen. Es sind Maßnahmen, die sie 
in ihrem Resozialisierungsprozess und 
auf ihrem Weg zurück in die Gesellschaft 
nachhaltig unterstützen. 

1 Meuser, M. (1998): Geschlecht und Männlichkeit, 
Soziologische Theorie und  kulturelle Deutungsmus-
ter, Opladen: Leske + Budrich. 
2 Connell, R. (1999): Der gemachte Mann. Konstruk-
tion und Krise von Männlichkeiten, Opladen: Leske + 
Budrich.
3 Janshen, D (2001): Militärische Männerkultur in 
der Spannung zum Zivilen. Zur Konstitution der 
Geschlechter-verhältnisse, in: Döge, P./Meuser, M. 
(Hg.): Männlichkeit und soziale Ordnung. Neuere Bei-
träge zur Ge-schlechterforschung, S. 73–84, Opladen: 
Leske + Budrich.
4 Kersten, J. (1997a): Risiken und Nebenwirkungen: 
Gewaltorientierungen und die Bewerkstelligung von 
„Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ bei Jugendlichen 
der underclass, in: Krasmann, S./Scheerer, S. (Hg.): Die 
Gewalt in der Kriminologie. Kriminologisches Journal, 
6. Beiheft, S. 103 ff.
5 Zitzmann, E. (2012): Opfer Mann? Männer im 
Spannungsfeld von Täter und Opfer. Wissenschaftliche 
Beiträge aus dem Tectum Verlag, Reihe Sozialwissen-
schaften, Band 55, S. 81–85.
6 Baier, D./Pfeiffer, Ch. (2007): Gewalttätigkeit bei deut-
schen und nicht deutschen Jugendlichen. Befunde 
der Schülerbefragung 2005 und Folgerungen für die 
Prävention, Hannover: KfN Niedersachsen.
7 Zitzmann, E. (2012): Opfer Mann? Männer im 
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Spannungsfeld von Täter und Opfer. Wissenschaftliche 
Beiträge aus dem Tectum Verlag. Reihe Sozialwissen-
schaften, Band 55, S. 81 ff.

Ellen M. Zitzmann, 

ist Kriminologin (M. A.) und 1. geschäfts-
führende Vorsitzende des freien Jugend-
hilfeträgers power for peace
ellen.zitzmann@powerforpeace.de

Theorie und Praxis

Termine/Veranstaltungen

Basiswissen Sucht

Veranstalter: 

Bildung und Beratung Bethel

Bielefeld,  13.11. - 14.11.2014

Anmeldung: 

Bildung und Beratung Bethel
Tel.:0521 144-5770
E-Mail:bildung-beratung@bethel.de

Sinti und Roma - gestern und 
heute - Informationen und 
Handlungskonzepte für die 
Straffälligenhilfe

Veranstalter: 

DBH Fachverband für Soziale Arbeit, 
Strafrecht und Kriminalpolitik

Bad Herrenalb, 13.-14. 11.2014

Anmeldung: 

DBH e.V. Fachverband für Soziale 
Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik
Tel: 0221 94865120
E-Mail: kontakt@dbh-online.de

Seminar für neu eingestellte 
Bewährungshelfer/innen

Veranstalter: 

DBH Fachverband für Soziale Arbeit, 
Strafrecht und Kriminalpolitik

Wiesbaden, 17.-21.11.2014

Anmeldung: 

DBH e.V. Fachverband für Soziale Ar-
beit, Strafrecht und Kriminalpolitik
Tel: 0221 94865120
E-Mail: kontakt@dbh-online.de

Belastungsgrenzen in der Sozia-
len Arbeit

Veranstalter: 

DBH Fachverband für Soziale Arbeit, 
Strafrecht und Kriminalpolitik

Bad Herrenalb, 27.-28.11.2014

Anmeldung: 

DBH e.V. Fachverband für Soziale Ar-
beit, Strafrecht und Kriminalpolitik
Tel: 0221 94865120
E-Mail: kontakt@dbh-online.de

Der kluge Umgang mit der Zeit

Veranstalter: 

DBH Fachverband für Soziale Arbeit, 
Strafrecht und Kriminalpolitik

Königswinter, 02.-03.12.2014

Anmeldung: 

DBH e.V. Fachverband für Soziale Ar-
beit, Strafrecht und Kriminalpolitik
Tel: 0221 94865120
E-Mail: kontakt@dbh-online.de

Interaktionelle Risikoprognostik

Veranstalter: 

DBH Fachverband für Soziale Arbeit, 
Strafrecht und Kriminalpolitik

Münster, 02.-05.12.2014

Anmeldung: 

DBH e.V. Fachverband für Soziale Ar-
beit, Strafrecht und Kriminalpolitik
Tel: 0221 94865120
E-Mail: kontakt@dbh-online.de

Straffälligenhilfe und Migration
Entwicklungen - Chancen - Her-
ausforderungen

Veranstalter: 

Katholische Bundes-Arbeitsgemein-
schaft Straffälligenhilfe im Deut-
schen Caritasverband

München, 04.12. 2014

Anmeldung: 

Katholische Bundes-Arbeitsgemein-
schaft Straffälligenhilfe im Deut-
schen Caritasverband
Tel: 0761 200305 
E-Mail: info@kags.de

Training Soziale Kompetenzen – 
Basisseminar

Veranstalter: 

DBH Fachverband für Soziale Arbeit, 
Strafrecht und Kriminalpolitik

Wiesbaden, 10.-12.12. 2014

Anmeldung: 

DBH e.V. Fachverband für Soziale Ar-
beit, Strafrecht und Kriminalpolitik
Tel: 0221 94865120
E-Mail: kontakt@dbh-online.de
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Rezension

Rechtspsychologie, Kriminologie und Praxis: Festschrift für Rudolf 

Egg zum 65. Geburtstag. 

Herausgegeben von Axel Dessecker & Werner Sohn. Wiesbaden: Kriminologische Zentralstelle (Schriftenreihe 

Kriminologie und Praxis, Band 65). 41,- €

Johann Endres

Rudolf Egg, seit 1997 Leiter der Krimi-
nologischen Zentralstelle in Wiesba-
den, einer Bund-Länder-Einrichtung, 
ist letztes Jahr 65 Jahre alt geworden. 
Zu diesem Anlass haben seine Mitar-
beiter Axel Dessecker und Werner Sohn 
eine nicht nur dem Umfang nach (606 
Seiten!) gewichtige Festschrift heraus-
gegeben, die aktuelle Beiträge vieler 
seiner Weggefährten aus Wissenschaft 
und Strafrechts-, Polizei- und Vollzugs-
praxis enthält. 

Rudolf Egg hat sich seit seinem Stu-
dium in Erlangen und seiner Diplomar-
beit über die damalige „Sozialtherapeu-
tische Versuchs- und Erprobungsanstalt 
Erlangen“ Mitte der 70er Jahre mit dem 
Thema der sozialtherapeutischen Be-
handlung von Straftätern befasst und 
gilt zu Recht als der maßgebliche Ex-
perte für diese Behandlungsform. Ent-
sprechend behandeln auch viele der 
25 Beiträge in dieser Festschrift unter-
schiedliche Aspekte der Straftäterbe-
handlung. 

Aus Sicht des Justizvollzugs erschei-
nen folgende Beiträge besonders be-
deutsam:
 - Der ehemalige Bundesrichter Axel 

Boetticher setzt sich anhand von 
zwei einschlägigen Fällen mit der 
Problematik der nachträglichen Si-
cherungsverwahrung für nach Ju-
gendstrafrecht Verurteilte auseinan-
der, arbeitet die Probleme heraus, 
die sich nach seiner Einschätzung 
aus strukturellen Unzulänglichkei-
ten des Ermittlungs-, Straf- und Voll-
streckungsverfahrens ergeben, und 

plädiert auf dieser Basis für eine Wie-
derbelebung der „Maßregel-Lösung“ 
für die Sozialtherapie auf der Basis 
des ehemaligen § 65 StGB. 

 - Rainer Metz analysiert ausführlich 
die methodischen Probleme bei der 
Prognose der Entwicklung der Ge-
fangenenzahlen und kommt anhand 
der Entwicklung in Hessen zu dem 
Schluss, dass sich diese durch statisti-
sche Zeitreihenanalysen weitgehend 
in Abhängigkeit von demografischen 
Faktoren modellieren lässt; insbe-
sondere hänge die Zahl der Straf-
gefangenen mit einer Verzögerung 
von 5 Jahren von der Entwicklung 
der ausländischen Bevölkerung ab. 
Auf dieser Basis sieht er begründete 
„Zweifel an der überragenden Be-
deutung der Kriminalpolitik für die 
Gefangenenentwicklung“ (S. 431). 
Leider wird nicht darauf eingegan-
gen, ob dieselben Faktoren auch die 
divergierende Entwicklung der Ge-
fangenenzahlen in unterschiedlichen 
europäischen Ländern (Deutschland 
stellt mit seinem Rückgang der Ge-
fangenenzahlen in den letzten Jahren 
bekanntlich eine große Ausnahme 
dar) erklären können.

 - Frieder Dünkel beschreibt den Aus-
baustand der Sozialtherapie für junge 
Gefangene, vergleicht die gesetzli-
chen Regelungen der deutschen 
Bundesländer und präsentiert in-
struktives Zahlenmaterial aus seiner 
eigenen Erhebung (Stand März 2010) 
über die vielfältigen Behandlungsan-
gebote in den Jugend-Sothas.

 - Götz Eisenberg berichtet von Diskus-
sionen mit Fachdiensten und jugend-

lichen Inhaftierten über den Film „Pic-
co“, der auf dem „Foltermord“ in der 
JVA Siegburg basiert und kontrastiert 
das vielfach im Jugendstrafvollzug 
herrschende subkulturelle „Recht des 
Stärkeren“ mit der „Ahnungslosigkeit 
des Personals“.

 - Norbert Nedopil gibt einen knap-
pen Abriss der Geschichte der krimi-
nalprognostischen Beurteilung von 
Straftätern in den letzten Jahrzehn-
ten, „von der intuitiven Prognose zum 
evidenzbasierten Risikomanage-
ment“. Die Frage sollte entsprechend 
nicht nur lauten, wer rückfällig wird, 
sondern differenzierter: „Wer wird, 
wann, unter welchen Umständen, 
mit welchem Risikoverhalten auffällig 
und wie können wir es verhindern?“

 - Axel Dessecker betrachtet die Ent-
wicklung des Behandlungsgedan-
kens im Vollzugsrecht, hin zu zu-
nehmend verdichteten Regelungen 
von Behandlungsansprüchen und 
-verpflichtungen. Dabei geht er auch 
auf die neuen Regelungen zur Siche-
rungsverwahrung ein und auf die ak-
tuelle Rechtssprechung zur Zwangs-
behandlung mit Psychopharmaka.

 - Bernd Wischka, Leiter der Sozialthera-
peutischen Abteilung der JVA Lingen, 
gibt einen gut strukturierten und sehr 
hilfreichen Abriss der Entwicklung 
der integrativen Sozialtherapie als 
besonderer Behandlungsform im 
deutschen Strafvollzug, fasst knapp 
(und etwas optimistisch) die interna-
tionale Forschung über Rückfälligkeit 
und Behandlungseffekte zusammen 
und beschreibt das von ihm mit ent-
wickelte Behandlungsprogramm für 

Medien
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Sexualstraftäter (BPS-R), das mittler-
weile große Verbreitung im Straf- und 
Maßregelvollzug gefunden hat.

Wünschen können hätte man sich 
in diesen Beiträgen eine Reflexion der 
Grenzen der Behandlung: Das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts zur Si-
cherungsverwahrung und die daraus 
resultierenden gesetzlichen Normie-
rungen scheinen ja davon auszugehen, 
dass Straftäterbehandlung von erprob-
ter Wirksamkeit ist und dass es für alle 
Zielgruppen geeignete Behandlungs-
verfahren gibt. Dem steht allerdings 
entgegen, dass die Meta-Analysen bei-
spielsweise zur Sexualtäterbehandlung 
(z.B. von Lösel & Schmucker) bisher vor 
allem die Wirksamkeit im ambulanten 
Setting belegt haben, während sie für 
das stationäre Setting und insbesonde-
re den Strafvollzug in der Zusammen-
schau der Studien noch unklar bleibt 
(vgl. auch Wößner, 2014, zur weiterhin 
defizitären Forschungslage hinsichtlich 
der Wirksamkeit der Sozialtherapie).

Auch viele der Beiträge, die sich 
nicht direkt mit Aspekten des Strafvoll-
zugs befassen, können auch Praktikern 
zur Lektüre empfohlen werden. Dies 
betrifft nach subjektiver Ansicht des 
Rezensenten (dabei sind wirklich auch 
alle anderen Beiträge mit Gewinn zu 
lesen!) insbesondere die Aufsätze von 
Arthur Kreuzer über seine persönlichen 
Begegnungen mit Hochstaplern und 
anderen Betrügern (auch einige Perso-
nen, die sich im Umfeld des Straf- oder 
Maßregelvollzugs hervorgetan haben), 
von Franz Streng über seine sich über 
mehr als zwei Jahrzehnte erstrecken-
den empirischen Datenerhebungen 
zur zunehmenden Punitivität von Ju-
ra-Studenten (wobei es im Zeitverlauf 
einen Zusammenhang zwischen zuneh-
mender Opferorientierung, verstärkter 
Betonung des Sicherungszwecks der 
Strafe, zurückgehender Zustimmung 
zur Resozialisierung und der Befürwor-
tung stärkerer Strafen gibt) und von 
Werner Sohn über die insbesondere 
sprachlichen (und manchmal vergnügli-
chen) Auswirkungen des Gender Main-

streaming auch in der kriminologischen 
Forschung (er weist u.a. darauf hin, dass 
die Bemühungen, Frauen verstärkt in 
der Sprache sichtbar zu machen, und 
die Bestrebungen nach Überwindung 
der Geschlechterdichotomie gerade im 
Strafvollzug an Grenzen stoßen).

Die weiteren Themen dieses Buches 
betreffen die richterliche Beweiswürdi-
gung von Sachverständigengutachten 
(Balzer), die wechselnde Unterstützung 
von Kriminologie und Kriminalpolitik 
(Blath), das Verhältnis zwischen Krimi-
nologie und der Opferschutzorganisa-
tion Weißer Ring (Böttcher), das baden-
württembergische Nachsorgeprojekt 
„Chance“ (Dölling & Kerner), den Kup-
peleiparagrafen (§ 180 StGB) und die 
damit verbundenen Unsicherheiten in 
der Jugendarbeit (Feuerhelm), Erfah-
rungen aus dem hessischen Landesprä-
ventionsrat (Fünfsinn), die Bedeutung 
des subjektiven Sicherheitsempfindens 
der Bevölkerung als polizeiliche Hand-
lungsmaxime (Görgen & Kraus), das 
Mentoring als Methode in der rechts-
psychologischen Ausbildung (Haber-
mann), die absehbaren Auswirkungen 
des demografischen Wandels auf die 
Kriminalitätsentwicklung (Heinz), die 
kriminologische Literaturdokumentati-
on speziell in der KrimZ (Herrmann), die 
Bedeutung von kriminologischer For-
schung und insbesondere von Rückfall-
untersuchungen für eine evidenzbasier-
te Kriminalpolitik (Jehle), den Status des 
Behandlungsgedankens im Strafvollzug 
Japans (Katoh), das Spannungsfeld von 
Kriminologie und polizeilicher Praxis 
(Kurze), Geschlechterunterschiede bei 
Schulleistungen, elterlichem Erzie-
hungsverhalten und selbstberichteten 
kriminellen Auffälligkeiten (Pfeiffer & 
Baier) sowie die Bedeutung von Empa-
thie in Verhandlungen mit Geiselneh-
mern (Weßel-Therhorn & Bilsky).

Mit seiner thematischen Breite bei 
gleichzeitiger Fokussierung auf die Be-
handlung im Strafvollzug stellt dieses 
Buch ein wichtiges Kompendium dar, 
das für alle an diesem Thema Interes-
sierten vielfältige Anregungen bietet.

Dr. Johann Endres 

Diplom-Psychologe Leiter des 
Kriminologischen Dienstes des 
bayerischen Justizvollzugs

Medien

Termine/Veranstaltungen

„Für was bin ich eingentlich 
verantwortlich?“ Arbeiten mit 
chronisch Suchtkranken im 
ambulanten Setting

Bielefeld, 11.12.2014

Anmeldung: 

Bildung und Beratung Bethel
Tel.:0521 144-5770
E-Mail:bildung-beratung@bethel.de

Electronic Monitoring 
Conference

Veranstalter: 

DBH Fachverband für Soziale Arbeit, 
Strafrecht und Kriminalpolitik

Frankfurt, 11.-13.12.2014 

Anmeldung: 

DBH e.V. Fachverband für Soziale 
Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik
Tel: 0221 94865120
E-Mail: kontakt(at)dbh-online.de
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Justizvollzugsanstalt Bützow

Die JVA Bützow ist die älteste und größ-
te Vollzugsanstalt im Bundesland Meck-
lenburg-Vorpommern. Die gerichtliche 
Freiheitsentziehung begann in Bützow 
bereits mit der Errichtung des Krimi-
nalkollegiums im Oktober 1812. Die 
Strafanstalt wurde am 25. April 1839 
als Zuchthaus Dreibergen eröffnet. Im 
Verlauf der Jahre wurde die Anstalt 
häufig umgebaut und erweitert. Auch 
aktuell finden umfangreiche Umbau- 
und Sanierungsmaßnahmen statt. Die 
Vollzugsanstalt verfügt aktuell über 530 
Haftplätze im geschlossenen Vollzug 
und 20 Plätze in der Sicherungsverwah-
rung. Die Haftkrankenabteilung der JVA 
verfügt über 36 Plätze. Bei Notwendig-
keit können Gefangene außerdem in ei-
nem besonderen Bereich der Warnow-
Klinik-Bützow stationär medizinisch 
versorgt werden.

In enger Zusammenarbeit mit dem 
Verein „Freundeskreis der JVA Bützow 
e.V.“ führt die JVA regelmäßig Projekte 
durch. Beispiele sind der Film „Under-
dogs“, das Graffitiprojekt „respekt“ oder 
„Papa ist auf Montage“ zur Verbesse-
rung des Kontakts zwischen Gefange-
nen und deren Kindern.

Zuständigkeit:
In der JVA Bützow werden Haftstrafen 
an weiblichen und männlichen Erwach-
senen und die Sicherungsverwahrung 
vollstreckt.

Geschlossener Vollzug:
 - Sicherungsverwahrung
 - Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren
 - Untersuchungshaft
 - Ersatzfreiheitsstrafen

 - Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- 
und Erzwingungshaft

Behandlungsmaßnahmen:
 - Anti-Gewalt-Training
 - Psychologische Behandlung und Psy-

chotherapie
 - Schuldnerberatung und Suchtbera-

tung
 - Soziales Kompetenztraining und So-

ziales Training
 - Straftatbearbeitung
 - Reasoning & Rehabilitation (R&R)
 - Medizinische Behandlung (Haftkran-

kenabteilung)

Arbeits-, Bildungs- und Aus-
bildungsmöglichkeiten:
 - Haupt- und Realschulabschluss
 - Arbeitstherapeutische Maßnahmen 

und Arbeitstraining
 - Berufsausbildung (z. B. Bäcker)
 - Grundbildung Metall und Holz

Für die erfolgreiche Teilnahme erhal-
ten die Gefangenen Zeugnisse bzw. 
Zertifikate, die keinen Hinweis auf die 
Justizvollzugsanstalt enthalten.

Die Gefangenen werden in unterschied-
lichen Arbeitsbereichen eingesetzt:
 - Schlosserei
 - Tischlerei
 - Bäckerei
 - Küche
 - Kammer
 - Wäscherei
 - Bibliothek
 - Hauswerkstatt
 - Hof- und Gebäudereinigung
 - Redaktion der Anstaltszeitung 

 Fidelio“

Sport- und Freizeitmöglich-
keiten:
Den Gefangenen werden verschiede-
ne Sport- und Freizeitmöglichkeiten 
angeboten.
 - Fußball
 - Tischtennis
 - Volleyball
 - Fitnesstraining
 - Buchlesungen / Konzerte usw.

Personal:
In der JVA Bützow sind insgesamt 280 
Mitarbeiter beschäftigt. Den wesentli-
chen Anteil stellen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des allgemeinen Voll-
zugsdienstes und des Werkdienstes. Da-
neben sind Juristen, Psychologen, Ärzte, 
Vollzugs- und Verwaltungsdienst sowie 
Sozialpädagogen in der JVA Bützow 
tätig.

Anschrift:
Justizvollzugsanstalt Bützow
Kühlungsborner Straße 29a
18246 Bützow

Dr. Jörg-Uwe Schäfer

Leitender Regierungsdirektor
joerg.schaefer@jva-buetzow.mv-justiz.de

Steckbriefe
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§ 115 StVollzG 

(Feststellungsinteresse 
und Erledigung) 

1. Im Hinblick auf die verfassungsrechtli-
chen Grundlagen des Resozialisierungs-
interesses in Art. 2 Abs. 1 in Verbindung 
mit Art. 1 Abs. 1 GG ist dem Sicherungs-
verwahrten bei Geltendmachung vor-
enthaltener Vollzugslockerungen im 
Rahmen von Art. 208 BayStVollzG in 
Verbindung mit § 115 Abs. 3 StVollzG 
das erforderliche Feststellungsinteresse 
in Form des Rehabilitierungsinteresses 
zuzubilligen.

2. Das Rechtsbeschwerdegericht ent-
scheidet an Stelle der Strafvollstre-
ckungskammer über eine Fortsetzungs-
feststellungsklage, wenn bereits die 
Strafvollstreckungskammer mit dieser 
befasst war und eine vollständige Tat-
sachengrundlage geschaffen hat.

3. Die Erledigung eines gerichtlichen 
Verfahrens nach §§ 109 ff. StVollzG kann 
aus Gesichtspunkten des Amtsermitt-
lungsverfahrens auch unabhängig vom 
Vorliegen einer förmlichen Erledigter-
klärung seitens des Antragstellers aus-
zusprechen sein. 

Oberlandesgericht Nürnberg, Beschluss 
vom 19. August 2014 - 1 Ws 213/14

Gründe:

I.

Gegen den Antragsteller wurde 
mit Urteil des Landgerichts Coburg 
vom 18.10.2008, rechtskräftig seit 
18.03.2009, die Unterbringung in der 
Sicherungsverwahrung angeordnet, 
welche seitdem in der Justizvollzugs-
anstalt Straubing vollzogen wird.

Mit seinem Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung vom 28.10.2013 wandte sich 
der Antragsteller gegen die Fortschrei-
bung des Vollzugsplans für die Siche-
rungsverwahrung vom 13.10.2013. Er 

beantragte die Aufhebung von dort 
festgeschriebenen Einschränkungen 
bezüglich vollzugsöffnender Maß-
nahmen. Auch stellte er den Antrag, 
die Justizvollzugsanstalt Straubing zu 
verpflichten, ihm begleitete Ausgänge 
zu gewähren. Ferner beantragte er die 
Aufhebung der Regelung, nach welcher 
er eine Arbeitsstelle bei der Firma M aus 
sicherheitsrelevanten Gründen nicht 
aufnehmen könne.

Im Vollzugsplan vom 13.10.2013 ist un-
ter der Ziffer 6. hierzu festgehalten, der 
Sicherungsverwahrte habe in einem 
Gespräch angegeben, dass er derzeit 
(Stand 05.09.2013) nur bei der Firma 
M beschäftigt werden wolle. Aus si-
cherheitsrelevanten Gründen sei eine 
Beschäftigung bei der Firma M jedoch 
zur Zeit nicht möglich. Einen anderen 
Arbeitsplatz wolle der Verwahrte nicht 
annehmen.

Im fortgeschriebenen Vollzugsplan vom 
06.12.2013 sowie in der Fortschreibung 
vom 21.03.2014 wird zu Beschäfti-
gungsmöglichkeiten ausgeführt, der 
Untergebrachte wolle nur bei der Firma 
M beschäftigt werden. Der Verwahrte 
sei 2009 aufgrund seines Verhaltens 
gegenüber Mitarbeitern aus diesem 
Betrieb abgelöst worden. Es sei derzeit 
noch nicht abschließend geklärt, ob 
ein erneuter Arbeitseinsatz in diesem 
Betrieb möglich sei. Einen anderen Ar-
beitsplatz wolle der Untergebrachte 
jedoch ausdrücklich nicht annehmen.
In Ziffer 12. der Vollzugsplanfortschrei-
bung vom 13.10.2013 ist ausgeführt, 
der Sicherungsverwahrte habe bislang 
fünf Einzelausführungen seit Dezem-
ber 2012 erhalten. Gemäß Artikel 54 
Abs. 3 BaySvVollzG würden dem Siche-
rungsverwahrten zur Erhaltung der 
Lebenstüchtigkeit, der Förderung der 
Mitwirkung an der Behandlung und 
zur Vorbereitung weiterer vollzugsöff-
nender Maßnahmen mindestens vier 
Ausführungen im Jahr gewährt. Nach 
Einschätzung des Sachverständigen Dr. 
med. N sei die Wahrscheinlichkeit, dass 
der Betroffene bei Ausführungen de-
liktisch auffällig werde, äußerst gering. 

Positive Faktoren in Bezug auf die Ge-
währung vollzugsöffnender Maßnah-
men seien die Freizeitgestaltung, die 
zunehmende Absprachefähigkeit des 
Verwahrten und die bisherigen bean-
standungsfreien Ausführungen. Gegen 
weitergehende vollzugsöffnende Maß-
nahmen nach § 54 Abs. 1 BaySvVollzG 
spreche neben der fortbestehenden Ge-
fährlichkeit des Sicherungsverwahrten 
dessen kriminelle Vorgeschichte. Eine 
Tat sei begangen worden, als er noch 
unter Führungsaufsicht gestanden sei. 
Auch zeige der Abbruch einer Sexual-
straftätertherapie nach acht Monaten 
nach Einschätzung des Sachverstän-
digen Dr. med. N, dass der Betroffene 
nicht mit der Konfrontation mit seinen 
eigenen Taten umgehen könne. Hinzu 
kämen mangelnde Impulskontrolle, 
deutliche Bagatellisierungs- und Ex-
ternalisierungstendenzen, ein Mangel 
an Empathie, Verantwortungslosigkeit, 
Missachtung sozialer Regeln und Nor-
men, fehlendes Schuldbewusstsein, 
die Unfähigkeit aus Negativerfahrung 
zu lernen, gewaltbegünstigende und 
frauenfeindliche Einstellungen, sexuelle 
Übergriffe begünstigende Einstellun-
gen, seine Alkoholproblematik und die 
Kriminalität als Ausdruck psychosozialer 
Defizite. Insgesamt sprächen die disso-
ziale Persönlichkeitsstörung mit einer 
Neigung zur unmittelbaren Bedürfnis-
befriedigung und der Empathiemangel 
sowie eingeschliffene Denk- und Verhal-
tensmuster in Bezug auf den Umgang 
mit Frauen mit kognitiven Verzerrungen 
(vgl. Gutachten von Dr. med. N vom 
05.07.2013) derzeit gegen weiterge-
hende vollzugsöffnende Maßnahmen 
nach Artikel 54 Abs. 1 BaySvVollzG. Vor 
einer weiteren Aufarbeitung der ge-
nannten negativen Faktoren bestehe 
aufgrund dieser die konkrete Gefahr, 
dass sich der Verwahrte dem Vollzug 
der Sicherungsverwahrung entziehe 
oder die weitergehenden vollzugsöff-
nenden Maßnahmen zur Begehung von 
Straftaten missbrauche.

Die Fortschreibung des Vollzugsplans 
vom 06.12.2013 enthält in dessen Ziffer 
12. den neuen Passus, die Explorati-
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on für eine Lockerungsbegutachtung 
durch den Sachverständigen Dr. med. 
Sch solle am 10.12.2013 und 18.12.2013 
stattfinden.

Unter dem 21.03.2014 wurde der Voll-
zugsplan dahingehend fortgeschrieben, 
dass in der Konferenz vom 04.02.2014 
vorgeschlagen worden sei, dem Ver-
wahrten Begleitausgänge zu gewähren. 
Ursächlich hierfür sei das als positiv zu 
würdigende Lockerungsgutachten des 
Dr. med. Sch vom 14.01.2014. Vollzugs-
öffnenden Maßnahmen, welche auch 
nach Ansicht des Sachverständigen Sch 
kleinschrittig erfolgen sollten, stünden 
keine zwingenden Gründe im Sinne 
des Art. 57 Abs. 2 BaySvVollzG entge-
hen. Insbesondere werde derzeit keine 
Gefahr durch konkrete Anhaltspunkte 
begründet, der Verwahrte werde sich 
dem Vollzug der Sicherungsverwah-
rung entziehen oder die stufenweise 
geplanten vollzugsöffnenden Maß-
nahmen zur Begehung von Straftaten 
missbrauchen.

Im forensisch-psychiatrischen Gutach-
ten des Sachverständigen Dr. med. N 
vom 05.07.2013 ist festgehalten:

 „ (...) Der Proband sei bis zum 28.10.2009 
im Betrieb M der hiesigen JVA zur Arbeit 
eingesetzt gewesen. In Folge eines Dis-
ziplinarverfahrens sei er von der Arbeit 
abgelöst und habe den Status „ohne 
Arbeit durch eigenes Verschulden“ er-
halten. Dem Verfahren habe zu Grunde 
gelegen, dass er über eine weibliche 
Bedienstete der Firma M geäußert hätte: 
„Der Alten gehört auch mal eine rein-
gehauen.“
(...)
Seitens des Unterzeichners besteht 
vollends Übereinstimmung mit dem 
Vorgutachten von Dr. E, dass der Pro-
band unbedingt Lockerungen erhalten 
sollte, bei denen auch soziale Situatio-
nen wie Gastwirtschaftsbesuche und 
Kontakte zu Frauen nicht gemieden 
werden sollten. Bei begleiteten Ausgän-
gen (auch ohne Fesselung), zunächst in 
Begleitung von Justizvollzugsbeamten, 
später in Begleitung von Therapeuten 

und abhängig von den therapeutischen 
Fortschritten in Begleitung von ehren-
amtlichen Betreuern und schließlich 
alleinigen Ausgängen und Beurlau-
bungen, könnte der Proband auf eine 
Entlassung auf den Maßregelvollzug 
vorbereitet werden. Die Wahrschein-
lichkeit, dass der Proband bei beglei-
teten Ausgängen deliktisch auffällig 
oder diese Lockerungen anderweitig 
missbrauchen würde, ist als äußerst 
gering anzusehen (...)“.

Am 31.01.2014 beantragte der Rechts-
beschwerdeführer festzustellen, dass 
die Regelungen aus dem Vollzugsplan 
hinsichtlich der Regelungen zu Locke-
rungen (Art. 9 Abs. 1 Nr. 12 BaySvVollzG) 
rechtswidrig waren und den Antragstel-
ler in seinen Rechten verletzt haben, da 
sich der Antrag Ziffer 1. vom 28.10.2013 
erledigt habe. Am 13.03.2014 erklärte 
der Antragsteller seinen Antrag Ziffer 
2. vom 28.10.2013 für erledigt, da er 
am Vortag seinen ersten begleiteten 
Ausgang gehabt habe.

Am 08.04.2014 erließ die auswärtige 
Strafvollstreckungskammer des Land-
gerichts Regensburg mit dem Sitz in 
Straubing einen Beschluss, in welchem 
der Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung vom 28.10.2013, soweit er nicht 
für erledigt erklärt wurde, zurückge-
wiesen wurde. Ferner wurde der An-
trag auf gerichtliche Entscheidung vom 
31.01.2014 (Antrag auf Feststellung der 
Rechtswidrigkeit) zurückgewiesen. 

Gegen diesen, seinem Verfahrensbe-
vollmächtigten am 10.04.2014 zuge-
stellten Beschluss hat der Antragsteller 
mit Anwaltsschreiben vom 08.05.2014, 
eingegangen bei Gericht am selben 
Tage, Rechtsbeschwerde eingelegt. Er 
trägt vor, die Rechtsbeschwerde sei zur 
Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung und zur Fortbildung des 
Rechts zulässig. Sie sei auch begründet, 
da die Strafvollstreckungskammer zu 
Unrecht kein Feststellungsinteresse ge-
sehen habe. Hinsichtlich des Antrages 
Ziffer 3. vom 28.10.2013 hätte die Straf-
vollstreckungskammer bei Feststellung 

einer Erledigung über die Kosten des 
Verfahrens ohne das Erfordernis eines 
ausdrücklichen Erledigungsantrages 
entscheiden müssen. Nicht angegriffen 
mit der Rechtsbeschwerde wurde die 
Ablehnung des Verpflichtungsantrages 
Ziffer 2. vom 28.10.2013 durch die Straf-
vollstreckungskammer. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des 
Verfahrensganges wird auf die Ausfüh-
rungen in Ziffer I. in den Gründen des 
Beschlusses der auswärtigen Strafvoll-
streckungskammer des Landgerichts 
Regensburg mit dem Sitz in Straubing 
vom 08.04.2014 Bezug genommen. Be-
zug genommen wird weiterhin auf die 
Ausführungen des Verfahrensbevoll-
mächtigen im Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung, in der Rechtsbeschwerde 
und den weiteren Schriftsätzen sowie 
auf die Darlegungen der Strafvollstre-
ckungskammer in Ziffer II. des ange-
fochtenen Beschlusses. Ebenso wird 
Bezug genommen auf den Inhalt der 
Stellungnahmen der Einrichtung für 
Sicherungsverwahrung der Justizvoll-
zugsanstalt Straubing. 

Die Generalstaatsanwaltschaft Nürn-
berg hält das Rechtsmittel für un-
zulässig. Es sei nicht geboten, die 
Nachprüfung der Entscheidung der 
Strafvollstreckungskammer zur Fort-
bildung des Rechts oder zur Sicherung 
einer einheitlichen Rechtsprechung zu 
ermöglichen. Auch lasse die angefoch-
tene Entscheidung keinen Rechtsfehler 
erkennen. 

II.

1. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig. 
Sie wurde gemäß Art. 208 BayStVoll-
zG in Verbindung mit § 118 StVollzG 
form- und fristgerecht eingelegt. Auch 
sind die besonderen Zulässigkeitsvor-
aussetzungen des Art. 208 BayStVollzG 
in Verbindung mit § 116 StVollzG gege-
ben, da die Nachprüfung der angefoch-
tenen Entscheidung zur Fortbildung 
des Rechts geboten ist. Zur Fortbildung 
des Rechts ist eine Rechtsbeschwerde 
dann zuzulassen, wenn der Einzelfall 
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Veranlassung gibt, Leitsätze für die Aus-
legung für Gesetzesbestimmungen des 
materiellen Rechts oder des Verfahrens-
rechts aufzustellen oder Gesetzeslü-
cken rechtsschöpferisch auszufüllen, 
wobei nicht die gerechte Entscheidung 
des Einzelfalles im Vordergrund steht, 
sondern die richtungsweisende Beur-
teilung bestimmter Rechtsfragen und 
deren höchstrichterliche Durchsetzung 
(Calliess/Müller-Dietz, Strafvollzugs-
gesetz, 11. Aufl., § 116 Rn. 2). Diese 
Voraussetzungen sind hier gegeben. 
Bei der Entscheidung über die Zubil-
ligung eines Feststellungsinteresses 
aufgrund eingetretener Erledigung 
nach vorangegangener Versagung voll-
zugsöffnender Maßnahmen, der sich 
anschließenden Frage, ob das Rechtsbe-
schwerdegericht selbst die Feststellung 
der Rechtswidrigkeit treffen darf sowie 
der weiteren Problematik, ob bei Eintritt 
der Erledigung die Strafvollstreckungs-
kammer auch ohne Erledigungsantrag 
nur noch über Kosten und Auslagen zu 
entscheiden hat, handelt es sich um drei 
Rechtsfragen, die obergerichtlich noch 
nicht geklärt sind.

2. Die Rechtsbeschwerde hat auch in 
vollem Umfang Erfolg.
Auf Antrag des Rechtsbeschwerdefüh-
rers ist durch den Senat festzustellen, 
dass der Vollzugsplan vom 13.10.2013, 
soweit dem Untergebrachten in Ziffer 
12. des Vollzugsplanes Begleitausgang 
verweigert wurde, rechtswidrig war und 
den Antragsteller in seinen Rechten 
verletzte (Art. 208 BayStVollzG in Ver-
bindung mit § 115 Abs. 3 StVollzG). 
Eine Zurückverweisung an die Strafvoll-
streckungskammer ist nicht angezeigt 
(hierzu unten a)).

Weiterhin hat die Strafvollstreckungs-
kammer den Antrag des Rechts-
beschwerdeführers zu Ziffer 6. des 
Vollzugsplanes zu Unrecht zurück ge-
wiesen. Der Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung hat sich insoweit ebenfalls 
erledigt. Nach Auffassung des Senats 
war keine förmliche Erledigungserklä-
rung des Rechtsbeschwerdeführers 
erforderlich, so dass auch ohne eine 

solche lediglich über Kosten und Aus-
lagen zu befinden ist (hierzu unten b)).

a) Hinsichtlich der Verweigerung voll-
zugsöffnender Maßnahmen im Rahmen 
der Fortschreibung des Vollzugsplans 
vom 13.10.2013 ist Erledigung einge-
treten (hierzu unten aa)). Aufgrund 
des gegebenen Feststellungsinteres-
ses (hierzu unten bb)) ist durch das 
Rechtsbeschwerdegericht (hierzu un-
ten cc)) auszusprechen, dass die be-
treffende Regelung im Vollzugsplan 
vom 13.10.2013 rechtswidrig war und 
den Rechtsbeschwerdeführer in seinen 
Rechten verletzte (hierzu unten dd)). 

aa) Hinsichtlich Ziffer 1. des Antrags 
auf gerichtliche Entscheidung vom 
28.10.2013 ist Erledigung eingetreten. 
Eine Maßnahme ist erledigt, wenn 
die sich aus ihr ergebende Beschwer 
nachträglich weggefallen ist (Calliess/
Müller-Dietz, a. a. O., § 115 Rn. 14 m. 
w. N.). Dies ist vorliegend der Fall, da 
die Fortschreibung des Vollzugsplans 
vom 21.03.2014 erstmals Begleitaus-
gänge nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 1. Alter-
native BaySvVollzG enthält, wobei im 
Zeitpunkt der Fortschreibung des Voll-
zugsplanes der erste Begleitausgang 
auch bereits stattgefunden hatte. Durch 
die Fortschreibung des Vollzugsplanes 
ist die Beschwer, welche nach den 
Vollzugsplänen vom 13.10.2013 und 
vom 06.12.2013 darin bestand, dass zu 
Gunsten des Rechtsbeschwerdeführers 
lediglich Ausführungen nach Art. 54 
Abs. 3 Satz 1 BaySvVollzG, nicht jedoch 
Begleitausgänge nach § 54 Abs. 1 Nr. 
1 1. Alternative BaySvVollzG vorgese-
hen waren, vor der Entscheidung der 
Strafvollstreckungskammer über den 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
weggefallen.

bb) Der Antragsteller hat entgegen der 
Annahme der Strafvollstreckungskam-
mer ein Interesse an der Feststellung, 
dass die beanstandeten Regelungen 
des Vollzugsplanes rechtswidrig waren 
und ihn in seinen Rechten verletzten.
Die vollzugsöffnenden Maßnahmen 
nach Art. 54 Abs. 1 BaySvVollzG wer-

den gemäß Art. 54 Abs. 2 BaySvVoll-
zG zum Erreichen der Vollzugsziele 
gewährt. Sie dienen der Vorbereitung 
des Sicherungsverwahrten auf dessen 
Entlassung. Er kann sich einerseits durch 
beanstandungsfreie Durchführung voll-
zugsöffnender Maßnahmen bewähren. 
Andererseits wird er bei Ausgängen 
auf den vorhandenen sozialen Emp-
fangsraum vorbereitet. Zu Unrecht 
unterbliebene vollzugsöffnende Maß-
nahmen wirken sich daher im weiteren 
Vollzug der Sicherungsverwahrung in 
mehrfacher Weise nachteilig für den 
Sicherungsverwahrten aus. Im Blick auf 
die verfassungsrechtlichen Grundlagen 
des Resozialisierungsinteresses in Art. 
2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 
1 GG, vor allem aber auf Grund des 
Eingriffs in das Recht des Einzelnen auf 
persönliche Freiheit nach Art. 2 Abs. 2 
Satz 2 GG (vgl. BVerfG, Beschluss der 2. 
Kammer des 2. Senats vom 04.05.2011, 
2 BvR 2781/10, zitiert nach juris, Rn. 11) 
ist dem Sicherungsverwahrten hier das 
erforderliche Feststellungsinteresse zu-
zubilligen. Bei Geltendmachung vorent-
haltener Vollzugslockerungen besteht 
das Rechtsschutzbedürfnis im Hinblick 
auf das mit einer Freiheitsentziehung als 
tiefgreifendem Grundrechtseingriff ver-
bundene Rehabilitierungsinteresse fort.

cc) Eine Feststellung der Rechtswidrig-
keit im Sinne von Art. 208 BayStVollzG 
in Verbindung mit § 115 Abs. 3 StVollzG 
hat hier durch den Senat zu erfolgen, 
die Zurückverweisung an die Strafvoll-
streckungskammer ist nicht geboten. 
Bei Eintritt der Erledigung zeitlich vor 
Entscheidung der Strafvollstreckungs-
kammer und einer vollständig vorhan-
denen Tatsachengrundlage hat das 
Rechtsbeschwerdegericht in der Sache 
zu entscheiden.

Zum Fortsetzungsfeststellungsantrag 
wird vertreten, dass im Rechtsbe-
schwerdeverfahren für eine Feststel-
lung nach § 115 Abs. 3 StVollzG kein 
Raum sei (Calliess/Müller-Dietz, a. a. O., § 
115 Rn. 16; Arloth, Strafvollzugsgesetze, 
3. Aufl., § 116 Rn. 2, jeweils m. w. N.). Die 
Vorschrift setze nach deren Sinn und 
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Zweck eine Tatsacheninstanz voraus. 
Allerdings haben die dieser Auffassung 
zu Grunde liegenden Entscheidungen 
(vgl. OLG Koblenz, ZfStrVo SH 1979, 107; 
OLG Bremen, ZfStrVo SH 1979, 108; OLG 
Hamm, NStZ 1985, 576; OLG Karlsruhe, 
StraFo 2004, 182) die Erledigung des 
Verfahrens in der Rechtsmittelinstanz 
zum Gegenstand. Eine abweichende 
Beurteilung ist hingegen geboten, 
wenn das erledigende Ereignis bereits 
zeitlich vor der Entscheidung der Straf-
vollstreckungskammer liegt und schon 
die Strafvollstreckungskammer mit dem 
Fortsetzungsfeststellungantrag befasst 
war. Falls die Strafvollstreckungskam-
mer in der Sache entschieden hat oder 
zumindest ausreichende Feststellun-
gen hierzu getroffen hat, unterscheidet 
sich der Fortsetzungsfeststellungsan-
trag hinsichtlich der Entscheidungs-
kompetenz des Rechtsbeschwerdege-
richts nicht von sonstigen Anträgen. 
Bei Spruchreife hat der Senat gemäß 
Art. 208 BayStVollzG in Verbindung mit 
§ 119 Abs. 4 Satz 2 StVollzG an Stel-
le der Strafvollstreckungskammer zu 
entscheiden. 

Nachdem hier die Erledigung durch 
die Fortschreibung des Vollzugsplans 
am 21.03.2014, also zeitlich vor dem 
Beschluss der auswärtigen Strafvoll-
streckungskammer des Landgerichts 
Regensburg mit dem Sitz in Straubing 
vom 08.04.2014 eintrat und diese im 
Rahmen ihrer Prüfung eine vollständi-
ge Tatsachengrundlage geschaffen hat, 
entscheidet der Senat über den Fortset-
zungsfeststellungsantrag an Stelle der 
Strafvollstreckungskammer.

dd) Der Feststellungsantrag des Rechts-
beschwerdeführers ist auch gemäß Art. 
208 BayStVollzG in Verbindung mit § 115 
Abs. 3 StVollzG begründet, da die Rege-
lung im Vollzugsplan vom 13.10.2013, 
welche dem Untergebrachten Begleit-
ausgänge versagte, rechtswidrig war 
und diesen hierdurch in seinen Rechten 
verletzte. 

Dem Antragsteller wurden vollzugs-
öffnende Maßnahmen nach Art. 54 

BaySvVollzG zu Unrecht versagt. Im 
Vollzugsplan wurde auf das vorange-
gangene Sachverständigengutachten 
des Dr. med. N vom 05.07.2013 Bezug 
genommen. So baute der Vollzugsplan 
in Ziffer 12. ausdrücklich auf den Aus-
führungen des Sachverständigen auf. 
Zum einen wurden dessen Wertungen 
zur Gefährlichkeit des Antragstellers 
übernommen. Zum anderen wurde un-
ter Berufung auf die Einschätzung des 
Sachverständigen ausgeführt, die Wahr-
scheinlichkeit, der Untergebrachte wer-
de bei Ausführungen deliktisch auffällig, 
sei äußerst gering. Allerdings wurden 
im Vollzugsplan die weitergehenden 
Ausführungen des Sachverständigen 
zu vollzugsöffnenden Maßnahmen 
übergangen. Dieser befürwortete im 
Gutachten vom 05.07.2013 ausdrück-
lich begleitete Ausgänge. So sah der 
Sachverständige begleitete Ausgänge 
(auch ohne Fesselung), zunächst in Be-
gleitung von Justizvollzugsbeamten, 
später in Begleitung von Therapeuten 
und abhängig von den therapeutischen 
Fortschritten in Begleitung von ehren-
amtlichen Betreuern und schließlich 
alleinige Ausgänge und Beurlaubungen 
zur Vorbereitung auf eine Entlassung 
aus dem Maßregelvollzug vor, während-
dessen der Vollzugsplan vollzugsöff-
nende Maßnahmen nach Art. 54 Abs. 
1 BaySvVollzG wegen der konkreten 
Gefahr, dass sich der Verwahrte dem 
Vollzug der Sicherungsverwahrung 
entziehe oder die weitergehenden 
vollzugsöffnenden Maßnahmen zur 
Begehung von Straftaten missbrau-
che, ausschloss. Dies steht im eindeu-
tigen Widerspruch zur Einschätzung 
des Sachverständigen vom 05.07.2013, 
wonach die Wahrscheinlichkeit, dass 
der Proband bei begleiteten Ausgän-
gen deliktisch auffällig oder diese Lo-
ckerungen anderweitig missbrauchen 
würde, als äußerst gering anzusehen 
sei. Die entsprechende Prognose des 
Sachverständigen bezieht sich nicht 
(nur) auf Ausführungen, sondern nach 
deren eindeutigen Wortlaut und dem 
Sachzusammenhang auf begleitete 
Ausgänge.

Der Senat erachtet aufgrund dessen 
die dem Antragsteller Begleitausgän-
ge versagende Regelung in Ziffer 12. 
des Vollzugsplans vom 13.10.2013 als 
rechtswidrig. Diese stützt sich zwar 
auf die zurückliegende Begutachtung, 
lässt dann aber entscheidende Aus-
führungen des Gutachters unberück-
sichtigt, um anstelle hiervon eine ei-
gene Wertung vorzunehmen, welche 
weder auf neuen Erkenntnissen beruht, 
noch überzeugend begründet wurde. 
Jedenfalls wäre eine argumentative 
Auseinandersetzung mit der entgegen-
stehenden Einschätzung des Sachver-
ständigen - die der Senat teilt - erfor-
derlich gewesen.

Die sich über das Sachverständigengut-
achten ohne nachvollziehbare Begrün-
dung hinwegsetzende Verweigerung 
von Begleitausgängen verletzte den 
Rechtsbeschwerdeführer auch in seinen 
(verfassungsmäßigen) Rechten.

Aufgrund der im Vollzugsplan vom 
21.03.2014 in dessen Ziffer 12. vorge-
nommenen Fortschreibung im Inter-
esse des Antragstellers hat sich - wie 
oben Buchstabe a) ausgeführt - dessen 
Rechtsschutzbegehren erledigt, wes-
wegen nach Art. 208 BayStVollzG in 
Verbindung mit § 115 Abs. 3 StVollzG 
festzustellen ist, dass der Vollzugsplan, 
soweit er angegriffen wurde, rechtswid-
rig war und den Rechtsbeschwerdefüh-
rer in seinen Rechten verletzte.

b) Hinsichtlich des ursprünglich statt-
haften (hierzu unten aa)) Antrags Zif-
fer 3. aus dem Antragschreiben vom 
28.10.2013 ist Erledigung eingetreten 
(hierzu unten bb)). Es ist auch ohne Vor-
liegen einer förmlichen Erledigungser-
klärung des Rechtsbeschwerdeführers 
lediglich eine Kosten- und Auslagenent-
scheidung veranlasst (hierzu unten cc)).

aa) Der Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung nach Art. 208 BayStVollzG in Ver-
bindung mit § 109 StVollzG gegen die 
Regelung in Ziffer 6. des Vollzugsplans 
vom 13.10.2013 war statthaft, da es sich 
bei der dortigen Festschreibung, eine 
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Beschäftigung bei der Firma M sei aus 
sicherheitsrelevanten Gründen nicht 
möglich gewesen, um eine den Antrag-
steller belastende Maßnahme im Sinne 
von Art. 208 BayStVollzG in Verbindung 
mit § 109 StVollzG handelte. Aufgrund 
dessen, dass der Vollzugsplan die ge-
wünschte Beschäftigung ohne Alterna-
tive ausschloss, hat die Bestimmung des 
Vollzugsplans den erforderlichen, einen 
Einzelfall betreffenden, Regelungscha-
rakter samt Außenwirkung.

bb) Das Rechtsschutzbegehren des 
Antragstellers hat sich durch die Fort-
schreibung des Vollzugsplanes vom 
06.12.2013 erledigt, da der Ausschluss 
einer Beschäftigung bei der Firma M… 
aus sicherheitsrelevanten Gründen in 
der Neufassung von Ziffer 6. des Voll-
zugsplanes nicht mehr aufrechterhalten 
wurde. Vielmehr ist in eine konkrete 
Prüfung eingetreten worden, ob ein 
erneuter Arbeitseinsatz in diesem Be-
trieb möglich ist.

cc) Die Erledigung ist nach Auffassung 
des Senats unabhängig vom Vorliegen 
einer förmlichen Erledigungserklärung 
des Antragstellers auszusprechen. Die 
Zurückweisung des Antrages auf ge-
richtliche Entscheidung wegen Fehlens 
der Erledigterklärung erfolgte durch die 
Strafvollstreckungskammer zu Unrecht.
Das gerichtliche Verfahren nach §§ 
109 ff. StVollzG ist einerseits durch den 
Verfügungsgrundsatz und anderseits 
durch den Amtsermittlungsgrundsatz 
geprägt. So ist das Gericht grundsätzlich 
an die Anträge der Verfahrensbeteilig-
ten gebunden und kann beispielsweise 
nicht über das Begehren des Antragstel-
lers hinausgehen (Calliess/Müller-Dietz, 
a. a. O., § 115 Rn. 2, 3; Arloth, a. a. O., § 
115 Rn. 1, 2). Im Fall der Erledigung steht 
das Recht des Antragstellers, über das 
weitere Schicksal seines Antrages eigen-
verantwortlich zu entscheiden, jedoch 
unter Umständen im Widerspruch zum 
Interesse, dass im Lichte des Amtsermitt-
lungsgrundsatzes eine gerichtliche Ent-
scheidung ergeht, welche der Sach- und 
Rechtslage möglichst gerecht wird. Der 
Senat ist hierbei der Auffassung, dass 

der Verfügungsgrundsatz in Fürsorge 
für den Antragsteller dann zurückzuste-
hen hat, wenn es durch die prozessuale 
Besonderheit der Erledigung zu einer 
Benachteiligung des Antragstellers, 
auch nur beim Ausspruch über Kosten 
und Auslagen, käme. Vorliegend hat die 
Strafvollstreckungskammer ohne nähe-
re Begründung entgegen der einschlä-
gigen Kommentarliteratur (Arloth, a. a. 
O., § 115 Rn. 1 und Calliess/Müller-Dietz, 
a. a. O., § 115 Rn. 2 jeweils unter Verweis 
auf LG Hamburg, NStZ 1992, 255) an-
genommen, es sei weiterhin über den 
Aufhebungsantrag zu Ziffer 6. des Voll-
zugsplans zu entscheiden, wobei auf 
Grund der eingetretenen Erledigung 
das Rechtschutzbedürfnis entfallen sei. 
Diese Vorgehensweise benachteiligt 
den Rechtsbeschwerdeführer in unnö-
tiger Weise. Bei konsequenter Heranzie-
hung des Verfügungsgrundsatzes hätte 
es zumindest nahegelegen, den Rechts-
beschwerdeführer vor Erlass des für ihn 
insoweit ungünstigen Beschlusses auf 
die von der Strafvollstreckungskammer 
für erforderlich gehaltenen prozessua-
len Notwendigkeiten hinzuweisen.

Die Zurückweisung des Antrages als 
unzulässig erfolgte daher zu Unrecht. 
Auch ohne Erledigterklärung ist nur 
noch eine Entscheidung über die Kos-
ten und Auslagen veranlasst, wenn sich 
das Begehren erledigt hat. 

3. Die Staatskasse hat die Kosten des 
Verfahrens und die notwendigen Aus-
lagen des Rechtsbeschwerdeführers zu 
tragen.
Die Kosten- und Auslagenentscheidung 
zu oben Buchstabe a) beruht auf Art. 208 
BayStVollzG in Verbindung mit § 121 
Abs. 4 StVollzG und § 467 Abs. 1 StPO. 
Bezüglich der Entscheidung zu Buch-
stabe b) greift Art. 208 BayStvollzG in 
Verbindung mit § 121 Abs. 2 Satz 2 
StVollzG. Nachdem sich das Verfahren in 
anderer Weise als durch Rücknahme des 
Antrages erledigt hat, erfolgt eine Ent-
scheidung über die Verfahrenskosten 
und die notwendigen Auslagen nach 
billigem Ermessen.

Hierbei zu berücksichtigen ist der - aus 
dem Sachverständigengutachten vom 
05.07.2013 ersichtliche - im Rahmen 
der damaligen Arbeitstätigkeit gesche-
hene Vorfall und der daraus gezogene 
Schluss, dass eine Beschäftigung bei 
der Firma M aus sicherheitsrelevanten 
Gründen nicht mehr möglich gewesen 
sei. Der Senat hat Bedenken, ob dieser 
Vorfall den generellen Ausschluss einer 
zukünftigen Tätigkeit bei der Firma M 
tragen konnte. Jedenfalls im Hinblick 
darauf, dass der Ausschluss einer Tätig-
keit bei der Firma M aus sicherheitsrele-
vanten Gründen ohne ersichtliche neue 
Erkenntnisse in der Fortschreibung des 
Vollzugsplans vom 06.12.2013 ersatzlos 
entfallen ist, werden der Staatskasse 
auch insoweit die Kosten des Verfahrens 
und die notwendigen Auslagen des 
Antragstellers auferlegt.
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